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JInhalt: Ministerial Verfügung vom 1. Jannar li##n betreisend die Ausführung des Telegraphenwege.
Vesetzer vom 18. Dezember 1809.

Ministerial-Verfügung
vom 1. Jannar 1900,

betreffend die Ausführung des Telegraphenwege= Gesetzes
vom I8. Dezember 1899.

Aus Grund der §§ 13 Abs. 2 und 14 des Telegraphemvege-Gesetzes vom
I8. Dezember 1899 (Reichsgesetzblatt S. 705) wird hierdurch verordnet, was folgt:

I.

„Untere Verwaltungsbehörde“ ist das Fürstliche Landrathsamt, bei
melchem auch etwaige Ersatzansprüche aus den §#§ 2, 1, 5 und 6 des Gesetzes
anzubringen sind.

2.

Ale „Höhere Verwaltungsbehörde“ hat das Fürstliche Ministerium, Ab-
theilung für das Innere, zu gelten.

Gera, den 1. Jannar 1900.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. c.

Ausgegeben am 10. Zannar 1000.
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Ministerial-Verfügung
vom 5. Jannar 1900,

die weitere Ausführung des Invalid asgesetzvom 19. Juli 1890 goibee

Auf Grund des § 64 Absatz 6 des Invalidenversicherungsgesetzes vom

10. Juli 1399 (ReichogesetzblattS.163 ff.) wird hiermit von der unterzeichneten
Landescentralbehörde nachstehende Amvweisung erlassen:

Anweisung
für

das Verfahren vor den unteren Verwaltungsbehörden.
(&amp; Fi bis 64 des Invalidenversicherungogesetzes.)

I. Einleitung.
1. Nach § 57 des Juvalidenversicherungogesetzes liegt den unteren Ver-

waltungsbehörden insbesondere ob:

Auagegeben am 10. Jannar 1900.
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 die Entgegennahme und Vorbereitung von Anträgen auf Bewilligung
von Invaliden= und Altersrenten G 112) oder auf Beitraggerstattungen
(* 128) sowie die Begutachtung der Anträge auf Rentenbewilligungen;
die Begutachtung der Entziehung von Invalidenrenten (§8§ 17, 121);

 die Begutachtung der Einstellung von Rentenzahlungen (65 48, 121);
d. die Benachrichtigung des Vorstandes der Versicherungsanstalt über die

zur Kenntniß der Verwaltungsbehörde kommenden Fälle, in welchen
Grund zu der Annahme vorliegt, daß Versicherte durch ein Heilverfahren
vor baldigem Eintritte der Erwerbsmmfähigkeit werden bewahrt werden,
daß Empfänger von Invalidenrenten bei Durchführung eines Heilver-
fahrens die Erwerbsfähigkeit wieder erlangen werden (§ 47 Abs. 2),
daß die Invalidenrente zu entziehen ist (§ 47 Abs. 1) oder Renten-
zahlungen einzustellen sind E 48);
die Auskunftsertheilung über alle die Invalidenversicherung betreffenden
Angelegenheiten.
Soweit in den nachfolgenden Vorschriften das Verfahren nicht abweichend

geregelt ist, erfolgt die Erledigung dieser Geschäfte nach Maßgabe der für den
Geschäftsgang sonst bestehenden Bestimmungen. Bildet die untere Verwaltungs-
behörde ein Kollegium, so hat der Bürgermeister fütr die Wahrnehmung der
vorstehend bezeichneten Geschäfte einen Kommissar zu bestellen, dem ein oder
mehrere Stellvertreter beigegeben werden können.

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Geschäfte der Invaliden=
versicherung eine besondere Negistrande zu führen.

*

2

II. Eutgegennahme, Vorbereitung und Begutachtung von Anträgen auf
Bewilligung von Invaliden- oder Altersrenten.

E 57 Ziffer 1, § 112.)

2. Anträge auf Rentenbewilligungen sind bei der unteren Verwaltungs-
behörde, in deren Bezirk der Versicherte wohnt oder beschäftigt ist, oder wenn
er einen Wohnort oder Beschäftigungsort im Julande nicht mehr hat, in deren
Bezirk er seinen letzten Wohnort oder Beschäftigungsort hatte, anzubringen.
Die Anbringung kann schriftlich oder zu Protokoll erfolgen; sie muß die Be-
zeichnung der Rente (Invaliden= oder Altersrente), sowie die Bezeichnung des
Tages, von welchem ab der Gesuchsteller die Rente beanspruchen zu können
glaubt, enthalten.
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Es bleibt der unteren Verwaltungsbehörde nachgelassen, die Gemeinde-
vorstände mit der ersten Entgegennahme von Rentenanträgen nach einem cin-
heitlichen Formular zu betrauen.

Dem Antrage sind die zur Begrlündung dienenden Beweissticcke, insbesondere
die letzte Quittungskarte und, sofern die Bewilligung einer Altersrente beantragt
wird, der Geburtsschein beizufügen. Wird die Anrechnung von Krankheiten oder
militärischen Dienstleistungen &amp;# 30, 31), die bei der Aufrechnung früherer
Qunittungskarten noch nicht berlicksichtigt sind, auf die Beitragszeit beansprucht,
so sind die Krankheitsbescheinigungen und die Militärpapiere beizufiigen. Auch
ist der Versicherte zu veranlassen, daß er etwaige Nachweise über seine ver-
sicherungspflichtige Beschüftigung vor dem Inkrafttreten der Versicherungspflicht
für seinen Berufszweig (Ss 189, 190) beibringt und die in seinem Besitz befind-
lichen Aufrechnungobescheinigungen früherer Quittungskarten einreicht. Sofern
es sich um die Bewilligung einer I#walidenrente handelt, ist der Versicherte
befugt, ein ärztliches Zeugniß über seine Enwerbsunfähigkeit vorzulegen.

3. Der Versicherte kann den Antrag auch bei dem Gemeindevorstande
anbringen. Der Gemeindevorstand hat den Antrag mit den eingereichten Be-
weisstücken an die für seinen Bezirk zuständige untere Verwaltungsbehörde weiter-
zugeben, vorher aber die Vollständigkeit und Richtigkeit der Beweisstücke zu prüfen,
und, soweit sich Mängel ergeben, deren Beseitigung thunlichst durch persönliche
Verhandlung mit dem Antragsteller herbeizuführen. Ist die Beseitigung der
Mängel nicht möglich, oder findet der Gemeindevorstand sonst Bedenken gegen
den Antrag, so hat er diese bei der Weitergabe des Antrags an die untere Ver-
waltungsbehörde hervorzuheben.

4. Die untere Verwaltungsbehörde hat die Vollständigkeit der Vorlagen
zu prüfen und die Abstellung von Mängeln sowie die Nachlieferung fehlender
Beweisstücke zu verlangen. Insbesondere hat sie die für die Beurtheilung der
Versicherungopflicht, des Versicherungorechts oder der Erfüllung der Wartezeit
maßgebenden thatsächlichen Verhältnisse nöthigenfalls durch Vernehmung von
Auskunftspersonen aufzuklären und die für die Entschließung des Vorstandes der
Versicherungganstalt sonst erforderlichen Unterlagen zu beschaffen. Bei Anträgen
auf Bewilligung einer Jnvalidenreute hat die untere Verwaltungsbehörde, sofern
ein ansreichendes ärztliches Zeugniß nicht vorgelegt wird, eine Untersuchung des
Gesundheitszustandes und die Abgabe eines Gutachtens über die Ernverbsfähigkeit
des Antragstellers durch einen Arzt, nach Maßgabe der von der Thüringischen
Versicherungsanstalt mit den Aerzten jetzt getroffenen oder künftig zu treffenden
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Vereinbarungen oder durch den Vertrauensarzt, falls ein solcher bestellt ist, her-
beizuführen.

5. Die untere Verwaltungsbehörde giebt, falls sie nach pflichtmäßiger
Prüfung sich für die Bewilligung der Rente aussprechen zu sollen glaubt, den
Antrag mit allen Beweisstücken und einer gutachtlichen Aeußerung an den Vor-

r“ stand der Thüringischen Versicherungsanstalt weiter. Für die gutachtliche Aeußerung
sind die anliegenden Formulare zu verwenden. Gelangt jedoch die untere Ver-
waltungsbehörde auf Grund der Prilfung zu der Ansicht, daß dem Antrage nicht
zu entsprechen ist, und lassen sich die obwaltenden Bedenken durch Benehmen mit
dem Versicherten nicht beseitigen, oder nimmt der Versicherte seinen Antrag nicht
zurück, so bleibt es ihrem Ermessen anheimgestellt, die Akten dem Vorstande der
Thüringischen Versicherungsanstalt vorzulegen, damit diese den Antrag (teventuell
durch Erörterung an Ort und Stelle) prüfe und ihrer Meinung Augdruck gebe.

Können auch hierdurch die der Anerkennung entgegenstehenden Bedenken
nicht beseitigt werden, so ist zur Erörterung des Antrags eine mündliche Ver-
handlung anzuberaumen. Der Termin soll thunlichst innerhalb vier Wochen
nach dem Tage, an welchem der Antrag bei der unteren Verwaltungsbehörde
eingegangen ist, stattfinden.

z. Zu der mündlichen Verhandlung beruft die untere Verwaltungsbehörde
je einen Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten in der von dem Fürst-
lichen Ministerium, Abtheilung für das Innere, bestimmten Reihenfolge. Zugleich
sind die Zeugen und Sachverständigen zu laden und der Antragsteller von der
Anberaumung des Termins zu benachrichtigen. Beantragt dieser auf die Benach-
richtigung hin seine Zuziehung zum Termin oder hält die untere Verwaltungs-
behörde zur Aufklärung des Sachverhalts die Zuziehung des Versicherten zur
Verhandlung für erforderlich, so ist der Versicherte zum Termin zu laden. Zwischen
der Benachrichtigung oder der Zustellung der Ladung und dem Verhandlungs-
termin sollen in der Regel mindestens drei Tage liegen.

7. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. Nachdem der Inhalt der Akten
vorgetragen ist, wird der Versicherte oder sein Bevollmächtigter über den Antrag
und über die gegen diesen geltend zu machenden Bedenken gehört. Dieselben
können den Antrag ergänzen, berichtigen oder abändern; sic haben für ihre
etwaigen Behauptungen Beweismittel anzugeben, auch können von ihnen Zeugen
zur Vernehmung vorgeführt werden. Die Auswahl der zu vernehmenden Zeugen
steht der unteren Verwaltungsbehörde zu. Der Vorsitzende hat dahin zu wirken,
daß der Sachverhalt vollständig ausgeklärt wird, er kann den Vertretern die



Ausübung des Fragerechts gestatten. Ist der Versicherte nicht zur Berhandlung
geladen und ergiebt sich im Verlauf der Verhandlung, daß seine Anwesenheit
zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlich ist, so ist die Verhandlung zu
vertagen und der Versicherte zu dem neuen Termin zu laden. Erscheint auf
die Ladung weder der Versicherte noch sein Bevollmächtigter, so ist die Ver-
handlung ohne diese zu Ende zu führen. Eine Vereidigung der Zeugen und
Sachverständigen findet nicht statt.

8. Der Vorsitzende kann Bevollmächtigte des Antragstellers zulassen. Diese
müssen auf Erfordern eine von dem Antragsteller oder seinem gesetzlichen Ver-
treter vollzogene schriftliche Vollmacht vorlegen.

. Ueber die Verhandlung ist unter Zuziehung eines Protokollführers ein
Protokoll aufzunehmen. Dasselbe muß den wesentlichen Hergang der Ver-
handlung, sowie die Namen des Vorsitzenden, der Vertreter und des Protokoll=
führers, den wesentlichen Inhalt der Aussagen des Antragstellers oder seines
Bevollmächtigten, der Zeugen und Sachverständigen und das Gutachten der
unteren Verwaltungsbehörde enthalten. Die Begutachtung hat sich auf die
Versicherungspflicht oder auf das Versicherungorecht, und bei Anträgen auf BVe-
willigung einer Invalidenrente auf das Maß der Erwerbsfähigkeit, sowie darauf
zu erstrecken, ob die Rente nus den im § 17 angegebenen Gründen versagt werden
soll. Auf die Erfüllung der Wartezeit, die Entrichtung der erforderlichen Zahl
von Beiträgen und die Höhe der Rente hat sich das Gutachten nicht zu beziehen.
War von der Versicherunganstalt gegen den erkrankten Versicherten ein Heil-
verfahren zur Hebung der Enverbsunfähigkeit eingeleitet und hat der Versicherte
sich den von der Versicherungsanstalt getroffenen Maßnahmen entzogen, so hat
sich dav Gutachten auch darauf zu erstrecken, ob der Versicherte einen gesetzlichen
oder sonst triftigen Grund für seine Weigerung hatte und ob die Erwerbs-
unfähigkeit durch das Verhalten des Versicherten veranlaßt ist.

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen.
Für das Gutachten sind die anliegenden Formulare zu verwenden, die

den Protokollen als Aulage beizufügen sind. Ist das Gutachten nicht einstimmig ,
gefaßt, so sind die abweichenden Gutachten der Vertreter mit kurzer bemin.
im Protokoll zu vermerken.

10. Die untere Verwaltungsbehörde hat nach Abschluß des Verhandlungs-
termins das Protokoll mit den entstandenen Akten an den Vorstand der Thü-
ringischen Versicherungsanstalt abzusenden.
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11. Mündliche Verhandlung in analoger Anwendung der vorstehenden
Bestimmungen findet auch statt, wenn die Thüringische Versicherungsanstalt,
entgegen dem Gutachten der unteren Verwaltungsbehörde, den Antrag für un-
begründet hält.

12. Bei Wiederholung eines Antrags auf Bewilligung der Invaliden=
rente ist nach § 120 des Gesetzes zu verfahren.

III. Entgegennahme und Vorbereltung der Auträge auf Beitragserstattung.
&amp; 57 Ziff. 1, § 128.)

13. Anträge auf Erstattung von Beiträgen sind in den Fällen der 8§ 42
und 43 des Gesetzes bei der unteren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der
Antragsteller wohnt oder zuletzt beschäftigt war, in den Fällen des § 44 bei
derjenigen unteren Verwaltungsbehörde anzubringen, in deren Bezirk der Antrag-
steller seinen Wohnsitz hat oder der verstorbene männliche oder weibliche Ver-
sicherte zuletzt beschäftigt war.

Der Antrag kann auch bei dem Gemeindevorstande angebracht werden.
Dieser hat die Vollständigkeit des Antrags zu prüfen und den Antrag an die
untere Verwaltungsbehörde oder in deren Auftrag an die Thüringische Ver-
sicherungsanstalt weiterzugeben.

14. Die Einreichung des Antrages kann schriftlich oder zu Protokoll er-
folgen. Dem Antrage sind in jedem Falle beizufügen die letzte Quittungskarte
des Versicherten, dessen Beiträge erstattet werden sollen, und die Aufrechnungs-
bescheinigungen früherer Qnittungskarten, soweit der Antragsteller sie besitzt
bei Secleuten die Seefahrtsbücher und die etwa vorhandenen Nachweise „ sowie
der Ausweis über etwa anzurechnende, aus den Qnuittungskarten nicht ersichtliche
Krankheiten und militärische Dienstleistungen (§§ 30, 31), sofern ohne diese An-
rechnung der Nachweis der 200 Beitragswochen (§§ 42, 14) oder der Erfüllung
der Wartezeit (&amp; 4) nicht geführt werden kann. Außerdem sind, sofern nicht
das von der Thüringischen Versicherungsanstalt herausgegebene Antragsformular
zur Verwendung kommt und sachgemäß ausgefüllt ist, beizufigen:

a. sofern eine verheirathete weibliche Person die Rückerstattung der Hälfte
ihrer Beiträge verlangt (§ 42 des Gesetzes), die Heirathsurkunde,

. sofern dauernd erwerbsunfähige Personen, die eine Unfallrente in einem
höheren Betrage als die zu erwartende Iiwalidenrente beziehen, den
Anspruch auf Rückerstattung der Hälfte der Beiträge geltend machen
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(§ 43 des Gesetzes), eine Bescheinigung der Berufogenossenschaft über
die Höhe der Unfallrente und ein ärztliches Zeugniß über die dauernde
Erwerbsunfähigkeit, soweit diese sich nicht aus den Akten der Berufs-
genossenschaft ergiebt,

. sofern die Wittwe die Rückerstattung der Hälfte der für ihren verstorbenen
Ehemann verwendeten Beiträge verlangt (§ 44 Abs. 1), die Heiraths-
urkunde und die Sterbeurkunde,

. sofern der Wittwer die Rücckerstattung der Hälfte der für seine Ehefrau
verwendeten Beiträge verlangt (8 44 Abs. 2), die Heirathsurkunde und
die Sterbeurkunde sowie eine Bescheinigung der Gemeindebehörde des
letzten Wohnorts der Verstorbenen, daß diese wegen Enwerbsunfähigkeit
ihres Ehemannes die Ernährerin ihrer Familie war,

. sofern eheliche Kinder die Rückerstattung der Hälfte der für ihren ver-
storbenen Vater verwendeten Beiträge verlangen G 44 Abs. 1), die
Sterbeurkunde beider Eltern, die Heirathsurkunde der Eltern, die Ge-
burtsurkunden der Kinder unter 15 Jahren, sowie die Bestallung des
Vormundes oder Pflegers,
 sofern Kinder die Nilckerstattung der Hälfte der für ihre verstorbene

Mutter verwendeten Beiträge verlangen (6§ 44 Abs. 1 und 2), die
Sterbeurkunde und bei ehelichen Kindern auch die Heirathsurkunde der
Mutter und die Sterbeurkunde des Vaters, die Geburtsurkunden der
Kinder unter 15 Jahren, sowie die Bestallung des Vormundes oder
Pflegers,

. sofern eheliche Kinder, deren Vater noch am Leben ist, die Rückerstattung
der Hälfte der für ihre verstorbene Mutter verwendeten Beiträge ver-
langen (5 14 Abs. 2), die Sterbeurkunde und Heirathsurkunde, sowie die
Bestallung des Vormundes oder Pflegers, die Geburtsurkunden der Kinder
unter 15 Jahren sowie eine Bescheinigung des Gemeindevorstandes des
Wohnorts der Verstorbenen, seit wann der Ehemann der Verstorbenen
vor dem Tode seiner Ehefrau sich von der häuslichen Gemeinschaft fern-
gehalten und der Pflicht der Unterhaltung der Kinder entzogen hat.
In den Fällen c bis ist eine Bescheinigung des Gemeindevorstandes

des Wohnorts der Antragsteller darüber beizubringen, daß die Hinterbliebenen
aus Anlaß des Todes des Versicherten eine Entschädigung aus der Unfall-
versicherung weder beziehen noch zu envarten haben.

—

7
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15. Die untere Verwaltungsbehörde hat die Vollständigkeit der einge-
reichten Beweisstücke zu prüfen und ihre Vervollständigung herbeizuführen. Sie
Kiebt demnächst den Antrag mit den Anlagen an den Vorstand der Thüringischen
Versicherungsanstalt ab.

IV. Begutachtung der Entziehung von Invalidenrenten.
&amp; 17, § 57 Ziff. 2, § 121.)

16. Die untere Verwaltungsbehörde hat, sobald ihr das Ersuchen um
Abgabe eines Gutachtens über Entziehung einer Inwalidenrente zugeht, den
Rentenempfänger, sofern es noch nicht geschehen, zu hören, ob er auf weiteren
Rentenbezug freiwillig verzichtet, verneinendenfalls ihn aber zu veranlassen, daß
er sich zwecks Feststellung des Maßes seiner Erwerbsfähigkeit durch einen Arzt
und zwar durch den Vertraucusarzt der Thiringischen Versicherungsanstalt, falls.
ein solcher bestellt ist, untersuchen lasse. Hat der Neutenempfänger sich dem von
der Versicherungsanstalt angeordneten Heilverfahren entzogen, so ist die ärztliche
Untersuchung auch darauf zu erstrecken, ob der Rentenempfänger durch sein Ver-
halten die Wiedererlangung der Enwerbsfähigkeit vereitelt hat. Zugleich sind
die etwa erforderlichen Erhebungen über die Arbeitsverrichtungen des Renten-
empfängers anzustellen. Wird von dem Vorstande der Versicherungsanstalt ein
ausreichendes ärztliches Zeugniß beigefügt, so ist von einer nochmaligen ärztlichen
Untersuchung des Rentenempfängers Abstand zu nehmen.

Gelangt die untere Verwaltungsbehörde hiernach zu der Ansicht, daß der
Nentenempfänger nicht mehr als enverbsunfähig anzusehen oder daß ihm wegen
seines Verhaltens gegenüber den Maßnahmen der Versicherungsanstalt die
Juvalidenrente zu entziehen ist, so hat sie thunlichst binnen zwei Wochen, nach-
dem das Ersuchen des Vorstandes eingegangen ist, zur Abgabe des Gutachtens
eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Hierbei ist nach Maßgabe der
Ziffern 0 bis 10 zu verfahren.

Ist die untere Verwaltungsbehürde dagegen der Ansicht, daß die Voraus-
setzungen für eine Entziehung der Invalidenrente nicht vorliegen, so theilt sie
dem Vorstande ihr Gutachten nebst Gründen unter Beifilgung der entstandenen
Vorgänge mit.

Das Gntachten hat sich auf das Maß der Erwerbsfähigkeit des Renten-
empfängers, sowie darauf zu erstrecken, ob der Rentenempfänger sich den Maß-
nahmen der Versicherungsanstalt wegen Einleitung des Heilverfahrens entziehen



durfte, und ob durch das Verhalten deoselben die Wiedererlangung der Enwerbs-
fähigkeit vereitelt worden ist.

V. Begutachtuns ger Einstenuns ven Rentenzahlungen.G 18, § 57 Ziff.3, 121.)
Bei Abgabe des Gutachtens über die eneunn einer Rentenzahlung ist

die untere Verwaltungsbehörde an die von dem Vorstande bezeichneten Gründe
nicht gebunden, sondern verpflichtet, von Amtswegen andere Thatsachen, die für
eine Einstellung der Rentenzahlung sprechen, zu berücksichtigen.

Wird die Einstellung der Rentenzahlung erforderlich, weil der Renten-
empfänger eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe ver-
büßt oder weil er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt unter-
gebracht ist (6 48 Abs. 1 Ziffer 3, Abs.2des Gesetzes), so hat die untere Ver-
waltungsbehörde durch Rilckfrage bei der Gemeindebehörde zugleich festzustellen,
ob der Antragsteller eine im Inlande wohnende Familie hat, deren Unterhalt
er bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat.

VI. Abgabe von Gutachten auf Ersuchen des Vorstandes der Verstcherungsanstalt.
&amp; 59 Abs. 2.)

17. Nach§59 Abs.2desGesetzes ist der Vorstand der Versicherungs-
anstalt berechtigt, auch in anderen als den unter lI und IV bezeichneten Fällen
und über andere Fragen die Abgabe eines Gutachtens der unteren Verwaltungs-=
behörde unter Zuziehung der Vertreter auf Grund einer mündlichen Verhand-
lung zu verlangen. In diesen Fällen ist nach Maßgabe der Ziffern 6 bis 10
zu verfahren.

VII. Schlußbestimmungen.
18. Anträge auf Bewilligung oder Entzichung von Renten sind als eilige

Sachen zu behandeln, auch ist in den übrigen Fällen die Erledigung der Ge-
schäfte nach Möglichkeit zu beschleunigen.

19. Die den Vertretern zustehenden Begüge, sowie die sonstigen durch das
Verfahren entstehenden baaren Auslagen trägt die Versicherungoanstalt. Die
Versicherungsanstalt hat auf Verlangen für die vorschuspveise zahlung der Aus-
lagen der unteren Venvaltungsbehörde eine Summe zur Verfügung zu stellen,
über deren Verwendung mit der Versicherunganstalt in den mit dem Vorstande
zu vereinbarenden zZeitabschnitten abzurechnen ist. Die durch das Verfahren im
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Einzelfall entstehenden besonderen Auslagen an Zeugen= und Sachverständigen-
gebühren u. s. w. sind bei Abgabe des Gutachtens, die Bezilge der Vertreter
nach Beendigung der an einem Tage ansteheuden Verhandlungen festzustellen.

anstalt

S

—

—

20. Die Bezüge der Vertreter werden durch das Statut der Versicherungs-
geregelt.
Zu den baaren Auslagen des Verfahrens gehören:
 die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen. Für die Zahlung der

Zeugen= und Sachverständigengebühren sind, soweit nicht die Anstalt mit
den Aerzten ihres Bezirks besondere Gebührensätze vereinbart hat, die
Bestimmungen der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige
maßgebend;

. die Kosten der Zuziehung eines Protokollführers bei Abhaltung von
Verhandlungsterminen außerhalb des Sitzes der unteren Verwaltungs-
behörde. Die Protokollführer erhalten Tagegelder und Reisekosten nach
den Sähen, wie sie in dem Gesetz vom #. Maik für die im § 3 Abs. 1
unter Ziffer 6 aufgeführten Beamten vorgesehen sind, sofern ihnen nicht
in ihrer Eigenschaft als Staatsbeamte höhere Sätze zustehen;

.0 die Kosten für die Zuziehung des nicht am Sitze der unteren
Verwaltungsbehörde wohnenden Antragstellers, sofern die Zuziehung
nicht auf seinen Antrag, sondern von Amtswegen erfolgt ist. Dieser
erhält eine Entschädigung in Höhe des von ihm nachzuweisenden noth-
wendigen Baaraufwandes und entgangenen Arbeitsverdienstes;

.0 die Auslagen für Formulare, soweit diese nicht von dem Vorstande
geliefert werden. Auf thunlichste Kostenersparniß ist Bedacht zu nehmen;
Termine sind, wenn irgend möglich, so zu legen, daß bei Benutzung der
fahrplanmäßigen Beförderungsmittel Antragsteller und sonst Betheiligte
zur Uebernachtung nicht genöthigt sind.
21. Die unteren Verwaltungsbehörden haben die erforderlichen Räume

und Beamten zur Verfügung zu stellen, ohne hierfür von der Versicherungs-
anstalt eine Entschädigung beanspruchen zu können.

22. Ist die untere Verwaltungsbehörde der Ansicht, daß den Betheiligten
Kosten des Verfahrens, welche durch Muthwillen oder durch ein auf Verschleppung
oder Irreführung berechuctes Verhalten derselben veranlaßt worden sind, zur
Last zu legen sind, so hat sie bei Abgabe der Gutachten entsprechende Anträge
zu stellen.
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23. Die Verpflichtung der Vertreter auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer
Obliegenheiten hat in dem ersten Termin, zu dem dieselben zugezogen werden,
durch Handschlag zu erfolgen.

Gera, den 5. Januar 1900.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. c.
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Aulage 4. Anlage zum Protokoll vom

Gutachten
der unteren Verwaltungsbehörde in

über

den Antrag des .
Eis-U Uns-IN Hist-o

wohnhaft in auf Bewilligung einer Invalidenrente.

Fragen: Antwort:")
. Ist der Antragstellervorscherungspsichegoder versicherungsberechtig

jiu

vonihergchen erwerbsnnfähig?
seit wann
in welchem Maße?
wird dem beiliegenden Gutachten des

Arzles zugestimmt?

2. J# der Antragsteller dauermd erwerbs-
sähig!

3. 83 der Antragsteller die Erwerbsun-öhigkeit vorsätlich berbeigeführt obder sichdie ei Begehung eines durchstraf-
Lerchticre Ürihei sestgestelleen Ver-vorsätzlichen Vergehens
öugezogen?

*ä . Ezst Aussicht vorhanden, daß durch Ein-
eitung eines Heiwersahrens die Erwerbs-

unfähigkeit behoben werde?

5. Ist die Erwerbennsähigkeit die Folge
eines Unfas, sin den dem Antragsteller
Anspruch auf Entschädigung aus derUnsallneisicrrung' zusteht?

Bezieht der Antragsteller eine Unfall=
rente?

in welcher Höhe?
von welcher Berufsgenossenschaft?

! Die Beantwortung der Fragen zu 1. 2, 3 und 8 ist kurz zu begründen.



*

S

Fragen:

. Bezieht derWrsduesee eine Pension,ein Warte
in Keläh'r Höhe?
von wem?

Hat eine Gemeinde oder ein Armen-

verband Unterstütuungen für, m Zeit-raum angemeldet, für welchen dem An-tragsteller Anspruch auf Joe zustcht?

al der Antragsteller sich einem Heil-
versahren der Versicherungsanstalt ohnegesetzlichen oder sonst##tuseGumd
entzogen und ist seine jepige Eromrbs-

 uzafhieit durch sein Verhallen ver-

Hat der Autragsteller Angehörige, deren
Unterhalt er bisher aus einem Arbeits-verdienste befmitorr

Wie heißen diese n wo wohnen sie?

. Hat der Antragsteller bereits früher einen

Amtrag auf Bewilligung der Invaliden=
rente  este sllt

st seit der Zustellung der wudgltigenEntMoriben ein Jahr verflossen

 Sind der Vehörde csonst „nstämee be-ürkanm, die uhheilung desAntrages von Bediend sind?

Antwort nebst Gründen:

Vorstehendem Gutachten haben die Vertreter zugestimmt.
Vorstehendem Gutachten hat der Vertreter der Arbeit .Gutachten — ist — sind im Protocoll vermerkt.Das — die —abweichende

nicht zugestimmt.

—. Zu durchstreichen, wenn eine mündliche Verhandlung nicht Kattgefunden hat. —

, den ten 190

Die untere Verwaltungsbehörde.

Das Fürstliche Landrathsamt. — Der Stadtrath.
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ge B. Anlage zum Protokoll vom

Gutachten
der unteren Verwaltungsbehörde in

über

den Antrag ds —— —— ...
Ost-U (Vorname) (Zunamc)

wohnhaft in auf Bewilligung einer Altersrente.

Fragen: Antwort:?)
— . Ist der Antragsteller versicherungspslichtiN hwrheellenlute spflichtig
dBezieht der Antusleller eine Unfallrente?in welcher Höhe

von welcher Berufsgenossenschaft?

3. iest der Antragsteller eine Pension,ein Wartegeld u. s. w.?
in welcher Höhe?
von wem?

— Bezieht der Antragsteller eine Invaliden=
rente?

5. Hat eine Gemeinde oder ein Armen-

verband nterstüchungen für einen Zeit-ramm angemeldel, für welchen dem

Autragsteller W auf Rente zusteht?
11 Die Beantworam der Frage zu ! ist kurz zu bearünden.



Fragen: Antwort nebst Gründen:

. Hat der Antragsteller Angehörige, derenUnterhalt er bisher aus seinem Arbeits-
verdienste bestritten haf

Wie heißen diese und wo wohnen sie?

7. Sind der Wbelbrd sen Umstände bekannt,die für die Beurhheiltung des Anttragesvon Bedeukung sind?

Vorstehendem Gutachten haben die Vertreter zugestimmt.

Borsteherden Gutachten hat der Vertreter der Arbeit nicht zugestimmt.
—die — abweichende Gutachten — ist — sind im Protokoll vermerkt.

— Zu durchstreichen, wenn eine mündliche Verhandlung nicht stattgesunden hat. —

, den ten 190.—.

Die untere Verwaltungsbehörde.

Das Färttliche Landrathsamt. — Der Stabtrath.





Gesetzsa mlung
für das

Firstenthum Keuß jüngerer Linie.
No. 598.

Jnhalt: Ministerial-Versligung vom 2. Jannar 1000, betressend die Uebersichten der Fabriken, in denen
Arbelterinnen und ingendliche Arbeiter beschäftigt werden.

Ministerial-Perfügung
vom 2. Jannar 1900.

Die Gemeindevorstände erhalten hiermit Auftrag, der gemäß Abschnitt G VII
der durch Ministerial-Bekanntmachung vom 21. März 1892 veröffentlichten An-
weisung zur Ausführung des Reichs-Gesetzes, betreffend Abänderung der Ge-
werbeordnung vom 1. Juni 1891 (Gesetzsammlung Bd. XXI S. 109), alljährlich
im Monat Dezember von ihnen der vorgesetzten Behörde einzureichenden Ueber-
sicht der in ihrem Gemeindebezirke vorhandenen Fabriken u. s. w., in denen
Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, künftighin anstatt des
der Amveisung beigegebenen Formulars (1 das nachersichtliche Formular zu Grunde
zu legen.

Gera, den 2. Jannar 1900.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. c.

Ausgegeben am 10. Januar 1900.



Nachweisung der Zahl der 19
in Fabribe#n# und diesen gleichsfehenden Anlagen

. ——

Veeichnung der Fobriken . in ber Arbeiterinnen über
der velchen 16 Jahre

. llAndulrie-Gruppen. 8 werden:
selrb ic nnen —, zu.(Klassifiration der Deutschen Gewerbe, uein erase nlabis 2 lber 21½

Gruppe: Staiistik. 2 Nobre. Arbeiter. Jahre., Jahre, siammen.

s—--o 2 ..
u.Bergbau, Lilten und Salinemwesen,orsgräberen
IV. Industrie der ieine und Erden
V. Metallverarbeimnminnnn

VI. Me der Moschinen. JnstrumenteAvparatVII. Sen nn
VU—. Industrieder sorstwirthschaftlichen Neben.

produkte, Leuchtslofse, Seifen, Fetie,
Oele und Firnisse

IX.Textil. Industie ...

X.Papier. Industre "

XI.Leder, Industriiiee....

XU Industrie der Holz= und Schnitsloffe.

Nm. Andusrie der Nahrungs= und Genuß.
XIV. #ennaurnn, und Reinigungs-Gewerbe
XVI.Polugraphische Gewerbe
— Sonstige Industriczweige

"#
Zusammen: "



im Vezirke
beschäftigten Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter.

Anzahl
der jungen Leute von

14—16 Jahren

männlich) weiblich #
zu-

sammen

Anzahl Anzahl
der Kinder unter sämmtlicher jugendlicher

14 Jahren Arbeiler
 nE„)

. .·;åll- . ..jöU·

Inånnltchwetbltch sammen männlich weiblich 3 sammen
u. m u 10.8. 9. 10. 1.—1 u

l
i
l
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Gesetzsammlung
für dar

Firstenthum Reuß jüngerer Linie.
KNo. 599.

Inhalt: r- Verfünunn m Au- wi zu der Aelanmtmachunn des Reichslan lers vom 21. De
zenibe ba von der rrüchterunnaflicht aui Grund des § Abj.2
des Vo. eidenversicherunsooi#NJanar #

Ministerinl-erfügung
zur Ausführung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 21. De-

zember 189y9, betreffend die Befreiung von der giherlcherauslchauf Grund des § 6 Abf. 2 des Junvalid
vom 6. Jannar 1000.

BBIID

Die in Ziffer 1 bis 1 und 6 der Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 21. Dezember 1599, betreffend die Vefreinng von der Versicherungopflicht
auf Grund des § 6 Abs. 2 des Jnvalidenversicherungogesetze#, (Reichogeseblatt
S. 721) den „unteren Verwaltungsbehörden“ zugewiesenen Verrichtungen sind
in der Stadt Gera von dem Stadtrathe daselbst, im Uebrigen von den Fürst-
lichen Landrathsämtern wahrzunehmen.

Gera, den 6. Jannar 1900.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. c.

Auegegeben am 10. Jannar 1900.





Gesetzsammlung
für das

Firstenthum Neuß jüngerer Linie.
N. ö00.

Inhal: Ministerial-Verjünung vom 18. Jannar 1#10, betrcisend die —N und Vernichtung
der Marlen bei der Invalidenversicherung und die Einrichtung der Quittungskarten bei
derielben.

Ministerial-Verfügung
vom 18.Januar 1900,

betreffend die Entwerthung und Vernichtung der Marken bei der
Invalidenversicherung und die Einrichtung der Onittungskarten

bei derselben.

Die Bekanntmachungen des Herrn Reichskanzlers vom 9. und 10. No-
vember 1399, die Entwerthung und Vernichtung der Marken bei der Invaliden=
versicherung und die Einrichtung der Qnittungskarten bei derselben — Srite 665
des Reichogesetzblattes -— werden nachstehend zur Kenntniß aller Betheiligten
gebracht und dazu hiermit Folgendeo verordnet:

I.

Die mit der Ausstellung und dem Umtausche der Quittungskarten be-
auftragten Stellen — vergl. Ziffer 6 der Ministerial-Verfügung vom 27. No-
vember 1899 (Gesetzsammlung Bd. XXIII S. 373) und den durch Bekanntmachung

Ausgegeben am 24. Jannar 1900.
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vom 3. Dezember 1890 veröffentlichten Beschlus, der Thüringischen Versicherungs-
anstalt vom 28. November 1890 (Amts= und Verordnungsblatt S. 112) —
haben über die von ihnen ausgestellten Quittungskarten für Selbstversiche-
rung (Formular B) besondere Listen zu führen, aus welchen der Name und
Geburtstag des Versicherten sowie die Nummer seiner Quittungskarte ersichtlich ist.

Diese Listen müssen ferner die laufende Nummer der eingetragenen Namen
enthalten und sind mit dem Schluß jedes Kalenderjahres abzuschließen.

II.

Zur Verlängerung der Gültigkeitsdaner der Quittungskarten für ver-
sicherungspflichtige Personen nach Maßgabe der Ziffer 4 der nachstehenden Be-
kanntmachung vom 10. November 1899 sind diejenigen Stellen befugt, welche
mit der Ausstellung und dem Umtausch der Quittungskarten beauftragt sind.

III.

Die Quittungskarten — JFormulare A und B —sind bei der Reichs-
druckerei zum Prcise von 1 Mark für je 100 Stück zu beziehen.

Gera, den 18. Jannar 10900.

Färstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. "

Hekanntmachung, betreffend die Entwerthung
und Vernichtung der Marken bei der Invalidenversicherung.

Vom pP. November 1899.

Auf Grund der # 141, 144, 148, 149, 152, 158, 160, 163 des In-
validenversicherungsgesetzes hat der Bundesrath über die Entwerthung und Ver-
nichtung der Marken bei der Invalidenversicherung nachstehende Vorschriften
beschlossen:

1. Arbeitgeber und Versicherte, welche Marken in die Quittungskarten ein-
kleben, sind zur Entwerthung dieser Marken, soweit sie nur für eine
Woche gelten, befugt, soweit sie aber für mehr als eine Woche gelten,
verpflichtet.

Durch die Landes-Zentralbehörde kann angeordnet werden, daß
bei der freiwilligen Versicherung (§§ 14, 145 des Invalidenversicherungs-



—

—

t

—S

2

27

gesetzes) die Versicherten zur Entwerthung # derjenigen Marken ver-
Pflichtet sind, welche nur für eine Woche gelte

Die die Beiträge einziehenden Stellen Gerantenkastan, Knappschafts-
kassen, Gemeindebehörden und andere von der Landes-Zentralbehörde
bezeichuete Stellen, örtliche von der Versicherungsanstalt eingerichtete
Hebestellen) sind verpflichtet, die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden
Marken zu entwerthen.

Die gleiche Verpflichtung liegt denjenigen Beamten, welche im
Wege des Berichtigungsverfahrens Marken verwenden, bezüglich dieser
Marken ob.

Werden QOnittungskarten zur Verlängerung ihrer Gültigkeitsdauer vor-
gelegt, so ist die Verlängerungsstelle verpflichtet, alle darin befindlichen
Marken, soweit sie noch nicht entwerthet sind, zu entwerthen und zu-
gleich auf der Innenseite der Karte handschriftlich oder durch Stempel
die Gesammtzahl der in der Karte befindlichen Marken zu vermerken.
 Diejenigen Organe der Versicherungsanstalten, Behörden oder Beamten,

welche die Kontrole der Beitragsentrichtung ausüben, sind befugt, alle
in den Quittungskarten befindlichen Marken zu entwerthen, welche noch
nicht entwerthet sind.

 Die Entwerthung der Marken liegt in den Fällen zu 1 und 2 dem-
jenigen ob, welcher die Marken einzukleben hat; im Falle der Ent-
werthungspflicht soll sie alsbald nach der Einklebung erfolgen.

 Die Entwerthung darf nur in der Weise erfolgen, daß auf den einzelnen
Marken handschriftlich oder durch Stempel der Entwerthungstag in
Ziffern, z. B. für den 15., März 1900 „15. 3. 00“ oder für den
10. Februar 1901 „10. 2. 01“, deutlich angegeben wird. Zur Ent-werthung ist Tinte oder ein tetche festhaltender Farbstoff zu verwenden.

Für das Einzugsverfahren, das Berichtigungsverfahren, die Ver-
längerung und die Beitragskontrole kann die Landes-Zentralbehörde
eine andere Art der Entwerthung vorschreiben oder zulassen.

Andere Entwerthungszeichen sind unzulässig.
Marken, welche nicht bereits anderweit entwerthet worden sind, müssen
entwerthet werden, sobald die die Marken enthaltende Qunittungskarte
zum Umtausch eingereicht ist. Diese Entwerthung liegt den Vorständen
der Versicherungsanstalten oder anderen von der Landes-Zentralbehörde
bezeichneten Stellen ob; sie ist, sofern sie etwa versäumt sein sollte,

6
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von jeder Behörde, an welche die Karte nach dem Umtausche gelangt,
nachzuholen. Die Form der Entwerthung bleibt der entwerthenden
Stelle überlassen. Auf der Außenseite der Karte ist handschriftlich oder
durch Stempel der Vermerk „Entwerthet“ zu setzen und die entwerthende
Stelle zu bezeichnen.

 Bei der Entwerthung dürfen die Marken nicht unkenntlich gemacht
werden, insbesondere müssen der Geldwerth, die Lohnklasse und der
Name der Versicherungsanstalt ersichtlich bleiben.
 Wer den vorstehenden oder den von der Landes-Zentralbehörde gemäß

Ziffer 6 Abs. 2 getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt, kann für
jeden Fall, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine höhere Strafe
verwirkt ist, von der unteren Verwaltungsbehörde und da, wo die
Beitragokontrole Rentenstellen übertragen ist, von deren Vorsitzenden
mit einer Ordnungsstrafe bis zu zwanzig Mark belegt werden.

. Die Bestimmungen über die Verpflichtung der Hausgewerbetreibenden
der Tabackfabrikation und der Textilindustrie, die für sich und ihre
Hülfspersonen verwendeten Marken zu entwerthen (Bekanntmachungen
vom 16. Dezember 1891, 1. März 1894 und 9. November 1895,
Reichs-Gesetzbl. S. 395, 324 und 452), bleiben in Kraft.

Auf Zuwiderhandlungen findet die Strafbestimmung der Ziffer #
Anwendung.

Die Vernichtung der Marken erfolgt dadurch, daß sie durch einen
darauf gesetzten Vermerk als ungültig erklärt werden. Dabei ist auf
die Außenseite der Quittungskarte handschriftlich oder durch Stempel
unter Einrückung der Zahl der vernichteten Marken der Vermerk
„. Marken vernichtet“ sowie die Bezeichnung der die Vernichtung
vornehmenden Stelle zu setzen.

. Diese Vorschriften treten vom 1. Jannar 1900 ab an die Stelle der
in der Bekanntmachung vom 21. Dezember 1891 (Reichs-Gesetzblatt
S. 399) veröffentlichten Vorschriften.

Berlin, den 9. November 1890.

—

—

S

Her Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.



29

Hekanntmachung, betreffend die Einrichtung der Muittungobarten für die
Invalidenversicherung.

Auf Grund des § 132 Abs. 1 und des § 135 Abs.2 des Invaliden=
versicherungsgesetzes hat der Bundesrath über die Einrichtung der Quittungs-
karten für die Invalidenversicherung unter theilweiser Abänderung der geltenden
einschlägigen Vorschriften solgende Bestimmungen beschlossen:

1. Für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung (§ 14 Abs. 1) sind
besondere Quittungskarten von grauer Farbe zu verwenden.

Wer hierfür andere Ouittungskarten unbefugt verwendet, kamm,
sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere Strafe
eintritt, von der unteren Venvaltungobehörde und da, wo die Beitrags-
kontrole Rentenstellen übertragen ist, von deren Vorsitzenden mit einer
Ordnungsstrafe bis zu zwanzig Mark belegt werden.

Die Quittungskarten sind, in Stoff und Format den bisherigen
Qunittungskarten entsprechend, für die Versicherungspflicht einerseits in
gelber Farbe und für die Selbstversicherung andererseits in grauer
Farbe nach den anliegenden Formularen A und B herzustellen.

1#0

—

ist vom 1. Jannar 1900 ab bei Ertheilung einer neuen Qnittungskarte
eine solche nach Formular B auszustellen, sofern sie nicht den Nachweis
führen, daß für sie früher auf Grund der Versicherungopflicht Beiträge
entrichtet worden sind.
Die Gilltigkeitsdauer der Quittungskarte für versicherungopflichtige
Personen (Formular A) kann durch Abstempelung verlängert werden.
Die hierzu befugte Stelle wird von der Landes-Zentralbehörde bezeichnet.
Die Verlängerung darf nur während der Gültigkeitsdauer der Karte
imd zwar einmal für ein oder für zwei weitere volle Jahre nach dem
Ausstellungstag und nur dann erfolgen, wenn für die Zeit vom Aus-
stellungstag ab mindestens zwanzig Beitragswochen, einschließlich der
denselben gemäß § 46 Abs. 2 gleich zu behandelnden Zeiten, nachgewiesen
sind. Der Verlängerungsvermerk ist auf der Innenseite der Karte
unter Beifügung des Datums und der Verlängerungodauer im un-
mittelbaren Anschluß an die bereits geklebten Marken handschriftlich
oder durch Stempel anzubringen.

*Pç

Den zur Selbstversicherung oder deren Fortsetzung berechtigten r’ß*
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Karten, deren fortdauernde Gültigkeit auf einer Anerkennung des
Vorstandes der Versicherungsanstalt beruht (§ 135 Abs. 1 Satz 2),
dürfen nicht verlängert werden.

 Onittungskarten alten Musters dürfen nach dem 1. Januar 1000 nicht
mehr ausgegeben werden.

Die am Schlusse des Jahres 1890 in Benutzung befindlichen
QOuittungskarten dürfen nach dem 1. Jannar 1900, und zwar auch
für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung, innerhalb zweier Jahre
nach dem Tage ihrer Ausstellung (§ 135 Abs. 1) zur Beitraggentrichtung
noch verwendet werden. Bei der Aufrechnung dieser Karten ist aber
durch die Aufrechnungsstelle nicht die Zahl der Beitragsmarken, sondern
die Zahl der durch Marken der einzelnen Lohnklassen nachgewiesenen
Beitragswochen, nöthigenfalls unter Hinzufügung einer besonderen
Spalte für Lohnklasse V, anzugeben und die hierzu erforderliche Ab-
änderung des Vordrucks handschriftlich vorzunehmen.

Berlin, den 10. November 1899.

Der Reichskamiler.

In Vertreiung:

Graf von Posadowsky.
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Quittungskarten-Formular A.

Versicherungsanstalt:
ier ist bei de sten Quittungskarte der Name dorjenigen Anstalt einzutragen, in deren BezirkeKie#ger ger eten Zeit W rie ist, jede hen —unlmn uld dem Namen der auf der

nächstvorhergehenden Karte vermerkten Anstalt zu versehen.) -

Ausgabestelle
Eiste der Quittuugskarten A Nr.

Ausgestellt ann

Verwendbar“) für die Zeit seit dem ####n.
Zur Vermeidung der Ungültigkeit innerhalb zweier Jabre ach dem Ausstellungstage zum Umtausch oder

zur Verlängerung vorzulegen.

Quittungskarte Ur.
(Vor= und Zuname, bei Frauen auch Geburtsname)

bei Ausstellung 76Q„ (Wohnung)
bieser Karte # Berufsstellung

geboren am lltten,,, imJahre...........(...........................«..........»......................
Kreis

zu Amt

Ispzurtachsunskms Usrnsistuusspfllchtlsv Ind.undsm-rauchimI-llsvors-Min-
vsvflsstnmmnurdiosssubmmsittunsilcptmm '-

Invaliden-erftcherungsgefetz.
wie 139. dae G intragung eines Urtheils über die Führung oder die Leistungen des Inhabersonstige durch dieses Gesetz Acht wbeilsüber Eintragungen oder Vermerke ade
e6(6c Fnasse Quitnn beren In n welchen de ion, od lmerke # find en,t sind v“ - lcher sie zugehen, einzubehalten. Die Behat die Ersetzung“derselben. dadsin„ peische er M ige Inhalt der 0 "Maßgabe der v t des § 1 6 Kübelert!heistn.zuranlasse

beitgeber n Deon ist t. die kollkesnant no hEinklebungdersMarkenwider 77 lleu des Inhabers surieber nn die 3 ehal ienPchoe Karten seitens der zu-
ehr gen en und rgane du es u teh erichtigun sbinschernebertrag oder der Dch hrungphten astes -Eeahrens (8§ 148 ff. findet hft Bestimmung

ung.

zittung rten,rruttimWiderspruchemit dieser Vorschrift zurüskbebalten.werden,st5durch

##n  2

die odn Gürde dem Zuwiderhandeluden abzunehmen und dem Berechtigten auszuhändigen.Dererstere elesn dem letzteren für alle Nachtheile, welche diesem aus ig Zuwiderhandlung
ergoach en, bebleibto“ortluhh

n ln Eintragungen oder d etnert macht, welche nach S 139zunzulässig sind oder wer i buulut arte n dBdrck Ausfiillung des Vordrucksetra benen ore nirrigchl u cht oder wi Hentich von bert rfälschtenrin Gebrauchmacht, von der unteren d bi e und da, entenstellen die Beitragskontrole
übertra 7D irn von den Vorsisteenden deospibe mit Gsteite trzwa ig Mark beleg zauehea Eintragungen, Vermerke oder Veränderun en in r Absicht gemachtlehiderInhab nüld. eSiaue anderen v teegebern“ gegenüber zu kenraisschnen so tritt Fofhurn
bis zu ue ark. doder Gefängniß bis zu sechsMereren/ ein. Sind milderndeLelpiteee
vorhanden, so kann statt der rhaielit auf erkannt dse en.olgung we Urkundenfälschung(88267, 268 des Reichs-Strafgesetzbuchs) tritt nur
ein, wenn die Fälschung in d Dlbsche rgenn nt siaadereeinemAndereneinen Vermögens-vortheil zu verschaffen # e#nen adenen chad

urt t wenn tusgabestelle keine Liste der Qutttungskarten 4T Lereicen urssude ahsgbesetKarte 3 für die Nvor hrel hita nelung einzukleben sind (8 146).

e
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Quittungskarten-Formular B.

de

Versiherungsanstalt: . 46000(Hier istb ten Quittun Stante ver Name decsenis en nha elnzutragen, n deren e ixke 2 2,der Hachtbelrtetenertergeit 1 zutrag ¾*) 7 2.
u ) ist oder sofern eine Beschäftigung nicht stattfindet, sich#t dem Amendeer auf der nächstvorhergehenden *** vermerktenaufhält, jede folgende Karte ist m

Austalt zu versehen.)

Ausgabestell ....
Eiste der — ur. . L

Ausgestellt am ten

Verwendbar) für die Zeit seit dem ten
Zur Vermeidung der Ungültigkeit innerhalb zweier Jahre nach dem Ausstellungstage zum Umtausch

vorzulegen.

uuittungskarte Vr. ftr
(Vor- und Zuname, bei Frauen auch Geburtsname)

bei Ausstellung Wohno“nt
dieser Karte Berufssiellung

geboren ammten. im Jahre
Kreis

zu ,....... Amt

IIUUM d « süssmheismu
bie In 20 Mark nur Mor Quittungskarten EW worden.

Invalidenversicherungsgesetz.

§ 14 Abf. 1. Folgende Personen sind befugt, freiwillig in die ericherung einzutreten,so lange sie das vierzigste Lebensjahr nicht bolIk t haben (Selbstversich

1. Betriebsbeamte, Werkmeister, Technik ren dandlungsgehlfen in 4n Mestelte,deren dienstliche Beschäftigung ihren Inunob ruf bildet, ferner Lehrer und Erzieher
sawie Schiffsführer, sämmtlichsofern ihr egelmäpiger Jchresatbettverdien. an

ohn der Gehalt mehr als zweitausend Mark, aber nicht über dreitausend Markträ
. Gewerbetrecbendc und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr

als zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende,
sämmtlich soweit nicht durch Beschluß des Bundesraths (82 Abs. 1) die Versicherungs-
pflicht auf sie erstreckt worden ist;

Personen, welche auf Onnddes * 3 Abs. 2 und§4 Abs. 1 der Versicherungspflicht
nicht unterlieg

Diese Personen sind ferer berechtigt, beim Ausscheiden aus dem die Berechtigung zur Selbst-
versicherung begründenden Verhältnisse die Selbstversicherung fortzusetzen und nach den Be-
stimmungen des § 46 zu erneuern. -

N

*) Zu durchstreichen, wenn die Ausgabestelle kelne Liste der Qutttungskarten B führt.
“) Auf Antrag auszufüllen, sofern in die Karten Marken für die Zeit vor ihrer Ausstellung einzukleben sind

(G 140).
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 FürjedeWochekommtnureinBeitraginAurechnung.

 DieMarkensind,vonobenlinksbeginnend,inkWe3—ReiheWgulben

I

 1.BeifreiwilligerVersicherungfindMarkenderjenigenVersicherungsanstaltzuver- wenden,inderenBezirkedieVersichertenbeschäftigtsindoder,soferneineBe- schäftigungnichtstamfindet,sichaufhalten.DabeistehtihnendieWahlderLohn-

 klassefrei(8145).

 2.VersichertedürfenMarkennurdadurcheurwerthen,daßaufdenselbenderEnt- werthungstaginZiffern,3.B.15.3.01,angegebenwird.MarkenfürZeitabschnitte
 vonmehralseinerWochemüssonimmerentworthotwerden.

 3.BeiderSelbstversicherungundihrerFortsetzungmüssenzurAufrechthaltungder AnwartschaftwährendderzweiJahrenachdemTagederAusseellungdieser Quittungskartemindesteusfür40BeitragswochenBeiträgedurchEinklebenvon

 Markeneurrichtetwerden(846).

 4.FreiwilligeBeirrägedürfenfüreinelängeralseinJahrzurückliegendeZeit sowicnacheingetretenerErwerbsunfähigkeitnachträglichoderfürdiefernere
 DauerderErwerbsunfähigkeitnichtentrichtetwerden(8140).Aufrechnung. BahiberWechenfüroinLehnlase1*.

 Beiträgeentrichtetsind1
 (OrtundDatrum:)

 *.!84kresr
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Inhalt: Landesherrliche Verordnung vom p. Januar 1900, die anderweile Ausführung des Reichs.
Imp#e vom 8. April 1874 betressend.

Landesherrliche Verordnung
vom 9. Jannar 1900,

die anderweite Ausführung des Reichs-Impfgesetzes vom 8. Tpril 1874
betreffend.

 heinrich der Mirzehnte, von Gottes Gnaden Dangerer Cinte reglerender Fürst Meuß,
Graf und Herr von Vlauen, Herr m Ereh, Kranlchseld, Gera, Schleiz und Kodenstein klc. ett.
verordnen hiermit auf Grund der neuerdings über das Impfwesen gemachten
Erfahrungen sowie zugleich in Gemäßheit der Bundesrathsbeschlüsse vom 28. Juni
1899 behufs anderweiter Ausführung des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874
(Reichsgesetzblatt S. 31), was folgt:

I.

Allgemeine Bestimmungen.
 e

Die Abgrenzung der Impfbezirke erfolgt durch das Fürstliche Ministerium.
Dasselbe bestellt für jeden Impfbezirk einen Impfarzt.

Ausgegeben am 21. Jannar 1900. 9
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§ 2.

Jeder Arzt, welcher das Impfgeschäft privatim oder öffentlich ausüben
will, hat den Nachweis darüber zu bringen, daß er mindestens zwei öffentlichen
Impfungs= und ebenso vielen Wiederimpfungsterminen beigewohnt und sich die
erforderlichen Kenntnisse über Gewinnmung und Erhaltung der Lymphe er-
worben hat.

§ 3.

Die Impfärzte sind mittelst Handschlags zu verpflichten.
Die Verpflichtung derselben ist in der Stadt Gera durch den Stadtrath,

im Uebrigen durch das Fürstliche Landrathsamt zu bewirken.
Nur die staatlich bestellten Impfärzte sind befugt, den Titel „Impfarzt“

zu führen.
* 4.

Die Aufstellung der Impflisten (6 7 Abs. 1 des Gesetzes) hat nach den
unter V bis VII beigedruckten Formularen zu erfolgen.

* In den Impflisten sind die Impfpflichtigen in alphabetischer Reihenfolge
ihrer Familiennamen aufzuführen

Die durch Ausfüllung der ersten sechs Colonnen der Formulare V und
I zu bewirkenden Aufstellung der behördlichen Impflisten licgt den Gemeinde-
vorständen ob.

Diese bis längstens zum 1. Mai an den Impfarzt abzugebenden Listen
haben zu umfassen diejenigen im Gemeindebezirk sich aufhaltenden Kinder:

) welche in demselben im vorhergehenden Jahre geboren worden und noch
am Leben sind,

b) welche imvorhergehenden Jahre zugezogen sind und der Impspflicht
noch nicht Genüge geleistet haben,

) welche nach Ausweis der vorjährigen Impflisten im vorhergehenden
Jahre der Impfpflicht noch nicht gehörig genügt haben.

Zum Zwecke der Aufstellung der Impflisten haben die Standesbeamten
die Geborenen kalenderjahrweise zu verzeichnen und diese Verzeichnisse im Monat
Jannar jedes folgenden Jahres an die Gemeindevorstände auszuhändigen.

Behufs der Kontrole über die unter b erwähnten Kinder hat der Ge-
meindevorstand von jeder neu anziehenden Familic, welche Kinder mitbringt, bei
deren Anmeldung sich die Impfscheine für die Kinder vorlegen zu lassen.
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8 5.

Die Vorsteher von öffentlichen Lehranstalten und Privatschulen haben die
auf Grund § 13 des Gesetzes von ihnen anzufertigenden Verzeichnisse:

a) der Schüler, für welche der Nachweis der Impfung nicht erbracht
worden ist,

b) derjenigen ihrer Zöglinge, welche im Laufe des betreffenden Jahres
ihr zwölftes Lebensjahr zurücklegen,

nach dem Formulare VI und zwar ebenfalls unter Ansfüllung der Colonnen 1
bis 6 aufzustellen und vier Wochen vor dem Schlusse des Schuljahres an den
Impfarzt abzuliefern.

In den Verzeichnissen sind die betreffenden Zöglinge in der alphabetischen
Reihenfolge ihrer Familiennamen aufzuführen.

Dafern sich unter den im Verzeichnisse unter b aufzuführenden Zöglingen
solche befinden, welche nach § 1 Ziffer 2 des Gesetzes ihre Befreiung von der
Impfpflicht durch ärztliches Zeugniß nachweisen, so ist dies unter Beischluß der
betreffenden Zeugnisse in der letzten Spalte des Formulars zu vermerken.

86.
Nach Eingang der Impflisten (58 4 und 5) haben die Impfürzte Tag und

Stunde der öffentlichen Impf= und Revisionstermine zu bestimmen und die be-
treffenden Gemeindevorstände, bezülglich Schulvorsteher, mindestens 8 Tage vorher
hiervon in Keunntniß zu setzen.

Die Bestimmung der öffentlichen Impftermine bleibt zunächst dem pflicht-
mäßigen Ermessen des Impfarztes überlassen. Auf deshalb erhobene Beschwerde
der Betheiligten aber hat das Fürstliche Landrathsamt endgültig zu entscheiden.

Die Gemeindevorstände haben sodann Lokal und Termin der öffentlichen
Impfungen und Impfrevisionen in ortsüblicher Weise bekannt zu machen und
die Eltern, Pflegeeltern und Vormünder der nach § 1 Ziffer 1 des Impfgesetzes
impfpflichtigen Kinder unter ausdrücklicher Verwarnung vor den in § 14 des-
selben Gesetzes angedrohten Strafen aufzufordern, mit ihren Kindern in den
anberaumten Terminen behufs der Impfung und ihrer Kontrole zu erscheinen
oder die Befreiung durch ärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

Die nurgedachten Zeugnisse sind im Impftermine vorzuzeigen. In letzterem
sind auch diejenigen Kinder, bei denen nach § 2 Abs. 2 des Impfgesetzes in
zweifelhaften Fällen der zuständige Impfarzt endgültig zu entscheiden hat, ob

9.
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eine von der Impfung zu befürchtende Gefahr noch fortbesteht oder nicht, dem
Impfarzte zur Abgabe dieser Entscheidung, wenn thunlich, vorzustellen.

Mittelst derselben Bekanntmachung und unter gleicher Verwarnung haben
die Gemeindevorstände die Eltern, Pflegeeltern und Vormünder der nach § 1
Ziffer 2 des Impfgesetzes impfpflichtigen Zöglinge aufzufordern, letztere zu den
anberaumten Terminen pünktlich zu gestellen.

Den Schulvorstehern liegt es ebenfalls ob, für pünktliches Erscheinen der
von ihnen vorzustellenden impfpflichtigen Zöglinge, bezilglich Produktion der die
Befreiung derselben begründenden Zeugnisse in den angesetzten Terminen Sorge
zu tragen.

Die Impfärzte haben, sobald die Impf= und Revisionstermine bestimmt
worden sind, von diesen Terminen und von den Impflokalen den Bezirksarzt
in Kenntniß zu setzen.

§ 7.

Die Impflisten sind am Schlusse des bezilglichen Termins sowohl vom
Impfarzte als von dem betreffenden Listenführer (8 16) zu unterschreiben und
von Ersterem am Schluß des Kalenderjahres an den Gemeindevorstand abzugeben.

88.
Wenn Impflinge zu den festgesetzten Revisionsterminen (6 5 des Impf-

gesetzes) nicht erscheinen, so ist deren Impfung bezüglich Wiederimpfung als
erfolglos zu betrachten und im nächsten Jahre zu wiederholen, dafern nicht der
Impfarzt von dem günstigen Erfolge der Impfung bis dahin sich noch nach-
träglich überzeugt hat.

§* 9.

In den Revisionsterminen hat die Ausstellung der Impfscheine zu er-
folgen. Für dieselben haben sich die Impfärzte der nachersichtlichen FormulareI
oder ll zu bedienen und zwar in der Weise, daß die Impfscheine für erste
Impfungen (6 1 Ziffer 1 des Impfgesetzes) auf Papier von röthlicher Farbe
und die Impfscheine für spätere Impfungen (Wiederimpfungen § 1 Ziffer 2 des
Impfgesetzes) auf Papier von grüner Farbe gedruckt werden.

Für die nach § 10 Abs. 2 des Impfgesetzes auszustellenden Zengnisse
über gänzliche oder vorläufige Befreiung von der Impfung haben die anliegenden

— pie III oder IV auf weisßem Papier zur Anwendung zu kommen.
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Aerzte, welche nicht als öffentliche Impfärzte Impfungen vornehmen,
haben sich in den einschlagenden Fällen ebenfalls der Formulare I, II, III und IV
zu bedienen.

8 10.

Nach Beendigung der ordentlichen öffentlichen Impfungen haben die Ge-
meindevorstände auf Antrag des Impfarztes nach §§ 4 und 13 des Impfgesetzes
die Eltern, Pflegceltern oder Vormünder derjenigen Impspflichtigen, bei welchen
ohne gesetzlichen Grund die Impfung unterblieben ist, beziehentlich die Vorsteher
derjenigen Schulanstalten, deren Zöglinge nach § 1 Zifsfer 2 des Gesetzes dem
Impfzwange unterliegen, dieser Verpflichtung aber ohne gesetzlichen Grund nicht
genügt haben, in geeigneter Weise aufzufordern, dafür zu sorgen, daß die unter-
bliebene Impfung binnen einer angemessenen Frist nachgeholt werde. Auch haben
die gedachten Behörden nach den Bestimmungen über die Polizeistrafgewalt die
straffällig Gewordenen zur Verantwortung zu ziehen.

8 11.

Der Gemeindevorstand bildet die zuständige Behörde, welche nach § 3
Abs. 2 des Impfgesetzes anordnen kann, daß die letzte Wiederholung der
Impfung durch den Impfarzt vorgenommen werde.

E 12.

Die Gemeindevorstände haben am Schlusse eines jeden Jahres und zwar
spätestens bis zum 15. Jamar des nächstfolgenden Jahres die Impflisten an
den Bezirksarzt abzugeben. Dasselbe liegt den Privatärzten hinsichtlich der von
ihnen gleichfalls nach den Formularen V bis VIl gesondert zu führenden Impf-
listen ob (§ 8 Absatz 2 und 15 des Impfgesetzes).

Die Bezirksärzte haben sodann eine Uiebersicht der Ergebnisse der
Impfungen und Wiederimpfungen nach den beigedruckten Formularen VIII und IN
aufzustellen, von welchen eine Reinschrift an das Fürstliche Ministerium mm.
senden ist.

Die Bezirksärzte haben die Impflisten spätestens bis Mitte März an die
Gemeindevorstände zur Aufbewahrung und beziehentlich Benußung derselben bei
der von ihnen bezüglich den Schulvorstehern zu bewirkenden Aufstellung der
nächstjährigen Inpflisten zurückzugeben.
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II.

Vorschriften, welche von den Behörden bei der Ausführung
des Impfgeschäftes zu befolgen sind.

8 13.

Bereits bei der Bekanntmachung des Impftermins hat der Gemeinde-
vorstand dafür Sorge zu tragen, daß die Angehörigen der Erstimpflinge nach
Maßgabe der Anlage und die Angehörigen der Wiederimpflinge nach Maßgabe
der Anlage B gedruckte Verhaltungsvorschriften für die öffentlichen Impfungen
und über die Behandlung der Impflinge während der Entwicklung der Impf-
blattern erhalten.

In Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern ist es zulässig, die ge-
druckten Verhaltungsvorschriften für die Angehörigen der Erstimpflinge erst im
Impftermin an die Angehörigen zu vertheilen unter der Voraussetzung, daß die
§§ 1 und3der fraglichen Vorschriften in der öffentlichen Bekanntmachung des
Impftermins zum Abdrucke gelangt sind.

814.
Treten an einem Orte ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,

Diphtherie, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Entzündung in größerer
Verbreitung auf, so werden die öffentlichen Impftermine ausgesetzt. Der Ge-
meindevorstand hat den Impfarzt davon rechtzeitig zu benachrichtigen.

Aus einem Hause, in welchem Fälle der genannten Krankheiten zur Impf-
zeit vorgekommen sind oder die natürlichen Pocken herrschen, dürfen Kinder zum
öffentlichen Termine nicht gebracht werden, auch haben sich Erwachsene aus
solchen Häusern vom Impftermine fernzuhalten. Der Termin darf in solchen
Häusern nicht abgehalten werden.

Impfung und Nachschau von Kindern aus solchen Häusern müssen ge-
trennt von den übrigen Impflingen vorgenommen werden.

 15.

Für die öffentliche Impfung sind helle, heizbare, genügend große, gehörig
gereinigte und gelüftete Räume bereit zu stellen, welche womöglich auch eine
Trennung des Warteraums vom Operationszimmer gestatten.

Bei kühler Witterung sind die Räume zu heizen.
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8 16.

Ein Beauftragter des Gemeindevorstands hat im Impftermine zur Stelle
zu sein, um im Einvernehmen mit dem Impfarzte für Aufrechterhaltung der
Ordnung zu sorgen.

Auch hat der Gemeindevorstand auf Verlangen des Impfarztes, wenn
nöthig, entsprechende Schreibhülfe zur Ausfüllung der Listen 2c. zu stellen.

Bei der Wiederimpfung und der darauf folgenden Nachschau hat ein
Lehrer amvesend zu sein.

8 17.

Eine Ueberfüllung der Impfräume, namentlich des Operationszimmers,
darf nicht stattfinden.

Die Zahl der vorzuladenden Impflinge hat sich nach der Größe der
Impfräume zu richten.

§ 18.

Es ist thunlichst zu vermeiden, daß die Impfung mit der Nachschan
bereits früher Geimpfter zusammen fällt.

Jedenfalls sind Erstimpflinge und Wiederimpflinge (Revaccinanden, Schul-
kinder) möglichst von einander zu trennen.

8 19.

Es ist darauf hinzuwirken, daß die Impflinge mit rein gewaschenem
Körper und reinen Kleidern zum Impftermine kommen.

Kinder mit unreinem Körper und schmugigen Kleidern können vom Termine
zurilckgewiesen werden.

8 20.

Ist ein Impfpflichtiger auf Grund ärztlichen Zeugnisses von der Impfung
zweimal befreit worden, so kann die fernere Befreiung nur durch den zuständigen
Impfarzt erfolgen (6 2 Abs. 2 des Impfgesetzes).

Kinder, denen eine Impfung als erfolgreich unrechtmäßig bescheinigt ist,
sind nach Lage des Falles als ungeimpfte oder als erfolglos geimpfte Kinder
zu behandeln.

8 21.

Bei ungewöhnlichem Verlaufe der Schutzpocken oder bei Erkrankungen
geimpfter Kinder ist ärztliche Behandlung, soweit thunlich, herbeizuführen. In
Fällen von angeblichen Impfschädigungen sind seitens des Bezirksarztes Er-
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mittelungen einzuleiten, und ist über deren Ergebnisse dem Fürstlichen Ministerium
Bericht zu erstatten, welches in geeigneten Fällen eine amtliche öffentliche Nichtig-
stellung unrichtiger, in die Oeffentlichkeit gelangter Augaben zu veranlassen und
dem Kaiserlichen Gesundheitsamt über solche Vorkommnisse mit thunlichster Be-
schleunigung Mittheilung zu machen hat.

Die Standesbeamten haben jeden Todcsfall, welcher als Jolge der
Impfung gemeldet wird, sofort dem Gemeindevorstande anzuzeigen. Der letztere
hat hierüber dem Fürstlichen Ministerium Meldung zu machen.

Die Gemeindevorstände und Aerzte sind verpflichtet, über etwa zu ihrer
Kenntniß kommende Fälle von wirklicher oder angeblicher Impfschädigung un-
gesänmt dem Bezirksarzte Mittheilung zu machen.

III.

Allgemeine Einführung der Impfung mit Thierlymphe.
8 22.

Die Impfung ist mit Thierlymphe vorzunehmen. Menschenlymphe darf
sowohl bei öffentlichen als auch bei Privatimpfungen nur in Ausnahmefällen
verwendet werden.

g 23.

Die Thierlymphe darf für alle Impfungen nur aus staatlichen Impf-
anstalten oder deren Niederlagen oder aus solchen Privat-Impfanstalten, welche
einer staatlichen Aufsicht unterstehen, bezogen werden.

5 21.

Für den Handel mit Thierlymphe in den Apotheken gelten folgende
Vorschriften:

a) Die Lymphe muß aus staatlichen Impfanstalten oder aus deren Nieder-
lagen oder aus solchen Privatanstalten, welche einer staatlichen Aufsicht
unterstehen, bezogen sein.

b) Die Lymphe ist an einem kühlen Orte und vor Licht geschützt auf-
zubewahren.
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e) Die Lymphe darf nur in der von der Impfanstalt gelieferten Ver-
packung abgegeben werden, und dieser Verpackung müssen die Be-
zeichnung der Anstalt, Angaben über die Nummer des Versandbuchs,
über den Tag der Abnahme der Lymphe und über die in der Ver-
packung enthaltenen Portionen sowie eine Gebrauchsanweisung bei-
gefügt sein. Letztere hat den Wortlaut der §§8 37 bis 13 der Vor-
schriften, welche von den Aerzten bei der Ausführung des Impfgeschäfts
zu befolgen sind, zu enthalten.

4) Lymphe, welche vor mehr als drei Monaten abgenommen ist, darf nicht
abgegeben werden.

0) Ueber den Empfang und die Abgabe der Lymphe ist ein Buch zu
führen, in welchem der Tag des Empfanges, die Bezeichnung der
Anstalt, in welcher die Lymphe gewonnen ist, der Tag der Abgabe,
der Name und die Wohnung des Abnehmers einzutragen sind.

IV.

Vorschriften, welche von den Torzten bei der Ausführung des
Impfgrschäfts zu befolgen sind.

A. Allgemeine Bestimmungen.

(2ß5.
Der Impfarzt hält in der Zeit von Anfang Mai bis Ende September

jedes Jahres in jedem Orte seines Impfbezirks mindestens einen öffentlichen
Impf= und einen dergleichen Revisionstermin ab. An Orten, an welchen an-
steckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtherie, Croup, Keuchhusten,
Flecktyphus, rosenartige Entzündungen in grüßerer Verbreitung auftreten, ist
die Impfung in öffentlichen Terminen während der Dauer der Epidemie nicht
vorzunehmen.

Erhält der Impfarzt erst nach Beginn des Impfgeschäfts davon Kenntniß,
daß derartige Krankheiten in dem betreffenden Orte herrschen, oder zeigen sich
dort auch nur einzelne Fälle von Impfrothlauf, so hat er die Impfung an
diesem Orte sofort zu unterbrechen und dem Bezirksarzte davon Anzeige
zu machen.
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Hat der Impfarzt einzelne Fälle ansteckender Krankheiten in Behandlung,
so hat er in zweckentsprechender Weise deren Verbreitung bei dem Impfgeschäfte
durch seine Person zu verhüten.

Oeffentliche Impfungen sind während der Zeit der größten Sommerhitze
(Juli und August) zu vermeiden.

g 26.

Im Impftermine hat der Impfarzt im Einvernehmen mit dem Gemeinde-
vorstande für die nöthige Ordnung zu sorgen, Ueberfüllung der für die Impfung
bestimmten Räume zu verhüten und ausreichende Lüftung derselben zu veranlassen.

Die gleichzeitige Amvesenheit der Erstimpflinge und der Wiederimpflinge
ist thunlichst zu vermeiden.

B. Beschaffung und Gewinnung der Eymphe.
I. Bei Verwendung von Thierlymphe.

 v27.

Die Impfärzte erhalten für die öffentlichen Impfungen ihren Gesammt-
bedarf an Lymphe unentgeltlich und portofrei aus dem Impfinstitute in Weimar.

 28.

Der Impfarzt hat — zutreffendenfalls unter Angabe der Nummer des
Versandbuchs der betreffenden Impfanstalt — aufzuzeichnen, von wo und wann
er seine Lymphe erhalten hat.

II. Bei Verwendung von Zienschenlymphe.

§ 20.

Die Impflinge, von welchen Lymphe zum Weiterimpfen entnommen
werden soll (Ab-, Stamm-, Mutter-Impflinge), müssen zuvor am ganzen Körper
untersucht und als vollkommen gesund und gut genährt befunden werden. Sie
müssen von Eltern stammen, welche an vererbbaren Krankheiten nicht leiden,
insbesondere dürfen Kinder, deren Mütter mehrmals abortirt oder Frühgeburten
überstanden haben, als Abimpflinge nicht benutzt werden.

Der Abimpfling soll wenigstens 6 Monate alt, ehelich geboren und nicht
das erste Kind seiner Eltern sein. Von diesen Anforderungen darf nur aus-
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nahmsweise abgewichen werden, wenn über die Gesundheit der Eltern nicht der
geringste Zweifel obwaltet.

Der Abimpfling soll frei sein von Geschwüren, Schrunden und Aus-
schlägen jeder Art, von Kondylomen an den Gesäßtheilen, an den Lippen, unter
den Armen und am Nabel, von Drüsenanschwellungen, chronischen Affektionen
der Nase, der Augen und Ohren, wie von Anschwellungen und Verbiegungen
der Knochen, er darf demnach kein Zeichen von Syphilis, Skrophulose, Nhachitis
oder irgend einer anderen konstitutionellen Krankheit an sich haben.

8 30.

Lymphe von Wiedergeimpften darf nur im Nothfall und nie zum Impfen
von Erstimpflingen zur Anwendung kommen.

Die Prüfung des Gesundheitszustandes eines wiedergeimpften Abimpflings
muß mit besonderer Sorgfalt nach Maßgabe der im § 29 angegebenen Gesichts-
punkte geschehen.

§ 31.
Jeder Impfarzt hat aufzuzeichnen, von wo und wann er seine Lymphe

erhalten hat. Insbesondere hat er, wenn er Lymphe zur späteren eigenen Ver-
wendung oder zur Abgabe an andere Aerzte aufbewahren will, den Namen der
Impflinge, von denen die Lymphe abgenommen worden ist, und den Tag der
erfolgten Abnahme aufzuzeichnen. Die Lymphe selbst ist derart zu bezeichnen,
daß später über die Abstammung derselben ein Zweifel nicht entstehen kann.

Die Aufzeichnungen sind bis zum Schlusse des nachfolgenden Kalender-
jahres aufzubewahren.

* 32.

Die Abnahme der Lymphe darf nicht später als am gleichnamigen Tage
der auf die Impfung folgenden Woche stattfinden.

Die Blattern, welche zur Entnahme der Lymphe dienen sollen, müssen
reif und unverletzt sein und auf einem nur mäßig entzündeten Boden stehen.

Blattern, welche den Ausgangopunkt für Rothlauf gebildet haben, dürfen
in keinem Falle zum Abimpfen benutzt werden.

Mindestens eine Blatter muß am Impfling uneröffnet bleiben.

25

8 33.

Die Eröffnung der Blattern geschieht durch Stiche oder Schnittchen.
Das QOnetschen der Blattern oder das Drücken ihrer Umgebung zur

Vermehrung der Lymphmenge ist zu vermeiden.
9-
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§ 34.

Nur solche Lymphe darf benutzt werden, welche freiwillig austritt und,
mit bloßem Auge betrachtet, weder Blut noch Eiter enthält.

Uebelriechende oder sehr dünnflüssige Lymphe ist zu verwerfen.

8 35.

Nur reinstes Glycerin darf mit der Lymphe vermischt werden. Die
Mischung soll mittelst eines reinen Glasstabs geschehen.

C. Ausführung der Impfung und Wiederimpfung.

§ 36.

Die zu impfenden Kinder sind vom Impfarzte vor der Impfung zu
besichtigen; auch sind die begleitenden Angehörigen von ihm über den Gesund-
heitszustand der Impflinge zu befragen.

Kinder, welche an schweren akuten oder chronischen, die Ernährung stark
beeinträchtigenden oder die Säfte verändernden Krankheiten leiden, sollen in der
Regel nicht geimpft und nicht wiedergeimpft werden.

Ausnahmen sind (namentlich beim Auftreten der natürlichen Pocken) ge-
stattet und werden dem Ermessen des Inpfarztes anheimgegeben.

8 37.

Die Impfung ist als eine chirurgische Operation anzusehen und mit voller
Amwendung aller Vorsichtsmaßregeln auszuführen, welche geeignet sind, Wund-
infektionskrankheiten fernzuhalten; insbesondere hat der Impfarzt forgfältig auf
die Reinheit seiner Hände, der Impfinstrumente und der Impfstelle Bedacht zu
nehmen, auch ist der Lymphevorrath während der Impfung durch Bedecken vor
Verunreinigung zu schützen.

8 38.

Die Thierlymphe ist thunlichst bald nach dem Empfange zu verimpfen,
bis zum Gebrauch aber an einem kühlen Orte und vor Licht geschützt aufzube-
wahren. Die Lymphe darf durch Zusätze von Glycerin, Wasser oder anderen
Stoffen nicht verdünnt werden.
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8 309.

Zur Impfung eines jeden Impflings sind nur Instrumente zu benutzen,
welche durch trockene oder fenchte Hitze (Ausglühen, Auskochen) oder durch Alkohol-
behandlung keimfrei gemacht sind.

Die jedesmal für den Gebrauch nothwendige Menge von Lymphe kann
entweder unmittelbar aus dem Glasgefäße mit dem Impfinstrument entnommen
oder auf ein keimfreies Glasschälchen gebracht werden. Beim Gebrauche von
Haarröhrchen kann sie auch unmittelbar aus einem solchen auf das Instrument
getropft werden.

8 40.

Die Impfung wird der Regel nach auf einem Oberarme vorgenommen
und zwar bei Erstimpflingen auf dem rechten, bei Wiederimpflingen auf dem
linken. Es genügen seichte Schnitte von höchstens 1 cm Länge. Die einzelnen
Impfschnitte sollen mindestens 2 cm von einander entfernt liegen. Stärkere
Blutungen beim Impfen sind zu vermeiden. Einmaliges Einstreichen der Lymphe
in die durch Anspannen der Haut klaffend gehaltenen Wunden ist im Allge-
meinen auvreichend.

Das Auftragen der Lymphe mit dem Pinsel ist verboten.
Uebrig gebliebene Mengen von Lymphe dürfen nicht in das Gefäß zurück-

gefüllt oder zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 11.

Die Erstimpfung hat als erfolgreich zu gelten, wenn mindestens eine
Pustel zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist. Bei der Wiederimpfung
genügt für den Erfolg schon die Bildung von Knölchen oder Bläschen an den
Impsstellen.

 12.

Der Impfarzt ist verpflichtet, etwaige Störungen des Impfverlaufs und
jede wirkliche oder angebliche Nachkrankheit, soweit sie ihm bekannt werden,
thunlichst genau festzustellen und sofort dem Bezirksarzte anzuzeigen.

D. Privatimpfungen.
* 3.

Die Vorschriften des § 25 Abs. 3 sowie der §§ 28 bis 42 gelten auch
für Privatimpfungen.
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V.

Entschädigung der Impfüärzte.
8 414.

Die Impfärzte sind für ihre Mühewaltung angemessen zu entschädigen.
Insoweit nicht mit dem Impfarzte wegen seiner Entschädigung von Seiten

des betreffenden Impfbezirks ein durch das Fürstliche Ministerium bestätigtes
Fixationsabkommen getroffen worden ist, gebührt demselben für die Impfung
jeder einzelnen Person, einschließlich der Nevision, der Einträge in die Impflisten
und der erstmaligen Ausstellung des Impfscheins 10 des Impfgesetzeo) be-
ziehentlich mit Einschluß des Fortkommens eine Gebühr von

1 Mark am Wohnorte des Arztes
un

1¼½ Mark außerhalb des Wohnortes desselben.
Diese Gebühr, ebenso wie das etwa vereinbarte Fixum und der sonstige

durch die Impfung entstehende Aufwand sind, da die Impfungen nach § 6 des
Impfgesetzes unentgeltlich vorzunehmen sind, als Polizeiaufwand von der be-
treffenden Gemeinde zu berichtigen.

Nach Beendigung des Impfgeschäfts hat der Impfarzt, wenn ein be-
hördlich bestätigtes Fixationsabkommen nicht mit ihm besteht, eine Berechuung
der ihm für die Impfungen zukommenden Entschädigung auf Grund der Impf-
listen aufzustellen und bei dem Gemeindevorstande des Wohnortes des Impflings
einzureichen. Diese Behörde hat die Liquidation unverzüglich zu prüfen und
zu bezahlen.

* 45.

Erhält ein Arzt aus Gemeinde= oder Staatsmitteln eine laufende
Remnneration oder Besoldung unter der Bedingung, daß er für dieselbe zugleich
einen Impfbezirk zu besorgen hat, so kommt die in § 44 geordnete Gebühr eben-
falls in Wegfall.

8 46.

Bei außerordentlichen Impfungen, auf welche die Bestimmungen des
Impfgesetzes nach § 18 desselben keine Amvendung leiden, sondern für welche
* 16 und 17 der im Uebrigen aufgehobenen Impfordnung vom 20. Jannar 1857
maßgebend bleiben, ist dic in § 44 geordnete Gebühr für jede einzelne Impfung von
dem Impflinge, beziehentlich dessen Eltern, Pflegeeltern oder Versorgern zu entrichten.
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Die Gebühr ist im Impftermine sofort nach der Impfung an den Impf-
arzt zu bezahlen.

Insoweit dies nicht geschieht, hat der Gemeindevorstand alsbald nach dem Impf-
termine die Gebühr von den Restanten einzuziehen und an den Impfarzt abzuliefern.

Für Unvermögende ist die Gebühr aus der Gemeindekasse des Wohnortes
zu bezahlen.

8 417.

Außer den in den 88 44 und 46 erwähnten Gebühren, beziehentlich der
ihm nach 8 45 bewilligten Remuneration oder Besoldung, hat der Impfarzt für
die ihm durch das Impfgeschäft erwachsenen Bemühungen keinerlei Entschädigung
zu beanspruchen.

VI.

Ueberwachung des Impfgeschüfts.
W 48.

Die Thätigkeit der Impfärzte unterliegt der Beaufsichtigung durch den
Bezirksarzt und soweit dieser selbst als Impfarzt thätig ist, durch den medizi-
nischen Beirath des Fürstlichen Ministerinms.

Die Beaufsichtigung besteht in einer an Ort und Stelle vorzunehmenden
Revision eines oder mehrerer Impftermine.

* 10.

Der Geschäftsgang der Impfärzte ist aller drei Jahre einer Revision zu
unterziehen.

Die Revision hat sich in erster Linie auf die Impftechnik und die Fest-
stellung des Impferfolges, sodann auf die Listenführung, Answahl des Impf-
lokals, Zahl der Impflinge u. s. w. zu erstrecken.

8 50.

Impfärzte, welche ihre Pflichten wiederholt vernachlässigen, können von
dem Fürstlichen Ministerium ohne Rücksicht auf etwa entgegenstehende Verein-
barungen ihrer Stellung enthoben werden.

* 51.

Die Impfungen der Privatärzte sind ebenfalls der Revision unterworfen,
soweit sie nicht von denselben als Hausärzten in den Familien ausgeführt werden.
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* 52.

Die Aufmerksamkeit der die Impfung beaufsichtigenden Organe hat sich
auch auf den Handel mit Lymphe zu erstrecken.

VII.

Schlußbestimmungen.
* 53.

Sämmtliche Formulare werden auf Staatskosten geliefert, desgleichen die
nach § 13 an die Angehörigen der Impflinge zu vertheilenden gedruckten Ver-
haltungsvorschriften. Dieselben sind von den Gemeindevorständen, Schulvorstehern
und Impfärzten, ebenso von denjenigen Aerzten, welche nicht Impfärzte sind,
auf Ansuchen von den Fürstlichen Landrathsämtern zu erlangen.

Die Formulare unter VIII und IX werden den Bezirksärzten von hier
aus unmittelbar zugefertigt.

8 54.

Aerzte und Apotheker, welche die durch gegenwärtige Verordnung erlassenen
Vorschriften nicht beachten, sind, soweit nicht schon nach allgemeinen Straf-
bestimmungen eine Bestrafung einzutreten hat, mit Geldstrafe bis zu 100 Mark
zu bestrafen.

8 55.

Die Ministerial-Bekanntmachungen vom 12. April 1875 (Gesetzsammlung
Bd. XVIII S. 47), vom 26. November 1878 (Gesetzsammlung Vd. XVIII S. 309)
und vom 12. März 1896 (Gesetzsammlung Bd. XXII S. 29) treten anßer Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidruckung
Unseres Fürstlichen Insiegels.

Schloß Osterstein, den 9. Jannar 1900.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

u. 8.) Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. v. Hinüber. K. Graesel.
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A.

Verhaltungsvarschriften für die Angehörigen der Erstimpflinge.
§ 1.

Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach,
Masern, Diphtheric, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Entzündungen
oder die natürlichen Pocken herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden.

8 2.

Die Eltern des Impflings oder deren Vertreter haben dem Impfarzte
vor der Ausübung der Impfung über frühere oder noch bestehende Krankheiten
des Kindes Mittheilung zu machen.

83.
Die Kinder müssen zum Impftermine mit rein gewaschenem Körper und

mit reinen Kleidern gebracht werden.

8 4.

Auch nach dem Impfen ist möglichst große Reinhaltung des Impflings
die wichtigste Pflicht.

8 5.

Der Impfling soll womiglich täglich gebadet werden, wenigstens ver-
säume man eine tägliche sorgfältige Waschung nicht.

8 6.

Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.

-
Bei günstigem Wetter darf das Kind ins Freic gebracht werden. Man

vermeide im Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und die direkte Sonnenhitze.
10
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86.
Die Impfstellen sind mit großer Sorgfalt vor dem Aufreiben, Zerkratzen

und vor Beschmutzung zu bewahren; sie dürfen nur mit frisch gereinigten Händen
berührt werden, zum Waschen darf nur ein reiner Schwamm oder reine Leimvand
oder reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen, welche an citernden Geschwüren, Haut-
ausschlägen oder Wundrose (Nothlauf) erkrankt sind, ist der Impfling sorgfältig.
zu bewahren, um dic Uebertragung von Krankheitskeimen in die Impfstellen zu
verhüten; auch sind die von solchen Personen benutzten Gegenstände von dem
Impflinge fern zu halten. Kommen unter den Angehörigen des Impflings,
welche mit ihm denselben Hauchalt theilen, Fälle von Krankheiten der obigen
Art vor, so ist es zweckmäßig, den Rath eines Arztes einzuholen.

80.
Nach der erfolgreichen Impfung zeigen sich vom vierten Tage ab kleine

Bläschen, welche sich in der Regel bis zum neunten Tage unter mäßigem Fieber
vergrößern und zu erhabenen, von einem rothen Entzündungshof umgebenen
Schutzpocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare Flüssigkeit, welche sich am
achten Tage zu trüben beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen die
Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach drei bis vier Wochen von selbst
abfällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von der Größe der Pusteln zurück,
welche mindestens mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10.

Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutzpocken ist ein Verband überflüssig,
falls aber in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Röthe entstehen
sollte, sind kalte häufig zu wechselnde Umschläge mit abgekochtem Wasser anzu-
wenden; wenn die Pocken sich öffnen, ist ein reiner Verband anzulegen.

Bei jeder erheblichen, nach der Impfung entstehenden Erkrankung ist ein
Arzt zuzuziehen; der Impfarzt ist von jeder solchen Erkrankung, welche vor der
Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach derselben eintritt, in Kenntniß zu setzen.

&amp; 11.

An dem im Imyftermine bekannt zu gebenden Tage erscheinen die
Impflinge zur Nachschau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen er-
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heblicher Erkrankung, oder weil in dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht
(§ 1), nicht in das Impflokal gebracht werden, so haben die Eltern oder deren
Vertreter dieses spätestens am Termintage dem Impfarzt anzuzeigen.

8 12.

Der Impfschein ist sorgfältig aufzubewahren.

B.

Verhaltungsvarschriften für die Angehörigen der Wiederimpflinge.
81.

Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach,
Masern, Diphtherie, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Entziludungen
oder die natürlichen Pocken herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht kommen.

§ 2.
Die Kinder sollen im Impftermine mit reiner Haut, reiner Wäsche und

in sauberen Kleidern erscheinen.

83.

Auch nach dem Impfen ist möglichst große Reinhaltung des Impflings
die wichtigste Pflicht.

8 4.

Die Entwicklung der Impfpusteln tritt am 3. oder 4. Tage ein und ist
für gewöhnlich mit so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden verbunden,
daß eine Versäumniß des Schulunterrichts deshalb nicht nothwendig ist. Nur
wenn ausnahmsweise Fieber eintritt, soll das Kind zu Hause bleiben. Stellen
sich vorübergehend größere Röthe und Anschwellungen der Inmsstellen ein, so
sind kalte, häufig zu wechselunde Umschläge mit abgekochtem Wasser anzuwenden.
Die Kinder können das gewohnte Baden fortsetzen. Das Turnen ist vom
3. bis 12. Tage von allen, bei denen sich Impfblattern bilden, auszusetzen. Die
Impfsstellen sind, solange sie nicht vernarbt sind, sorgfältig vor Beschmutzung,
Kratzen und Stoß sowie vor Reibungen durch enge Kleidung und vor Druck

10“
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von außen zu hilten. Insbesondere ist der Verkehr mit solchen Personen, welche
an eiternden Geschwüren, Hautausschlägen oder Wundrose (Nothlauf) leiden, und
die Benutzung der von ihnen gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5.

Bei jeder erheblichen, nach der Impfung entstehenden Erkrankung, ist
ein Arzt zuzuziehen; der Impfarzt ist von jeder solchen Erkrankung, welche vor
der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach derselben eintritt, in Kenntniß
zu setzen.

86.
An dem im Impftermine bekannt zu gebenden Tage erscheinen die Impf-

linge zur Nachschan. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher
Erkrankung oder weil in dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht G 1),
nicht in das Impflokal kommen, so haben die Eltern oder deren Vertreter dieses
spätestens am Termintage dem Impfarzt anzuzeigen.

§ 7.

Der Innpfschein ist sorgfältig aufzubewahren.
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Formular I. (Röthliches Papier.)

Impfschein.
Impfbezirr. Inmmpfliste Nr.

geboren den 1

wurde a . 1. zuni Male. Erfolg

geimpft.

Durch die Impfung ist der gesetzlichen Pflicht zur ersten Impfung genügt.

, den »l.

Bemerkung. DachessnIämchrunslaklInstitutbeides-erstenMaofnnqtslstssckl des Impf,
aesebes! zurðzuneendung.Im lebr igen - zu unterscheiden:1) War die adt # bri dem ersten oder Wrien, Nole ersolgrcich. so ist Pvischen den Wor,

ten zum Male" das Wort -ersten-" zweiten und zwischen den Worten
la das Wort zimies n ulddh *“2) M die Inwsung zum dchen Mai 3 des Imvicesebesrn. wiederholt worden, so ist

zwischen den Won- # LJumB a ' sdonunentndouichestdcn Wortenje nachden le Hung rsolgreich oder eriolglos warWort mit= oder brans Wort rohne einzuschalten

(Rückseite.)
In jedem Impfbezirk wird jährlich an Orten und zu Zeiten, welche vorher bekannt gemacht

werden, uncutgeltlich geimpst. Die erste Impfung der Kinder muni vor Ablauf des auf das Geburtsjahr
solgenden Lalenderiahres, die spätere Impfung (Wiederimpfung) bei Zöglingen einer össentlichen
Lehranstalt oder einer Privatschule, mit Auanahme der Sonntags- und Abendichulen, innerhalb des-
jenigen Kalenderiahres ersolgen, in welchem die Kinder das zwölste Lebensjahr zurücklegen. Ist die
Impfung nach dem Urtheile des Arztes ersolglos geblieben, so muß sie spätesteus im nächsten Jahre
wiederholt werden. Jeder Impfling mun frühestens am 0. und spätestens am 8. Tage nach der Impfung
dem Arzte zur Besichtigung vornestellt werden. Eltern, Pflegccltern und Vormünder, deren Kinder oder
Pfilegebesohlene ohne geseblichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Impfung oder
der ihr solgenden Geslellung entzogen geblicben sind, haben Geldstwase oder Hast verwirkt.



Formular1. (Grünes Papier.)

Impfschein. Wiederimpfung.)
Impfbezirr OOImdhfliste Nr.

geboren den l..,

wurdcam«..«»1».zum MalcErfolg

wiedergeimpft.
Durch die Impfung ist der gesetzlichen Pflicht genügt.

, den 1.

VBemerkunn Dag zwirtige Fazern nonntbei der späteren Impfung (Wiederimpfung, 8 1mmss ur Aun
*30 Uebrigen iß . runterscheiden

War die Impsung b feden erstern "oer. weiten Mole ersolgreich, so ist zwischen den Wor.
ten zu. 40e o Wort uhrenenoder zweiten- und zwischen den Worten

alen Wort “5 einzuscha iten2) M die Aichpe Lolin kn Male (§ 3 der u wiederholt worden, jo istzwischen den Worten un- #ange das Wort dritten-, und zwischen den *
ale Exrjolg- je nachdem die Inmwiimg ersolgreich oder ersolglos war, das WorlZmit- oder das Wort Lohne einzuschalen

(Räfeite.)
In iedem Impfbezirl wird jährlich an Orten und zu Zeiten, welche vorher bekannt gemacht

werden, unentgeltlich geimpft. Die erste Imvpsung der Linder muß vor Ablauf des auf das Geburtsjahr
solaenden Kalenderjahres, die spätere Impfung (Wiederimpfung) bei Zöglingen einer össentlichen
Lehranstalt oder einer Privatschulc, mit Ausnahme der Sonntags, und Abendschulen, innerhalb des,
jenigen Lalenderjahres ersolgen, in welchem die Kinder das zwölfte Lebensjahr zurücklegen. Ist die
Impsung nach dem Urtheile des Arztes erfolglos geblieben, so mun sie spätestens im nächsicn Jahre
wiederholt werden. Jeder Impfling mun frühesiens am 1. und spätestens am 8. Tage nach der Impfung
dem Arzie zur Besichtigung vorgestellt werden. Eltern, Pflegceltern und Bormünder, deren Kinder oder
Mlegebesohlene ohne geseblichen Grund und trotz ersolgter amtlicher Aufjiorderung der Impfung oder
der ihr solgenden Geslellung entsogen geblieben sind, haben Geldstrafe oder Hast verwir



Formular II. (Röthliches Papier.)

2

Impfschein.
Impfbezirk Impfliste Nr.

geboren den 1 ,

wurde am 1 zum Male ohne Erfolg

geimpft.

Die Impfung muß im nächsten Jahre wiederholt werden.

„den 1.

Bemerkung: Da acgenwäsrtige. Formular I lommt für alle dieienigen Füälle. in denen die Impfung
wegdul Krigldiaen —— werden muß, bei der ersten Impfung &amp; 1 Jülker 1 desW in wendung. ·

Its-drin die Jwi zum ersten oder zweiten Male vorgenommen war, istzwis on dn Worten um Male das Wort Cersten oder zweiten cinzuschalien.

(Rückseite.)
In jedem Impibezirk wird jährlich an Orten und zu FZeiten, wolche vorher belaunt gemacht

werden, unentgeltlich geimpft. Die erste Impsunn der Kinder mun vor Ablauf des auf das Geburksjahr
solaenden Lalenderiahres, die spätere Impfung (Wiederimpfung) bei JZöglingen einer ösfentlichen
Lehransialt oder einer Privatschulc, mit Ausnahme der Sonntags- und Abendschulen, innerhalb des.
jenigen Kalenderjahres ersolgen, in welchem die Linder das zwölsie vebensjahr zurücklegen. Ist die
Imwyfung nach dem Urtheile des Arztes ersolglos geblieben, so muß sie spätestens im nächsien Jahre
wiederholt werden. Jeder Impfling mun irühestens am 0. und spälestens am 3 Tage nach der Impfung
dem Arzte zur Besichtigung vorgestellt werden. Eltern. Pflegeelterm und Vormünder, deren Kinder oder
Pilcacbesohlene ohne geseblichen Grund und trobh erfolgler amtlicher Anfforderunn der Impfung oder
der ihr solgenden Gestellung entzogen geblicben sind, haben Geldstrase oder Hast verwirkt.



Formular II. (Grünes Papier.)

Impfschein. (Wiederimpfung.)
Impfbezirk Impfliste Nr.

geboren den 1.

wurde am 1 zum Male ohne Erfolg

wiedergeimpft.

Die Impfung muß im nächsten Jahre wiederholt werden.

, den 1.

W-DasadniFormularU kommt für alle diejenigen Fälle, in welchen die Jäusngs olaloi iuskdkloltwcrdcsnnusIde-mater-IIsssItqusIsMWtcdknmpung,
in Amvendun

moares em Vevl hlun nn t, oder Fwriten Male vorgenommen war, istzwischen 1% Wrie t.. Worterstenoder-»zweite«einst-schalten

GiüskfelteJ

In jedem Impfbezirk wird jährlich an Orten und zu Zeiten, welche vorher bekannt gemacht

werden, unentgeltlich geimpft. Die erste Impfung der Kinder muß vor Ablauf des auf das Geburtsjahr
solgenden Kalenderjahres, die spätere Impsung (Wiederimpfung) bel Züglingen einer ösentlichen
Lehranstalt oder einer Privatschule, mit Ausnahme der Sonntags, oder Abendschulen, innerhalb des,
jenigen Kalenderjahres ersolgen, in welchem die Kinder das zwülste Vebensiahr zurücklegen. Ilt die
Imwjung nach dem Urtheile des Arzies erfolglos geblieben, so muß sic spätestens im nächsten Jahre
wiederholt werden. Jeder Impflingn mun frühestens am u. und ipätestens am 8. Tage nach der Impfung
dem Arzie zur Besichtigung vorgeslellt werden. Eliern, Pilegecliern und Vomnünder, deren Kinder oder
Mlegebesohlene ohne geseblichen Grund und trob erfolgter amtlicher Aussorderung der Impfung oder
der ihr solgenden Gestellung entzogen geblieben sind, haben Geldstrase oder Hast verwirkt.



Formular III. (Weißes Papier.)

e

Zeugniß.
Impfbezirk Impfliste Nr.

geboren den 1

kann wegen

ohne Gefahr nicht geimpft werden.

Demgemäß darf die gesetzliche Impfung bis

unterbleiben.

Bemerkung: ### Forumslar Il kommt — und zwar jowohl bei erstenJImbfunnenal#bei späteren
(Wiederimpfungen) — zur Auwendung. l#e eine vorläusige Besreiung von derJunn weaen Hranlheit 2c. (&amp;# 2 des Imvsgesetze#) sucktsen E soll. Der

Aesre fun gd ist zwischen den Worten Vepen ohne die Fristder Befreiungzwischen rten -bis .. unterbleiben anzugeeben
ftce Name des Inpfbezirka und. . Aummer ber Juwili te tft von demienigen

Basarzte. brsiehungsweise derjenigen Behördc, in deren Imy# l tdshtdkmyensft oussasilllkn sobald ilmen das Zeugniß zur ee dae äranr efreiungs=
n hweises vorgelegt

(Rückselte.)

" In jedem Impfbezirk wird jährlich aun Orten und zu Jeiten, welche vorher belaunt gemacht

werden, unentgeltlich geimpst. Die erste Impfung der Kinder unm vor Ablauf des auf das Geburtsjahr
solgenden Kalenderiahres, die spätere Impfung (Wiederimpfung) bei Zöglingen einer öffentlichen
Vehranstalt oder einer Privatschulc. mit Ausnahme der Sonntags, und Abendichulen, innerhalb des,
jenigen Kalenderjahres ersolnen, in welchem die Kinder das zwölste Lebensjahr zurücklegen. Ist die
Imws#ung nach dem Urtheile des Arztes erfolglos geblieben, io muß sie ipätesteus im nächsten Jahre
wiederholt werden. Jeder Impfling muß frühesicns am u. und spälestens am 8. Tage nach der Impfung
dem Arzie ur Besichtigung vorgestellt werden. Eltern, Pficgceltern und Vormünder, deren Kinder oder
Pflcgebesohlenc ohne neicolichen Grund und trot ersolgter amtlicher Aufsorderuun der Impfung oder
der ihr solgenden Geslellung entzogen geblieben sind, haben Geldstrase oder Hast verwirkt.

11



Formular IV. (Weißes Papier.)

Zeugniß.
Impfbezrk Immpfliste VNr.

geboren den 1

hat im Jahre.. die natürlichen Hlattern überstanden, ist im

Jahre mit Erfolg geimpft worden und ist demgemäß von der

Impfung befreit.

, den 1

Bemerkung: Das, Formular IV. *pu diejenigen Fälle bestimmt, in denenlilsowot-bei erstenImpfungen, als bei teren (# edennmplungen) — eine gänzl ihe rtinn von
der ddnzuugsiattsindeVesch.aee reiungsgrund darin, daß das Kinddie Uatür,lichen 1 ein überstanden hat,sosind die Worte „ist im Jahre ch“ bic „vor — ans·äustreichen: ist egen, das # von Mrn ung befrrit, weil es bercits mit Erfolg

geimust worden ist.,osegudeedieWorte„hatimJahre 2c. bis „über Er Name des sbesirks und die Nummer der I
Imwiait, beziehn machveise derieni en, Behörde. in deren Inwilistedas venandeKindcinpen roßen ist, anusinle sobald ihnen das Zeugnißt zur Egrang beunc L
nachweises vorgeleatw

# 25222.22 22s2

(Rückseite.)

In jedem Imwsbezirk wird jährlich an Orten und zu Zeiten, welche vorher belaunt gemacht

werden, unentgeltlich geimpft. Die erste Impfung der Kinder musi vor Ablaus des auf das Geburicjahr
solgenden Kalenderjahres, die spätere Impfung (Wiederimpfung) bei Zöglinnen einer össentlichen
Lehranstalt oder einer Privatschule, mit Ausnahme der Sonntags, und Abendschulen, iunerhalb des.
jenigen Kalenderjahres ersolgen, in welchem die Kinder das zwölfte Lebendjahr zurücklegen. Ist die
Impsung nach dem Urtheile des Arztes ersolglos geblieben, so muß sie ispälestens im nächsien Jahre
wiederholt werden. Jeder Impfling muß frühestens am 1. und spätestens am 8. Tage nach der Impfsung
dem Arzte zur Besichtigung vomgesiellt werden. Eltern, Pflegceltern und Vormünder, deren Kinder oder
Mlegebesohlene ohne geseblichen Grund und trot ersolgter amtlicher Aufforderung der Impfung oder
der ihr solgenden Gestellung entzogen geblieben sind, haben Geldstrafe oder Haft verwirkt
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Formular V.
...—

zur Erstimpfung vorzustellenden Kinder

für 19

Bemerkungen.
I. In die — für Erstlmpfungen sind aufzunehmen:die ans der vorjährigen r für Erstimpfungen zu übertragenden, in Spalte 25 derselben vermerkien Erst.

borenen und am Schlusse dosselben im Jumwisbeeit

I

minnt-lade mai-end des vorhergehendenstates-dumpkagen md klcl bcnwonestdesookliemclpcndkncalcudcualikrbei-eeimp wosdemn 7 0 oder Pbk de
3.diebshulndes laufenden Kalenderiahres aus anderen Juw#bezirken Zugegogenen und als noch nicht mit

leimpft übenviesenen, im vorhergehenden Lalenderiahre geborenen Linder.Ersolg
.dJu Salte 1 einzmragen:

I. bei Imws# in 4% Thiersme L der am ericnigen. Anstalt oder derjenigen — einzutragen, von
wel *!•*°8 pfung bennte Thier rausbewahrte Lmuphe behogen wurde:2. bei Impfung mit naso von Kör#1153 Vor. und Zuname dde . #Me upflings

3. bei Im * Menschensemte d. nr Name Polnhgen Anstalt oder desienigen dirze argtes, vonweschem die vomphe bezogen eintragendeInwiarzt diein amibewahrtem:sRarbrauchte
Vnuwhe von ciiiein eingeliien un e ennMuet so ist d sNamk dieses Lindes einzmungen: hatte er sic von
Piea * andern eutnommen tun nemischt aufbewahrt, so ist der Name des Impfarstes selost in beese Spalte
einzutrt

. In der Svpalte 10 zu vermerlen

I. alle t; # annsschan Wncheute und daher in Spalte15mit „Nein“ verzeichneten Kinder:
3ale nk und2.Maie,aber nicht zum 3. Male oliue di beimysen Kinder (euinchinbar gun den Spalien Gund 10)
alle 7n ärstlichen Zengnisses Aurickzelhlen 2 Valtr22) sowic alle nicht auffindbaren (Spalte 20) oderS50 Imps#ung vorschriftswidrig enm#zogenen (Spalie 21 inder

V. Die Gr# ssa at als ersolnreich zu nelten, *“ mie 8 Vusiel ## egelmäßigen Entwickelung gekommen ist."-. Prsdersn auhsbant für den Ersolg schon die Bildung von Knötchen aaeeibsnal, Vläschen an

11“
den Inosstecher



Nr.

Der zur Erstimpfung
vorzustellenden Kinder

Vor-

und

Zuname.

Jahr
und

Tag
der
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Des Vatere, Pflegevaters
oder Vormunded.

Ta 1

Stand der

Name. und

MWohnung.

Angabe,

woher die Lymnhe

genommen.



Glnucerinlymphe.  anderszubereiteter. vonzu  EL— anderspubercitcrer.
und an

welchem
* erfolgtenTodes. Wegzuges. vorangesangenererfol#rriJrtun=ar#i#nsSfener

nächst.
#jährige

Viste für Bemerkungen.

Ob Jur wegen: demnach
Ev ijtD ie Impfung ist unterblieben

63
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Formular VI.
—

Liste
der

zur Wiederimpfung vorzustellenden Kinder

für 19

Bemerkungen.
jind aufünnehmIu, dig Lisie für Wlederimpfungedie smpfungen zu übtinägenden. in Spalte 20 derselben vermerkicn Wieder-ang der vorjährigen Liste für Kthe

impspflicht 72. jämmuliche Zöglinge der im Inwbczirke besindlichen össemtlichen ewanseten, 1ndn Privatschulcn, mit Ausnahmeer Sountags hid Abeendfehnten. welche während d.. Geschäfts 2. Vebensjahr zurücklegen, gleichviclobP des elben bereits angeblich oder wirklichi# halb der oiren85 Jahre mit-6tErfolg Mebchemot
sind, oder dienaWAMlattern übe dandemi en. Ob eine diesen baden lebteren Thaksachen vorsiege,
muß der Jmwsar#st durch KenntnLösshehn derbesin, ichen ärztIlschnne eunnijse — weise durch eigene
nierinin festsiellen und Im Vetolmnqofolle in den bezsiglichen Spalten des st verzeichnen.

. In Spal ist einzu
bei Pehtan mit MWuragenie der Namme derjenigen Anstalt oder derjenigen Privalperson, von welcher die Lymphe1.

bezogen wurde:
3 bei Impfung mit Menscheumpit von AörperzuKörper de Vor, und Zmame des Abiuwflizunn. bei IndPwiungmit ausbewahrter Aegschenianbee der Name derienigen Anstalt oder desienige sarzles, von

wolchem die ve n eb wurde. Halte der eigursendeeMrtt die in „iewseen anne sebrauchteLymyhe von einem eingeinen Kinde engeaentte iame diesen Kindes einzutragen: hatte er sic
mehreren Lindern cninommen umd Zmnächn E n- Ift der Name des Impsarztes lelbst in dieie Vlli

unn.n.
In, die Spa 6 find einzutraalle 1 45E6.sasn birtefelsen und dalerin Spalte. 15 mit -Nein= verzeichucten Kinder:

I. alle unn 1. oder Zum2.Malc,aber nicht 4n!4# Malc ohne Eriolg geimvsten a#der Luunetnba aus Spalite¶und10
3. alle wegen Nichtauffiudbarkeit oder nt Oldsllinskicnl en ntchmknnmknsplt auf Grand ArztlichenZeuguisses zurücknestellten (Spalic er der Imp#ung vorschriseswidrig entzogenen E

. DieGrithmpim um als ersolnreich zu gesenr une mindesiens eineSruser zur helhinen. “e- nren in
1 Meederimpfung genügk für den Ersoln ichon die Visdnnn von Knöichen besiehungsweise Bläochenaden Juostecke,
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der
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Des Vaters, Pflegevaters
oder Vormundes

Stand

und

Wohnung.

derwährendderletztenfünf
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der

Angabe,
woher die Lymphe

genommen.



Glycerinlymphe.
Art der

Glycerinlymphe.
Ob zur
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Tage. erfolgtenTodes.
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Die Impfung ist unterblieben
wegen:

UeberstehensdernatürlichenBlattern.

Es ist
demnach
in die

Liste für

zu

Bemerkungen.





Liste

bereits im Geburtsjahre zur Impfung gelangten Kinder

für 19.

Bemerkungen.
I. In die -iste der bereits im —uu. t. zur Inwfung vorgestellten Kinder' sind vom Afarse die Namen u.. s. w.nach Masg#abe der Spaltendberschristen von allen denjenigen Kindern einsutragen, welche vor Ablauf desjenigen

Kalenderjahres, innerhalb deisen sie geboren sind, bereits zur Impfung vorgestellt und wirklich geimpft worden sind.
. In Spalte 7 ist einzutragen: » «» . , »1. bei Impfung mit Khertmohe der Name derienigen Austalt oder derienigen Privatperson, von welcher die

Uymphe bezogen wurde: « . . .

2 bei Impfung mit Mfuscheulmyhe von Körper zu Löher der Vor-, und Zuname des Abimpflings:3. bei Impmfsung mit ausbewahrter Menschenlmmphe der Name derienigen Anstalt oder desienigen Impsarztes, von
velchem die Lymphe bezogen wurde. teintrugende Imvsargt die in ansbewahrtem Zubtande hebrauchte

Vmnblhe von einem eingelnen Kinde entnommen, so ist der Name dieies Lindes einzutragen; hatte er sic von
mehreren Kindern entnommen und gemischt ausbewahrt, so ist der Name den Juwfarztes selbst in diese Spalte
cinzuragen.

III. Die Erstimpfung hat als ersolgreich zu veiten, wenn mindestend eine Pustel zur vgehßtigen Entwickelung gekommen ilt.
den Inostees der Wiederimpfung genügtk für den Ersolg schon die Bildung von Knötchen bezichungsweise Bläschen anuen Inupsstellen.

12
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Des Vaters, Pslegevalers
oder Vormundes
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 vdi.

Stand woher die Lo#nphe
Name. und

Wohnung.

denommen.



Mit Thierlymphe
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lymphe.
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Formular VIII.

Aebersicht der Impfungen



Im Laufe ie i
gobl der erhem Hiervon sind Es sind impfpflichtig

zahl zur rW“§ im aaue von der - n geblieben:
Einwohner S Imdf- vorher

rtirehbett un5 Jahren
Be 3 irk. lenden, #erforgreicher ja well ste Vorsahre itder letzten in die Impfun uugelmoft bie na, eingetra rforg zum zum zum im

Volks. Imwtiher dnnerenen-. juncken ben als geimft, —. 2. 3. Gan-
* eingetri im Vor- ge- ver= Blattern aber erst

zählung nen sahtr stor 30. ütürr- Ersorg setzt zur Mal. Mal. Mal. Ken.
1 alnder.beberene ben gm#n standen geimpft.Nachschau

Kinder. « haben. erschienen.

L 2. 8. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13.
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Hiervon sind gei Art der Impfung.sind geimpft a kuem etenm#
Mit Mit -onach, und zwar: whrend« d

H——thchs **# ———— —
zum zum Erfotge: » - ärztlichen schrifts- emErforg.1 *n %t weit nicht an * i Eln. anders Beus· ausden E —S erkungen.

# 4 . zur Zuberei- cerin. uberei- nisses -
Mal. Mal. Mal, masoau bome ederer. kwne renz,ehef ila i 5er. orts. Ersotserschienen. Körper. zurück- ent. 1rgestelt. abwesend. heimpften

15. 16. 17. 18. 1 zogen. Kinder.
. . 22. 2. 24. 25. 26. 27.
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Formular IX. —=

Aebersicht

Wiederimpfungen
für 19



- Hiervon si ..

gahl der Gesahmmt — 5 sind Es sind impfpflichtig
 A er zur im Laufe 0 der nteen Zu- geblieben:

, * es E vor gezogen
; 4n tschäfts- -Bezirk. bei Geschäfts- zatbeilmt bers berhehen sindder letzt sien jahres vorher. im afeer letzten 6e ungeimpftbf zum zum zum im

Volks- - e ver- nrn ahre chenn¾ 1. 2. 3. Gan-
8 ge- * den

zählung. ms stor= zo- N-“ eh jahres. Mal.] Mal. Mal. öen.# nden

Kinder. sben. gen. geimpft.

. 2. 8. * 5. 6. 7. 8. 9. 0. 11. 12.



79

Art der -— Ungeimpft blieben sonach,
Hiervon sind geimpft Mit und zwar:Thierlymphe Mensa idinphe zwar ·

ohne Erfolg: at 4 n
weil

von Grund nicht auf- vol rnels Bemerkungen.
mit Ely, anders * . aanders rztlichen des Besuchs zuinen widrie

im um zum * 7m cerin zuberei- cerin. zuberei. Zeugnisses einer die *Erfolg. ön 6 Br zu vorläufig Impfpflicht h
1. 3. Nallan lömphe. teter. grper. lmphe. teter.

Mal. Mal. Mal. erschienen.
13. 14. 15. 16. 7. 18. 18.

er

zurück bedingenden ortsab- Iufund
gesteut. Lehranstalt, wesend. ogen.

20. ] 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 60r.

Znyal:Ministerial Verfünnun, die Beseunnn der Subaltern und Unterbeamtenstellen bei den
Kommunalbehörden 2c. mit Mililäranwärtern betrejiend, vom 30. Jannar I#

Ministerial-Verfügung,
die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den

Kommunalbehörden rc. mit Militäramwärtern betreffend,

vom 30. Jannar 1900.

Nachdem die verbündeten Regierungen in der Sitzung des Bundesraths
vom 28. Juni v. Is. den nachstehenden, am 1. April 1900 in Kraft
tretenden, an die Vorschriften in den sechehm. über die Pensionirung und
Versorgung der Militärpersonen 2c. (§&amp; 58, 75, 77 des Gesetzes vom 27. Juni 1871
— Reichs-Gesetzblatt S. 275 —, § 10 des Gesetzes vom 4. April 1871 —

Reichs-Gesetzblatt S. 25 —, Artikel 12 des Gesetzes vom 22. Mai 1893 —

Reichogesetzbolatt S. 171 —) sich anschließenden Grundsätzen, betreffend die
Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Kommunalbehörden,
bei den Invaliditäts= und Alteroversicherungoanstalten, sowie bei ständischen rc.
Instituten mit Militäranwärtern, nebst Anlagen und Erläuterungen, ihre Zu-
stimmung ertheilt haben, werden dieselben hierdurch zur Nachachtung bekannt
gegeben und dabei zu deren Ausführung Folgendes verorduct:

Ausgegeben am 7. Februar 1900.
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l.

Als „Anstellungsbehörde“ hat zu gelten:

a) für die Kommunalverbände (Bezirke) der „Bezirksausschuß“,
b) für die Gemeinden „der Gemeindevorstand“.

II.

Welche Behörde berufen ist, die Funktionen der „staatlichen Aufsichts-
behörde“ wahrzunehmen, bestimmt sich nach den einschlagenden landesrechtlichen
Vorschriften.

III.

Landes-Centralbehörde ist das Fürstliche Ministerium, Abtheilung für
das Innerc.

IV.

Gemeinden mit weniger als 3000 Eimvohnern sind bis auf Weiteres von
der Verpflichtung zur Annahme von Militäramwärtern befreit.

V.

Die Verzeichnisse der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen (§5. 7
und 16 der Grundsätze) sind von den Anstellungsbehörden nach Anlage 7 auf-
zustellen und den staatlichen Aufsichtsbehörden zur Prüfung und Genehmigung
vorzulegen. ·

Diese Verzeichnisse sind, unbeschadet der früher wegen wesentlicher Aenderung
der betreffenden Stellen oder der auf dieselben bezüglichen Verhältnisse vorzu-
nehmenden Berichtigungen, alle fünf Jahre — thunlichst nach Ablauf desjenigen
Jahres, in welchem eine Volkszählung stattgefunden hat — nach dem jeweiligen
Stande erneut aufzustellen und einzureichen.

VI.

Die Anstellungsbehörden haben bis Ende Jannar jedes Jahres nach
Aulage 8 ein Verzeichniß der während des vorhergegangenen Kalenderjahrs

—.
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erledigten und besetzten, den Militäranwärtern ganz oder theilhweise vorbehaltenen
Stellen, eintretenden Falls eine Fehlanzeige, bei der Aussichtsbehörde einzureichen.

Die Vorschrift in 8 17 der Grundsätze wird durch diese Anordnung
nicht berührt.

Gera, den 30. Jannar 1900.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. o.

Grundsätze,
betreffend

die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den

Kommunalbehörden 2c. mit Militäranwärtern.

81.
Die Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Kommunen und Kommunal=

verbänden, bei den Invaliditäts= und Altersversicherungsanstalten sowie bei
ständischen oder solchen Instituten, welche ganz oder zum Theil aus Mitteln des
Reichs, des Staates oder der Gemeinden unterhalten werden —ausschließlich
des Forstdienstes —, sind unbeschadet der in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich
der Versorgung der Militäramwärter im Civildienst erlassenen weitergehenden
Vorschriften gemäß den nachstehenden Grundsätzen vorzugsweise mit Militär-
amvärtern zu besetzen.

Militäramvärter im Sinne dieser Grundsätze ist jeder Juhaber des Civil=
versorgungsscheins nach Anlage &amp; der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern=
und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern
vom 7./21. März 1882 (Central-Blatt für das Deutsche Reich S. 123).

15“
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Die Anstellungsberechtigung eines Militäranwärters beschränkt sich auf
denjenigen. Bundesstaat, dessen Staatsangehörigkeit er seit zwei Jahren besitzt.
Invaliditäto= und Altersversicherungsanstalten sowie ständische Institute rc., deren
Wirksamkeit sich auf mehrere Bundesstaaten erstreckt, sind zur Anstellung nur
solcher Militäramwärter verpflichtet, welche in einem dieser Staaten die Staats-
angehörigkeit besitzen.

§ 2.

Die Subaltern= und Unterbeamtenstellen in denjenigen Kommunen und
Kommunalverbäuden, welche weniger als 3000 Eimwohner haben, unterliegen
den nachstehenden Grundsätzen nicht. Den Landesregierungen bleibt vorbehalten,
diese Bestimmung auf Landgemeinden und ländliche Gemeindeverbände mit
weniger als 3000 Einwohnern zu beschränken.

§ 3.

Ausschließlich mit Militäranwärtern sind zu besetzen, sofern die Besoldung
der Stellen einschließlich der Nebenbezüge mindestens 600 Mark beträgt:

1. die Stellen im Kanzleidienst, einschließlich derjenigen der Lohnschreiber,
soweit deren Inhabern die Besorgung des Schreibwerkes (Abschreiben,
Mundiren, Kollationiren 2c.) und der damit zusammenhängenden Dienst-
verrichtungen obliegt,

2. sämmtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wesentlichen in mechanischen
Dienstleistungen bestehen und keine technischen Kenntnisse erfordern.

Die Landesregierungen sind befugt, den Antheil der Militäramvärter an
den Stellen unter Ziffer 1 auf die Hälfte, an den Stellen unter Ziffer 2 auf
zwei Drittel zu begrenzen, falls die Eigenart der Landesverhältnisse oder der
dienstlichen Anforderungen oder die Organisation der einzelnen Verwaltungen den
ausschließlichen Vorbehalt unthunlich macht.

84.
Mindestens zur Hälfte mit Militäranwärtern sind zu besetzen die Stellen

der Subalternbeamten im Büreaudienste (Journal-, Registratur-, Expeditions-,
Kalkulatur-, Kassendienst u. dergl.), jedoch mit Ausnahme

1. derjeuigen Stellen, für welche eine besondere wissenschaftliche oder
technische Vorbildung erfordert wird,
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2. der Stellen derjenigen Kassenvorsteher, welche eigene Rechnung zu legen
haben, sowie derjenigen Kassenbeamten, welche Kassengelder einzunehmen,
zu verwahren oder auszugeben haben, und ferner derjenigen Beamten,
welchen die selbständige Kontrole des Kassen= und Rechnungswesens obliegt,
der Stellen der Bürecauvorsteher bei den Imaliditäts= und Alters-
versicherungsanstalten und bei der Venvaltung von Städten mit mehr
als 40000 Einwohnern,

4 der Stellen der Sybalternbeamten, welche bei Behörden, denen nach
landesgesetzlicher Vorschrift Verrichtungen des Vormundschaftsgerichts,
des Nachlaßgerichts oder des Grundbuchamts obliegen, in diesen Dienst-
zweigen als Bürcuaubeamte beschäftigt werden, oder welche nach landes-
gesetzlicher Vorschrift als kommunale Hülfsbeamte staatlicher Grund-
buchämter bestellt sind.

—

—

* 5.

In welchem Umfange die nicht unter die §§ 3 und 4fallenden Subaltern=
und Unterbeamtenstellen mit Militäramvärtern zu besetzen sind, ist unter Berück-
sichtigung der Anforderungen des Dienstes zu bestimmen. In Zweifelsfällen ist
unter siungemäßer Zugrundelegung der für die Reichs= und Staatsbehörden
jeweilig geltenden Verzeichnisse der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen
Entscheidung zu treffen.

8 6.

Insoweit in Auoführung der §§ 4 und 5 einzelne Klassen von Subaltern-
umd Unterbeamtenstellen den Militäranwärtern nicht mindestens zur Hälfte vor-
behalten werden können, hat nach Möglichkeit ein Ausgleich in der Weise
stattzufinden, daß andere derartige Stellen innerhalb derselben Vernvaltung in
entsprechender Zahl und Besoldung vorbehalten werden.

Enthält eine Klasse nur eine Stelle, und ist diese unter Berücksichtigung
der Anforderungen des Dienstes zur Besetzung mit einem Militäranwärter
geeignet, so braucht sie nur abwechselnd mit Militäranwärtern besetzt zu werden.

§ 7.

Ueber die gegemvärtig vorhandenen, den Militäranwärtern vorbehaltenen
Stellen werden nach Beamtenklassen (§ 6) geordnete Verzeichnisse angelegt.

Gleichartige Stellen, welche in Zukunft errichtet werden, sind in die Ver-
zeichnisse aufzunehmen.
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88.

Die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen können auch verliehen
werden:

1%

*

*-

— . Inhabern des Civilversorgungoscheins nach Anlage &amp;1, B und C der
Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen
bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäramvärtern (Central-
Blatt für das Deutsche Reich 1882 S. 123 und 1895 S. 17);

 Offizieren und Deckoffizieren, welchen beim Ausscheiden aus dem aktiven
Dienste die Aussicht auf Anstellung im Civildienste verliehen worden ist;
ehemaligen Militäramwärtern, welche sich in einer auf Grund ihrer
Versorgungsansprüche erworbenen etatsmäßigen Anstellung befinden
oder infolge eingetretener Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
worden sind;
ehemaligen Militärpersonen, welchen der Civilversorgungsschein lediglich
um deswillen versagt worden ist, weil sie sich nicht fortgesetzt gut
geführt haben, und welchen gemäß einer von der zuständigen Militär-=
behörde ihnen später ertheilten Bescheinigung eine den Militär-
anwärtern im Reichs= oder Staatsdienste vorbehaltene Stelle übertragen
werden darf;

 # solchen Beamten und Bediensteten der betreffenden Verwaltung, welche
für ihren Dienst unbrauchbar oder entbehrlich geworden sind und
einstweilig oder dauernd in den Ruhestand versetzt oder entlassen werden
müßten, wenn ihnen nicht eine den Militäranwärtern vorbehaltene
Stelle verliehen würde; desgleichen solchen Beamten, welche in den
Ruhestand versetzt worden sind, aber dienstlich wieder verwendet
werden können;

i. sonstigen Personen, denen die Berechtigung zu ciner Anstellung auf
dem im § 10 Ziffer7der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern-=
und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit
Militäranwärtern (Anlage 1) vorgesehenen Wege ausnahmsweise, ver-
liehen worden ist.

89.

Stellen, welche den Militäranwärtern nur theilweise Gur Hälfte, zu
einem Dritttheil rc.) vorbehalten sind, werden bei eintretender Erledigung in
einer dem Antheilsverhältniß entsprechenden Reihenfolge mit Militäranwärtern
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oder Civilpersonen besetzt, und zwar ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Zeit
der Besetzung thatsächlich mit Militäramvärtern und Civilpersonen besetzten
Stellen.

Wird die Reihenfolge auf Grund des § 8 unterbrochen oder wird infolge
des § 8 Ziffer 5 eine ausschließlich mit Militäramwärtern zu besetzende Stelle
mit einem Bediensteten der Verwaltung besetzt, so ist bei sich bietender Gelegen-
heit eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei sind Personen, deren Anstellung
auf Grund des § 8 Ziffer 5 und 6 erfolgt, als Civilpersonen, Personen, deren
Anstellung auf Grund des § 8 Ziffer 1 bis 1 erfolgt, als Militäranwärter in
Anrechnung zu bringen.

810.

Die Militäranwärter haben sich um die von ihnen begehrten Stellen bei
den Anstellungobehörden zu bewerben.

Die Bewerbungen haben zu erfolgen:
n) seitens der noch im aktiven Militärdienste befindlichen Militäran=

wärter durch Vermittelung der vorgesetzten Militärbehörde:
5) seitens der übrigen Militäramwärter entweder unmittelbar oder durch

Vermittelung des heimathlichen Bezirkökommandos, welches jede ein-
gehende Bewerbung sofort der zuständigen Anstellungsbehörde mittheilt.

Militäranwärter sind zu Bewerbungen vor oder nach dem Eintritte der
Stellenerledigung insolange berechtigt, bis sie eine etatsmäßige Stelle erlangt
umd angetreten haben, mit welcher Anspruch oder Aussicht auf Ruhegehalt oder
dauernde Unterstützung verbunden ist. Vewerbungen um Stellen, welche nur
im Wege des Aufrückens zu erlangen sind, werden jedoch hierdurch nicht aus-
geschlossen.

8 11.

Ueber die Bewerbungen um noch nicht erledigte Stellen haben die Kom-
munal= 2c. Behörden Verzeichnisse nach Anlage 2 anzulegen, in welche die Stellen-
anwärter nach dem Datum des Einganges der ersten Meldung eingetragen werden.
War die Befähigung noch durch eine Prüfung (Vorprüfung) nachzuweisen, so
kann die Eintragung auch nach dem Tage des Bestehens der Prüfung erfolgen.

Bei der Besetzung erledigter Stellen sind unter soust gleichen Verhältnissen
Unteroffiziere, welche mindestens acht Jahre im Heere oder in der Marine aktiv
gedient haben, in erster Linie zu berücksichtigen.

Bewerbungen um noch nicht freigewordene Stellen sind alljährlich zum
1. Dezember zu erneuern, widrigenfalls dieselben als erloschen gelten.
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§ 12.

Stellen, welche mit Militäramwärtern zu besetzen sind, müssen im Falle
der Erledigung, wenn keine Bewerbungen von Militäramvärtern für dieselben
vorliegen, seitens der Anstellungsbehörde der zuständigen Vermittelungsbehörde
(Anlage 3) behufs der Bekanntmachung mittels Einreichung einer nach dem
Muster der Anlage J aufzustellenden Nachweisung bezeichnet werden.

Ist innerhalb vier Wochen nach der Bekanntmachung eine Bewerbung
bei der Anstellungsbehörde nicht eingegangen, so hat dieselbe in der Stellen-
besetzung freie Hand.

 13.

Die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen dürfen, außer in dem
Falle des § §, mit anderen Personen nicht besetzt werden, sofern sich Militär-
anwärter finden, welche zur Uebernahme der Stellen befähigt und bereit sind.
Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Stellen dauernd oder nur zeitweise
bestehen, ob mit denselben ein etatsmäßiges Gehalt oder nur eine diätarische oder
andere Remuneration verbunden ist, ob die Anstellung auf Lebenszeit, auf
Kündigung oder auf Widerruf geschieht.

Zu vorübergehender Beschäftigung können jedoch auch Nichtversorgungs-berechtigte angenommen werd
In Ansehung barenggen dienstlichen Verrichtungen, für welche wegen

ihres geringen, die volle Zeit und Thätigkeit eines Beamten nicht in Anspruch
nehmenden Umfanges und der Geringfügigkeit der damit verbundenen Remuneration
besondere Beamte nicht angenommen, welche vielmehr an Privatpersonen, an
andere Beamte als Nebenbeschäftigung oder an verabschiedete Beamte übertragen
zu werden pflegen, behält es hierbei sein Bewenden.

8 14.

Die Anstellungsbehörden haben darin freie Hand, welche ihrer Subaltern=
und Unterbeamten sie in höhere oder besser besoldete Stellen aufrücken lassen wollen.

Ebenso sind die Behörden in der Versetzung eines besoldeten Subaltern-
oder Unterbeamten auf eine andere mit Militäranwärtern zu besetzende besoldete
Subaltern= oder Unterbeamtenstelle nicht beschränkt. Wäre die auf solche Weise
mit einer Civilperson besetzte Stelle mit einem Militäranwärter zu besetzen
gewesen, so ist bei sich bietender Gelegenheit eine Ausgleichung herbeizuführen.
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Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß den aus den Militäramwärtern
hervorgegangenen Beamten, soweit es mit den Interessen des Dienstes vereinbar
ist, Gelegenheit gegeben werde, die für das Aufrücken in höhere Dienststellen
erforderliche Befähigung zu erwerben.

*E 15.

Die Anstellungsbehörden sind zur Berücksichtigung von Bewerbungen nur
dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Befähigung für die fragliche
Stelle beziehungsweise den fraglichen Dienstzweig nachweisen und in körperlicher
sowie sittlicher Beziehung dafür geeigncet sind.

Sind für gewisse Dienststellen oder für gewisse Gattungen von Dienst-
stellen besondere Prüfungen (Vorprüfungen) vorgeschrieben, so hat der Militär-
anwärter auch diese Prüfungen abzulegen. Auch kann, wenn die Eigenthümlich-
keit des Dienstzweiges dies erheischt, die Zulassung zu dieser Prüfung oder die
Annahme der Bewerbung überhaupt von einer vorgängigen informatorischen
Beschäftigung in dem betreffenden Dienstzweig abhäugig gemacht werden, welche
in der Regel nicht über drei Monate auszudehnen ist. Ueber die Zulässigkeit
einer informatorischen Beschäftigung entscheidet in Zweifelsfällen die staatliche
Aufsichtsbehörde.

Die Anstellung eines einberufenen Militäramwärters kann zunächst auf
Probe erfolgen oder von einer Probedienstleistung abhängig gemacht werden. Die
Probezeit darf vorbehaltlich der Abkürzung bei früher nachgewiesener Befähigung
in der Regel höchstens sechs Monate, für den Dienst der Straßen= und Wasser-
bauverwaltung, mit Ausschluß der im § 3 bezeichneten Stellen, ein Jahr betragen.
Handelt es sich um Anstellungen im Büreau= insbesondere Kassendienste, so kann
die Probezeit mit Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde unter Zustimmung
der zuständigen Militärbehörde ausnahmsweise bis auf die Dauer eines Jahres
verlängert werden. Während der Anstellung auf Probe ist dem Anwärter das
volle Stelleneinkommen, während der Probedienstleislung eine fortlaufende Remune-
ration von nicht weniger als Dreiviertheil des Stelleneinkommens zu gewähren.

Einberufungen zur Probedienstleistung dürfen nur erfolgen, insoweit
Stellen (§ 13 Absatz 1) offen sind; eine Entlassung Einberufener wegen
mangelnder Vakanz kann daher nicht stattfinden.

Spätesteus bei Beendigung der Probezeit hat die Anstellungsbehörde
darüber Beschluß zu fassen, ob der Stellenamwärter in seiner Stelle zu bestätigen
beziehungsweise in den Civildienst zu übernehmen oder wieder zu entlassen ist.
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Die Art der Anstellung, namentlich auf Probezeit, Kündigung, Wider-
ruf rc. regelt sich nach den landesrechtlichen Bestimmumgen.

Nach erfolgter etatsmäßiger Anstellung wird der Civilversorgungsschein
zu den Akten genommen.

§5 16.

Welche Subaltern= und Unterbeamtenstellen und gegebenenfalls in welcher
Anzahl dieselben gemäß den vorstehenden Grundsätzen den Militäramwärtern
vorzubehalten sind, haben die Anstellungsbehörden festzustellen. Die aufgestellten
Verzeichnisse sind der staatlichen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.
Stellen, wegen deren eine solche Feststellung noch nicht stattgefunden hat, dürfen,
insofern nicht Militäramvärter zur Anstellung gelangen oder das in diesen
Grundsätzen bezüglich der Besetzung der Stellen mit Militäranwärtern vor-
geschriebene Verfahren erledigt ist, nach dem 1. Oktober 1900 nur widerruflich
besetzt werden. Die Anstellungsverhältnisse der Inhaber von solchen Stellen,
welche gemäß den vorstehenden Grundsätzen den Militäranwärtern vorzubehalten,
dagegen ohne Verletzung der bioherigen Bestimmungen an Nichtversorgungs-
berechtigte übertragen worden sind, bleiben hierdurch unberührt. Gleichfalls
unberührt bleiben bereits erworbene Ansprüche von Militäramwärtern.

8 17.

Von der Besetzung der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen haben
die Anstellungsbehörden am Schlusse des Quartals den Vermittelungsbehörden
ihres Bezirkes durch Zusendung einer Nachweisung nach dem Muster der Anlage 5
Mittheilung zu machen.

Die Vermittelungsbehörden veranlassen eine entsprechende Bekanntmachung
in der Vakanzenliste.

8 18.

Die Landes-Centralbehörden haben darüber zu wachen, daß bei der Be-
setzung der den Militäramvärtern bei den Kommunalbehörden 2c. vorbehaltenen
Stellen nach den vorstehenden Grundsätzen verfahren wird.

Auf Beschwerden der Militäranwärter entscheiden die staatlichen Auf-
sichtsbehörden.
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8 10.

Die §§ 25 bis 29 der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und
Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatobehörden mit Militäramvärtern")
finden sinngemäße Amwendung.

5 20.

Ausprüche, welche schon bei dem Inkrafttreten dieser Grundsätze erworben
waren, werden durch dieselben nicht berührt.

8 21.

Die vorstehenden Grundsätze treten am 1. April 1900 in Kraft.

*) In Aulage 1 abgedruckt.





Anlage 1
Gu S8# und 10).

Die Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen
bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern lauten in den hier
in Betracht kommenden Stellen:

§ 10.

Auch können die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen ver-
liehen werden:

1. bis 6. 2c.

7. sonstigen Personen, welchen, sofern es sich um den Reichodienst oder
den Dienst der Landesverwaltung von Elsaß-Lothringen handelt, durch
Erlaß des Kaisers, in anderen Fällen durch Erlaß des Landesherrn
beziehungsweise Senats, ausnahmsweise die Berechtigung zu einer An-
stellung verliehen worden ist. Dergleichen Verleihungen sollen jedoch
nur für eine bestimmte Stelle oder für einen bestimmten Dienstzweig
und auch nur dann beantragt werden, wenn ein besonderes dienstliches
Interesse dafür geltend zu machen ist. Die Anträge sind, wenn die
Anstellung im Reichsdienst oder im Dienste der Landesverwaltung von
Elaß-Lothringen erfolgen soll, unter Mitwirkung des Königlich Preu-
Pßischen Kriegs-Ministeriums, wenn die Anstellung im Dienste eines
Bundesstaats mit eigener Militärverwaltung oder in der Militär=
verwaltung desselben erfolgen soll, unter Mitwirkung des zuständigen
Kriegs-Ministeriums zu stellen. In den ilbrigen Bundesstaaten hat
den Anträgen eine Mittheilung an die oberste Militärbehörde desjenigen
Ersatzbezirkes, innerhalb welches die Stelle besetzt werden soll, voran-
zugehen. Auch ist dieser Militärbehörde von den ergehenden Ent-
scheidungen sowie von etwaigen ohne Antrag erfolgten Verleihungen
der Anstellungsberechtigung Kenntniß zu geben.

 *

Im Falle der Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen
Militäramvärter ist der Civilversorgungsschein zu den Untersuchungsakten ein-
zufordern. Führt die Untersuchung zu einem rechtskräftigen Erkenntnisse, welches.
auf die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter oder auf eine
Strafe lantet, welche die dauernde oder zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffent-
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licher Aemter von Rechtswegen zur Folge hat, so ist der Civilversorgungsschein
unter Mittheilung der Urtheilsformel derjenigen Militärbehörde zu übersenden,
welche den Schein ertheilt hat (§ 1). Andernfalls ist der Civilversorgungs-
schein derjenigen Behörde zu übersenden, bei welcher der Militäranwärter an-
gestellt oder beschäftigt ist, Militäramwärtern aber, welche im Civildienste noch
nicht angestellt oder beschäftigt sind, zurückzugeben.

8 26.

Der Civilversorgungsschein ist verwirkt, wenn gegen den Inhaber rechts-
kräftig auf eine Strafe erkannt worden ist, welche die dauernde Unfähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechtswegen zur Folge hat.

Lautet das rechtskräftige Erkenntniß nur auf zeitige Unfähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe, welche die zeitige Unfähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge hat, so wird der Civilversorgungs-
schein nach Ablauf der Zeit, auf welche sich die Wirkung des Erkenntnisses erstreckt,
zurückgegeben, zuvor jedoch von der Militärbehörde (§ 25) mit einem, den wesent-
lichen Inhalt des Erkenntnisses wiedergebenden Vermerke versehen. Die An-
stellung des Inhabers in einer den Militäramwärtern vorbehaltenen Stelle ist
lediglich dem freien Ermessen der betheiligten Behörden überlassen.

8 27.

Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle unfreiwillig aus anderen als den
im § 26 bezeichneten Gründen, so sind dieselben in dem Civilversorgungsscheine
zu vermerken, bevor dessen Rückgabe erfolgt.

Hat die unfreiwillige Entlassung eines Militäranwärters infolge einer
den Mangel an ehrliebender Gesinnung verrathenden Handlung oder wegen fort-
gesetzt schlechter Dienstführung stattgefunden, so sind die Behörden zur Berück-
sichtigung des Anstellungsgesuchs nicht verpflichtet.

*m# 28.
Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle freiwillig, aber ohne Pension,

so ist dies gleichfalls in dem Civilversorgungsscheine zu vermerken, bevor dessen
Rückgabe erfolgt.

8 20.

Der Civilversorgungsschein erlischt, sobald sein Juhaber aus dem Civil-
dienste mit Pension (§ 13) in den Ruhestand tritt. Eine Rückgabe des Civil-
versorgungsscheins findet in diesem Falle nicht statt.
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Anlage 2
(Au 1I!.

(Behörde.)

Tiste

Auwärter für die Anstellung im (Bürcandienste des Magistrats
der Stadt Potsdam).

Anmerkungen.
1. Für jeden Dienstzweig ist eine besondere Liste zu führen.
2. Die Listen sind in solgende Abschnitte einzutheilen:

I. Abschnitt. Unterossizierc, welche mindrstens acht Jahre in dem Heere oder in
der Marine aktiv gedient haben.

II. Abschnitt. Unterossiziere, welche weniger als acht Jahre in dem Heere oder in
der Marinc altiv gedient haben, sowie die Gemeinen.

3. Es bleibt den Behörden unbenommen, noch weitere Eintragungen in den Listen vor-
zunehmen, wenn dies für nothwendig gehallen wird.
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5 Datum
 des Einganges Beim Militär Vor- Jetzige Geburtstag Geburtvort,

der Meldung „ VerhäliniHß. Kreis,
*xis# .erdiente und umd ·

— beziehungsweise — Provinz,
2 HDer bestandenen Charge. Zunamc. Ausenthaltsort. Jahr. Bundesstaat.

Vorprüfung.
8

6. März 1895.Feldwebel.|Karl Wilhelml Eisenbahn= 1. Juni 1860. Potsdam.
Frobe Bürcaudiätar. Potsdam.

Brandenburg.
Bromberg. Preußen.

2. 1. April 1895.“ Sergeant. Pcter Albert Sergeant 1. Juli 19859 Praust.
Mai. im Danzig.

GGrenadier-Regi- Westpreußen.
ment Prcußen.

König Friedrich!
(1.Ostpreupßisches)

Nr. 5.

Danzig.
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Dienstzeit Dalum . ObmldM-·- . * hörde.

und Kautions Besondere für welche bei welcher der Bemerkungen.
hj .. s A

im Militär im Civil Nummer sühig Wünsche in Stellen rlun Datum der
Hees Eivile bis zum #Bezug auf] desselben angestelt .1

v ver- Betrage die uchh – Wiederholung
on on *- e

bis Johr.s Zohr. sorgungs- von anstellung. Anwärter Datum der Ler Meldung.)
1 br scheins. Mark. notirt ist. Anstellung.

I. Oktober 121½|1881—"½ Oltober] 1000 — — Eisenbahn=
1881 1893. irekti

1 6 d II. 86793. Bromberg.Juli –

1801. 1. Jumi
1895.

1. Oktober 1J# — — I. Oktober 1000 — Kanzlei= —

1880. 1892 dienst.
I. 5/2.



Anlage 3
(zu § 12).

Verzeichniß der Vermittelungsbehörden.

z* Bundesstaat Vermittelungstebörden.

1.] Preußgßen 5 Für den Bezirk des l Armcelorps: Bezirkslommando —
b * — — — —

5 l Potsdan.--.-- «- . . agdeburg

 — Renhaf Sn,
 44 . VI. II Brealau,
u „ „ „ VIII . . lMiiastrr
lI).-..Wl— . . Goblenz,

50 . Schleswig. ).. l Hildesheim,

EE xi. arburg.

m) „ Nul. Maricuburg.nn nihe#un Fulda.

2. Baden 5 T benerschen Armerkords Pneiiindmnnhh
3. Sachsen Königreich Sauchlinpste Dresdel. Altstadi.
4. Wñriieinnbern .. . LKLaonialich Wrutempergisches Kriegs.„Ministerium zu Sintigart.5. 1 enn Wentrrel s L0 I#rnhe.
G. Oessen Für rBezirk er Thenher oglich hessischen (25.) Division: Bezirlskommandokm m I

7.Pecknbuks..chmmss. J 45 Alanterie Drigader Bezirlskommando Schwerin.
8. 5 LSPiresenihnn . estklvtonmmndo Me- b0. bIg . norm-

10.......... TutdasukstcntlnunBitte-lieb Vesokskmnnmndo Col-leihs,bI it : Bezirkskommando Oildesheim.11. Punent S. in o12. Sachse n-· Melningen g1dsae
13. S sen· Altenburh · MagdeburgI.SachsennCobnrg· olc0t arburg.15. l l...... . Mandeburg.
16. Schbarzhurt FSederehauen . arbu
HE Fwanibnenondaiig. Marburn18. lk.........· . Marburg
10. Neuß §. V. (Greitz - mrbmra
ALLE-Inn (Geraga « Marburg

21. Schaiunbury Lippe ----- . lMsmter22.I·p........... « ermIkk
26.-...·....... . Schleswig
24. Bre*2½ 9 iSchltwig.
25.Hambutggg . c (Ulfou Hatt-nagen ...... a) Furden Vereich ##ct XI. Armeckorps (Bezirk Oberelsaßn: Bezirkskommando

Larlsruhe,
0) für #e Webic es XV, Armeelorps Brzirl — und die Krelse Saar,lurn undeSerdeen im Bezirke Lotlwingen): Bezirkslommando Straß.
e) sr 4n Heeich, des XVI. Armcekorps (Aczirl Loihringen mit Ausnahme der

reise Saarburg und Saargemünd): Bczirkslommando Met.



(Behörde.)Anlage4

 (zu§12).

nNachweisung einer(von) Vakanzsen)indenfürMilitäranwärtervorbehaltenenStellen.
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Anlage (Behörde.)
(äu § 17).

Nachweisung
der

für Militäramwärter vorbehaltenen Stellen, welche im Laufe des Viertel-
jahres 19 besetzt worden sind.

Scgv : .

Wirklich besebte Stellen, Nummer Datum

-.-.. und zwo durchProbeweise) er Bemer-

Ori. besehle nicht des Civit der An- Valanzen- cnnaeStellen. E « sielmgsbe- Nach- ungen.
—4 sorgun isAnstellung. np scheinigung#welsung.

A. Anstellungen von Militäranwärtern.
I. In Stellen, welche durch die Vakanzenlisic verösfentlicht sind.

N. Slabtselretäl — — IX. 78/90. — 5. 3. 95.

X. — Schdiener — Xl. 68/03. — 4. 1. 95.

II. In PD * nicht durch die Vakanzenliste veröffentlicht sind.nd.
8. Materialien= — E —

verwaller 1
N. J. Zr

B. — — gandtist III. 5,94. — —

O. — Vauauf- — — ll.5,9!. —

seher N. N.
B. Austellungen von Eivilanwärtern.

I. Weil sich Überhaupt keine Militäranwärter gemeldet haben.
K. Negistrator — — — — L

N. N.

R. — Hülssbotc — — — 5. 3. 95.

N. N.

II. Weil sich keine geeigneten Militäranwärter hemeldet haben.
L. Gaganstalts= — — 1. 4. 9P5.

inspektor
N. N.

N., den uun 19 (Anterschrift.)

*) Probeweise Anstellung und Probedienstleisumg.
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Anlage6.

Erlänternugen
zu

den Grundsätzen, betreffend die Besetzung der Subaltern=
und Unterbeamtenstellen bei den Kommnnalbehörden 2c. mit Militär-

I.

anwärtern.

Zu § 1. Der Civilversorgungsschein giebt dem Inhaber kein Recht auf
eine bestimmte Dienststelle.

II. Zu § 4. 1. Unter „Büreauvorstehern“ werden diejenigen Subaltern-
beamten verstanden, welche an die Spitze eines Büreau-
organismus gestellt sind. Die Vorsteher einzelner Büreau=
abtheilungen fallen nicht unter den Begriff. Ebensowenig
ist die einem Beamten zustehende Amtsbezeichnung maßgebend;
vielmehr sind hier sowohl, wic überhaupt für die Stellen-
klassifikation nach den §§ 3 und 4, die dienstlichen Obliegen=
heiten der Stelleninhaber allein entscheidend.
Bei Berechnung der Zahl der den Militäranwärtern vor-
zubehaltenden Stellen sind diejenigen Stellen nicht in
Betracht zu ziehen, bezüglich welcher den Anstellungsbehörden
freie Hand gelassen ist.

1#

I. Zu § 6. Unter einer „Klasse“ ist die Gesammtheit der in einer Ver-
waltung beschäftigten Beamten zu verstehen, deren dienstliche Obliegenheiten
ihrer Natur nach im wesentlichen dieselben sind.

. Zu § 7. In die anzulegenden Verzeichnisse sind auch die nur im Wege
des Aufrückens erreichbaren Stellen aufzunehmen; dagegen brauchen
Stellen, deren Inhaber — wein sie auch in Pflicht genommen sein sollten —
ihr Einkommen nicht unmittelbar aus der Kommunal= 2c. Kasse be-
ziehen (Privatgehülfen), nicht aufgenommen zu werden.

Die Verzeichnisse werden den Militärbehörden auf Wunsch mitzu-
theilen sein.

V. Zu 8 8. Die Bestimmung unter Ziffer5soll den Kommunalbehörden 2c.
die Möglichkeit gewähren, solche Personen, welche zur ferneren
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Verrichtung eines vielleicht anstreugenden Dienstes unfähig, oder welche
entbehrlich geworden sind, deogleichen solche Beamte, welche bereits in den
Ruhestand versetzt sind, in anderen Stellen noch zu verwenden, die an
sich mit Militäranwärtern zu besetzen sein würden. Die Befugniß erstreckt
sich in ihrem ersten Theile, wie der Ausdruck „Bedienstete“ andeutet, auch
auf die vermöge Privatvertrags zu dauernder Beschäftigung im Kom-
munal= 2c. Dienste angenommenen Personen.

Zu § 10. Die Anstellungsbehörden werden durch die Landesregierungen
bezeichnet. Diesen soll unbenommen sein, Zentralstellen einzurichten,
an welche sämmtliche Bewerbungen ausschließlich zu richten sind, welchen
die Anstellungsbehörden die zu besetzenden Stellen mitzutheilen haben
und welche den Anstellungobehörden die in Betracht zu ziehenden Be-
werbungen mittheilen.

Unter „etatomäßigen Stellen“, mit deren Erlangung die Befugniß
zu weiteren Bewerbungen gemäß dem letzten Absatz erlöschen soll, sind
auch Stellen im Reichs= oder im Staatsdienste sowie im Dienste von
Privat-Eisenbahngesellschaften, denen die Verpflichtung zur Anstellung von
Militäranwärtern anferlegt worden ist, zu verstehen. Umgekehrt erlischt
die Verechtigung zur Bewerbung um eine Stelle im Reichs= oder im
Staatsdienst im Sinne des § 13 der Grundsätze für die Besetzung der
Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden
mit Militäramvärtern (Central-Blatt von 1882 S. 123) auch durch die
Erlangung einer ctatsmäßigen Stelle im Kommunal= 2c. Dienste. Sowohl
hinsichtlich des Reichs= und Staatsdienstes als auch hinsichtlich des Kom-
munal= r2c. Dienstes handelt es sich hier nur um solche etatsmäßige
Stellen, welche „Anspruch oder Aussicht auf RNuhegehalt oder dauernde
Unterstützung“ gewähren. Auch ist vorausgesetzt, daß die etatsmäßige
Anstellung endgültig erfolgt ist. Während der Probedienstleistung oder
der Anstellung auf Probe besteht die Berechtigung zu Bewerbungen fort.

. Zu § 11 Absatz 2. Innerhalb jeder der beiden Klassen der civilver-
sorgungsberechtigten Stellenamwärter (vergl. Anmerkung 2 zu Anlage 2)
ist bei der Einberufung die Reihenfolge in der Bewerberliste in Betracht
zu ziehen. Die Anstellungsbehörden sind jedoch nicht unbedingt an die
Innehaltung der Reihenfolge gebunden, sondern zu Abweichungen inner-
halb jeder dieser beiden Amwärterklassen berechtigt, sofern diese Ab-
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weichungen nach ihrem pflichtmäßigen Ermessen durch dienstliche Rück-
sichten bedingt werden.
Zu § 12. Gemäß Absatz 1 bedarf es der Einreichung einer Nachweisung
nicht, wenn die Wiederbesetzung der Stelle durch einen Militäramvärter
erfolgt, dessen Bewerbung schon vorlag. Jedoch ist die Einreichung nach-
zuholen, wenn die Stelle einem solchen Bewerber wegen ungenügender
Befähigung (§ 15) oder aus sonstigen Gründen nicht übertragen wird.

. Zu § 14 Absatz 1. Bei Besetzung der den Militäranwärtern aus-
schließlich oder zum Theil vorbehaltenen Stellen, welche nur im Wege
des Aufrückens erreicht werden können, dürfen bei sonst gleichen Voraus-
setzungen hinsichtlich der Qualifikation ehemalige Militäranwärter hinter
anderen Angestellten nicht zurückgesetzt werden.

. Zu § 20. Eo handelt sich hier nicht um erworbene Rechtsansprüche,
sondern um Amvartschaften; so soll insbesondere ein erworbener Anspruch
dam als vorhanden angenommen werden, wenn für gewisse Dienstzweige
die Prüfung bestanden oder der Vorbereitungsdienst zum größeren Theile
zurückgelegt ist.
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Muster.
Anlage 7

Gu Zisser V der Ausführungs.Bestimmungen).

(Behörde.)

Verzeichniß
der

den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen.

— Nach dem Stande vom 1. Jannar 1000. —

VBemerkungen.
1. Die Bewerbungsgesuche sind zu richten an .
2. Allen Bewerbungen sind folgende Schriftstückebeizufägen:

der Nachweis der Civilversorgungsberechligung,
ein selbswerfaßter und selbstgeschriebener Lebenslauf,
die Militärpapiere und Führungszeugnisse,
sonstige Ausweise über Lebens= und Dienstverhältnisse während der Zeit nach dem

Ausscheiden aus dem aktiven Militärdienste und
eine pflichtmäßige Erklärung des Bewerbers, daß er ohne Schulden ist.

1
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Obciats,VLezeichmng dderSielen zuuke
—— — " mäßigim

Lsde. unmittelbar aus » Zahl Zu welchem Sinne ·
NL der Zahl der in der Negel ur im der Theile von § 10 Einkommen der Stellen.

Militäranwärter Wege des Aufrlickens) Stellen. vorbehalten er
besetzt werden zu erreichen sind. "6 Grund-

können. sätzc.

1.— 2. 3. 4 „ 7W.

1.ohnschreiber besti ganz nein 600— 700 M.
2. Kanzlisten . 10 " ja 600—1000 M.

3. . Kanzleisekretäre 6 » „ 1100—1500 M.

1.DNAusseher 20 » » jreie Wohnung, Feuerung

s. Auswärter 15 » und Erleuchtung.

6.Boten 6 » » u. s. w.

7. Diener 1 « ,-

S.Hausntåsmck 2 »

9.Hnusscscifict . 10 ,-

10. Oberausseher 10 „
11. Wachtmeister 2 ,- .

12. Inspektor 2 9 "

13.NExpedienten 15 zur Hälfte 9

14. JAssistenten · 10 »

15. Sekretäre 10 „ „

16. Negistratoren 1 . „ 9

17. HKontroleure 1 abwechselnd "

18. Wirthschaftsverwalter 2 zur Hälste «

19. Hausinspeltoren 3 »

u. s. w.
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Anfordenmgen, welche an den

Bewerber gestelll werden.

geht eine Probe=

dienstzeil voraus

Der Anstellm Die#nstellungerfolgt= Angabe über
6 ) auf Lebenyzeit,

..' die Bedin-
b) auf Kündigung

mit einer Frist gungen des Bemerkungen.
von * Monaten, Aufrückens in

. c)anjcdckzcitigcn .-
von: 98 höhere Stellen.

4 -*l lo. u. 12.

Geläusige und schöne Handschrist.
Sicherheit in der Rechtschreibung.

u. s. w. u. s. w.
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Muster.
Aulage 8

Cu Jisser VI der Ausführungs Bestimmungen).

(Behörde.)

Verzeichniß

der im Jahre 10 . eingetretenen

Erledigungen und Besetzungen

der den Militäramwärtern vorbehaltenen Stellen.
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Ob
Zu rlats:

Lide weichem# möhig
Lide. rirrr im Sinncse: ——

Erledigte Sielle. Theile von eitheriger Zuhaber. Tag der Erledigung.
Ar. vorbe- I8 10 der

halten.Grund:
sätze?

1L. 2. 1 4. 2. q.



*äE , Name des Angestellten und obs ZeitherigeDienst-
Tag der Besetzung. !*-' » Bemerkungen.

Militär= oder Civilamvärter. stellung.

8. v. 10

In dieser Spalte ist alles das
an#ugeben, was etwa- negenüber
dem Inhalte der übrigen Spalien
Zur Rechtsertigunn des Versah
reus noch ersorderlichist, nament.
lich ist ersichlich zu machen, wie
viel Bewerbungen von Militär
anwärtern für die betressende

Stelle worbeenen, Aaln üernach Ausschreibur

tememste ziasmnn sindbez. aus welchen Gründen eiwa
ein solcher nicht hat berücksich.
tigt werden könn

Ebenso ist an#ngeeben, wenn

seine Abweichung von r eihen.
solge in der Vcherverte — Er
zinterungen VIIaus deuns -

72 bedingt gewesen ist.
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Zusammenstellung
der erledigten und besetzten Stellen.

Davon sind besebt

nach den 8durch Mililäranwärter durch Civilanwärter

Lide in Stellen. in Siellen,weil sich weil sich 14 «
Erledigte Stellen. welche welche nicht über eine Abi., Ab

Nr. durch die durch die haupt ge W Be 95 bi.
Valanzenliste Valkanzenlisselleineinneten füör #ot
verössentlicht verössentlicht Militär, Miilitär der feu.

sind sind « -- Wann-a
. -.

makesdausorthidintsImplesmhm dekmnmdiäocWisc-ki·isd.mktik.knh.
J



Gesetzsammlun g
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 603.

Inhalt: Staum, die gemeiniame Landwerloekammer zu Gera betresfend.

In Ulebereinstimmung mit dem Herzoglich Sächsischen Staatoministerium
zu Altenburg erlassen wir hiermit auf Grund § 10„ Abs. 1 der Reichsgewerbe-
ordnung in Verbindung mit Artikel des Staatsvertrags vom 7. August 1899
— Gesetzsammlung Bd. XXIII. S. 241 — für die Handwerkskammer zu Gera das

nachfolgende

Statnt.
81.

Die Handwerkskammer führt den Namen:

„Die gemeinsame Handwerkskammer zu Gera“,
ihr Sitz ist in Gera, ihr Bezirk umfaßt die Gebiete des Herzogthums Sachsen-
Altenburg und des Fürstenthums Neuß j. L.

82.

Die Zahl der Mitglieder der Handwerkskammer — vorbehaltlich der
nach § 5 Zuzuwählenden beträgt 21.

Ihre Vertheilung auf die Wahlkörper sowie das Wahlverfahren regelt
die sub ( angeschlossene Wahlordnung. Die Wahlen zur Handwerkskammer
erfolgen auf sechs Jahre.

Ausgegeben am 16. März 1900. 10
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Alle drei, Jahre scheidet die Hälfte der Gewählten aus. Die Ausscheidenden
werden das erste Mal durch das Loos, demnächst durch die Amtodauer bestimmt.
Sie bleiben solange im Amt, bis die Neugewählten ihr Amt angetreten haben.

Wiederwahl ist zulässig.

83.
Die Mitglieder der Kammer und des Gesellenausschusses verwalten ihr

Amt als Ehrenamt unentgeltlich, doch werden ihnen
a. als Reisekosten:

bei Eisenbahnfahrten 4 Pf. fü#. das Kilometer,
in anderen Fällen 10 „ „ „ „

b. für ——bei Sitzungen am Wohnonrt . . . 3 M. für den Tag
,, außerhalb des Wohnortes 6 M. für den Tag

gewährt. Durch Bejchluß der Kammer können diese Sätze mit Genehmigung der
Aufsichtsbehörde abgeändert werden.

Den Mitgliedern des Vorstands und den von der Kammer gebildeten
Ausschüssen sowie dem Vorsitzenden des Gesellenausschusses kann mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde für die Wahrnehmung der Geschäfte an ihrem Wohnort
statt der besonderen Vergütungen eine jährliche Euntschädigung zugebilligt werden.

Mitglieder der Handwerkskammer oder des Gesellenausschusses, hinsichtlich
deren Umstände eintreten oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit aus-
schließen, haben aus dem Amt auszuscheiden.

Im Fall der Weigerung wird der Betheiligte nach Maßgabe des § 940
der Gewerbeordnung seines Amtes enthoben.

* 1.

Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmann gewählt. Die Ersatzmänner
treten in den Sitzungen der Kammer für den Rest der Wahlperiode an die
Stelle ausgeschiedener Mitglieder. Wann in einzelnen Behinderungsfällen ein
Ersatzmann einzuberufen ist, entscheibet der Vorsitzende der Kammer.

§ 5.

Die Handwerkskammer kann sich durch Zuwahl von höchstens vier sach-
verständigen Personen, die nicht dem Handwerkerstand anzugehören brauchen,
ergänzen.
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Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Zuwahl sind innerhalb zwei
Wochen nach der Wahl bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, welche endgültig
entscheidet. Die Zugewählten sind zur Annahme der Wahl nicht verpflichtet.

Die Zuwahl erfolgt auf längstens sechs Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Die Zugewählten haben dieselben Rechte und Pflichten wie die übrigen

Mitglieder der Handwerkskammer.

86.
Abgesehen von den zugewählten Personen (§ 5) kann die Handwerks-

kammer auch andere Sachverständige zu ihren Verhandlungen zuziehen. Das
gleiche Recht steht den Ausschüssen zu. Diese Sachverständigen haben nur be-
rathende Stimmc. Ihre Entschädigung für Reisekosten und Zeitversäumniß setzt
der Vorsitzende der Handwerkskammer fest.

§ 7.

Die Handwerkskammer vertritt die Interessen des Handwerks in ihrem
Bezirk. Insbesondere liegt ihr ob:

. das Lehrlingswesen näher zu regeln,

. die Durchführung der für das Lehrlingswesen geltenden Vor-
schriften zu überwachen,
die Staats= und Gemeindebehörden in der Förderung des Hand-
werks durch thatsächliche Mittheilungen und Erstattung von Gut-
achten über Fragen zu unterstützen, welche die Verhältnisse des
Handwerks berühren,

. Wünsche und Anträge, welche die Verhältnisse des Handwerks
berühren, zu berathen und den Behörden vorzulegen, sowie Jahres=
berichte über ihre die Verhältnisse des Handwerks betreffenden
Wahrnehmungen zu erstatten,
Prüfungsausschüsse zur Abnahme der Gesellenprüfung (§ 131 Abs. 2
der Gewerbeordnung) und

j. einen Ausschuß zur Entscheidung über Beanstandungen von Be-
schlüssen der Prüfungsausschüsse 132 der Gewerbeordnung) —
Berufungsausschuß — zu bilden.

Die Handwerkskammer soll in allen wichtigen, die Gesammtinteressen des
Handwerks oder die Interessen einzelner Handwerkszweige berührenden Angelegen-
heiten gehört werden.

#W—

—
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Sie ist befugt, Veranstaltungen zur Förderung der gewerblichen, technischen
und sittlichen Ausbildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge zu treffen.

Zu diesen Aufgaben sind namentlich zu rechnen: die Errichtung und Unter-
stützung von Fachschulen, die Einrichtung von Meisterkursen zur weiteren Ausbildung
von Handwerksmeistern, die Veranstaltung von Ausstellungen mustergiltiger Ma-
schinen und Werkzeuge, die Errichtung von gewerblichen Auskunftsstellen, die
Anregung zur Bildung von Kredit-, Rohstoff-, Werk-und Magazin-Genossen=
schaften, sowie die Herausgabe einer Zeitschrift.

868.
Die Handwerkskammer kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und

Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht verklagen und verklagt werden. Für ihre
Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur ihr Vermögen.

809.

Der Versammlung der Handwerkskammer ist vorbehalten:
die Wahl des Vorstands und der Ausschüsse,

die Zuwahl der sachverständigen Personen (§ 5),
die Feststellung des Haushaltsplang, die Prüfung und Abnahme
der Jahresrechnung, die Bewilligung von Ausgaben, welche nicht
im Haushaltsplan vorgesehen sind, sowie die Aufnahme von Anleihen,
die Beschlußfassung über Erwerbung, Veräußerung oder dingliche
Belastung von Grundeigenthum,
die Abgabe von Gutachten und die Anbringung von Anträgen bei
den Behörden und gesetzebenden Körperschaften über Gegenstände,
welche die Gesammtinteressen, insbesondere die Gesetzgebung über
die Verhältuisse des Handwerks betreffen,

z. der Erlaß von Vorschriften über die Regelung des Lehrlingswesens,
die Wahl des Sekretärs,
die Beschlußfassung über Aenderungen des Statuts,
 die Bestimmung der verwandten Gewerbe E 129nAbs. 3 der

Gewerbeordnung),

#K—

-

10. die Mitwirkung beim Erlaß von Prüfungsordnungen für die
Gesellenprüfung (§ 131b Abs.2der Gewerbeordunng),

11. der Erlaß der Prüfungsordnung für die Meisterprüfung (§ 133
Abs. 4 der Gewerbeordnung).
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Die Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens, sowie die Prilfungs-
ordnung für die Meisterprüfung bedürfen der Genehmigung der betheiligten
Landescentralbehörden und sind in den für die Bekanntmachungen der Hand-
werkskammer bestimmten Blättern zu verüffentlichen.

 10.

Zur Berathung und Beschlußfassung
1. über Vorschriften, welche das Lehrlingswesen regeln,
2. über Gutachten und Berichte, welche die Verhältnisse der Gesellen

(Gehilfen) und Lehrlinge betreffen,
sind sämmtliche Mitglieder des Gesellenausschusses einzuladen und mit vollem
Stimmrecht zur Theilnahme zuzulassen. Im Fall der Ziffer 2 darf der Ge-
sellenansschuß ein besonderes Gutachten abgeben oder einen besonderen Bericht
erstatten.

 -.

Der Vorstand der Handwerksfammer besteht aus dem Vorsitzenden und
vier Mitgliedern.

Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann die Zahl der letzteren durch
Beschluß der Handwerkskammer nach Bedarf erhöht werden.

§ 12.

Der Vorsitzende wird in einem besonderen Wahlgang mit absolnter
Stimmenmehrheit gewählt. Fällt die Mehrgahl der Stimmen nicht auf eine
Person, so findet eine engere Wahl zwischen denjenigen beiden Personen statt,
die die meisten Stimmen erhalten haben. Die Mitglieder des Vorstands werden
gemeinschaftlich mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt: die erste Wahl nach
Errichtung der Handwerkskammer sowie spätere Wahlen, bei denen kein Vorstand
vorhanden ist, leitet der Kommissar der Aufsichtsbehörde.

* 13.

Scheiden Mitglieder des Vorstands aus, so haben die Nemwahlen in der
nächsten Sitzung der Kammer stattzufinden: bis dahin ergänzt sich der Vorstand
durch Zuwahl. Aenderungen in der Zusammensetzung des Vorstands und das
Ergebniß jeder Wahl sind der Aufsichtsbehörde binnen einer Woche anzuzeigen.

Vorstand.
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Zur Legitimation des Vorstands genügt bei allen Rechtsgeschäften die Bescheinigung
der Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen zur zeit den Vorstand
bilden.

8 14.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden
und einen Kassenführer.

* 15.

Der Vorstand führt die laufende Verwaltung, insonderheit auch der Ver-
mögensgangelegenheiten, soweit Gesetz oder Statut nichts anderes bestimmen, er
bereitet die Verhandlungen der Handwerkskammer vor und führt ihre Beschlüsse
aus. Die Mitglieder des Vorstands haften der Handwerkskammer für pflicht-
mäßige Verwaltung, wie Vormünder ihren Mündeln.

8 16.

Sitzungen des Vorstands finden nach Bedarf statt und müssen auf Antrag
von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern oder auf Verlangen des Kommissars
berufen werden.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn eiuschließlich des Vorsitzenden oder
seines Stellvertreters mindestens drei Mitglieder anwesend sind.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit
entscheidet der Vorsitzende.

In schleunigen Sachen kann ein Vorstandsbeschluß, wenn kein Mitglied
widerspricht, auch durch schriftliche Umfrage bei den Mitgliedern herbeigeführt
werden. Vor der Ausführung soll der Beschluß dem Kommissar mitgetheilt werden.

An der Berathung und Beschlußfassung des Vorstands, soweit sie die
Regelung des Lehrlingswesens und der Gesellenprüfungen, oder die Begründung
und Verwaltung von Einrichtungen betrifft, für welche die Gesellen (Gehilfen)
Beiträge entrichten oder eine besondere Mühewaltung übernehmen, hat der Vor-
sitzende des Gesellenausschusses oder sein Stellvertreter mit vollem Stimmrecht
theilzunehmen.

Die Beschlüsse des Vorstands werden in ein Protokollbuch eingetragen und
von dem Vorsitzenden sowie dem Protokollführer unterzeichnet.

§ 17.

Der Vorsitzende beruft und leitet die Situngen des Vorstands, er ist der
Dienstvorgesetzte der Beamten der Kammer.
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Die gleichen Befugnisse stehen, wenn der Vorsitzende verhindert ist, seinem
Stellvertreter zu.

8 18.

Der Vorstand vertritt die Handwerkskammer nach außen in allen gericht-
lichen und außergerichtlichen Angelegenheiten. Schriftliche Willenserklärungen
des Vorstands müssen in dessen Namen ausgestellt, von dem Vorsitzenden oder
seinem Stellvertreter und einem zweiten Vorstandsmitglied unterzeichnet und von
dem Sekretär beglaubigt sein.

Einc in solcher Form auggestellte Erklärung gilt Dritten gegenüber als
eine die Handwerkskammer verpflichtende Willenserklärung des Vorstands.

Die Vorstandsmitglieder dürfen indessen bei eigener Verantwortung eine
solche Erklürung nur auf Grund eines vorschriftomäßig gefaßten Beschlusses
ausstellen.

F 19.

Der Kassenführer besorgt die aus der Führung der Kasse sich ergebenden
Geschäfte nach den Anweisungen des Vorstands; insbesondere hat er den Haus-
haltsplan zu entwerfen.

 20.

Soweit dieses Statut nicht abweichende Bestimmungen enthält, kann der
Vorstand seine Geschäftsordnung und die Vertheilung der Venvaltungsgeschäfte
unter seine Mitglieder durch eigene Beschlüsse regeln. Der Vorstand darf nur
solche Aufwendungen machen, die im genehmigten Haughaltoplan vorgesehen sind;
Ueberschreitungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 21.

Der Sekretär hat den Vorstand nach näherer Anweisung des Vorsitzenden
bei den laufenden Verwaltungageschäften zu unterstützen. Er darf nicht Mitglied
der Kammer sein.

Soll mit ihm ein Dienstvertrag auf länger als sechs Jahre geschlossen
werden, so ist hierzu die Genehmigung der Aufsichtobehörde einzuholen.

* 22.

Die Handwerkskammer hält jährlich eine ordentliche Sitzung ab. Außer-
ordentliche Sitzungen finden, soweit im Haushaltsplan keine Mittel dafür aus-
geworfen sind, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde statt, wenn der Vorstand

Sekrelär.

Sibungen
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sie beschließt oder sie von dem Kommissar oder von mindestens zehn Mitgliedern
unter Angabe des Zwecks bei dem Vorsitzenden beantragt werden. Die Sitzungen
sind in der Regel öffentlich, doch kann die Oeffentlichkeit durch Beschluß der
Kammer jederzeit ausgeschlossen werden.

8 23.

Die Einladung zu den Sitzungen erläßt der Vorsitzende des Vorstands
umter Mittheilung der Tagesordnung, und zwar so zeitig, daß die Mitglieder
der Handwerkskammer und des Gesellenausschusses mindestens eine Woche vor
der Sitzung davon Kenntniß erhalten.

Die Einladung erfolgt schriftlich und ist außerdem in den zur Aufnahme
der Bekanntmachungen der Handwerkskammer bestimmten Blättern abzudrucken.
Die Bekanntmachung genügt als Beleg für die ordnungosmäßige Einladumg.
Wer verhindert ist, der Sitzung beizmvohnen, muß dies sofort dem Vorsitzenden
der Handwerkskammer zur Einberufung des Ersatzmanns anzeigen.

Unterläßt der Vorsitzende die ihm obliegende Berufung der Versammlung,
so hat die Aufsichtsbehörde das Erforderliche zu veranlassen.

8 24.

Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Vorstands oder sein Stellvertreter;
er eröffnet, leitet und schließt die Versammlung. Er hat das Recht, Mitglieder
der Handwerkskammer oder des Gesellenausschusses, die seinen zur Leitung der
Versammlung getroffenen Anordnungen nicht Jolge leisten, oder sich sonst unge-
bührlich benehmen, aus dem Versammlungsraum hinauszuweisen.

8 25.

Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 12 Kammermitglieder
(Ersatzmänner) anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen=
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Ueber
Anträge auf Abänderung des Statuts darf nur im Beisein des Kommissars be-
schlossen werden. Beschlüsse dieser Art bedürfen der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der erschienenen Mitglieder (Ersatzmänner) und der betheiligten
Landescentralbehörden.

 * 26.

Anträge, die nicht auf der T#grrorhnung stehen, kann der Vorsitzende
nur mit Zustimmung aller Anwesenden zur Beschlußfassung stellen.



121

Die Beschlüsse sind zu protokolliren und von dem Vorsitzenden sowie dem
Protokollführer zu unterzeichnen.

8 27.

Von der Versammlung vorzunehmende Wahlen sind geheim und erfolgen
durch Stimmzettel. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Wahlen durch
Zuruf sind zulässig, wenn Niemand widerspricht. Ueber die Wahlhandlung ist
ein Protokoll aufzunehmen.

8 28.

Im Uebrigen regelt die Handwerkskammer ihre Geschäftsordnung durch
Beschluß.

* 29.

Die Handwerkskammer bildet ständige Ausschüsse: außerdem können für
einzelne Fälle außerordentliche Ausschüsse gebildet werden.

Die Ausschüsse verkehren mit den Behörden in der Regel durch Ver-
mittelung des Vorstands der Kammer. Sie haben die in ihren Geschäftskreis
fallenden Gegenstände vorzuberathen und über das Ergebniß ihrer Berathungen
au die Kammer zu berichten. Die Berichte werden der Kammer zur Beschluß-
fassung vorgelegt. Die Ausführung der von den Ausschüssen gefaßten Beschlüsse
ist, soweit dies Statut oder die Prüfungsordnungen nichto Anderes vorschreiben,
Sache des Vorstands, der davonin der nächsten Sitzung der Kammer Mittheilung
zu machen hat.

In der Regel dient der Sekretär der Kammer in den Ausschüssen als
Schriftführer.

§ 30.

Der Vorsitzende und die Mitglieder der ständigen Ausschüsse werden von
der Handwerkskammer in der ersten Sitzung des Jahres gewählt und haben bis
zu der ersten Sitzung des nächsten Jahres, in der die Neuwahlen stattfinden,
ihre Thätigkeit auszuüben. Wiederwahl ist statthaft. Der Vorsitzende der
Handwerkskammer ist berechtigt, an den Sitzungen der Ausschüsse, denen er nicht
selbst angehört, mit berathender Stimme theilzunehmen oder sich durch ein anderes
Vorstandsmitglied vertreten zu lassen.

8 31.

Die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn einschließlich des Vorsitzenden
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit
Stimmenmehrheit gefaßt.

20

Ausschüsse
im

Allgemeinen.



122

1. Ausschuhß für das Kehrlingswesen.

§ 32.

Ständige Der Ausschuß besteht aus dem Vorsitzenden der Handwerkskammer oder
Auaschüsse. seinem Stellvertreter und sechs Mitgliedern.

Dieser Ausschuß hat die das Lehrlingswesen betreffenden Angelegenheiten
und insbesondere folgende Gegenstände vorzuberathen:

—

*

-O
*

*

7

. den Erlaß näherer Bestimmungen über Form und Inhalt der
Lehrverträge,
den Erlaß von Bestimmungen über die Höchstzahl von Lehrlingen
in den Fällen des § 130 der Gew.-O.,

 die Festsetzung der Dauer der Lehrzeit E 130 Abs. 2 der Gew.-O.),
 die Bildung der Prüfungsausschüsse und ihre Besetzung, soweit sie

der Handwerkskammer zusteht,
die Frage, ob eine freie Inmug zur Abnahme der Prüfung zu
ermächtigen ist G 131 Abs. 2 der Gew.-O.),
die Vorschriften zur Ueberwachung der Durchführung der für das
Lehrlingswesen geltenden Vorschriften,
 die Bestimmung derjenigen Gewerbe, welche als verwandte im

Sinne des § 129#u Abs. 3 der Gew.-O. anzusehen sind.

2. Berufungsausschuß (§ 7 Abs. 1 Ziffer 6).

* 33.

Der Ausschuß besteht aus einem Vorstandsmitglied als Vorsitzendem und
sechs Beisitzern. Drei von ihnen wählt die Handwerkskammer aus ihrer Mitte,
die anderen der Gesellenausschuß aus seiner Mitte. Für jeden Beisitzer ist ein
Ersatzmann zu bestellen.

8 34.

Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens
vier Beisitzer, und zwar zwei Kammermitglieder und zwei Gesellen, anwesend sind.

Falls nicht mindestens eins von den Mitgliedern des Ausschusses dem
Gewerbe angehört, für welches der Prüfungsausschuß, dessen Beschluß beanstandet
ist, gebildet war, so ist ein Sachverständiger, welchen der Vorstand der Haud-
werkskammer bestimmt, mit berathender Stimme zuzuziehen.
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8 35.

Die Entscheidungen des Ausschusses erfolgen mit einfacher Stimmen=
mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Ueber
die Verhandlungen ist ein Protokoll aufzunehmen, welches das Ergebniß der
Abstimmung und die Entscheidung mit einer kurzen Begründung enthalten und

von fümmichen Theilnehmern der Sitzung unterzeichnet werden muß.
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, von dem die Beanstandung

ausgegangen war, erhält Abschrift der Entscheidung nebst Begründung.

3. Rechnungsausschuß.

8 36.

Dieser Ausschuß hat die Rechnung der Handwerkskammer zu prüfen und
darüber an die Kammer zu berichten.

Er besteht aus drei Mitgliedern.

§ 97.

Zur Mitwirkung bei den Geschäften der Handwerkskammer wird nach
Maßgabe der in § 2 Abs. 2 erwähnten Wahlordnung ein aus 10 Mitgliedern
bestehender Gesellenausschuß gebildet. Ersatzmänner sind in gleicher Anzahl zu
bestellen. Ihre Einberufung regelt sich nach § 4

§ 33.

Hinsichtlich der Amtsdauer findet § 2 sinngemäße Anwendung, doch be-
halten die Mitglieder des Gesellenausschusses, auch wenn sie nicht mehr bei Mit-
gliedern einer Handwerkerinnung oder eines nach § 190 n Abs. 3 Ziffer 2 der
Gew.-O. wahlberechtigten Vereins beschäftigt sind, solange sie im Bezirk der
Handwerkskammer verbleiben und keinen selbständigen Gewerbebetrieb beginnen,
die Mitgliedschaft noch während dreier Monate nach dem Austritt aus ihrer
bisherigen Beschäftigung.

8 39.

Kommt die Wahl eines Gesellenausschusses nicht zu Stande, so ernennt
die Aufsichtsbehörde die erforderlichen Mitglieder. Verweigern die Gewählten
oder Ernannten fortgesetzt die Dienstleistung, so erledigt die Handwerkskammer
ihre Geschäfte ohne Zuziehung des Gesellenausschusses.

Gesellen·
ausichuß.
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8 40.

Der Gesellenausschuß tritt auf Berufung durch den Vorsitzenden der
Handwerkskammer in der Regel mit dieser zusammen.

Er wählt aus seiner Mitte alle drei Jahre einen Vorsitzenden, einen
Schriftführer und deren Stellvertreter: hierbei finden §§ 12 und 13 sinngemäße
Anwendung.

Der Handwerkskammer und ihrem Vorstand bleibt es überlassen, den
Gesellenausschuß oder Vertreter desselben auch in anderen als den in § 10
bezeichneten Angelegenheiten zuzuziehen.

Die Mitglieder des Gesellenausschusses nehmen an den gemeinsamen
Berathungen mit vollem Stimmrecht Theil und sind der Geschäftsordnung für
die Handwerkskammer gleich deren Mitgliedern unterworfen.

 11.

Der Gesellenausschuß ist berechtigt, während der Tagung der Handwerks-
kammer zu Verhandlungen zusammenzutreten, insbesondere zum Zweck der
erforderlichen Wahlen und zur Berathung und Beschlußfassung über Gutachten
und Berichte, welche die Verhältnisse der Gesellen und Lehrlinge betreffen.

8 12.

Diese gesonderten Verhandlungen leitet der Vorsitzende des Gesellenaus-
schusses. Das Ergebniß der Wahlen sowie die Beschlüsse werden vom Schrift-
führer in ein Protokollbuch eingetragen und von ihm und dem Vorsitzenden
unterzeichnet. Eine Anofertigung des Protokolls, sowie der beschlossenen Gutachten
und erstatteten Berichte ist dem Vorsitzenden der Handwerkskammer mitzutheilen.

8 43.

Der Gesellenausschuß ist für seine gesonderten Verhandlungen beschluß—-
fähig, wenn einschließlich des Vorsitzenden und des Schriftführers mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder versammelt ist.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet über Wahlen das Loos, im übrigen die Stimme
des Vorsitzenden.

An den besonderen Verhandlungen des Gesellenausschusses kann der Vor-
sibende oder ein anderes Vorstandsmitglied der Handwerkskammer mit berathender
Stimme theilnehmen.



Die Kammer ist befugt, durch Beauftragte die Befolgung der gesetzlichen
und statutarischen Vorschriften in den Betrieben ihres Bezirks zu überwachen und
von der Einrichtung der Betriebsräume und der für die Unterkunft der Lehrlinge
bestimmten Räume Kenntniß zu nehmen. Die Beauftragten werden nach Maß-
gabe der von der Handwerkskammer beschlossenen Grundsätze von dem Vorstand
angestellt und mit Dienstamveisung versehen. Zu ihrer Legitimation erhalten
sie eine vom Vorsitzenden des Vorstands vollzogene Ausweiekarte.

* 45.

Bei jeder Zwangsimumg wird ein Prüfungsausschuß bestellt.
Freie Innungen, die für ein Gewerbe oder für verwandte Gewerbe be-

stehen, können zur Bildung von Prüfungsausschüssen widerruflich ermächtigt
werden, wenn durch das Statut Vorsorge getroffen ist,

daß die bei den Innungsmitgliedern beschäftigten Lehrlinge die
etwa bestehende Fortbildungs= oder Fachschule regelmäßig besuchen.

Die Zuständigkeit des von einer freien Innung gebildeten Prüfungs-
ausschusses kann auf alle im Inmungsbezirk vorhandenen Lehrlinge der betreffenden
Gewerbe ausgedehnt werden, wenn zwei Drittel der betheiligten Handwerker des
Innungsbezirks, welche Lehrlinge halten, der Innung angehören.

8 46.

Soweit für die Gesellenprüfungen nicht durch Prüfungsausschüsse der
Innungen oder die im § 129 Abs. 4 der Gew.-O. bezeichneten Lehnwerkstätten,
gewerblichen Unterrichtsanstalten und Prüfungsbehürden gesorgt ist, errichtet die
Handwerkskammer die erforderlichen Prüfungsausschüsse.

§ 17.

Die Prüfungoausschüsse bestehen aus einem Vorsitzenden, für den auch
ein Stellvertreter zu bestellen ist, und mindestend zwei Beisitzern.

Die Beisitzer müssen den Gewerben, für welche der Prüfungsausschuß
errichtet ist, angehören, und zur einen Hälfte Handwerker sein, die den An-
forderungen des § 1033 der Gew.-O. entsprechen, zur anderen Hälfte Gesellen,
die zu Mitgliedern des Gesellenausschusses wählbar sind, und die Gesellenprüfung
abgelegt haben. Während der ersten sechs Jahre nach dem Inkrafttreten der
 126 bis 132ader Gew.-O. können auch Gesellen (Gehilfen), welche die Ge-
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sellenprlifung nicht abgelegt haben, gewählt werden, wenn sie eine Lehrzeit von
mindestens zwei Jahren zurückgelegt haben.

Zu Vorsitzendch und stellvertretenden Vorsitzenden können auch Personen
bestellt werden, welche nicht Handwerker sind, soweit sic die erforderliche Sach-
kunde besitzen. Falls die Prüfung auch in der Buch= und Nechnungsführung
erfolgt (5 131h Abs. 3 der Gew.-O.) ist der Ausschuß befugt, einen besonderen
Sachverständigen zuzuziehen, der mit vollem Stimmrecht an der Prüfung theil-
nimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

8 48.

Der Vorstand der Handwerkskammer bestellt die Vorsitzenden aller
Prlifungsausschüsse sowie die Beisitzer der von der Kammer errichteten Prüfungs=
ausschüsse (8 46).

Die Beisitzer der in § 45 bezeichneten Ausschüsse werden von den Vor-
ständen und, soweit sie dem Gesellenstand angehören müssen, von den Gesellen-
ausschüssen der Innungen gewählt.

Die Amtsdauer beträgt drei Jahre.

 * 49.
Die Prüfungsausschüsse sind un Amvesenheit des Vorsitzenden und zweier

Beisitzer bes•hluhfülhig.Die Prüfung hat den Nachweis zu erbringen, daß der Lehrling die in
seinem Gewerbe gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten mit genügender Sicher-
heit ausübt und sowohl über den Werth, die Beschaffung, Aufbewahrung und
Behandlung der zu verarbeitenden Rohmaterialien, als auch über die Kennzeichen
ihrer guten oder schlechten Beschaffenheit unterrichtet ist. Die Ergebnisse der
Prüfung sind sogleich zu protokolliren.— Im Uebrigen wird das Verfahren vor
dem Prüfungsausschuß, der Gang der Prüfung und die Höhe der Prüfungs-
gebühren durch cine Prüfungsordumng geregelt, die die höhere Verwaltungs-
behörde im Einvernehmen mit der Handwerkskammer erläßt. Kommt kein Ein-
vernehmen zu Stande, so entscheiden die betheiligten Landescentralbehörden.

8 50.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist berechtigt, Beschlüsse des
Ausschusses mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden. Ueber die Beanstandung
entscheidet der Berufungsausschuß (8 33).
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8 51.

Die Kosten der Prüfung vor den Prüfungsausschüssen der Handwerks-
kammer trägt die Handwerkskammer, welcher auch die Prüfungsgebühren zufließen.
Bei den in § 15 bezeichneten Prüfungsausschüssen tragen die Innungen die
Kosten und beziehen die Gebühren.

* 52.

Die Handwerkskammer ist befugt, Zuwiderhandlungen gegen die von ihr
erlassenen Vorschriften mit Geldstrafen bis zu 20 Mk. zu bedrohen. Die unteren
Verwaltungsbehörden setzen diese Geldstrafen auf Antrag des Vorstands der
Handwerkskammer fest. Gegen die Festsetzung findet binnen zwei Wochen
Beschwerde an die unmittelbar vorgesetzten Aufsichtsbehörden statt. Diese ent-
scheiden endgültig.

g 53.

Der bei der Handwerkskammer von der Aufsichtsbehörde zu bestellende
Kommissar ist zu jeder Sitzung der Handwerkskammer, ihres Vorstands und der
Ausschüsse einschließlich des Gesellenausschusses durch Mittheilung der Tages-
ordnung einzuladen und muß auf Verlangen jederzeit gehört werden.

Der Kommissar kann jederzeit von den Schriftstücken der Handwerks-
kammer und ihrer Organe Einsicht nehmen, Gegenstände zur Berathung stellen
und die Einberufung der Handwerkskammer und ihrer Organe verlangen. Er
kann Beschlüsse der Handwerkskammer und ihrer Organe, welche deren Befugnisse
überschreiten oder die Gesetze verletzen, mit aufschiebender Wirkung beanstanden.
Ueber die Beanstandung entscheidet nach Anhörung der Handwerkskammer oder
ihrer Organe die Aufsichtsbehörde.

* 51.

Alljährlich hat der Vorstand über den zur Erfüllung der Aufgaben der
Kammer erforderlichen Kostenaufwand einen Haushaltsplan aufzustellen. Das
Rechnungsjahr läuft vom 1. April bis zum 31. März.

Der Haushaltsplan ist durch die Handwerkskammer festzustellen und
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Der Vorstand ist bei seiner
Geschäftsführung an den festgestellten Haushaltoplan gebunden. Ausgaben, welche
nicht darin vorgesehen sind, bedürfen der Genehmigung der Handwerkskammer
und der Aufsichtsbehörde. Die besondere Genehmigung der letzteren ist ferner
erforderlich bei:

1. der Erwerbung, Veräußerung oder dinglichen Belastung von Grund-
eigenthum,

Ordnungs.
rafen.

Lommissar.

Laushalt.
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2. Anleihen, sofern ihr Betrag nicht nur zur vorübergehenden Aus-
hilfe dient und aus den lUleberschüssen der laufenden Einnahmen
über die Ausgabender Voranschlagperiode zurückerstattet werden kann.

Zu anderen Zwecken als der Erfüllung der durch Gesetz oder Statut
bestimmten Aufgaben der Kammer sowie der Deckung der Verwaltungskosten
dürfen weder Beiträge erhoben werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen
der Kammer erfolgen.

8 55.

Der Kasseuführer hat alljährlich bis zum 1. Juli über das verflossene
Rechnungsjahr Rechnung zu legen. Die Jahresrechnung muß sämmtliche Ein-
nahmen und Ausgaben, nach den Theilen des Haushaltsplans geordnet, enthalten
und mit den erforderlichen Belegen versehen sein.

Die Jahresrechnung wird durch den Rechnmungsausschuß geprüft. Der
Vorstand legt sie sodann mit dem Gutachten des Rechnungausschusses der Kammer

zur Entschlieshung vor.
* 56.

Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind gesondert von allen fremden
Einnahmen und Ausgaben zu verrechnen, die Bestände sind gesondert auf-
zubewahren. Die Zahlungen hat der Vorsitzende der Handwerkskammer anzu-
weisen. Die Anlegung der Bestände und die Aufbewahrung der Werthpapiere
erfolgt den Vorschriften des§39àderGew.-O. gemäßt.

Ueber die im Haushaltoplan festgesetzten Beträge hinaus darf keine
Zahlung geleistet werden, soweit nicht ein Beschluß der Handwerkskammer und
die Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorgelegt wird.

* 57.

Die Bekanntmachungen der Handwerkskammer sind in dem Herzoglich
Sachsen-Altenburgischen Amts= und Nachrichtenblatte und in dem Amts= und
Verordnungsblatte für das Fürstenthum Neuß j. L. zu erlassen.

6 58.

Die Aufsicht über die Kammer führt das Fürstliche Landrathsamt in Gera.

Gera, den 15. März 1900.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt.



Wahlardunng
für die

gemeinsame Handwerkshammer zu Gera und ihren Gesellenausschuh.

81.

Wahlberechtigt sind unter der Voraussetzung, daß sie ihren Sitz im Bezirk Wahl der
der Handwerkskammer haben: aanmt

1. die Handwerkerinnungen (§5 103 aà Abs. 3 JZiff. 1 der Gew.-O.), " 6

2. diejenigen Gewerbevereine und sonstigen Vereinigungen, welche die
Förderung der gewerblichen Interessen des Handwerko verfolgen und

mindestens zur „dast ihre Mitglieder aus Handwerkern bestehenEEIIEIIII

W

Wählbar sind diejenigen Mitglieder der im
schaften, welche

.zum Amt eines Schöffen wählbar sind (§8 31, 32 des Gerichts-
verfassungsgesetzes),
das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben.,
im Bezirk der Handwerkskammer seit mindestens drei Jahren ein
Handwerk selbständig betreiben und

. die Befugniß zur Anleitung von Lehrlingen besitzen. §&amp; 129, 129
der Gew.-O. und Art. 7 des R.-Ges. vom 26. Juli 1897.)

&amp; bezeichneten Körper=

1#

—

8 3.

Von den 21 Mitgliedern der Handwerkskammer (§ 2 des Statuts) werden
21 durch die Handwerker-Innungen und 3 durch die Gewerbevereine u. s. w.
gewählt. Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmann gewählt.

 1.

Zum Zwecke der Wahl theilt die Aufsichtsbehörde der Handwerkskammer
den Bezirk der Kammer in Wahlbezirke ein, und zwar gesondert für Innungen
einerseits und für Gewerbevereine u. s. w. andrerseits. In Wahlbezirken, wo mehr
als ein Mitglied der Kammer zu wählen ist, können Wahlabtheilungen nach

21
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Handwerkszweigen gebildet werden, von denen jede ein Kammermitglied und einen
Ersatzmann zu wählen hat.

* 5.

Jeder Wahlkörper (§ 1) mit 20 und weniger Mitgliedern hat eine
Stimme, bei 21 bis 50 Mitglicdern erhält er zwei Stimmen und für je 50 weitere
Mitglieder eine weitere Stimme. Mehr als 10 Stimmen stehen keinem Wahl-
körper zu.

Bei den Gewerbevereinen u. s. w. sind hierbei nur diejenigen Mitglieder zu
zählen, die selbstständige Handwerker sind und keiner Innung angehören.

* 6.

Jede untere Verwaltungobehörde im Sinne § 96 Abs. I der Gewerbe-
Ordnung stellt ein Verzeichniß derjenigen Wahlkörper auf, die in ihrem Bezirke
ihren Sitz haben. Aus dem Verzeichniß muß auch die nach § 5 auf jeden ent-
fallende Stimmenzahl ersichtlich sein. Die Verzeichnisse werden zur Einsicht der
Betheiligten während einer achttägigen Frist ausgelegt mit der Aufforderung,
etwaige Beschwerden binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Auslegung ab ge-
rechnet, bei der unteren Verwaltungsbehörde anzubringen. Ueber die Beschwerden
entscheidet die Aufsichtsbehörde (§ 1) endgültig.

*i-'
Zur Leitung der Wahl bestellt die Aufsichtsbehörde (§ 4) einen Kommissar.

Diesem sind die festgestellten Verzeichnisse (5 6) zu übermitteln.

868.

Der Kommissar stellt jedem Wahlkörper einen Stimmzettel für die Wahl
deo Mitgliedo (der Mitglieder) und einen zweiten für die Wahl des Ersatzmanns
(der Ersatzmänner) zu.

Er hat auf den Stimmzetteln die Zahl der zu wählenden Personen, die
Zahl der dem Wahlkörper zustehenden Stimmen sowie den Zeitpunkt zu ver-
merken, bis zu dem die Stimmzettel an ihn zurückzusenden sind.

5 9.

Das Wahlrecht der Jnnungen wird durch den Innungsvorstand, das der
Gewerbevereine u. s. w. durch die dem Handwerkerstand angehörenden Vorstandsmit-
glieder ausgeübt. Bei Stimmengleichheit entscheidet dat Loos. Sind nicht



mindestens drei Handwerker Mitglieder des Vereinsvorstandes, so wird das
Wahlrecht durch Wahlmänner ausgeübt, die von den dem Verein angehörenden
selbständigen Handwerkern für jede Wahlperiode mit Stimmenmehrheit der an
der Wahl Theiluehmenden gewählt werden. Die näheren Bestimmungen über
die Zahl der Wahlmänner und das Wahlverfahren trifft die Aufsichtsbehörde (§ 40.

Die ausgefüllten Stimmzettel sind binnen der auf ihnen vermerkten Frist
 8) dem Kommissar einzusenden.

Stimmzettel, aus denen die Person der Gewählten nicht zu erkennen ist,
sind ungültig.

8 10.

Der Kommissar ermittelt unter Zuziehung eines vereideten Protokollführers
für jeden Wahlbezirk (jede Abtheilung diejenigen Personen, auf welche gültige
Stimmen gefallen sind, sowie die Zahl dieser Stimmen. Hierbei kommt für
jeden einzelnen Waylkörper die ihm nach § 5 zustehende Stimmenzahl in Rechnung.
Alo gewählt gelten diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem Kommissar zu ziehende Loos.
Beanstandet der Rommissar die Gültigkeit einzelner Stimmen oder einzelner

Wahlen, so hat er die Gründe dafür im Protokoll zu vermerken.

*II.

Das Protokoll wird nebst den Vorgängen der Aufsichtsbehörde (§ 4)
eingereicht, welche die Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl schriftlich in
Kenntniß setzt.

Die Annahme der Wahl kann nur aus Gründen verweigert werden, aus
denen die Wahl zum Beisitzer eines Gewerbegerichts (§ 18 des Gewerbegerichts-
gesetzes) abgelehnt werden kann. Ablehnungsgründe des Gewählten sind nur zu
berücksichtigen, wenn sie binnen zwei Wochen schriftlich geltend gemacht werden.
Ueber den Ablehnungsantrag entscheidet die Aufssichtsbehörde endgültig. Stellt
sich die Ablehnung als begründet heraus, so ist für dieses Mitglied oder diesen
Ersatzmann eine Neuwahl anzuordnen.

Sobald die Aufsichtsbehörde die Wahlergebnisse festgestellt hat, macht sie
die Namen der Mitglieder und Ersatzmänner in dem Herzoglich Sachsen-Alten-
burgischen Amts= und Nachrichtenblatt und in dem Amts= und Verordnungoblatt
für das Fürstenthum Reuß j. L. öffentlich bekannt.



132

 12.

Beschwerden gegen die Rechtogültigkeit der Wahlen sind nur binnen vier
Wochen nach der Wahl zulässig. Sie werden von der Aufsichtsbehörde (§ 4)
endgültig entschieden. Die Aufsichtsbehörde hat auf erhobene Beschwerde Wahlen,
die gegen das Gesetz oder diese Wahlordnung verstoßen, für ungültig zu erklären
und die erforderlichen Nachwahlen anzuordnen.

 13.

Bei Nach= und Ersatzwahlen finden die Vorschriften der S 8 bis 12 ent-
sprechende Anwendung.

814.
Bildung deo Wahlberechtigt für den Gesellenausschuß der Handwerkokammer sind die
Grellen“ Gesellenausschüsse der in&amp;1 dieser Wahlordnung bezeichneten Handwerker-Innungen.
ousschufeer Jedem Ausschuß steht eine Wahlstimme zu. Das Wahlrecht wird durch

den Vorsitzenden des Ausschusses ausgeübt.

* 15.

Wählbar ist jeder bei dem Mitglied einer Handwerker- 6 1)
beschäftigte Geselle, der zum Amt eines Schöffen fähig ist. G68 32 des
Gerichtsverfassungegesetzeo.)

8 16.

Für die Mitglieder sind Ersatzmänner in gleicher Anzahl zu wählen.
Die Reihenfolge der Wahl der Ersatzmänner stellt der Kommissar unter Berück-
sichtigung der auf die Einzelnen entfallenen Stimmen fest.

*§ I7.

Die wahlberechtigten Gesellenausschüsse sind zu Wahlbezirken (Wahl-
abtheilungen) so zusammenzulegen, daß in jedem Bezirk (jeder Abtheilung) ein
Mitglied des Gesellenausschusses zu wählen ist. Im Uebrigen finden die Vor-
schriften über die Wahl der Kammermitglieder sinngemäße Amvendung.

8 18.

* Der Gesellenausschuß der Handwerkskammer hat zwei Vertreter der inundirer 6 &amp;llo3i Abs.5der Gew-O. bezeichneten Gesellen zuzuwählen. Für jeden ist ein
Ersatzmann zu wählen.
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Die Wahlen erfolgen durch Stimmzettel unter Leitung des Vorsitzenden
des Gesellenausschusses. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem Vorsitzenden zu
ziehende Loos. Der Vorsitzende hat die Gewählten schriftlich von der Wahl zu
benachrichtigen: sie haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die übrigen Mit-
glieder des Gesellenauoschusse.
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Ges ebtsamml un g
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 604.

Inhal: Ministerial Verjfügung. das Schlachten der Kälber betressend.

Ministerial-Verfügung,
das Schlachten der Kälber betreffend,

vom 5. April 1900.

Die Regierungsverordnung, das Schlachten und Petzen der Kälber be-
treffend, vom 13. Oktober 1852 (Gesetzsammlung Bd. IX. S. 200: Amts= und
Verordnungoblatt S. 234) wird, soweit dieselbe überhaupt noch in Kraft steht,
mit hüchster Genehmigung hierdurch aufgehoben.

An Stelle derselben treten folgende Bestimmungen:
Das Schlachten von Kälbern, welche nicht wenigstens 14 Tage
alt sind, ist verboten.

Uebertretungen dieses Verbotes werden mit Geld bis zu 30 Mark oder
verhältnißmäßiger Haft bestraft.

(Gera, den 5. April 1900.

Fürstlich Neuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. c.

Ausgegeben am 11. April 1900. 23
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Berichtigungen.
1. Die der Landesherrlichen Verordnung vom 9. Januar 1900, die ander-

weite Ausführung des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874 betreffend, (Gesetz-
sammlung Bd. XXIV S. 35) angefügten Formulare V und VI sind dahin zu

dchgen, daß in den Bemerkungen auf Seite 1 des Formulars V unter
Nr. . die Worte „das zur Impfung benutzte Thier oder" und das Wort
Poissh in Wegfall zu kommen haben und ferner in den Bemerkungen
auf Seite 1 des Formulars VI unter Nr. l. 3. auf der vorletzten Zeile das
Wort „Junächst“ durch das Wort „gemischt“ zu ersetzen ist.

2. In dem Auoführungsgesetze zum Bürgerlichen Eesetbuche vom
10. August 1899 — Ges. S. Bd. XXIII. S. 1 — muß es in § 10 Ziffer7

heißen:
„§ 118“ anstatt „§ 117“.

3. In der Ministerialverfügung vom 25. November 1899, die Inhnns
des Genossenschaftsregisters betreffend — Ges.-S. Bd. XXIII. S. 422 —, muß
es in § 4 Zeile 3 statt „§ 10“

„8 5“

heißen.
4. In dem Statut flir die Handwerkskammer zu Gera — Ges.-S.

Bd. XXIV. S. 123 — muß es in § 38 Zeile 3 anstatt „S 190 “
„§ 103 „à“

heißen.
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Gesetzlammlung
Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 605.
Inhalt: Gesetz vom 12. Mai 11/0, betressend die Belämpfmuig des Vertragsbruchs landwirthschaftlicher

Arbeiter und Arbeitnber.

Gesetz
vom 12. Mai 1900,

betreffend die Bekämpfung des Vertragsbruchs laudwirthschaftlicher
Arbeiter und Arbeitgeber.

wir Heinrich der Vierchnte, von Gottes Gunden Jungerer Tinir regierender Fürft Reuß,
Graf und Herr von Mlanen, Herr zu rriz, Kranichseld, Gera, öchleiz und Tobenstein eit. ktt.
verordnen hiermit unter Zustimmung des Landtags was folgt:

81.

Landwirthschaftliche Arbeiter, welche widerrechtlich den Antritt der Arbeit
verweigern oder die Arbeit verlassen, werden auf Antrag des Arbeitgebers, nach
dessen Wahl, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft oder von dem Gemeinde=
vorstande des Arbeitsortes dem Arbeitgeber zwangsweise zugeführt.

Der Antrag des Arbeitgebers auf Bestrafung oder auf Zuführung des
Arbeiters ist nur innerhalb einer Woche nach dem vertragsmäßigen Antrittstage
beziehungosweise nach dem Verlassen der Arbeit statthaft. Die Zurücknahme des
Antrags ist zulässig.

Die beschlossene zwangsweise Zuführung kann in dringlichen Fällen durch
ein dagegen erhobenes Rechtomittel nicht aufgehalten werden.

Ausgegeben am 16. Mai 1900.
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Die Kosten der Zuführung fallen dem schuldigen Arbeiter zur Last. Der
Antragsteller ist jedoch verbunden, diese Kosten verlagsweise für den Arbeiter zu
entrichten.

§ 2.

Arbeitgeber, welche landwirthschaftliche Arbeiter widerrechtlich aus der
Arbeit entlassen oder widerrechtlich nicht in Arbeit nehmen, werden mit Geldstrafe
bis zu 30 Mark bestraft.

6 3.

Wer landwirthschaftliche Arbeiter zur widerrechtlichen Verweigerung des
Antritts der Arbeit oder zum widerrechtlichen Verlassen der Arbeit verleitet,
wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft. Derselbe ist dem Arbeitgeber
für den daraus entstandenen Schaden verantwortlich; er haftet neben dem Ar-
beiter als Gesammtschuldner.

8 4.

Durch wissentliche Annahme vertragsbrilchiger Arbeiter zieht sich der
Arbeitgeber eine Geldstrafe bis zu 150 Mark zu.

86.

Landwirthschaftliche Arbeiter, welche die Arbeitgeber zu gewissen Handlungen
oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen suchen, daß sie eine vertragswidrige
Einstellung der Arbeit oder eine Verhinderung derselben bei einzelnen oder
mehreren Arbeitgebern untereinander verabreden, werden mit Gefängniß bis zu
sechs Monaten bestraft. Die Anstifter unterliegen der gleichen Strafe, auch
wenn sie keine landwirthschaftlichen Arbeiter sind.

86.
Uneinbringliche Geldstrafen werden nach den im Reichsstrafgesetzbuch §§ 28

und 29 für die Uebertretungen gegebenen Vorschriften in Haft umgewandcit.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidruckung

Unseres Fürstlichen Insiegels.
Schloß Osterstein, den 12. Mai 1900.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

* Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. von Hinüber. K. Graesel.
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Gesetzsammlung
Firstenthum Keuß jüngerer Linie.

No. 606.
Inhal:Volkoschulgeset vom 31. Juli 1000.

Volksschulgesetz
vom 31. Juli 1900.

M heinrich der Wlerzehntr, von Gotles Gnoden Zungerer Kinie regierender Fürit Reuh,
Graf und Herr von Vlauen, Herr u Grei. Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein ete. elc.
verordnen über das Volksschulwesen mit Zustimmung des Landtags was folgt:

I. Von den Schulgemeinden.
81.

Jede Gemeinde hat die Pflicht, dafür zu sorgen, daß die in ihrem Bezirke
sich aufhaltenden Kinder eine öffentliche Schule benutzen können, welche in ge-
eigneter Weise dic religiöse, sittliche und vaterländische Erziehung fördert und die
zur weiteren Ausbildung für das Leben nothwendigen allgemeinen Kennmisse und
Fertigkeiten gewährt.

§ v?.

Die Vereinigung mehrerer Gemeinden zu einer Schulgemeinde ist Zulässig,
wenn nicht die Länge oder Beschaffenheit des Weges den Schulbesuch zu sehr
erschwert.

Ausnahmsweise kann ein Theil eines Gemeindebezirks in einc andere
Gemeinde eingeschult werden.

Ausgegeben am 8. August 1900.
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83.
Dem Antrag einer Gemeinde mit weniger als 30 schulpflichtigen Kindern

auf Einschulung in eine Nachbargemeinde ist, bei vorhandener Zulässigkeit nach
 § 2, stattzugeben.

84.

Auch ohne einen derartigen Autrag kann bei vorhandener Zweckmäßigkeit
und Zulässigkeit nach den §§ 2 und 56 eine Gemeinde mit weniger als 30 schul-
pflichtigen Rindern in eine Nachbargemeinde eingeschult werden.

Die eingeschulten Gemeinden haben, soweit nicht mit Genehmigung der
oberen Schulbehörde — § 119 Abs. 1 — ein anderes Abkommen getroffen wird,

zu dem Aufwande für das Schulwesen nach den Vorschriften des § 11 beizutragen.

Will eine eingeschulte Gemeinde eine Schuleinihrem Orte auf eigene
Kosten errichten und gesetzmäßig ausstatten, so ist ihrem Antrag auf Ausschulung
stattzugeben, wenn wichtige Gründe vorliegen. Dieselbe hat in solchem Falle,
für die Zeit von der Eröffnung ihrer neuen Schule ab, Beiträge zu der bis-
herigen Schule nicht weiter zu leisten.

* 6.

Dem Antrag einer Gemeinde, in welche eine andere Gemeinde eingeschult
ist, auf Ausschulung der letzteren wegen erfolgter Erhöhung des Schulaufwandes
kann stattgegeben werden, wenn die eingeschulte Gemeinde auf Verlangen der
ersteren nicht dazu bereit ist, zu dem Schulaufwand in Gemäßheit der Bestimmung
im § I1 beizutragen.

§ 7.

Bei Einschulungen hat die eingeschulte Gemeinde für den Eintritt in die
Theilnahme an den der Gemeinde des Schulorts für Schulzwecke zustehenden
Vermogensgegenständen keine Vergiltung zu leisten, dagegen aber zur Verzinsung
und gesetzlich vorgeschriebenen Tilgung der für Schulzwecke etwa vorhandenen
Schulden einen verhältnißmäßigen Theil — § 11 — beizutragen.

8B.

Bei Ausschulungen bleibt die Entscheidung der Frage, ob und eventuell in
welcher Höhe die ausscheidende Gemeinde den im Schulverbande verbleibenden
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Gemeinden eine Entschädigung zu gewähren oder ob sie eine solche zu erhalten
hat, in jedem einzelnen Falle der Vereinbarung unter den Betheiligten und,
wenn eine solche nicht zu Stande kommt, der oberen Schulbehörde vorbehalten.

 2

Wenn eine ausscheidende Gemeinde eine eigene Kirche hat, so gehen, wenn
nicht anderweite Vereinbarungen getroffen werden, die kirchlichen Funktionen,
welche der Lehrer der vorher gemeinschaftlichen Schule für jene Gemeinde zu ver-
richten hatte, nebst den Gebühren für diese Dienstverrichtungen und den sonstigen
Bezügen auf den Lehrer der ausscheidenden Gemeinde über, sobald ein Wechsel
in der Person des Stelleninhabers der vorher gemeinschaftlichen Schule eintritt.

Ist die ausscheidende Gemeinde nicht im Besitz einer eigenen Kirche, so“
tritt hinsichtlich der kirchlichen Verrichtungen der Lehrer des bisherigen Schul-
verbandes in Bezug auf die ausscheidende Gemeinde eine Veränderung nicht ein,
es sei denn daß durch Vereinbarung eine andere Regelung herbeigeführt wird.

 10.

Die Leistungen der Gemeinden für Schulzwecke sind nach den für Gemeinde-
leistungen im Allgemeinen geltenden Bestimmungen aufzubringen.

ESlI.

Mehrere zu einer Schule vereinigte Gemeinden huben ihre Leistungen für
dieselbe in der Regel gemeinschaftlich nach Umlageeinheiten, die sich je aus einem
staatlichen Einkommensteuertermine und einem halben Grundsteuerterminc zu-
sammensetzen, aufzubringen.

8 12.

An den in einigen Gemeinden bestehenden Verpflichtungen Dritter für
Schulzwecke wird durch dieses Gesetz nichts geändert.

* 13.

Die in § 1 erwähnte Verbindlichkeit der Gemeinden umfasßt namentlich
die Aufbringung der Kosten fülr

1. die Herstellung und Erhaltung der Schulgebäude — § 11 —

2. die Ausstattung der Schule mitDuveutar- Lehrmitteln und soustigen
Erfordernissen — 8 15 —;

3. die Besoldung der Lehrer.
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8 14.

Jede Schule muß in der Regel ein lediglich für ihre Zwecke bestimmtes Ge-
bäude haben. Ausnahmen hiervon können nur mit Genehmigung des Fürstlichen

Ministerimo stattfinden.Tce Schulgebäude müssen in ihrer Lage, Größe und Eiurichtung den
Vedirfassen für Lehrer und Schulkinder genügen, namentlich auch den Rlcksichten
auf die Gesundheit entsprechen. Die Kinder müssen soviel als möglich in der
Nähe des Schulgebäudes hinlänglichen Platz haben, sich im Freien zu bewegen.

Auf dem Lande ist überdies, soweit möglich, für den Gebrauch der Lehrer,
wenigstens des ersten Lehrers, ein Garten für Obst= und Gemüsebau und der-
gleichen zu beschaffen.

Schulgrundstücke dürfen mit dinglichen Rechten nicht belastet werden.

 15.

Das Schulinventar an Tischen und Bänken muß den Rücksichten auf die
Gesundheit entsprechen.

Die Lehrmittel müssen den Bedürfnissen des Unterrichts, auch in den

Leibesübungen, genügen.
Das für die Schulstuben erforderliche Heizungomaterial ist rechtzeitig an-

zuschaffen und für den Gebrauch bereitet vorräthig zu halten.

 16.

Soweit eine Schulgemeinde den ihr für dieZwecke der Volksschule ob-
liegenden Aufwand nicht aufzubringen vermag, wird ihr aus der Staatskasse der
nöthige Beitrag gewährt.

Wenn eine Schulgemeinde aus verschiedenen politischen Gemeinden zu-
sammengesetzt ist, kann die Staatsbeihülfe je nach der finanziellen Lage der ein-
zelnen politischen Gemeinden im verschiedenen prozentnalen Verhältniß zu Gunsten
der einzelnen Gemeinden des Schulverbandes oder auch einer oder einzelner zu
dem Schulverbande gehörigen Gemeinden bewilligt werden.

II. Von der Schulpflichtigkeit.
817.

Die öffentliche Volksschule ist von jedem in der Gemeinde sich aufhaltenden,
im Alter der Schulpflichtigkeit stehenden und zur Theilnahme am Unterricht
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körperlich und geistig befähigten Kinde, für dessen Unterricht nicht anderweit
genilgend gesorgt wird, zu besuchen.

§ 18.

Die Schulpflichtigkeit beginnt mit dem vollendeten 6. Lebensjahre, wenn
nicht der geistige oder körperliche Zustand eines Kindes einen späteren Beginn
rechtfertigt.

8 19.

Die Aufnahme der Kinder in die Schule findet in der Regel nur einmal
im Jahre, und zwar am Anfange des Schuljahres in der Woche nach Ostern statt.

8 20.

Zur Aufnahme eines Kindes, welches das schulpflichtige Alter noch nicht
erreicht hat, darf die Genehmigung nur dann ertheilt werden, wenn das Kind
wenigstens vor dem 1. Juli desselben Jahres das 6. Lebensjahr noch erfüllen
wird und körperlich und geistig reif genug für den Unterricht erscheint.

8 21.

Der Schulbesuch hat das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der
Ferienzeit, gleichmäßig stattzufinden.

§ 22.

Die Ferien dürfen zusammen höchstens zehn Wochen im Jahre umfassen.

§ 23.

Die Entlassung der Kinder aus der Schule findct in der Regel mit dem
Ablaufe desjeuigen Schuljahres statt, nach welchem die Kinder die Schule acht
Jahre lang besucht haben.

Nach vorheriger Erreichung der durchschnittlichen Schulreife können indessen
auch vor Vollendung des 8. Schuljahres solche Kinder entlassen werden, die vor
dem nächstfolgenden 1. Juli das 14. Lebensjahr noch vollenden werden.

Knaben, die nach vollendetem 14. Lebensjahre die zur Konfirmation er-
forderliche Religionskenntniß noch nicht erlangt haben oder noch nicht geläufig
lesen, schreiben und rechnen können, kann die Entlassung aus der Schule noch
um ein Jahr versagt werden.

Wenn die Eltern oder deren Stellvertreter es wünschen, können ent-
lassungsfähige Kinder noch ein Schuljahr hindurch die Schule besuchen.
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III. Von den Anterrichtsgegenständen.
* 21.

Gegenstände des Unterrichts in der Volksschule sind:
Religion; deutsche Sprache mit Lesen, Schreiben und Aufsatz=
übungen: Rechnen; Raumlehre; Erdkunde; Geschichte; Natur-
beschreibung und Naturlehre; Gesang; Zeichnen.

Dazu kommenfür die Knaben Leibesübungen, für die Mädchen weibliche
Handarbeiten.

*25.

Kinder, deren Eltern nicht der evangelisch-lutherischen Landeskirche ange-
hören, sind auf Antrag der Eltern von der Theilnahme an dem Religions=
unterrichte in der Volksschule zu entbinden. In solchen Fällen ist nachzumoeisen,
daß auf andere Weise für den Religionsunterricht der Kinder Sorge ge-
tragen wird.

* 26.

Befreiung von der Theilnahme an den Leibesübungen ist auf ärztliche
Bescheinigung der Nothwendigkeit zu ertheilen.

IV. Von den Arten und der Einrichtung der Volksschule.
8 27.

Zur Volkeschule gehören:
a. die einfache Volksschule,
b. die höhere Volksschule — Mittelschule —,
. die Fortbildungsschule.

Der Unterricht in den mit Waisenhäusern und mit dem Rettungshause
zu Hohenleuben verbundenen Schulen ist nach den für die einfache Volksschule
geltenden Bestimmungen zu ertheilen.

 28.

In der einfachen Volksschule werden die Kinder in zwei oder mehreren
nach Altersstufen geschiedenen Klassen in den in § 24 aufgeführten Lehrfächern
unterrichtet.
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An mehrklassigen Schulen sind in der Regel bei vier und mehr Klassen
die Knaben und Mädchen in den oberen Klassen zu trennen; je größer die Zahl
der Klassen ist, je weiter herab hat die Treunung der Geschlechter stattzufinden.

Die Schulen in größeren Orten können sich noch in mehrere parallel
laufende Klassenreihen gliedern.

Auch kann in den Schulen dieser Orte eine größere Theilung der in
§ 24 erwähnten Unterrichtsgegenstände und eine Vermehrung der Unterrichts-
stunden gegenüber dem von der oberen Schulbehörde aufgestellten Normal-Lehr-
plane, jedoch bis auf höchstens 30 Stunden —ausschließlich der Unterrichts-
stunden in Leibesübungen — stattfinden.

* 29.

ue Leitung von einfachen Volksschulen,
u. an denen vier oder mehr Lehrer wirken, ist einem Oberlehrer,
b. an denen acht oder mehr Lehrer thätig sind, ist einem Rektor,

vorbehaltlich der dem Schulvorstande zugewiesenen Zuständigkeiten, zu übertragen.
Oberlehrer und Rektoren haben in der Regel zugleich die Stelle des.

ersten Lehrers zu verwalten.
Die Zuständigkeiten der Oberlehrer und Rektoren sind in besonderen

Dienstanweisungen festzulegen, die von den Kirchen= und Schulkommissionen, bez.
soweit die Stadt Gera in Frage kommt, von dem Schulvorstande mit Genehmigung
der oberen Schulbehörde zu erlassen sind.

8

8 30.

Neben der allgemein erforderlichen einfachen Volksschule oder in organischer
Verbindung mit derselben können von einer Schulgemeinde mit Genehmigung der
oberen Schulbehörde auch solche höhere Volksschulen — Mittelschulen —errichtet
werden, welche den Zweck haben, die Ziele in den einzelnen Unterrichtsfächern
höher zu stellen, als für die einfache Volkoschule, und Unterricht auch in anderen
als in den in § 21 aufgeführten Gegenständen und mindestens in einer fremden
Sprache einzuführen.

Die Schulzeit in diesen Schulen soll in der Regel eine neunjährige sein,
der Besuch ist ein freiwilliger.

Den in § 28 Abs. 4 bezeichneten Schulen kann, soweit nicht eine höhere
Volkoschule in dem Schulorte besteht, mit Genehmigung der oberen Schulbehörde
gestattet werden, theilweise nach dem Plane der höheren Volksschule den nicht
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obligatorischen Unterricht zu ertheilen. Soweit hierbei Unterricht in fremden
Sprachen gegeben werden soll, hat der Lehrer die Befähigung hierzu nachzuweisen.

11.

In Schulgemeinden, in denen dies durch Ortsstatut bez. übereinstimmende
Ortsstatute sämmtlicher betheiligter Gemeinden oder aber nach Gehör des Schul-
vorstandes von der oberen Schulbehörde angeordnet wird, ist in unmittelbarer
Verbindung mit der Volksschule eine Fortbildungsschule für Knaben zu errichten
und aus den Mitteln der Ortsschulkasse zu erhalten.

Für mehrere kleinere Schulgemeinden kann mit Genehmigung der oberen
Schulbehörde eine gemeinschaftliche Fortbildungsschule errichtet werden.

eu größeren Schulgemeinden kann von der unmittelbaren Verbindung
der Fortbildungsschule mit der Volksschule abgesehen werden.

* 32.

Aufgabe der Fortbildungsschule ist die weitere allgemeine Ausbildung der
aus der Volksschule entlassenen Knaben, insbesondere deren Befestigung und
Weiterführung in denjenigen Kenntnissen und Fertigkeiten, welche für das bürger-
liche Leben vorzugsweise von Nutzen sind; auch ist die sittlich-religiöse Charakter-
bildung, Gottesfurcht und Vaterlandsliebe zu pflegen.

 33.

Der Unterricht in der Fortbildungsschule soll in der Regel das ganze
Jahr hindurch wöchentlich in mindestens zwei oder während der sechs Monate
des Winterhalbjahres wöchentlich in mindestens vier Stunden an Wochentagen
ertheilt werden.

Während der Schulferien und während der Erntezeit ist der Fortbildungs-
schulunterricht auszusetzen.

*34.

Durch Ortsstatut der zu einer Schulgemeinde gehörenden Gemeinden oder
durch Anordnung der höheren Schulbehörde kann bestimmt werden:

a. daß die aus der einfachen Volksschule entlassenen Knaben, welche sich
innerhalb des Schulbezirks aufhalten, noch zwei Jahre lang, von der
Zeit der Entlassung aus der Volksschule an gerechnet, zum Besuche
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der Fortbildungsschule verpflichtet sind, sofern nicht in anderer ge-
nügender Weise für den ferneren Unterricht derselben gesorgt oder aus
sonstigen Gründen von der Schulbehörde Befreiung ertheilt wird:
daß die vorgedachte Verpflichtung zum zweijährigen Besuch der Fort-
bildungsschule auch auf die in höheren Volksschulen, durch Privat-
lehrer oder in Privatunterrichtsanstalten unterrichteten Knaben, deren
Unterricht nicht bis zum zurückgelegten fünfzehnten Lebensjahre ge-
dauert hat oder die nur bis zur Untertertia eine höhere Schule besucht
haben, zu erstrecken ist:
daß die Bestimmungen der §§ 40 und K über Bestrafung der Schul-
versäumnisse gegenüber den Eltern und deren Stellvertretern, sowie
gegenüber den Lehrherren, Dienstherrschaften und Arbeitgebern der
zum Besuche der Fortbildungsschule verpflichteten Lehrlinge, männ-
lichen Dienstboten und Arbeiter, deren Unterricht nicht bis zum
zurückgelegten fünfzehnten Lebensjahre gedauert hat, entsprechende
Anwendung finden sollen.

Pi

*

 35.

Auch für die aud der Volkaschule entlassenen Mädchen kann durch Orts-
statut unter entsprechender Amvendung der §§ 31—34 eine Fortbildungsschule
errichtet und unterhalten werden.

8 36.

Die Aufsicht über die Errichtung, Einrichtung und Unterhaltung von
Fortbildungsschulen liegt denselben Behörden ob, welche die Volkoschule zu
beaufsichtigen haben.

Die Lehrpläne der Fortbildungsschulen bedürfen der Genehmigung der
oberen Schulbehörde.

8 37.

Die Befreiung vom Besuche der Fortbildungsschule kann der Schulvorstand
in besonderen Fällen ausnahmsweise gestatten.

 8.

Eine Schulgemeinde ist berechtigt, den JFortbildungsschulunterricht über
die in § 33 festgesetzte Stundenzahl hinaus zu erweitern.
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Für solche erweiterte Fortbildungsschulen ist das Lehrziel zu erhöhen,
insbesondere in Bezug auf deutsche Sprache, Rechnen, Formenlehre, Naturkunde,
Zeichnen und durch Aufnahme solcher Unterrichtszweige in den Lehrplan, welche
in der Volksschule gar nicht oder nur in geringem Umfange berücksichtigt
werden können.

Die Vereinigung derartiger Fortbildungsschulen mit einer gewerblichen,
landwirthschaftlichen oder handelswissenschaftlichen Fortbildungsschule ist mit Ge-
nehmigung des Fürstlichen Ministeriums gestattet.

Die Schulpflichtigkeit der männlichen Ingend kann von den Gemeinden
auch auf den enveiterten Fortbildungsschulunterricht, soweit derselbe sechs Stunden
wöchentlich nicht übersteigt, erstreckt werden. Ist solches geschehen, so muß im
Falle des Absatz 3 dafür Sorge getragen werden, daß denjenigen Schülern,
welche eine besondere Fachbildung nicht suchen, ein dem allgemeinen Fortbildungs-
zwecke entsprechender Unterricht zu Theil werde; auch ist vom Fürstlichen
Ministerium besondere Bestimmung darüber zu treffen, in welcher Weise die
Aufsicht über die vereinigte Fortbildungsschule geführt werden soll.

V. Vom Privatunterricht.
8 39.

Privatunterricht, welcher den Unterricht der Volksschule vertreten soll,
kann nur von Lehrern oder Lehrerinnen ertheilt werden, die wenigstens eine der
gesetzlichen Prüfungen bestanden haben und auch in sittlicher Beziehung den bei
der Zulassung zum öffentlichen Schuldienste zu stellenden Anforderungen entsprechen.

Auch Privatunterrichtsanstalten dürfen nur solche Lehrer und Lehrerinnen
annehmen.

Die Errichtung von Privatunterrichtsanstalten, deren Benutzung vom
Besuche der öffentlichen Volkoschule befreien soll, bedarf der Genehmigung der
oberen Schulbehörde.

· Diese Anstalten, sowie die an ihnen wirkenden Lehrer und Lehrerinnen
stehen unter der Aufsicht der Schulbehörden, soweit diese Aufsicht nicht bei der
Begründung der Anstalten von Seiten der oberen Schulbehörde in besonderer
Weise geregelt worden ist.

Im Falle beharrlicher Vernachlässigung der für diese Schulen bestehenden
Vorschriften kann die ertheilte Genehmigung widerrufen werden.
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VI. Von den Verpflichtungen bezüglich des Schulbesuchs.
8 40.

Die Eltern oder deren Stellvertreter sind dafür verantwortlich, daß die
schulpflichtigen Kinder, insoweit nicht für deren Unterricht anderweit genügend
gesorgt wird, rechtzeitig und vollständig die Schule besuchen, haben auch dafür
zu sorgen, daß sie die erforderlichen Bücher und sonstigen Lernmittel besitzen
und daß sie den Anforderungen des Lehrers hinsichtlich der häuslichen Arbeiten
und eines gesitteten Verhaltens außerhalb der Schule Jolge leisten.

Die Erlanbniß zum Wegbleiben eines Kindes aus der Schule ist in der
Regel vorher zu erbitten, falls dies aber unausführbar ist, muß der Grund der
Versäumniß dem Klassenlehrer unverzüglich angezeigt werden.

 11.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des § 40 sind die Eltern
oder deren Stellvertreter, sofern ihnen eine Verschuldung zur Last fällt,
von dem Gemeindevorstande auf Antrag des Schulvorstandes in Gemäßheit der
Vorschriften des Gesetzes, das polizeiliche Straffestsetzungs= und Strafanforde=
rungerecht betreffend, vom 22. Februar 1879, mit einer Geldstrafe von 1—.15 Mark
zu belegen.

Die Geldstrafen fließen in die Schulkasse der betreffenden Gemeinde.
Die säumigen Kinder können durch einen Schul= oder Gemeindediener zur

Schule abgeholt werden.
* 12.

Ju Bezug auf Rinder, welche verwahrlost oder der Venvahrlosung aus-
gesetzt sind, sind, sofern die der Schule zu Gebote stehenden Mittel ohne Erfolg
bleiben, die Vorschriften der §§ 1666 und 1838 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
und der §§ 100 ff. des Auoführungoygesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in
Amvendung zu bringen.

 13.

Kinder, welche nicht ohne sirtliche Gefahr für die Mitschüler oder Ge-
fährdung der Gesundheit derselben in der Schule belassen werden können, sind
von dem Besuche der Schule auszuschließen und es ist alsdamm, soweit thunlich,
dafür zu sorgen, daß ein solches Kind auf Kosten der Eltern oder der sonst zum
Unterhalte Verpflichteten, im Falle des Unvermögens auf Kosten der Gemeinde,

26
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unter Vorbehalt des Regresses an den zuständigen Armenverband, insoweit
armenrechtliche Ersatzansprüche in Frage kommen, den erforderlichen Privatunter-
richt erhält oder in eine hierzu geeignete öffentliche Anstalt untergebracht wird.
In gleicher Weise ist für Kinder, welche wegen geistiger Schwäche oder körper-
licher Gebrechen am Besuche der Volksschule auf längere Zeit oder überhaupt
verhindert sind, nach Thunlichkeit anderweiter Unterricht zu schaffen. Soweit
die Voraussetzungen dazu vorliegen, haben die Vorschriften der §§ 1666 und
1838 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezw. der §§ 100 ff. des Ausführungsgesetzes
zu demselben vom 10. Angust 1899 zur Amvendung zu gelangen.

VII. Von dem Schulgelde.
 11.

Der Betrag des Schulgeldes für den Besuch der Volksschule kann für
einzelne Schulgemeinden durch Statut festgestellt werden. So lange, bis ein solches
ordnungsmäßig in Kraft getreten ist, bewendet es bei den bisherigen Vorschriften.

Den Gemeinden steht es frei, das Schulgeld durch Ortsstatut in Weg-
fall zu bringen.

Für den Besuch der Fortbildungeschule ist ein Schulgeld nicht zu erheben,
sofern nicht durch Ortostatut ein Anderes beschlossen wird.

Vor Erlaß derartiger Ortsstatute ist der Schulvorstand gutachtlich zu hören.

* 15.

Für Kinder, welche die Volksschule der Gemeinde, in der sie sich auf-
halten, nicht benutzen, weil für ihren Unterricht anderweit genügend gesorgt wird,
darf Schulgeld für diese Schule nicht erhoben werden.

 16.

Die Aufnahme von Kindern aus anderen, nicht eingeschulten Gemeinden
in die Schule kann nur mit Genehmigung des Schulvorstandes und der Ge-
meindebehörden erfolgen.

VIII. Von den Volksschullehrern.
8 47.

Für die Ausbildung von Volksschullehrern sorgt der Staat durch das
Landesseminar.
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§E 8.

Dasselbe hat mindestens sechs aufsteigende Klassen. Zur Aufnahme ist
der Nachweis einer guten Volksschulbildung erforderlich.

8 190.

Den Seminarkurfus beschließt eine Prüfung. Genügender Erfolg der-
selben berechtigt zur einstweiligen Anstellung im Schuldienste.

850.

Als Volkoschullehrer kann einstweilig auch angestellt werden, wer seine
Befähigung für das Lehramt anderweit genügend nachgewiesen hat.

 ö83l.

Der ersten definitiven Anstellung im Schuldienste hat eine Prüfung vor
einer durch das Fürstliche Ministerium ernannten Prüfungskommission vorher-
zugehen. Diese Prüfung ist frühestens nach Ablauf von zwei Jahren, spätestens
nach Ablauf von fünf Jahren nach Ablegung der Seminarabgangsprüfung vor-
zunehmen.

Von der Ableistung der Prüfung können solche Lehrer entbunden werden,
welche eine derselben entsprechende Prüfung in einem andern Bundesstaate be-
standen haben oder bereits in einem anderen Bundesstaate als Lehrer definitiv
angestellt gewesen sind.

* 52.

Bei Schulstellen, für deren Besetzung ein Patronatsrecht zur Zeit noch
in Geltung ist, muß der von dem Patron gewählte Lehrer eine Lehrprobe ab-
legen, nach deren Ergebniß, wenn ein begründetes Bedenken gegen den Gewählten
nicht erhoben wird, die landesherrliche Bestätigung einzuholen ist.

8 53.

Schulstellen, für welche ein Patronatsrecht nicht in Geltung ist, werden
durch landesherrliche Ernennung besetzt. Die Aushändigung der desfallsigen
Urkunde erfolgt erst, nachdem der Designirte eine Lehrprobe abgelegt hat und
gegen ihn ein begründetes Bedenken nicht erhoben worden ist.
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8 54.

Wenn eine Schulgemeinde zu den ihr obliegenden Leistungen für Schul-
zwecke — § 13 — seit fünf Jahren Staatsbeiträge nicht bezogen hat, so soll ihr,
wenn nicht ein Dritter das Patronat hat, das Wahlrecht bei Erledigung ihrer
Schulstellen eingeräumt werden. Hinsichtlich der Lehrprobe und der landes-
herrlichen Bestätigung gelten in solchem Falle die Bestimmungen in § 52.

9 55.

Wenn das Wahlrecht — §§ 52, 34 — nicht innerhalb zwei Monaten
vom Tage der Erledigung einer Schulstelle an ausgeübt wird, so erfolgt die
Besetzung durch landesherrliche Ernennung — § 53 —.

8 56.

Wenn in einer Volksschule die Zahl der von einem Lehrer zu unter-
richtenden Kinder nach dem Durchschnitte der letzten fünf Jahre 80 überstiegen
hat, so muß in der Regel ein Lehrer mehr angestellt werden. Nur ausnahms-
weise darf gestattet werden, daß ein Lehrer mehr als 80 Schliler unterrichte.

8 57.

Wegen Uebernahme einiger Unterrichtsstunden von Seiten des Ortsgeist-
lichen kann, wenn der Geistliche hierzu bereit und vom Schulvorstande ein dahin
gehender Antrag gestellt worden ist — § 101 —, mit Genehmigung der oberen
Kirchen= und Schulbehörde das Nöthige angeordnet werden.

8 58.

Der Unterricht in weiblichen Handarbeiten ist geeigneten Lehrerinnen zu
übertragen.

Unverheirathete Lehrerinnen können an Volksschulen für den gesammten
Klassenunterricht, sofern diese Schulen Klassen mit gemischten Geschlechtern haben,
zur Verwendung in Unter= und Mittelklassen, in den Mädchenschulen dagegen
und in der Mädchenabtheilung größerer Schulanstalten zur Verwendung in allen
Klassen angestellt werden.

Die Lehrerinnen haben entweder die in einem anderen deutschen Staate
erlangte Anstellungobefähigung nachzuweisen oder sich der Prüfung durch eine von
dem Ministerium zu ernennende Kommission zu unterwerfen.
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Die Bedingungen ihrer Anstellung werden in jedem einzelnen Falle durch
einen vom Schulvorstande mit der Lehrerin abzuschließenden und von dem
Ministerium zu genehmigenden Vertrag festgestellt.

Das Ministerium kann den Lehrerinnen in Bezug auf die Alterszulagen
und die Pensionsberechtigung dieselben Rechte zugestehen, welche den männlichen
Lehrern gesetzlich eingeräumt sind.

Sobald eine Lehrerin sich verheirathet, muß dieselbe aus dem Volksschul-
dienste ausscheiden und hat von ihrer Verheirathung an keinen Anspruch mehr
auf Gehalt oder Pension.

 59.

Kann ein Lehrer sich eine angemessene Wohnung innerhalb der Schul-
gemeinde nicht verschaffen, so hat die Schulgemeinde demselben eine solche zu
gewähren.

 60.

Die Besoldungen der Volksschullehrer werden durch besonderes Gesetz
geregelt.

. 61.

Denjenigen Schulstellen, mit welchen einc, den Mindestbetrag übersteigende
Dotation verbunden ist, soll diese erhalten bleiben. Jedoch dürfen inmerhalb
derselben Schulgemeinde Dotationstheile von einer Schulstelle auf eine andere
übertragen werden, soweit nicht ein erworbenes Recht dadurch verletzt wird.

862.

Ueber die Besoldungen sänmtlicher Volksschulstellen sind genaue, die ein-
zelnen Besoldungstheile gesondert aufführende Verzeichnisse festzustellen und vor
Beginn einer jeden Periode des Staatshaushaltes einer Revision zu unterziehen.

 63.

Das Schulgeld fließt in die Schulkasse. Aus dieser ist dem Lehrer der
in dem Verzeichnisse — § 62 — dafür aufgeführte Betrag zu gewähren.

§ 64.

Die Besoldungsbezüge der Lehrer aus den Schulkassen sind in monatlichen
Vorauszahlungen zu gewähren.
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8 65.

Jeder Volksschullehrer ist, abgesehen von den Schulferien, verpflichtet,
wöchentlich bis zu 32 Stunden Unterricht zu ertheilen.

Die Turnstunden sind, wenn sie über die Zahl der Pflichtstunden hinaus-
gehen, aus der Schulkasse besonders zu vergüten.

Gegen besondere Bezahlung, welche aus der Ortsschulkasse zu gewähren
— § 31 — und ebenso wie die Vergütung für die Turnstunden von dem Schul-
vorstande mit Genehmigung der oberen Schulbehörde festzustellen ist, hat der
Lehrer außerdem bis zu sechs Stunden wöchentlich Unterricht an der Fortbildungs-
schule zu ertheilen.

Für die Oberlehrer, denen eine Volkaschule unterstellt ist, und für die
Rektoren — §5. 29 —sowie für die Lehrer an den oberen Klassen der Mittel-
schulen — § 30 — ist die in dem Vorstehenden bestimmte wöchentliche Stunden=
zahl je nach den Verhältnissen abzumindern.

Auch für die übrigen Lehrer kann mit Zustimmung der Gemeindebehörden
die in Absatz 1 festgesetzte Zahl der Pflichtstunden herabgesetzt werden.

6 66.

Jeder Lehrer hat auch über die in § 65 festgesetzte Stundenzahl hinans
im Falle eintretenden Bedürfnisses, sei es an derselben oder einer benachbarten
Schule auf Anordnung des Oberlehrers oder Rektors, dem die Schule unterstellt
ist, oder der vorgesetzten Schulbehörde vorübergehend Aushülfe zu leisten.

Bei längerer einen Zeitraum von vier Wochen überschreitender Dauer der

Aushülfeleistung ist dem mit der Auchülfe betranten * sofern die von ihm
ertheilte Gesammtstundenzahl wöchentlich die ihm nach§65 obliegende Stunden-
zahl übersteigt, von der betreffenden Schulgemeinde eine gurhene Falls von der

vorgesetzten Schulbehörde festzustellende Vergütung zu zahlen.
Bei aushülfsweiser Verwaltung einer Schulstelle, welche über 2 km vom

Wohnorte des aushelfenden Lehrers entfernt ist, sind demselben in jedem Falle,
da nöthig von der dem Schulvorstande vorgesetzten Schulbehörde festzustellende
Diäten von der betreffenden Schulgemeinde zu gewähren.

Der dem Schulvorstande vorgesetzten Schulbehörde bleibt vorbehalten, zur
Ermöglichung der aushülfsweisen Verwaltung einer Schule vorübergehend die
Zahl der Unterrichtsstunden an einer benachbarten Schule entsprechend zu
beschränken.
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867.

Der Kirchendienst bleibt in der bisherigen Weise seinem ganzen Umfange
nach mit den Lehrerstellen verbunden. Die Vergütung für denselben wird durch
Gesetz geregelt.

Soweit das Länten der Kirchenglocken, das Aufziehen der Kirchenuhr,
die Leistung von Botendiensten und sonstigen niederen Kirchendiensten bisher von
einem Volksschullehrer noch ausgeübt worden ist, ist derselbe davon auf seinen
Antrag, unter Wegfall der dafür bezogenen Vergütung, zu entbinden. Die
gesetzliche Mindestbesoldung darf dabei nicht geschmälert werden.

8 68.

Die Bestimmungen des Gesetzes, den Civilstaatsdienst betreffend, vom
9. Oktober 1891, finden nach § 2 des ebengedachten Gesetzes auf die Volks=

schullehrer Anwendung.
Die Pensionen der in den Ruhestand versetzten Volksschullehrer sind aus

der Staatskasse zu gewähren, jedoch mit der Maßgabe, daß jede Schulgemeinde
als Beitrag zur Aufbringung der dazu nöthigen Mittel jährlich zwei Prozent
der Besoldungen ihrer Schulstellen in zwei Terminen, zu Anfang der Monate
April und Oktober, einzuzahlen hat.

§ 69.

Lehrer und Lehrerinnen können in der Regel aus dem Volkoschuldienste
nur am Schlusse eines Schulhalbjahres und nur nach vorausgegangener drei-
monatiger Kündigung freiwillig ausscheiden.

Mit Genehmigung des Ministeriums ist das freiwillige Ausscheiden aus
dem Volksschuldienste auch im Laufe des Schulhalbjahres und ohne voraus-
gegangene Kündigung gestattet.

IX. Von der Beaufsichtigung der Volksschulen.
1. Schulvorstände.

8 70.

Die Interessen der Volkoschule hat in jeder Schulgemeinde der Schul-
vorstand zu vertreten.

Dieser soll bestehen aus dem Ortogeistlichen, dem Bürgermeister des
Schulortes, bez. seinem Stellvertreter, dem Ortsschullehrer und zwei von dem

21
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Gemeinderathe bez. von der Gemeindeversammlung des Schulortes auf drei Jahre
zu wählenden Schulpflegern.

Wo mehrere Ortsgeistliche oder Ortsschullehrer sich befinden, hat die dem
Schulvorstande zunächst vorgesetze Behörde denujenigen unter ihnen zu bestimmen,
welcher Mitglied des Schulvorstandes sein soll.

Wo die Schulgemeinde aus mehreren Gemeinden besteht, treten von jeder
eingeschulten Gemeinde der Bürgermeister bez. dessen Stellvertreter und zwei
vom Gemeinderathe bez. von der Gemeindeversammlung auf drei Jahre gewählte

Schulbsteger hinzu.Die Neuwahlen für die Schulpfleger finden alle drei Jahre im Monat
Dezember statt.

Zum Ersatz außergewöhnlich ausscheidender Schulpfleger sind auf Antrag
des Schulvorstandes außer der Orduumg Wahlen vorzunehmen.

Die Ergänzungswahlen sind nur auf den Rest derjenigen drei Jahre
gültig, auf welche der Ausgeschiedene gewählt war.

Es treten die bei der regelmäßigen Ergäunzung des Schulvorstandes neu-
gewählten Mitglieder mit dem Anfange des nach der anberaumten Wahl
folgenden Jahres, die zum Ersatz außergewöhnlich ausgeschiedener Schulpfleger
gewählten Mitglieder sofort, in ihr Amt.

§ VI.

Wählbar als Schulpfleger ist nur, wer das Gemeindewahlrecht in einer
der zur Schulgemeinde gehörenden Gemeinden besitzt, das 25. Lebensjahr zurück-

gelegt hat, seit mindestens zwei Jahren in einer der betheiligten Geneinden
wohnt, an Tragung der Gemeindelasten theilnimmt und nicht nach § 4 des
Landtagowahlgesetzes vom 17. Januar 1871 von der Berechtigung zum Wählen
in den Landtag auggeschlossen ist.

872.

Bezüglich der Ablehnung einer Wahl zum Schulpfleger gelten die Be—
stimmungen über Ablehnung einer Wahl in den Gemeinderath.

* 73.

Die Schulpfleger werden im versammelten Schulvorstande durch den Vor-
sitzenden auf getreue Erfüllung ihrer Obliegenheiten mittelst Handschlags in
Pflicht genommen.
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8 74.

Die Mitgliedschaft des Schulvorstandes ist ein Ehrenamt und als solches
ientgeltlich zu verwalten. Die Mitglieder können aber die Vergütung baarer
Auslagen für dieses Amt in Anspruch nehmen.

8 75.

Wenn ein Schulpfleger sein Amt beharrlich vernachlässigt oder mißbraucht
und die ihm obliegenden Pflichten in grober Weise verletzt, so ist dessen Ent-
lassung auf Antrag des Schulvorstandes, eventuell nach Vernehmung desselben,
von der zunächst vorgesetzten Behörde zu verfügen.

8 76.

Den Vorsitzenden und den Stellvertreter desselben wählt der Schul-

vorstand in geheimer Wahl aus seiner Mitte mit aiemebbe alle dreiJahre nach jeder ordentlichen Nemvahl der Schulpfleger — § 70 —. Eine
etwa nothwendig werdende Ergänzungswahl gilt nur für den Nen der Amts-

periode des auggeschiedenen Vorsitzenden oder Stellvertreters.
Der Ortslehrer ist nicht wählbar.
Im Falle der Stimmengleichheit bei der Wahl des Vorsitzenden des

Schulvorstandes oder seines Stellvertreters hat Wiederholung der Wahl, bei
abermaliger Stimmengleichheit Entscheidung durch dad Loos stattzufinden.

S§ 77.

Für einzelne Schulgemeinden können durch Ortsstatut — § 124 — ab-
weichende Bestimmungen über die Zusammensetzung des Schulvorstandes — §70 —
und über den Vorsitz im Schulvorstande — § 76 —getroffen werden.

8 78.

Die Zusammenberufung des Schulvorstandes erfolgt durch den Vor-
sitzenden. Sie muß erfolgen, wenn zwei Mitglieder des Schulvorstandes darauf
antragen.

8 79.

Beschlußfähig ist der Schulvorstand, wenn nach erfolgter Zusammen-
berufung desselben drei Mitglieder, bezüglich bei mehr als fünf Mitgliedern
mindestens zwei Drittheile derselben anwesend sind.

27*
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In Fällen, die keinen Aufschub leiden, kann der Vorsitzende einen Be-
schluß fassen, der dann unverzüglich den anderen Mitgliedern zur nachträglichen
Genehmigung mitzutheilen ist.

5 80.

Bei Stimmengleichheit im Schulvorstande ist die Stimme des Vorsigenden
die entscheidende.

8 81.

Der Vorsitzende kann, wenn er gegen die Ausführung eines Beschlusses
des Schulvorstandes Bedenken trägt, dieselbe aufschieben, hat aber dann unver-
züg lich die Entscheidung der vorgesetzten Behörde darüber einzuholen.

§5 22.

Dem Schulvorstande bleibt es überlassen, seine Geschäftsordnung näher
festzustellen, dabei auch wegen der über die Beschlüsse zu machenden Nieder-
schriften und wegen der für einzelne Angelegenheiten oder besondere Geschäfts-
zweige zu bildenden Kommissionen das Nöthige zu bestimmen.

8 83.

Jedes Mitglied des Schulvorstandes hat das Recht, die Schule zu be-
suchen und dem Unterrichte beizuwohnen. Der Vorsitzende des Schulvorstandes
soll von diesem Rechte thunlichst allmonatlich einmal Gebrauch machen. Die
Abstellung dabei etwa wahrgenommener Mängel ist im Schulvorstande zu be-
antragen.

5 84.

Der Schulvorstand hat im Allgemeinen für die Vollziehung der das
Schulwesen betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und Anordnungen der vorge-
setzten Behörden zu sorgen.

Insbesondere hat derselbe die in den nachstehenden Paragraphen ausge-
führten Obliegenheiten.

Der Schulvorstand hat darauf zu halten, daß die Schulgebäude im ge-
hörigen Stande und mit Inventar, Lehrmitteln u. s. w. genügend au gestattet
sind 13 bis 15 —.
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 86.

Der Schulvorstand hat zu überwachen, daß den schulpflichtigen Kindern,
die sich in der Schulgemeinde aufhalten, genügender Unterricht ertheilt wird,
und daß die in die Volksschule aufgenommenen Kinder die Schule regelmäßig
besuchen — § 17 ff. —

8 387.

Der Schulvorstand hat demnach darüber zu entscheiden, ob ein in das
schulpflichtige Alter — § 18 — eingetretenes Kind, welches nach dem Willen der
Eltern 2c. die Volksschule nicht besuchen soll, anderweit genügend unterrichtet wird
— § 17 —, ingleichen darüber, ob der Beginn des Schulbesuches eines in das
schulpflichtige Alter eingetretenen Kindes ausnahmsweise aufzuschieben sei — § 18 —.

§ 88.

Die Aufnahme eines Kindes in die Schule zu einer anderen Zeit, als zu
Anfang des Schuljahres — § 19 —, sowie vor Erreichung des schulpflichtigen
Alters — § 20 —, bedarf der Genehmigung des Schulvorstandes.

 89.

Ausnahmen von der in Betreff der Entlassung der Kinder aus der Schule
geltenden Regel — § 23 —erfordern die Genehmigung des Schulvorstandes.

8 90.

Befreiung eines die Volksschule besuchenden Kindes von einzelnen
Unterrichtsgegenständen — §§ 25 und 26 — kann nur vom Schulvorstande

ertheilt werden.
§ l.

Der Schulvorstand hat die Eltern rc. der die Volksschule besuchenden
Kinder zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten der Schule gegenüber nach Maßgabe
der §§ 10, 11 anzuhalten, nöthigenfalls nach Anleitung der §§ 12, 13 das weiter
Erforderliche zu verfügen.

 *im-r

Der Schulvorstand hat, wenn ein im schulpflichtigen Alter stehendes Kind,
dessen Eltern 2c. in der Schulgemeinde sich aufhalten, außerhalb des Fürstenthums
untergebracht wird, sich nachweisen zu lassen, daß dasselbe dort genügenden Unter-
richt erhält.
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5 93.

Der Schulvorstand ist berechtigt, zur Ausübung seiner Befugnisse Vor-
ladungen unter Androhung einer der Schulkasse zufließenden Geldstrafe bis zu
drei Mark zu erlassen und hat im Ungehorsamsfalle die angedrohten Strafen
festzusetzen. Die Beitreibung derselben erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes vom
10. August 1899 über die Zwangsvollstreckung im Verwaltungswege.

 'i

Der Schulvorstand ist die nächstvorgesetzte Behörde der Lehrer in der
Schulgemeinde. Er hat die Berufstreue der Lehrer zu überwachen, nöthigenfalls
denselben Ermahnungen zu ertheilen, auch, wenn solche nicht fruchten, Disziplinar=
strafen eintreten zu lassen, und eventuell behufe Einleitung des förmlichen Dis-
ziplinarwerfahrens weitere Anträge bei der vorgesetzten Schulbehörde zu stellen.

Bei Verhandlungen hierüber im Schulvorstande ist die Anwesenheit des
Schullehrers ausgeschlossen, soweit nicht der Schulvorstand dieselbe für nöthig

befindet. -

§9-').

Der Schulvorstand kann dem Lehrer für die Zeit außerhalb der Ferien
Urlaub höchstens auf drei Tage, in der Stadt Gera höchstens auf 11 Tage er-
theilen. Zu längerem Urlaub außerhalb der Ferien ist die Genehmigung der
Kirchen= und Schulkommission, in der Stadt Gera der oberen Schulbehörde,
erforderlich. Während der Ferien bedarf es für den Lehrer, abgesehen von den
ihm etwa als Kirchendiener obliegenden Pflichten, eines Reiseurlaubs nicht, es
genügt vielmehr eine Anzeige an den Vorsitzenden des Schulvorstandes, soweit
nicht letzterer die Lehrer von dieser Verpflichtung entbunden hat.

8 96.

Der Schulvorstand hat Streitigkeiten der Lehrer unter sich oder mit den
Eltern der Schüler bez. deren Stellvertretern zu schlichten.

Soweit es sich um Volksschulen handelt, die einem Oberlehrer oder Rektor
unterstellt sind, tritt die Zuständigkeit des Schulvorstandes erst dann ein, wenn
es dem Oberlehrer oder Rektor nicht gelungen ist, den Streitfall zu schlichten.

Eltern 2c., welche sich ungebührlich gegen den Lehrer betragen, ist solches
von dem Schulvorstande gehörig zu vemweisen; nöthigenfalls hat dieser gerichtliche
Bestrafung zu beantragen.
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 § 97.
Der Schulvorstand hat die Fennturgn eines antretenden Lehrers

mit seinem Vorgänger oder dessen Hinterbliebenen, soweit nöthig, zu vermitteln.

§ 98.

Der Schulvorstand soll den Schulfeierlichkeiten, namentlich auch den am
Ende jedes Schuljahres abzuhaltenden öffentlichen Prüfungen, beiwohnen.

5 99.

Der Schulvorstand hat den Stundenplan für jedes Halbjahr festzustellen,
auch die Zeit der Schulferien zu bestimmen.

8 100.

Der Schulvorstand hat alljährlich einen Voranschlag der Schul-Einnahmen
und Ausgaben für das folgende Jahr aufzustellen und den Gemeindebehörden
behufs dessen Feststellung vorzulegen. Ergeben sich im Laufe des Rechnungs-
jahres Abänderungen des Voranschlags als nothwendig, so sind solche in gleicher
Weise nachträglich festzustellen.

8 l0l.

Die Verwaltung der Schulkasse und die Rechnungsführung über dieselbe
ist von dem Schulvorstande einem dazu geeigneten Manne zu übertragen.

8 102.

Der Kassen= und Rechnungsführer hat die Einnahmen und Ausgaben nach
Maßgabe des Voranschlags und der speziellen Amveisungen des Schulvorstandes
zu verrechnen.

Der Schulvorstand hat die Kasse von Zeit zu Zeit zu revidiren und sich
von der Uebereinstimmung derselben mit dem Kassenjournal zu überzeugen.

§ 103.

Der Schulvorstand hat darauf zu halten, daß die Rechnung innerhalb
drei Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres, mit den erforderlichen Belegen
versehen, abgelegt wird.

Die Rechnung ist mindestens acht Tage hindurch behufe Stellung etwaiger
Erinnerungen öffentlich auszulegen und dann von dem Schulvorstande, nach vor-
genommener Prüfung, im Einvernehmen mit den Gemeindebehörden festzustellen.
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8 104.

Der Schulvorstand hat wegen etwaiger Theilnahme der Geistlichen am
Unterricht — § 57—, wegen Anstellung von Lehrerinnen — § 58 —, sowie wegen
Vermehrung der Lehrerzahl — § 56 — bei der vorgesetzten Behörde das Er-
forderliche zu beantragen.

’5 105.

Bei Erledigung einer Schulstelle hat der Schulvorstand wegen einstweiliger
Verwaltung und demnächstiger Wiederbesetzung derselben das Nöthige einzuleiten
— 6P 52 bis 55 —.

Die Lehrprobe des Neuanzustellenden ist in Gegemvart des Schulvor-
standes abzulegen, welcher über das Ergebniß derselben sein Gutachten abzu-
geben hat.

Die Einführung und Inpflichtnahme nen angestellter Lehrer geschieht durch
den Schulvorstand.

8 106.

Der Schulvorstand hat dafür zu sorgen, daß den Lehrern ihre Besoldungs-
bezülge vollständig und rechtzeitig zugehen — § 61 —.

Wegen etwaiger Uebertragung von Dotationstheilen einer Schulstelle auf
eine andere — § 61 —hat derselbe der vorgesetzten Behörde Vorschläge zu
machen.

8 107.

Der Schulvorstand hat, wenn ein Lehrer die Entbindung von gewissen
niederen Leistungen beantragt — § 67 Absatz 2 —, sich darüber mit der be-
treffenden Gemeinde und kirchlichen Behörde ins Benehmen zu setzen und alsdann
bei der vorgesetzten Schulbehörde das Erforderliche zu beantragen.

2. Distrihtsschulinspektoren.

8 108.

Zum Zuwecke gleichmäßiger Förderung des Schulwesens ernennt die
Staatsregierung Inspektoren für die von ihr zu bestimmenden Schulbezirke.

Hierzu sollen geeignete Schulmänner bestimmt werden.
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§5 109.

Als Schulmänner im Sinne des vorstehenden Paragraphen sind auch
Geistliche zu betrachten, welche in den Lehrgegenständen der Volkoschule Unterricht
ertheilt haben.

Auch diese können zu Distriktsschulinspektoren ernannt werden.

8 110.

Der Distriktsschulinspektor hat jede Schule seines Distrikts wenigstens
einmal im Sommerhalbjahre, einmal im Winterhalbjahre zu besuchen, dabei theils
durch Beobachtung des Unterrichts der Lehrer, theils durch eigene Prüfung, sich
von dem Stande der Schulen und dem Wirken der Lehrer in Kenntniß zu er-
halten, auf vorhandene Mängel sein Augenmerk zu richten und deren Abstellung
dem Schulvorstande anzuempfehlen.

Sowohl die Lehrer wie die Schulvorstände sind verpflichtet, dem Distrikts-
schulinspektor jede von ihm bezüglich des Schulwesens begehrte Auskunft zu
ertheilen.

§ III.

Der Distriktsschulinspektor hat durch regelmäßige, von ihm zu leitende
Konferenzen der Lehrer seines Distrikts auf die gedeihliche Entwickelung der
Volksschulen hin zuwirken.

In diesen Konferenzen ist namentlich auch über zweckmäßige Vertheilung
der Unterrichtsgegenstände und entsprechende Abfassung der Lehr= und Stunden-=
pläne, sowie über die zum Gebrauche geeigneten Lehrbücher und Leitfäden zu
berathen.

 112.

Ueber den Befund bei den Juspektionen und über die Verhandlungen
der Lehrerkonferenzen hat der Distriktsschulinspektor innerhalb vier Wochen nach
Ablauf des Schuljahres an die Kirchen= und Schulkommission einen Gesammt=
bericht zu erstatten, außerdem aber derselben die Anträge, zu welchen er sich
veranlaßt findet, jederzeit im Laufe des Schuljahres in besonderen Berichten
vorzulegen.

3. Kirchen- und Schulkommissionen.

*&amp; 113.

Die nächstvorgesetzte Behörde der Schulvorstände sowohl, als der Distrikts-
schulinspektoren ist die Kirchen= und Schulkommission der betreffenden Dihzese.
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Der Schulvorstand der Stadt Gera bleibt jedoch der Ministerialabtheilung
für Kirchen= und Schulsachen unmittelbar untergeorduct.

*§ 111.

Gegen die Entscheidung des Schulvorstandes findet Berufung an die
diesem vorgesetzte Schulbehörde statt, und zwar binnen ausschließlicher Frist von
14 Tagen von der Zustellung der Entscheidung ab.

8 115.

Bei den Schulverbänden liegt die Bestimmung über die Art und Weise
der Beitragsleistung — § 11 — und über das Stimmenverhältniß der einzelnen

Gemeinden in Angelegenheiten des Schulverbandes der Kirchen= und Schul-
kommission ob.

§ 116.

Die Kirchen= und Schulkommission hat jährlich wenigstens einmal die
Distriktsschulinspektoren ihres Bezirko zusammen zu berufen und mit ihnen über
die zur Hebung des Schulwesens erforderlichen Maßnahmen zu berathen.

Zu diesen Berathungen können nach dem Ermessen der Kirchen= und Schul-
kommission geeignete Schulvorstandsmitglieder und Schullehrer zugezogen werden.

§ 117.

Die Kirchen= und Schulkommission hat durch ihr geistliches Mitglied im
Laufe von drei Jahren wenigstens einmal sämmtliche Schulen der Dihzese visitiren
zu lassen, außerdem nach Bedarf Spezialvisitationen einzelner Schulen vorzu-
nehmen und die Abstellung der dabei, sowie sonst zu ihrer Kenntniß kommenden
Mängel zu verfügen, resp. höheren Orts zu beantragen.

* 118.

Die Kirchen= und Schulkommission hat nach Abhaltung der Visitationen,
unter Vorlage der Berichte der Distriktsschulinspektoren, einen Jahresbericht an
die Ministerialabtheilung für Kirchen= und Schulsachen zu erstatten und darin
die nöthig befundenen Anträge zu stellen.
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4. Ministerialabtheilung für Kirchen- und Schulsachen.

8 119.

Die Oberaufsicht über das Schulwesen liegt der Ministerialabtheilung
für Kirchen= und Schulsachen als obere Schulbehörde ob.

Dieselbe hat namentlich wegen der zur Kontrole des Schulbesuchs zu
führenden Schülerverzeichnisse und Versäumnißtabellen, der geeigneten Handhabung
der Schulzucht, der abzuhaltenden Schulprüfungen und zu ertheilenden Zensuren,
der Klassenabtheilungen, Lehr= und Stundenplänc, der Unterrichtsmittel rc. die
nöthigen allgemeinen Vorschriften ergehen zu lassen.

 120.

Gegen Verfügungen der Kirchen= und Schulkommissionen findet Berufung
an die Ministerialabtheilung für Kirchen= und Schulsachen statt.

8 121.

Die Ministerialabtheilung für Kirchen= und Schulsachen hat über Ein-
und Ausschulungen — § 2 ff. —, sowie über die den Schulgemeinden aus
Staatsmitteln zu gewährende Beihülfe für Schulzwecke — § 16 —, ingleichen
über die Einziehung bestehender und Gründung neuer Schulstellen — § 56 —
zu entscheiden. #

* 122.

Zur Veräußerung unbeweglicher Vermögensstücke, Aufnahme von Anleihen
für die Schulgemeinden und Beschlüssen, welche eine Verminderung des Kapital-
vermögens derselben zur Folge haben, ist die Genehmigung der Ministerial-
abtheilungen für Kirchen= und Schulsachen und des Innern erforderlich.

8 123.

Die landesherrliche Bestätigung gewählter Lehrer und die landesherrliche
Erneunung von Lehrern ergeht durch die Ministerialabtheilung für Kirchen- und
Schulsachen.

8 124.

Statutarische Bestimmungen für einzelne Schulgemeinden über Gegen-
stände des Schulwesens bedürfen, um Geltung zu haben, der Bestätigung der
Ministerialabtheilung für Kirchen= und Schulsachen.
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8 125.

Die Feststellung und periodische Revision der Besoldungsverzeichnisse der
Volksschullehrer — § 62 — erfolgt durch die Ministerialabtheilung für Kirchen-
und Schulsachen.

X. Schlußbestimmungen.
§5 126.

Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere:
1. das Volksschulgesetz vom 4. November 1870, Gesetzsammlung

Bd. XVI, S. 251,
2. das Nachtragsgesetz vom 12. September 1879 zum Volksschulgesetz

vom 4. November 1870, Gesetzsammlung Bd. XIX, S. 121,
3. das Gesetz vom 12. April 1897 zum Volkéschulgesetz vom 1. No-

vember 1870, Gesetzsammlung Bd. XXII, S. 67,
werden aufgehoben.

8 127.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verfügungen erläßt
das Ministerium.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidruckung
Unseres Fürstlichen Insiegels.

Schloß Osterstein, den 31. Juli 1900.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

(1. S.) Heinrich XXVII., Erbprinz.

Engelhardt. von Hinüber. K. Graesel.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 607.

Inhalt: Pserde= Aushebungs-Vorschrift vom „0. Aungust 1100.

Auf Hüchsten im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten ertheilten Befehl
Seiner Durchlaucht des Erbprinzen' ist für das Fürstenthum Reuß j. L. dienachersichtliche Pferde-2 schrift erlassen worden, eze hier-
durch mit dem Hinzufügen zur öffentlichen Kennmiß gebracht wird, daß dieselbe
am 1. April 1901 an Stelle des Pferde-Aushebungs-Reglements vom 11. März 1891
(Gesetzs. Bd. XXI. S. 1), sowie des zu Letzterem unter dem 18. Mai 1895
(Gesetzs. Bd. XXI. S. 393) ergangenen Nachtrages in Kraft tritt.

Gera, den 30. August 1900.

kürstlich Reuß.-l. Ministerium.

Engelhardt.

Ausgegeben am 19. Seplember 1900.
2#
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Pferde-Aushebungs--Vorschrift.
Auf Grund und in Ausführung der §§ 25—27 und des § 36 des Ge-

setzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (Reichsgesetzblatt S. 129),
lautend wie folgt:

5 25.

Zur Beschaffung und Erhaltung des kriegsmäßigen Pferdebedarfs der Armee
sind alle Pferdebesiger verpflichtel, ihre zum Kriegsdienst für tauglich erklärten
Pferde gegen Ersatz des vollen, von Sachverständigen unter Zugrundelegung der
Friedenspreise endgsiltig sestzustellenden Werthes an die Militärbehörde zu überlassen.

Bekreit hiervon sind nur:
1) Mitglieder der regierenden deutschen Familien;
2) die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschaftspersonal;
3) Beamie im Reichs= oder Slaatsdienste hinsichtlich der zum Dienst-

hebrauch, sowie Aerzte und Thierärzte hinsichtlich der zur Ausbung
ihres Beruses nothwendigen Pierde

4) die Posthalter hinsichtlich derscnigen Pferdezahl welche von ihnen zur
Beförderung der Posten komtraktmäßig gehallen werden muß.

8 260.

Die Sachverständigen 6. ? sind für jeden Lieferungsverband durch dessen
Vertretnh periodisch zu wälSchagumgocersahnn udet unter Leitung ginen von der Candesregierungochelen. ommisal statl. Die Kosten trägt das Re

Der sestgestellte Werth wird dem Eigenthümer * den bereilesten Beständen
der Kriegskasse baar vergsltet.

§ 27.

Das Verfahren bezüglich der Stellung und Auohebung der Pferde wird
unter Zugrundelegung der §5 25 und 26 von den einzelnen Bundesstaaten ge-
regelt. Uebertretungen der dabei hinsichtlich der Anmeldung und Stellung der
Pferde zur Vormusterung, Musterung oder Aushebung getrofsenen Anordumgen
werden mit einer Geldstrase bis zu fünszig Thalern geahndet.

g 36.

Alle gegenwärligem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen sind aufgchoben.“

werden die nachstehenden Anordnungen hinsichtlich der periodischen Vormusterungen
des Pferdebestandes und Beschaffung der Mobilmachungspferde im Fürstenthume
Reuß j. L. getroffen:
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A. Vormusterung des Pferdebestandes im Frieden.

81.

Zur Gewinnung einer zuverlässigen Uebersicht über den Pferdebestand
des Landes finden alljährlich Vormusterungen statt, deren Ergebniß in fortgesetzt
richtig zu haltenden Listen niedergelegt wird.

Die Vormusterungen werden durch einen militärischen Pferde-Vor-
musterungs-Kommissar abgehalten, dessen Vormusterungsbezirk das gesammte
Gebiet des Fürstenthums umfaßt.

82.

Der Vormusterungs-Kommissar hat im Laufe eines jeden Jahres sämmt-
liche Pferde seines Bezirks (Ausnahmen siehe § 4) zu mustern; die Musterungen
miüssen so frühzeitig beendet sein, daß die Zusammenstellungen dem General=
kommando zum 15. November jedes Jahres eingereicht werden können.

Der Kommissar theilt hierzu seinen Bezirk in thumlichst kleine Unter-
bezirke, damit in erster Linie eine möglichst geringe Belästigung der Pferde
haltenden Bevölkerung verursacht wird. Ein Zusammenziehen der Pferde aus
mehreren Orten ist, wo nicht ganz besondere Verhältnisse dies zweckmäßig er-
scheinen lassen, zu vermeiden. Größere Orte sind in mehrere Ortobezirke zu
zerlegen, innerhalb welcher die Musterungen, örtlich und zeitlich getrennt, statt-
zufinden haben. Bei Ansetzung der Musterungsorte und Zeiten ist nach Mög-
lichkeit Rücksicht auf die örtlichen und jeweiligen wirthschaftlichen Verhältnisse zu
nehmen.

Auf einen angemessenen Wechsel in der Reihenfolge der Musterungen ist
Bedacht zu nehmen.

83.

Die Abgrenzung der Unterbezirke, die Festsetzung der Musterungs-Orte
und -eiten und die Anordnungen für deren Bekanntmachung sind zwischen dem
Kommissar und den Landräthen zu vereinbaren.

Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet das Ministerium und das
Generalkommando.

20“
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84.

Jeder Pferdebesitzer ist verpflichtet, seine sämmtlichen Pferde zur Musterung
zu stellen, mit Ausnahme

*

-9
H

*=

der Fohlen warmblütiger Schläge unter vier Jahren,
.der Fohlen kaltblütiger oder kaltblütig-gemischter Schläge unter

drei Jahren,
der Hengste,

.#der Stuten, die entweder hochtragend") sind oder noch nicht länger
als 14 Tage abgefohlt haben,

. der Vollblutstuten, die im „Allgemeinen deutschen Gestütbuch“ oder
den hierzu gehörigen offiziellen— vom Unionklub geführten — Listen
eingetragen und von einem Vollbluthengst laut Deckschein belegt
sind, auf Antrag des Besitzers,
der Pferde, welche auf beiden Augen blind sind,

 der Pferde, welche in Bergwerken dauernd unter Tag arbeiten,
h. der Pferde, welche bei einer früheren Musterung als kriegs-

unbrauchbar bezeichnet worden sind,
der Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.

Auherden ist dasMinisterinm befugt, unter besonderen Umständen Be-
freiung von der Vorführung eintreten zu lassen. Bei besonderer Dringlichkeit
sind auch die Landräthe hierzu ermächtigt.

In den unter d bis h aufgeführten Fällen sind vom Gemeindevorstand
ausgefertigte Bescheinigungen vorzulegen, denen bei hochtragenden Stuten (Ziffer4
auch der Deckschein beizufligen ist.

Von der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde sind ausgenommen:
1) Mitglieder der regierenden deutschen Familien;“)
2) die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschaftspersonal;
3) die aktiven Offiziere und Sanitätsoffiziere bezüglich der von ihnen

zum Dienstgebrauch gehaltenen Pferde;
4) Beamte im Reichs= oder Staatodienste hinsichtlich der zum Dienst-

gebrauch, sowie Aerzte und Thierärzte hinsichtlich der zur Ausübung
ihres Berufes nothwendigen Pferde;

) Als hochtragend sind Stulen zu betrachten, deren Abjohlen innerhalb der nächsten
vier Wochen zu erwarten ist.

“) Erstreckt sich nur auf die zum persönlichen Gebrauch bestimmten Pferde, wogegen
die in Wirthschaftsbelrieben verwendciten Pferde zu gestellen sind.
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5) die Posthalter hinsichtlich derjenigen Pferdezahl, welche von ihnen
zur Beförderung der Posten kontraktmäßig gehalten werden muß.

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde nicht rechtzeitig oder
vollzählig vorführen, haben außer der gesetzlichen Strafe zu gewärtigen, daß auf
ihre Kosten eine zwangsweise Herbeischaffung der nicht gestellten Pferde vor-
genommen wird.

85.

Die Gemeindevorstände, im Behinderungsfalle ihre Stellvertreter, haben
sich zu den Musterungsterminen einzufinden und dem Kommissar ein Verzeichniß
der in ihrem Bezirk vorhandenen Pferde nach dem Muster Anlage A (Pferde-
Vorführungsliste) in doppelter Ausfertigung vorzulegen.“) Sie sind verpflichtet, #
für die Gestelluug der zum Ordnen und Vorführen der Pferde erforderlichen
Leute und ferner dafür zu sorgen, daß das Vorführen genau in der Reihenfolge
der Vorführungsliste stattfindet. Hierzu ist an der Halfter jedes Pferdes ein
Zettel mit deutlicher Nummer, welche derjenigen der Vorführungsliste entspricht,
Zu befestigen.

Bei Pferden, welche bereite bei einer früheren Musterung als kriegs-
brauchbar bezeichnet wurden, sind außerdem die nach dem Muster Aulage B 2,
unter Verantwortlichkeit der Gemeindevorstände ansgefüllten BIIII
anzubringen.

86.

Die vorgeführten Pferde sind durch den Kommissar ortschafts- oder
ortsbezirksweise zu mustern und in kriegsbrauchbare und kriegsunbrauchbare
zu scheiden.

Die kriegsbrauchbaren sind zu sondern in:
#u#. Reitpferde 1,

l
b. Zuppferde !,

il;
c. besonders schwere Zugpferde.

Für die Entscheidungen des Kommissars sind die Bestimmungen der
Anlage C maßgebend. 25

4

Ce*) In die Verzeichnisse sind auch die nach § 1 nicht gestellungspflichtigen *“

einzutragen.
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Das Ergebniß der Musterung ist in beide Ausfertigungen der Vor-
führungslisten einzutragen und vom Vormusterungskommissar zu bescheinigen;
der Gemeindevorstand erhält eine Ausfertigung zurück.

§ 7.

Bei Gelegenheit der Pferde-Vormusterung hat der Kommissar auch die
Fahrzeuge zu prüfen (siehe § 24) und die Anzahl der vorhandenen kriegsbrauch-
baren Fahrzeuge festzustellen. Ob die Fahrzeuge zu den Musterungsplätzen
selbst zu gestellen sind oder auf einem besonderen Platze oder in den Gehöften
besichtigt werden, vereinbart der Kommissar mit den Landräthen.

§ .

Das Ergebniß der Musterung stellt der Kommissar in einer Uebersicht
nach dem Muster Anlage I) zusammen;: diese ist durch den betreffenden Kavallerie=
Brigadekommandeur dem Generalkommando zum 15. November jedes Jahres
einzureichen.

Den Landräthen hat der Kommissar Abschriften der Uebersicht bezw.
Auszüge aus derselben zu übersenden, welche von den genannten Beamten dem
Ministerinm vorzulegen sind.

V
".

89.

Wesentliche Aenderungen im Pferdebestand einer Ortschaft (auch ansteckende
Krankheiten, welche größeren Umfang annehmen) sind durch die Landräthe dem
Kommissar mitzutheilen, welcher hiernach die von ihm geführten Listen berichtigt
und dem Generalkommando Meldung erstattet.

Nachmusterungen in den betreffenden Ortschaften dürfen nur in besonders
dringenden Fällen durch das Generalkommando nach Vereinbarung mit dem
Ministerium angeordnet werden.

B. Perfahren bei Heschaffung der Mobilmachungspferde.

8 10.

Im Falle der Mobilmachung der Armee oder einzelner Theile derselben
hat das Fürstenthum die nach den Bestimmungen des Mobilmachungsplanes für
dasselbe ausgeworfene Zahl von Mobilmachungspferden (in natura) zu stellen.
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8 11.

a. Jeder Pferdebesitzer ist nach erhaltener Aufforderung verpflichtet, seine
sämmtlichen Pferde, mit Ausschluß der im§4 näher bezeichneten, zu der be-
stimmten Zeit und an dem bestimmten Orte vorzuführen.

er Verkauf eines Pferdes vor erhaltener Gestellungsaufforderung ent-
bindet nicht von dessen Gestellung, sofern die Ablieferung an den neuen Erwerber
noch nicht erfolgt ist. Eine Ausnahme findet nur statt, wenn nachwrislich der
Verkauf an die Militärbehörde, an Offiziere, Sanitätsoffiziere oder Militär-
beamte, welche sich die Pferde für ihre Mobilmachung selbst beschaffen, erfolgt war.

Ebenso können den zum Dienst einberufenen Offizicren, Sanitätsoffizieren
oder oberen Militärbeamten des inaktiven und Beurlaubtenstandes, sowie den
Delegirten der freiwilligen Krankenpflege beim Feldheere so viele ihrer eigenen
Pferde bei der Aushebung belassen werden, als ihnen für ihre Mobilmachung
bestimmungsgemäß zustehen.

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde nicht ungesäumt
und vollständig vorführen, haben außer der gesetzlichen Strafe zu gewärtigen,
daß auf ihre Kosten eine zwangsweise Herbeischaffung der nicht gestellten Pferde
vorgenommen wird.

b. Von Bekanntgabe des Mobilmachungobefehls bis nach Beendigung
der Pferdcaushebung ist jede Ausführung von Pferden in andere Kreise oder
Ortschaften verboten. Zuwiderhandlungen werden für jeden einzelnen Fall mit
der in § 27 des Kriegsleistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 vorgesehenen Strafe
geahndet. Eine Ausnahme von dem Verbote findet nur statt, wenn nachweislich
der Verkauf an Militärbehörden des Aushebungsbezirks oder an solche Offiziere,
Sanitätgoffiziere oder Militärbeamte, welche sich die Pferde für ihre Mobil-
machung selbst beschaffen, geschehen ist.

Diese Bestimmung ist von den Landräthen bei Eintritt der Mobilmachung
sofort allgemein bekannt zu geben.

8 12.

Auf Grund der letzten Pferde-Vormusterung vertheilt das General-
kommando im Einvernehmen mit dem Ministerium den Gesammtbedarf an Mobil-
machungspferden auf die einzelnen Bezirke.

Hierbei sind neben dem Bestand der Bezirke an kricegsbrauchbaren Pferden
auch besonders die Mobilmachungsverhältnisse der zu ergänzenden Truppentheile
zu berücksichtigen. Da es von großer Bedentung für die Schlagfertigkeit des
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Heeres isl, daß der Bedarf an Reitpferden 1 und Zugpferden I voll und in
gutem Material gedeckt wird, so ist für diese Klassen von einer rein prozentualen
Vertheilung abzusehen.

Durch eine vom Generalkommando im Einverständniß mit dem Ministerium
aufzustellende Uebersicht ist festzusetzen, wieviel Pferde in den einzelnen Aus-
hebungsorten täglich zur Aushebung zu gelangen haben, für welche Truppen-
theile dieselben bestimmt sind, und in welcher Weise sie ihren Bestimmungsort
erreichen sollen.

8 13.

Auf Grund dieser Uebersicht stellt der Vormusterungs-Kommissar im Ein-
vernehmen mit den Landräthen für das gesammte Gebiet des Fürstenthums
einen Vertheilungsplan auf, aus welchem hervorgeht, wie viele als kriegs-
brauchbar bezeichnete Pferde der verschiedenen Klassen von den einzelnen Ort-
schaften tageweise in den Aushebungsorten zu der Aushebung zu gestellen sind.
Unter Berücksichtigung dessen, daß im Allgemeinen an einem Tage nicht mehr
als 200 Pferde von einer Kommission ausgehoben werden können, sind die
Zahlen so zu bemessen, daß am ersten Aushebungstage möglichst von jeder Klasse
noch eine Reserve von 50 Prozent, an den folgenden Tagen von 25 Prozent
zur Vorführung gelangt.

Reicht hierfür der Bestand an Reitpferden ! und an Zugpferden ! nicht
aus, so sind von den übrigen Klassen entsprechend mehr Pferde zur Reserve
zu bestimmen.

Nach Möglichkeit sind die Pferde eines Ortes für einen Tag zu bestimmen
und die dem Aushebungsort zunächst gelegenen Ortschaften für die ersten Tage
heranzuziehen. Der Vertheilungsplan ist derart fertigzustellen, daß nach etwaiger
Prüfung durch das Generalkommando die Landräthe den Gemeindevorständen
Auszüge so rechtzeitig übersenden können, daß Letztere noch vor dem 1. April
jedes Jahres die Bestimmung der vorzuführenden Pferde vorbereiten können.

8 14.

Für die Aushebung und Abnahme der zu gestellenden Pferde bildet jeder
Landrathsanitsbezirk der Regel nach einen Aushebungsbezirk.

Ausnahmsweise können Bezirke, wenn deren räumliche Ausdehnung und
die Höhe des zu stellenden Kontingents an Pferden es zweckmäßig erscheinen
lassen, durch das Generalkommando im Einvernehmen mit dem Ministerium in
zwei oder mehrere Aughebungsbezirke getheilt werden.
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Das Generalkommando vereinbart schon im Frieden mit dem Ministerium,
an welchen Orten die Aushebung und Abnahme für jeden Aushebungsbezirk
stattfindet und an welchem Mobilmachungstage dieselbe beginnt.

Der Morgen des zweiten Mobilmachungstages ist grundsätzlich der
späteste Termin für den Beginn der Aushebung.

* 15.

Für jeden Aushebungsbezirk wird eine Aushebungskommission gebildet.
Dieselbe besteht aus:

1) dem Landrath oder dessen gesetzlichem Vertreter als Civilkommissar,
2) einem vom Generalkommando zu ernennenden Offizier als Militär-

kommissar, dem ein zweiter Offizier beigegeben werden kann.
Wenn ein Bezirk in mehrere Aushebungsbezirke getheilt ist (§ 23), so

bestimmt das Ministerium schon im Frieden den Civilkommissar für jeden ferneren
Aushebungsbezirk.

Zuzutheilen sind der Aushebungskommission:
1) ein militärischerseits zu kommandirender Roßarzt oder vom Land-

rath zuzuziehender Thierarzt und
2) drei von dem Bezirksausschuß von sechs zu sechs Jahren zu

wählende Taxatoren.

8 16.

Zu Taxatoren müssen sachverständige und unbescholtene Personen, welche
das volle Vertrauen der Eingesessenen besitzen, gewählt werden. Dieselben sind
nach dem als Anlage F beigefügten „Eidesformular“ durch den Landrath oder 5

dessen Vertreter vor Beginn des Abschätzungsgeschäfts zu vereidigen, und 4 #beglaubigte Abschrift der darüber aufzunehmenden Verhandlung dem National &amp;
beizufügen.

Neben den drei Taxatoren werden drei Stellvertreter für dieselben
gewählt, von denen einer schon für den Beginn der Aushebung einzuberufen ist.

Die Taxatoren, deren Stellvertreter, sowie die etwa zuzuziehenden Thier-
ärzte erhalten Reiseentschädigungen nach Maßgabe der Bestimmungen, welche
über die entsprechenden Kompetenzen bei der Abschätzung von Flurschäden durch
die unterm 13. Juli 1898 Allerhöchst genehmigte Ausführungsverordnung zum
Gesetz über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom
13. Februar 1875 in der Fassung des Gesetzes vom 24. Mai 1898 getroffen sind.

30
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Fllr die landräthlichen Bureaugehülfen, welche außerhalb des Ortes, an
welchem das Landrathsamt seinen Sitz hat, bei der Aushebung mitwirken, dürfen
Tagegelder und Reisekosten nach den Sätzen gewährt werden, welche für die im
ersten Absatze des § 3 des Reglements vom 6. Mai 13865 in der Fassung des
Gesetzes vom 30. Mai 1882 (Gesetzs. Bd. XIX S. 295) unter Ziffer 5 bezeichneten
Staatsbeamten bestimmt sind.

§ 17.

Sofort nach Eingang des Mobilmachungsbefehls übersenden die Landräthe
auf dem raschesten Wege den Gemeindevorständen die im Frieden vorbereitcten
Befehle, an welchem Orte und zu welcher Zeit (Tag und Stunde) die nach § 13
bestimmten Pferde zu gestellen sind.

Die Taxatoren und gegebenenfalls der Thierarzt sind entsprechend zu
benachrichtigen.

Beginnt die Aushebung ausnahmsweise schon am 1. Mobilmachungstage,
so ist zu erwägen, ob dic durch die Reichstelegraphic an alle Gemeinden sofort
übersandten Telegramme, „daß die Mobilmachung befohlen und welches der
1. Mobilmachungstag ist“ als Befehl zur Pferdegestellung gelten sollen, und
welche Vorbereitungen in diesem Falle zu treffen sind.

Die Landräthe haben die erforderlichen Anordnungen zur Aufrechterhaltung
der Ordnung während der Aushebung und die Heranziehung der nöthigen
Polizeimannschaften (Gendarmen, Schutzleute, Polizeidiener) vorzubereiten.

8 18.

Den Aushebungskommissaren sind vorzuführen:
a. die gemäß 8 13 bestimmten Pferde; an den Halftern sind auf der

linken Seite die Bestimmungstäfelchen (8 5) zu befestigen;
b. die seit der letzten Musterung in Zugang gekommenen Pferde des

Aushebungsbezirkes. Händler, Tattersalls u. s. w. haben stets
ihre sämmtlichen Pferde vorzuführen.

Die Gemeindevorstände sind für die vollzählige und rechtzeitige Gestellung
der Pferde verantwortlich und verpflichtet, persönlich bei der Aushebung zu
erscheinen. Sie legen der Aushebungskommission die bei der letzten Musterung
ausgefüllte Vorführungsliste, in welcher die zur Aushebung vorgeführten Pferde
durch Unterstreichen kenntlich gemacht sind, sowic ein Verzeichniß der in Zugang
gekommenen Pferde vor.
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Es werden zunächst die letgenannten Pferde gemäß § 6 durch den
Militärkommissar gemustert und dann die bereits früher gemusterten Pferde einer
nochmaligen Prüfung unterzogen.

Die als kriegsbrauchbar anerkannten Pferde sind nach Klassen getrennt
aufzustellen. Im Allgemeinen ist die frithere Klassifizirung durch den Vor-
musterungs-Kommissar maßgebend; einzelne nothwendig erscheinende Um-
bestimmungen bleiben jedoch dem militärischen Aushebungskommissar überlassen.

Die ftir kriegsunbrauchbar erklärten Pferde werden sofort entlassen.

8 19.

Aus den kriegsbrauchbaren Pferden wird die für den Aushebungsbezirk
festgesehte Zahl und außerdem von jeder Klasse ein Zuschlag von 3 Prozent als
Reserve ausgewählt. Sind hierbei für die besseren Klassen nicht dic erforderlichen
Pferde vorhanden, so ist der Ausfall durch dic besten Pferde der nächst niedrigeren
Klasse zu decken.

Die ausgewählten Pferde werden in ein National nach Muster E, die 2
Reservepferde in ein besonderes National eingetragen und kommen snitib
zur Abschätzung.

Die als Reserve ausgewählten Pferde werden indeß zunächst nicht ab-
genommen, sondern sind nur von den Besitzern bei Vermeidung der gesetzlich an-
gedrohten Strafe auf 3 Wochen, vom Tage der Aushebung an gerechnet, zur
Verfügung der Militärbehörde zu halten.

Kriegsbrauchbare Pferde, welche als überschießend nicht sogleich ausgehoben
werden, können auf Veranlassung des Militärkommissars zur nochmaligen Vor-
führung an einem späteren Tage bestimmt werden.

Nach Beendigung der Auswahl ist festzustellen, wie viele weitere kriegs-
brauchbare Pferde der einzelnen Klassen im Aushebungsbezirke noch vorhanden
sind. Das Ergebniß ist dem Ministerium und dem Generalkommando nach
Schluß des Aushebungsgeschäftes umgehend zu melden.

§ 20.

Bei der Abschätzung, die von dem Civilkommissar geleitet wird, ist
nur der Werth der Pferde in gewöhnlichen Friedenszeiten ins Auge zu fassen
und von der Preissteigerung in Folge der eingetretenen Mobilmachung ab-
zusehen.

80·
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Jeder Taxator giebt vor der Aushebungskommission besonders seine Taxe
an, welche in die betreffende Kolonne des Nationals ½ (§ 19) einzutragen ist.

Aus diesen drei Taxen wird der Durchschnitt gezogen und dem Eigen-
thümer sofort bekannt gemacht, während die einzelnen Taxen geheim bleiben.
Dieser Durchschnitt bildct die den Besitzern der Pferde nach erfolgter Abnahme
zu zahlende Taxsumme.

Sind Pferde abzuschätzen, welche einem Taxator gehören, so hat dieser
sich der Abschätzung zu enthalten. Statt seiner tritt einer der gewählten Stell-
vertreter ein.

8 21.

Bei der Abnahme müssen die Pferde durch den bisherigen Besitzer ver-
sehen sein mit:

zwei mindestens 2 Meter langen Stricken und
gutem Hlfbeschlag.

Der Werth dieser Stücke ist in der Taxe mitenthalten.
Bis zur förmlichen Abnahme der Pferde haben die Besitzer oder deren

Beauftragte die Pferde zu beaufsichtigen und auf eigene Kosten zu verpflegen.
Wenn die Besitzer den in diesem Paragraphen ihnen auferlegten Ver-

pflichtungen nicht genügen, so werden die dadurch entstehenden Kosten bei Aus-
zahlung der Taxsumme in Abzug gebracht.

Das dieserhalb Erforderliche hat der Civilkommissar zu veranlassen.

§ 22.

Sollten Besitzer ausgehobener Pferde wünschen, an deren Stelle andere
für kriegobrauchbar erklärte Pferde derselben Klasse zu stellen, so kann hierauf
in Ausnahmefällen von der Aushebungskommission eingegangen werden, wenn
sofort an Ort und Stelle die zum Ersatz bestimmten Pferde vorgeführt werden.

8 23.

Mach erfolgter Abschätzung findet die Uebernahme der Pferde durch den
Militärkommissar statt.

Hierauf wird jedem Pferde die Nummer des Armeekorps unter der Mähne
an der linken Seite des Halses eingebraunt und dasselbe mit einer Mähnentafel
versehen, auf der die Nummer, die Bestimmung (Truppentheil), sowic der Name
des Bezirks angegeben ist.
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8 24.

In denjenigen Bezirken, wo auf Anordnung des Ministeriums Fahrzeuge
und Geschirre nebst Zubehör angekauft werden sollen, findet deren Abschätzung
und Abnahme in der Regel im Anschluß an diejenige der Mobilmachungspferde
statt. Das Verfahren dabei ist dasselbe wie bei der Aushebung der Pferde.

Soweit angängig, sind die Zugpferde zugleich mit den Fahrzeugen und
Geschirren abzunehmen, indem hierzu der Kommission die vollständigen Gespanne
vorgeführt werden. An die Zusammenstellung der Gespanne ist die Kommission
nicht gebunden und kann auch hinsichtlich der Qualität, des Alters und der
Größe der Zugpferde insofern von den Bestimmungen der Anlage B abweichen,
als es hauptsächlich darauf ankommt, starke Zugpferde auszmvählen. Die ab-
genommenen Pferde werden in ein National nach Anlage E eingetragen.

Anlage (i enthält die Bestimmungen über Beschaffenheit der gea
und Geschirre, sowie über das zu einem Gespann erforderliche Zubehör. Nach
Anlage IIl ist die Tawerhandlung aufzunehmen.

25.

Das Generalkommando hat schon im Frieden Vorsorge zu treffen, daß
äum Zeitpunkt der förmlichen Abnahme der ausgehobenen Pferde von den Truppen
zu stellende Transportkommandos in den Aushebungsorten eintreffen. Soweit
diese Kommandos von den Truppen nicht in hinreichender Zahl gegeben werden
können, hat das Generalkommando schon im Frieden die Einberufung von Mann-
schaften des Beurlaubtenstandes oder der Ersatzreserve vorzusehen. Nöthigenfalls
ist der Militärkommissar ermächtigt, Koppelführer zu miethen; er hat hierzu die
Mitwirkung der betreffenden Landräthe rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. Die
Zahl der Transportmannschaften ist so zu berechnen, daß auf 1 Mann etwa
: Pferde kommen.

Der Militärkommissar hat die Pferde den Transportführern ordnungs-
mäßig zu überweisen; vom Zeitpunkt der förmlichen Abnahme an werden die
Pferde militärischerseits verpflegt.

Nach Maßgabe der bereits im Frieden aufgestellten Marschübersichten und
Fahrtlisten werden die Pferde nach den Mobilmachungsorten der Truppen trausportirt.

Die gemietheten Koppelführer erhalten während ihrer Dienste und auf
dem Nückmarsch nach der Heimath die ortsüblichen Löhne, sowie freies Qnartier
und Verpflegung nach den darüber bestehenden Bestimmungen auf Kosten der
Militärverwaltung.

45
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Das Generalkommando veranlaßt, daß die Transportflihrer rechtzeitig die
erforderlichen Marschronten, Militär-Fahrscheine, sowie Quartier-Bescheinigungen
und Quittungen über Naturalverpflegung, Vorspann und Fourage erhalten,
letztere nach dem Tagessatze von 12000 Hafer, 7500 xg Hen und 3000 ; Stroh
für besonders schwere Zugpferde und von 6000 8g Hafer, 2500 g Heu und
1500 gx Stroh für alle übrigen Pferde.

Der Militärkommissar übergiebt den Transportführern zur Aushändigung
an die betreffenden Truppentheile die von ihm nach Anlage (§ 19) für letztere
aufgestellten und vollzogenen Nationale der Pferde.

Das Generalkommando hat endlich Anordnung zu treffen, inwieweit der
Militärkommissar mit cinem Vorschuß für unvorhergesehene Ausgaben zu
versehen ist.

8 26.

Nach Erledigung des Aushebungsgeschäfts werden die in dem National
der abgenommenen Pferde (§ 20) eingetragenen Taxen summirt und wird folgende
Bescheinigung darin eingetragen:

„Daß nach Inhalt des vorstehenden Nationals die Anzahl von
geschrieben

............... Pferden mit

einer Shelammttar- v-“en..M.
geschriben -........ Mark,

richtig abgeliefert worden ist, bescheinigt
(Ort und Dalum.)

Die Aushebungs-Kommission.
(Unterschristen.)

Die laut beiliegender Verhandlung vereidigten Taxatoren.
(Unierschriften.)“

Das mit dieser Bescheinigung versehene National ist vom Civilkommissar
als Belag der Liquidation über den Taxpreis der abgenommenen Pferde beizu-
ftigen. — Die Besitzer der abgenommenen Pferde erhalten von dem Civilkommissar

 über die ihnen zustehenden Taxsummen Anerkenntnisse nach dem Formular J.
In gleicher Weise erfolgt auch die Summirung der Taxen, welche in

dem Verzeichniß der angekanften Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör G 24)
eingetragen sind, und die Ausstellung einer Bescheinigung hierüber, die dem Ver-
zeichnis als Rechnungsbelag beizufügen ist.
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827.
Der Civilkommissar sendet die Liquidation über die abgenommenen Pferde,

ferner die von ihm bescheinigten Liquidationen über die zu zahlenden Tagegelder
und Reisekosten (5 16), sowic über sonst etwa entstandene Nebenkosten nebst den
bezüglichen Belägen nach Beendigung des Aushebungsgeschäfts spätestens binnen
acht Tagen an das Ministerium.

Dieses stellt die Kosten fest und ertheilt Amveisung an die Fürstliche Hauptstaats-
kasse zur vorschußweisen Zahlung der Beträge für Rechnung der General-Kriegskasse.

ie Auszahlung an die Besitzer der abgenommenen Pferde erfolgt gegen
Ablieferung der Anerkenntnisse und Qnittungsleistung.

Die sämmtlichen festgestellten Liquidationen werden demnächst vom
Ministerium an das Königlich Preußische Kriegsministerium (Nemonte-Inspektion)
eingesandt, welche nach Prüfung derselben Anweisung zur Erstattung der Beträge
aus den bereitesten Mitteln der General-Kriegskasse ertheilt.

Etwaige während der Mobilmachung erforderliche Vorschüsse werden der
Fürstlichen Hauptstaatskasse auf Anfordern von der General-Kriegskasse geleistet.

8 28.

Grumdsätzlich ist jede Aushebungskommission verpflichtet, die auf den
Aushebungsbezirk ausgeworfenen Pferde wirklich aufzubringen.

Von Störungen und Stockungen des Aushebungsgeschäfts, soweit sie
nicht durch Anordnungen der Aushebungskommission beseitigt werden können, ist
dem Ministerium und dem Generalkommando telegraphische Meldung zu erstatten.

Sollte sich wider Erwarten im Verlaufe der Aushebung ergeben, daß
seit der letzten Vormusterung die Zahl der kriegsbrauchbaren Pferde so zurück-
gegangen ist, daß die geforderte Zahl auch unter Heranziehung der zunächst
nicht zur Aushebung befohlenen kriegsbrauchbaren Pferde voraussichtlich nicht
aufgebracht werden kann, so hat die Kommission dem Ministerium und dem
Generalkommando unter Angabe des bei jeder Klasse wahrscheinlich eintretenden
Ausfalls telegraphisch Meldung zu erstatten.

Das Generalkommando im Einvernehmen mit dem Ministerium veranlaßt
die sofortige Gestellung des Ausfalls aus anderen Bezirken des Pferde-
Gestellungsbezirkes.

Die Beendigung des Aushebungsgeschäfts ist von der Auöhebungs-
Kommission an das Ministerium und das Generalkommando mit dem Hinzu-
fügen zu melden, wie viel kriegsbrauchbare Pferde der verschiedenen Klassen noch
in dem Bezirke vorhanden sind.
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g 29.

Sofern die ausgehobenen Pferde eines Bezirks wegen nachträglich er-
kannter Untauglichkeit eines Theiles derselben das Kontingent nicht decken, sind
zunächst die 3 Prozent Zuschlag heranzuziehen und bei deren Unzulänglichkeit
die übrigen bereito als kriegsbrauchbar anerkannten Pferde.

Für den Fall, daß die Aushebungskommission bereits auseinander=
gegangen sein sollte, hebt der Landrath oder dessen Stellvertreter allein unter
Zuziehung eines Thierarztes und der drei Taxatoren die erforderlichen Pferde
aus, läßt sie abschätzen und den Truppentheilen zuführen.

8 n0.

Nach Erledigung des Aushebungsgeschäfts hat der Landrath dem
Ministerium über den Verlauf des ganzen Geschäfts sofort Bericht zu erstatten
und eine Uebersicht nach Anlage K beizufügen.

 * 31.

Die erforderlichen Druckformulare zu den nach § 17 vorräthig zu haltenden
Befehlen, den Nationalen (Anlage 12), Eidesformularen (Anlage #), Verzeichnissen
(Anlage Il), Anerkenntnissen (Anlage )) und Uebersichten über das Aushebungs-
geschäft (Anlage K), sowie die Bestimmungstäfelchen hat das Ministerium für
Rechnung des Militäretats anfertigen zu lassen und schon im Frieden den
Landräthen in genügender Anzahl zu übenrweisen. Die Liquidationen über die
Beschaffungskosten der Formulare sind von dem Ministerium aufzustellen und an
die zuständige Intendantur zur Anweisung zu übersenden.

Für Bereithaltung der Marschrouten und Militär-Fahrscheinc, sowie der
den Transportführern zu behändigenden Qnittungsformulare über Natural-
verpflegung, Vorspann und Fourage, Quartierbescheinigungen, ferner für Be-
schaffung und Bereithaltung von Koppelzeug, Pferdemaßen, Mähnentafeln und
Pferde-Brenneisen sorgt die Militärbehörde.

* 32.

Erscheint für einzelne Truppentheile einc besonders schleunige Gestellung
von Pferden nöthig, so vereinbart das Generalkommando das Erforderliche mit
dem Ministerium.

8 33.

Wo in vorstehenden Bestimmungen von dem Ministerium die Rede ist,
ist darunter allenthalben das Fürstliche Ministerium, Abtheilung für das Innere,
zu vorstehen.
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Anlage A (zu §§ 5 und 18).

Verzeichniß
der in.n. .. . vorhandenen Pferde.

Vorführungsliste.)

Musterungsjahr 19

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Verzeichnisses
bescheinigt

Der Gemeindevorstand.

Datum. N. N.
Büryermeiser 2c.
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LaufendeNummer.—

2.

Des Besitzers Vor-

und

Zuname.
Farbe und

Abzeichen.

Geschlecht. Reilpferd.
. Größe Alter
 2 in
Es
 ecem Jahre. |

Des Pferdes Ist

(Die Spal-

Die Richtigkeil der Mustc-
4 und 5

Ort, Dalum. (Dienst-
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4.

kriegsbrauchbar als

Zugpferd. besonders
1 1I. schweres

ZugpserdSig. Vrd. Sig.! Vrd.

5.

LT

kriegs=

umbrauchbar.

0.

Bemerkungen.

(Hier sind auch die Gründe
einzutragen, weshalb ein Pferd nicht

vorgeführt wird. § 4)0.

,IJ
l

ten 4 und 5 sind durch den Vor-

musterungs-Kommissar auszufüllen.)

. #l

il

i

nmgovckmcrkcinSpaltc
bescheinigt

grad) und Vormusterungs-
Kommissar.
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Anlage D# zu §§ 5 und 18).

Bestimmungstäfelchen.
(Die Täfelchen sind aus Pappe, Karton und dergleichen herzustellen und zum

Anbinden an der Halfter mit entsprechender Einrichtung zu versehen.)

etwa 15 em

 der Vorführungoliste 19. der Gemeinde X.

Wallach, Farbe und Abzeichen, Größe, Alter.
Stute—

Seriegsbrauchbar als (R. Il oder 3. l oder schw. Z. 2c.)
—

1etvaScm9

Die Täfelchen werden beim Vorführen zur Musterung oder Aushebung
an dem linken Backenstück der Halfter befestigt.
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Anlage C (zu §§ 6 und 18).

Bestimmungen
über die

Beschaffenheit und Auswahl der Mohilmachungspferde.

I. Einiheilung in Klassen.

Reitpferde 1 bestimmt für Offiziere, sowie für Kavallerie und Feld-
artillerie.

. Reitpferde II: bestimmt für die übrigen Waffen und Formationen, für
Sanitätsoffiziere und Beamte.
Zugpferde l: bestimmt für die Feldartillerie einschließlich der Infanteric=
Munitionskolonnen, die Infanterie-Patronenwagen und die Krankenwagen
der Sanitäts-Detachements.
Zugpferd U:bestimmt für die übrigen Truppenfahrzeuge und Trains.

 Besonders schwere Zugpferde:) bestimmt für Fußartillerie= und In-
genieurformationen, sowie besonders festgesetzte Fuhrparkkolonnen.

2. Mlahssesisehungen.
Die Pferde sind mit dem Bandmaße zu messen.

*

*

—

Mindestmaß für Kürassierpferde 1,62 m,
„ „ die übrigen Reitpferde 1,57 m,

„ „ „ Reitpferde1 5,55 m
„Zugpferde 1 und II. . 1,57

Pferde von geringerer Größe dürfen nöthigenfalls eingeseel. werden, wenn
sie sonst den Anforderungen entsprechen; bei Offizierspferden für Fußtruppen
und Reitpferden 11 kann dann bis 1,53 m, bei Zugpferden II bis 1,55 m
heruntergegangen werden.

Für besonders schwere Pferde ist kein Mindestmaß vorgeschrieben.

*) Zum gleichmäßigen Ziehen großer Lasten im Schritt geeinnet.
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3. Aller.
Pferde warmblütiger Schläge sind zwischen 6 und 14 Jahren am ge-

eignetsten für den Kriegodienst.
Kaltblüter sind oft schon mit 3 Jahren vollständig entwickelt und brauchbar.

4. Augeeigneles Material.
Hengste, tragende Stuten und Mutterstuten, die unter 3 Monate alte

Fohlen nähren, alle mit Hauptfehlern, Krankheiten oder sonstigen zum Militär-
dienst untanglich machenden Mängeln, als z. B. Blindheit, Spatlähe, schadhaften
Hufen (als Voll= oder Zwanghuf, Steingallen, Hornkluft oder Hornspalten,
Strahlkrebs u. s. w.), behafteten Pferde werden nicht genommen, einäugige zu
Zugpferden nur, wenn der Verlust des Auges von äußzerer Verletzung und nicht
von innerer Krankheit herrührt.

Stuten werden als tragend erachtet, wenn dies entweder schon durch
Augenschein bekundet, oder wenn durch einen Deckschein in beglaubigter Form
nachgewiesen wird, daß die Stute nach mehrfachen Versuchen den Hengst nicht
mehr angenommen hat.

5. Auswahl.
Bei der Auswahl der Pferde ist im Allgemeinen der Grundsatz zu be-

achten, daß erstere dem beabsichtigten Gebrauch möglichst entsprechen müssen,
und daß alsdann ein oder der andere umwesentliche Fehler, der unter anderen
Umständen die Annahme eines Pferdes ausschließen würde, keinen Grund zur
Zurückstellung geben kann.

6. Haslbarkeit sr gesetzliche Fehler.
Bei der infolge Landlieferung stattgefundenen zwangsweisen Gestellung

haftet der letzte Besitzer nicht für das Vorhandensein derjenigen Eigenschaften
beim Pferde, deren Fehlen nach den gesetzlichen Bestimmungen bei freiwilligem
Verkauf ein Rückgängigmachen des Handels oder eine Regreßpflicht des Ver-
käunfers begründet.

Es ist daher die Rückgabe eines zwangsweise angekauften Pferdes und
die Rückforderung des gezahlten Taxpreises nicht statthaft, auch wenn innerhalb
bestimmter Fristen eine der nach den gesetzlichen Bestimmungen sonst den Rück-
gang des Kaufes bedingenden Krankheiten nachzuweisen ist.

Bei freihändigem Ankauf bleiben indessen die gesetzlichen Bestimmungen
der Gewährleistung in Kraft.
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Anlage D Gu 8 8).

Ergebnih
der

Tserde-VormusterungimFürstenthumNeuß1.C.

im Jahre 1909 ..
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Esd.

Nr.

2. *

Gesammtzahl der
nach der Reichsvich. Zahl der

ählung vom . . .. ge-

mit Ausschluß der
Mililärpferde und
Fohlen vorhandenen Pferde

Pierde

Bezirkez muslerten

Neit-

5
5.

Davon sind kriegsbrauchbar als

piene Zugpferde besan-
1 I schwere

I Zug-
Stang. Vord. Stang. Vord pjer r

Zusatz für die Nachweisungen des
Generalkommandos

Im Mobilwchunefal hat
Fürstenihum Rcuß j. L. zu stellen:

das

u.n für das X. Armeckorps.

b. „ JV. „

Dazu 3% Neser#e

Summe

Mithin gegen den Bedari: Ueberschuß
Aussall.
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u1

Zahl der

vorhandenen
(riegsbrauchbaren

Fahrzeuge.
Bemerkungen.

Bei warmblütigen Schlägen werden die Pferde unter l Jahr-Ins als Fohlen
„talibltigen » » »lbckchut
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Anlage E (zu § 10).

Rationale

aus dem Bezirkeee...Vormusterungsbezirr

ausgehobenen Mobilmachungopferde.

. In den für die Transporiführer bestimmten Nationalen (8 25) isl die Bezeichuung des Truppen-
theils, für weschen die Pferde bestimmt sind, der Uoberschrift beiausügen.

2. Die Nationalc sind am Schlusse von den Aushebungslommissaren und Taratoren durch Namens.
unterichrist und Datum zu vollziehen.

32
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Nr.derMähnentafel.
Des Besitzers

Vor-

und

Zuname.

Wohnort

(Bezirk). FbeundAbzeichen.
3.

Des Pferdes Ist ausgehoben als

1

Geschlecht.

 2
S
:*5Vp

 !:13 Reitpferd

Sig.

Zugpserd

Vrd. Stg.

II

Vrd.
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Zug-
ferd

für
welchen
.besonders. schweres theil

5.

Tare dererausgehobenen Bferde
1. 2. *

Taxator inin

 Zahlen
4

Durchschriitsleirag Bemerkungen.

euu den 9 ationalen, welche den
betrag der Tarc in Zahlen aucszusüllen.

1#

In der Spalie 5 werden Beträge
von einer halben Mark und
darüber für eine volle Mark ge-
rechnet; Beträge unter einer halben
Mark bleiben auser Ansatz.
Reservepferde sind nicht in das
National der ausgehobenen Mobil-
machungspferde aufzunehmen, son-
dein in besonderen Nationalen zu
verzeichnen.

Transportführern zu übergeben sind, ist nur der Durchschnitts.
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Anlage F (zu § 10).

Eidesformular
für

die Taxatoren der behufs einer Mobilmachung der Armee vom Lande
auszuhebenden Pferde.

Ich (Vor= und Zuname) schwöre bei Gott dem Allmächtigen und All-
wissenden, daß, nachdem ich zum Taxator der zur Armee-Mobilmachung vom
Lande auszuhebenden Pferde bestellt worden bin, ich bei diesem Geschäft nach
den bezüglichen Vorschriften unter Zugrundelegung der vor dem Eintritt der
Mobilmachung stattgehabten Friedenspreise und ohne Nücksicht auf die infolge
der Mobilmachung eingetretene Preissteigerung nach bestem Wissen, mit aller
Unparteilichkeit, also weder zum Vortheil noch zum Schaden der Pferdebesitzer
oder der Reichskasse, abschätzen werde.

So wahr mir Gott helfe (Schluß je nach der Konfession).
Amen!
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Anlage 6G (zu § 2.).

Bestimmungen
über die Beschaffenheit der zu militärischen Zwecken bestimmten Fahrzeuge

und Geschirre nebst Zubehör.

1. Die Fahrzeuge sollen vierrädrig und in Anbetracht der nothwendigen

p

Lenkbarkeit nicht zu lang gebaut sein, möglichst nur 10, nicht über
14 Centner wiegen, ein kräftiges Untergestell mit Achsen von Stahl oder

Eisen und windestens 18 Centner Tragfähigkeit haben. Sie müssen
ferner mit2Stenerketten oder 2 Aufhaltern von doppeltem Leder und
einer Hinterbracke (Waage) versehen sein. Das Vorhandensein eines
Langbaumes und einer abnehmbaren Wagendeichsel ist erwünscht, aber
nicht durchaus erforderlich. Die Höhe der auf Nabe und Jelgenkranz
mit eisernen Reifen versehenen Vorderräder soll nicht unter 80 cm, die
der Hinterräder nicht unter 1 m und nicht über 1 m 60 em, die Breite
der Felgen nicht unter5und möglichst nicht über 8 cm betragen. Geleise-
breite landesüblich. Hemmschuh oder andere Hemmworrichtung erwünscht.

Das Obergestell hat entweder aus einem festen Bretterkasten oder
aus zwei Leitern mit Brettfüllung oder Korbgeflecht und einem Bretter-
boden zu bestehen. Das Vorhandensein von hinteren und vorderen Kopf-
wänden, von Spriegeln zum Auflegen des Wagenplans und eines Sitz-
brettes vorn, bezw. Bocksitzes für den Fahrer ist wünschenswert. Spann-
ketten können mitgeliefert werden. Der innere Beladungoraum von der
Spriegelwölbung bis zum Wagenboden soll mindesten -2,25chm betragen.
Die zweispännigen Geschirrzüge können nachLandessitte Kummt-
oder BSielengeschirre —letztere mit Halskoppeln — sein. Sie müssen

Zugstränge von Hauf oder Zugketten haben; ferner ist eine Kreuzleine
von Hauf, Bandgurt oder Leder und eine Halfter nebst starkem, mit
Zügeln versehenem Trensengebiß zum Einknebeln zu liefern. Sämmtliche
Geschirrtheile müssen haltbar und in den Ledertheilen geschmeidig sein.
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3. An Wagenzubehör sind zu jedem Wagen zu liefern:
1 Wassereimer aus Holz oder Blech,
1 Achsschmierbüchse aus Blech für etwa 1 kg Wagenschmiere,

10 Bindestränge aus Hauf, 2 m 50 cm bis 3 m lang,
1 Handlaterne (Sturmlaterne für Lichte),
2 große Futtersäcke aus Drillich, zu 1,5 Centner Hafer.

4. An Geschirrzubehör sind mit jedem Paar Geschirren zu liefern:
2 Deckengurte,
2 Halfterketten, ungefähr 1 m 30 cm bio 1 m 70 cm lang und nicht

über 1 kg schwer.
1 neue Kardätsche,
1 Train--(Fahr-Peitsche.

VBemerkung: Dr Fahrzeune. Geschirre und Zubehörsiücke haben den vorstelIenden Bedingungen
nöglichst zu entsprechen. Ueber Abweichungen ist nur himvegzusehen, wenn das Fuhr.
wel sonst für die beabsichtigten mililärischen Zwecke völlig geeignet ist. Keinesfalls
dars die Bedingung über die ersorderliche Tragsähiakeit unerfüllt bleiben. — Für Fahr,
zeuge zu besonderen Zwecken können nöthigensalls die Anforderungen entsprechend ge-
ändert werden. Gelangen für Etappen, Fuhrpark-Lolonnen besonders schwere Zugpserde
zur Auslebunn, jo dürsen auch Fahrzeune angelauft werden, welche bei einer Tragfähig=
leit von mindestens Ceutuer entiprechend schwerer als 14 Centner sind.
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Anlage II (zu § 2.).

Derzeichnit
der für

Mobilmachungszwecke angekauften Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör
aus dem Bezirkte...Aushebungsbezirk

Bemerkung: Die Verseichnisse sind am Schluß von den Aushebungslommissaren und Taratoren
durch Namensunterschrist und Datum zu vollzichen.

m
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Taxe der a n Jaheuge und
Gest hirre nebsi Zubehör

dschnstei1. 2. 14. &amp; Bemerkungen.

— in

otor gaenm Worten
———— -2 Marl

In den Spalien zu 16 werden Beträge
von einer halben Mark und darüber für eine
volle Mark gerechnet; Beträge unter einer
halben Mark bleiben außer Ansay.



Anlage J (zu § 26).

Nr.
des Aushebungs-Nationals.

Unerkenntniß.
Daß dnnn...

zur Armee Weobilniachung ..............................
·.......... Pf

von FJorte und Abzeichen

von Geschlecht
„ Grösßee..Centimeter
Alter Jahren

heute abgeliefert hat, wofür demselben der Tanverth von.........„ge—

schrieben: ..................... Mark, gegends ien

Der Civil-Aushebungs-Kommissar.
(Stempel der

Bezirksbehörde.)

Buittung.
Vorstehede.4, geschribben

Mark, habe ich aus d Kasse zu
ä baar und richtig erhalten und gquittire hiermit.

(Unterschrift des Empfängers.)
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Anlage K (zu § 30).

Uebersicht
über das Ergebniß der Aushebung von Mobilmachungspferden



204

LaufendeNummer
Bezirk ZahlderAushebungsbezirkeGesammt-Pferdebestand

5.

Zahl der kriegsbrauchbaren Pserde
einschl. der seit der Musterung 10.

nen hinzugekommenen und
bei der Aushebung gemusterten

Reitpserde Zugpserde

Stg. Brd. Sig. Vrd.
besondersschwereZugpferde

Reitpferde

Hiervon

das Kontingen mit

Zugpserde

Zugpierde #

Sta. Brd
 besondersschwere

Sig Vro“
1.

|
(

"!

I
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Gesetzsammlung
Fürstenthum bkaßffüngem Linie.

No. 608.
Inhalt: Miisterin Verfügung vom 22. Seplember 1#00 zur Ausführungder Unsallversicherunnoesete

0. Inni 1000 in der Fassung der Belanmmachung vom 5. Juli liun) (NeichogesetkblattS. „/-
5

Ministerial-Verfügung
vom 22. September 1900

zur Ausführung der Unfallversicherungsgesetze vom 30. Juni 1000
in der Fassung der Bekauntmachung vom 5. Juli 1000 (Reichsgesetz-

blatt S. 573).

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfall-
versicherungsgesetze, des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, des Unfallversiche=
rungagesetzes für Land= und Forstwirthschaft und des Bau-Unfallversicherungs-
gesetzes wird andurch Folgendeo bestimmt:

1. Unter „Gemeindebehörde“ und „Ortspoligeibehörde“ ist der Gemeinde-
vorstand zu verstehen.

2. Die Verrichtungen der „unteren Verwaltungsbehörde“ werden den
Fürstlichen Landrathsämtern, in der Stadt Gera dem Stadtrathe daselbst
übertragen.

3. „Höhere Verwaltungsbehörde“ ist das Fürstliche Ministerium, Ab-
theilung für das Innerc.

4. Als „weitere Kommunalverbände“ haben die Bezirke zu gelten.

Ausgegeben am 26. Septlember 1900.
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„Kommunalaufsichtsbehörde“ für die Bezirke ist das Fürstliche
Ministerium, Abtheilung für das Innere.

G. Anstatt des in § 29 Absatz 1 und 2 des lunfallversicherungsgesees
für Land= und Forstwirthschaft und des in § 11 Absatz 1 und 2 des Bau-
Unfallversicherungogesetzes vorgeschriebenen Rekursverfahreng findetdie Berufung
auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt.

7. Die nach § 24 des Ban-Unfallversicherungsgesetzes rücksichtlich der
Nachweisungen für Regie-Bauarbeiten wahrzunehmenden Funktionen liegen den

nevortinde ob.
. Ueber Beschwerden gegen Straffestsetungen des Genossenschaftsvor=stands W in den Fällen des§140 des GE

und des§159 des Unjallversicherungsgesetzes für Land- und Forstvirthschaft
das für den Sißz des Betriebes zuständige Fürstliche Landrathsamt.

Die Ministerialbekanntmachungen vom
#) 26. Juli 188/4, die Ausführung der Bestimmung in § 109 Abs. 1 des

Reichs- Unfallversicherungegesetes vom 6. Juli 1884 betreffend (Amts= und
Verordnungsblatt S. 223),

b) 1. Juli 1886, die Auoführeg der Bestimmungen in den §§ 12 Absatz 3
und 129 des Reichsgesetzes über die Unfall= und Krankenversicherung der
in den land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen
vom 5. Mai 1836 betreffend (Amts= und Verordnungsblatt S. 197),

) 23. Juli 1887 zur Ausführung des Reichsgesetzes, betreffend die Unfall-

versicherung der bei Banten beschäftigten Personen, vom 11. Juli 1887
(Amts= und Verordnungoblatt S. 223),

d.) 15. Oktober 1887 zur weiteren Aunseen des Reichsgesetzes, betreffend

die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen, vom
11. Juli 1887 (Amts= und Verordnungsblatt S. 311)

sowic die Bestimmungen unter Ziffer 4 und 5 der Ministerial-Be-
kanntmachung vom 21. Dezember 1892, betreffend die Unfallversicherung
der bei der Unterhaltung der fiskalischen Straßen beschäftigten Personen
(Amts= und Verordnungsblatt S. 158)

finden durch gegenwärtige Verfügung ihre Erledigung.

Gera, den 22. September 1900.

fürstlich Reußz-Pl. Ministerinm.
Engelhardt.
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Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 609.
Juhalt: Verordnung, die Bekanntmachung des Verlusteo von Inhabernapieren betressend. vom

14. Dezember I#/##

Verordnung,
die Bekanntmachung des Verlustes von Juhaberpapieren betreffend,

vom 13. Dezember 1900.

Auf Grund der unsd durch § 52 der landesherrlichen Verordnung vom
9. November 159y zur Anusführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und seiner
Nebengesetze (Gesetzsammlung Vd. XXIII. S. 215) ertheilten Höchsten Ermäch-
tigung bestimmen wir hiermit in Ergänzung des § 4 dieser Verordnung, daß
die Bekanntmachung des Verlustes eines Inhaberpapiereo in dem Derutschen
Reichvanzeiger seiteno der Polizeibehörden in solchen Fällen, wo dies im öffent-
lichen Interesse, insbesondere z. B. zur Verfolgung eince im Inlande verübten
Diebstahls 2c. oder in Folge des Ersuchens einer ausländischen Regierung er-
forderlich oder wünschenswerth erscheint, auch ohne Antrag der Eigenthümer,
also von Amtswegen zu erfolgen hat.

Gera, den 13. Dezember 1900.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. c.

Auogegeben am 19. Dezember 1900.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Neuß jüngerer Linie.

No. 610.

Inhaltt: Minierta belnunttachnn vom 22. Dezember 1 40, die Herstellung einer Eisenbahnverbindung
 Gern nach Menielmitz und Wuit Mumodorf mit einer Abmeigunn von Söllmuit zur

oorußtengene betressend.

MWinisterial-Bekanntmachung
vom 22. Dezember 1900,

die Herstellung einer Eisenbahnverbindung von Gera nach Menselwitz
und Wuitz-Mumsdorf mit einer Abzweigung von Söllmnitz zur Reußen-

grube betreffend.

Auf höchsten im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten ergangenen Be-
fehl Seiner Durchlaucht des Erbprinzen werden

1) der mit den Regierungen des Königreichs Preußen, des Künig-
reichs Sachsen und des Herzogthums Sachsen-Altenburg wegen
Herstellung einer Eisenbahnverbindung von Gera nach Menselwitz
und Wuitz-Mumsdorf mit einer Abzweigung von Söllmnitz zur
Reußengrube unterm 15. September 1900 abgeschlossene Staats-
vertrag nach allseitiger Auswechselung der Natifikationsurkunden,
sowie

Anuegegeben am 2. Jannar 1901.
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2) die Urkunde über die landesherrliche Konzession, welche der unter
der Firma „Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn-Aktiengesellschaft"
gebildeten Aktiengesellschaft zum Bau und Betriebe der gedachten
Eisenbahn innerhalb des diesseitigen Staatsgebietsertheilt worden ist,

nachstehend zu öffentlicher Kenntniß gebracht.

Gera, am 22. Dezember 1900.

Fürstlich Reuß-VI. Ministerium.
Engelhardt. c.



Staatsvertrag
zwischen Preußen, Sachsen, Reuß füngerer Kinie und Sachsen- Altenburg
wegen Herstellung einer Eisenbahnverbindung von Gera über Söllmnitz,
NKayna und Spora nach Meuselwitz und Wuitz-Mumedorf mit einer Ab-

zweigung von Söllmnitz zur Reuhengrube.

Seine Majestät der König von Preußen, Seine Majestät der König von
Sachsen, Seine Durchlaucht der Erbprinz Neuß jüngerer Linie im Namen Seiner
Durchlaucht des regierenden Fürsten und Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-
Altenburg haben zum Zwecke einer Vereinbarung über die Herstellung einer
Eisenbahnverbindung von Gera über Söllmnitz, Kayna und Spora nach Meuselwitz
und Wuitz-Mumodorf mit einer Abzweigung von Söllmuitz zur Reußengrube zu
Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der Künig von Preußen:
Allerhöchstihren Geheimen Oberregierungsrath Pannenberg,

Seine Majestät der König von Sachsen:
Allerhöchstihren Oberfinanzrath Elterich,

Seine Durchlaucht der Erbprinz Reuß jüngerer Linic im Namen Seiner
Durchlaucht des regierenden Fürsten:

Höchstihren Staatsminister Engelhardt,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg:

Hüchstihren Geheimen Staatsrath von Borrics,
von denen unter Vorbehalt der Ratifikation der nachstehende Vertrag verabredet
und abgeschlossen worden ist.

Artikel 1.
Die Königlich Preußische, die Königlich Sächsische, die Herzoglich Sachsen-

Altenburgische und die Fürstlich Reuß-Plauische Regierung jüngerer Linie werden
eine Eisenbahn von Gera über Söllmnitz, Kayna und Spora nach Meuselwitz
und Wuitz-Mumsdorf mit einer Abzweigung von Söllmnitz zur Reußengrube
zulassen und fördern. Insbesondere werden die Herzoglich Sachsen-Altenburgische
Regierung und die Fürstlich Reuß-Plauische Regierung jüngerer Linie unter den

4#%
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üblichen Bedingungen die Konzession zum Bau und Betriebe einer Bahn von
Gera über Söllmnuitz und Kayna nach Spora und Wuitz-Mumedorf mit einer
Abzweigung von Söllmnitz zur Reußengrube innerhalb Ihrer Staatsgebiete an
die unter der Firma „Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn-Aktiengesellschaft“ ge-
bildete Gesellschaft, welche ihren Sitz in Berlin oder an einem anderen im
Königlich Preußischen Staatogebiete gelegenen Orte zu nehmen hat, ertheilen,
sobald dieser für die in Preußen gelegene Strecke die Konzession seitens der
Königlich Preußischen Regierung ertheilt ist.

Artikel 2.
Die Bahn soll von Gera über Söllmnitz und Kayna nach Spora und

Wuitz=Mumodorf, sowie von Söllmnitz zur Reußengrube eine Spurweite von
1 m erhalten, bei der Station Gera durch Vermittelung der Geraer Straßen=
bahn an die Preußische und Sächsische Staatsbahn und bei den Stationen
Wnuitz-Mumodorf und Spora (vergl. Artikel 15) an die Sächsische Staatsbahn
herangeführt werden.

Der Unternehmer soll verpflichtet sein, jedergeit auf Verlangen der
Königlich Prenßischen Staatoregierung eine Abzweigung von der neuen Bahn
an die Preußische Staatsbahn und zwar bei der Ortschaft Tinz oder an einem
anderen, von ihr für geeignet erachteten Punkte unmittelbar heranzuführen. Eine
solche Abzweigung unterliegt ohne Weiteres den Bestimmungen des gegemwärtigen
Staatsvertrags.

Für den Bau und Betrieb dieser Bahn sind dir Bahnordnung für die
Nebeneisenbahnen Deutschlando vom 5. Juli 1892 (Reichsgesetzbl. S. 764), vom
24. März 1897 (Reichsgesetzbl. S. 106) und vom 23. Mai 1898 (Reichs-
gesetzbl. S. 355), sowie die dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden
und abändernden Bestimmungen 6 55 der Bahnordnung" maßgebend.

Artikel 3.
Die Vollendung und Inbetriebnahme der Vahn (Artikel 2) muß längstens

binnen einem und einem halben Jahre von dem Tage an gerechnet, an welchem
die Eisenbahngesellschaft in den Vesicz aller nach Artikel 1 zu ertheilenden Kon-
zessionen gelangt sein wird, bewirkt werden. Sollte sich die Vollendung des
Baues über diese Frisi hinaus durch Verhältnisse verzögern, für welche die Eisen-
bahngesellschaft nach dem in dieser Beziehung entscheidenden Ermessen der zu-
ständigen Eisenbahnaufsichtsbehörden ein Verschulden nicht trifft, so wird der
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Gesellschaft durch die bezeichneten Behörden eine entsprechende Fristverlüngerung
gewährt werden.

Artihel 4.
Die landespolizeiliche Prüfung und die Feststellung der Bauentwürfe für

die Bahn bleibt jeder der hohen Regierungen innerhalb Ihres Staatsgebieto vor-
behalten. Die Prüfung der anzuwendenden Fahrzeuge soll lediglich der Königlich
Preußischen Regierung zustehen.

Artikel 5.
Zum Zwecke des Erwerbes des zur Anlage der Bahn (Artikel 2) er-

forderlichen Grund und Bodens wird jede der vertragschließenden Regierungen

für Ihr Gebiet der Eisenbahngesellschaft das Enteignungsrechtverleihen, insoweit
ihr nicht dasselbe kraft Landesgesetzes zusteht.

Artikel 6.
Unbeschadet des Hoheits= und Aufsichtsrechts der Herzoglich Sachsen-

Altenburgischen und der Fürstlich Reuß-Plauischen Regierung jüngerer Linie
über die in Ihrem Gebiete gelegene Bahnstrecke und über den darauf statt-
findenden Vetrieb wird die Ausübung des Oberaufsichtsrechts über die Gesellschaft
im Allgemeinen der Königlich Preußischen Regierung als derjenigen, in deren

Gebiete die Eisenbahngesellschaft ihren Sitz ½#7 überlassen. Auch sind die erst-
genaunten Regierungen damit einverstandtn, daß die Bestimmung über die
Dotirung der Reseruc= und des Erneuerungs-Fonds, sowie die Genehmigung und
die Festsetzung der Fahrpläne und der Tarise auch in Beziehung auf den in
Ihrem Gebicte gelegenen Theil der Bahn seitens der Königlich Preußischen
Regierung erfolgt, jedoch mit der Maßgabe, daß in den Tarifen für die außer-
preußischen Strecken keine höheren Einheitssätze in Anwendung kommen sollen,
als für die Strecke in Preußen, und daß bei der Festsetzung dieser Tarife, sowie
der Fahrpläne die Wünsche der Herzoglich Sachsen-Altenburgischen und der Fürstlich
Reuß-Plauischen Regierung jüngerer Linie thunlichste Berücksichtigung finden.

Artikel 7.
Die Eisenbahngesellschaft hat sich wegen aller Entschädigungsausprüche,

welche aus Anlaß der Bahnanlage oder des Bahnbetriebes entstehen und gegen
sie geltend gemacht werden möchten, der Gerichtsbarkeit und, insoweit nicht Reichs-
gesetze Platz greifen, den Gesetzen desjenigen Staates zu unterwerfen, auf dessen
Gebiete sie entstanden sind.
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Der Herzoglich Sachsen-Altenburgischen und der Fürstlich Reuß-Plauischen
Regierung jüngerer Linie bleibt vorbehalten, den Verkehr zwischen Ihnen und
der Gesellschaft, sowie die Handhabung der Ihnen über die innerhalb Ihres
Gebietes gelegene Strecke zustehenden Hoheits= und Aufsichtsrechte besonderen
Behörden oder besonderen Kommissaren zu übertragen. Diese haben die. Be-
ziehungen ihrer Regierung zu der Eisenbahnverwaltung in allen Fällen zu ver-
treten, welche nicht zum unmittelbaren Einschreiten der zuständigen Polizei= und
Gerichtsbehörden geeignet sind.

Artikel 8.
Die Bahnpolizei wird unter Aufsicht der dazu in jedem Staatsgebiete

zuständigen Behörden nach Maßgabe der im Artikel 2 bezeichneten Bahnordnung
gehandhabt. Die in den drei Staatsgebieten stationirten Bahnpolizeibcamten
sind auf Vorschlag der Bahnverwaltung bei den zuständigen Behörden des be-
treffenden Staates zu verpflichten.

Artikel P.
Bei Anstellung der subalternen und unteren Kategorien des Bahnpersonals

auf der im Artikel 2 bezeichneten Bahn finden die für Besetzung der Subaltern-
und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern jeweilig geltenden Grundsätze
Anwendung.

Bei Besetzung dieser unteren Beamtenstellen hat die Eisenbahngesellschaft
bei sonst gleicher Befähigung innerhalb des Gebietes eines jeden der vertrag-
schließenden Staaten auf die Bewerbungen der Angehörigen desselben besondere
Rücksicht zu nehmen.

Die Angehörigen eines Staates, welche im Gebiet eines anderen Staates
angestellt werden möchten, scheiden dadurch aus dem Unterthanenverband ihres
Heimathlandes nicht aus, sind aber den Gesetzen des Landes, in welchem sie an-
gestellt sind, unterworfen.

Artikel 10.
Der Telegraphen= und Militärvenvaltung gegenüber ist die Eisenbahn-

gesellschaft den bereits erlassenen oder künftig für die Eisenbahnen im Denutschen
Reiche ergehenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen unterworfen.

Artikel 11.
Gegenüber der Postverwaltung ist die Eisenbahngesellschaft den Be-

stimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 1875 (Reichsgesetzbl. S. 318) und
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den dazu ergangenen oder künftig ergehenden Vollzugsbestimmungen und deren
Abänderungen mit den Erleichterungen unterworfen, welche nach den vom Reichs-
kanzler erlassenen Bestimmungen vom 28. Mai 1870 (Centralblatt für das
Deutsche Rcich S. 380) für Bahnen untergeordneter Bedeutung (Nebeneisenbahnen)
fürr die Zeit bis zum Ablaufe von acht Jahren vom Beginne des auf die Be-
triebseröffnung folgenden Kalenderjahres gewährt sind. Sofern innerhalb des
vorbezeichneten Zeitraumes in den Verhältnissen der Bahn in Folge von Er-
weiterungen des Unternehmens oder durch den Anschluß an andere Bahnen oder
aus anderen Gründen eine Aenderung eintreten sollte, durch welche nach der
Entscheidung der obersten Reichsaufsichtsbehörde die Bahn die Eigenschaft als
Nebenbahn verliert, tritt das Eisenbahnpostgesetz mit den dazu gehörigen Vollzugs-
bestimmungen ohne Einschränkung in Anwendung.

Artikel 12.
Für Kriegsbeschädigungen und Demolirungen der Bahn im Gebiet eines

der vertragschließenden Staaten, mögen solche vom Feinde ausgehen oder im
Interesse der Landesvertheidigung veranlaßt werden, soll die Eisenbahngesellschaft
oder deren Rechtsnachfolger einen Ersatz weder von diesen Staaten noch vom
Reiche beanspruchen können.

Artikel 13.
Jede der Regierungen behält Sich vor, die in Ihr Gebiet fallenden Bahn-

strecken (vergl. Artikel 2) der Besteuerung, insbesondere der Entrichtung einer
Eisenbahnabgabe zu unterziehen. Zu diesem Behufe wird als Anlagekapital oder
als Reinertrag der aus dem Verhältnisse der Länge der auf jedes Staatsgebiet
fallenden Bahnstrecke zur Länge der ganzen Bahn sich ergebende Theil des Anlage-
kapitals oder des jährlichen Reinertrags angenommen. Die Steuererhebung er-
folgt zum ersten Male für das auf die Betriebseröffnung folgende Rechnungsjahr.

Die Königlich Preußische Regierung wird der Herzoglich Sachsen-Alten-
burgischen und der Fürstlich Reuß-Plauischen Regierung jüngerer Linie die Be-
rechnung des Reinertrags der Bahn alljährlich mittheilen.

Artikel 14.
Einer Jeden der vertragschließenden Regierungen bleibt das Recht vor-

behalten, die in ihrem Staatsgebicte belegenen Theile der Bahn nebst Abzweigungen
nach Maßgabe des Preußischen Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 anzu-
kaufen. In solchem Falle werden die vertragschließenden Regierungen sich über
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die zur Beibehaltung eines ungestörten einheitlichen Betriebes auf der genannten
Bahn erforderlichen Maßregeln verständigen.

Für den Fall der Abtretung des Preußischen Eisenbahnbesitzes an das
Deutsche Reich soll es der Königlich Preußischen Regierung freistehen, auch die
aus diesem Vertrag erworbenen Nechte und Pflichten auf das Reich mit zu
übertragen.

Artikel 15.

Die Königlich Sächsische Regierung beabsichtigt, zur Ergänzung der nach
Artikel 2 geplanten Schienenverbindungen, das mit einer Spurweite von 1,135 m
erbaute Privatgleis von Meuselwitz nach Spora zu erwerben und gleichzeitig
mit der Eröffnung des Betriebs auf den im Artikel 2 genannten Bahnstrecken
nach Maßgabe der Bahnordnung für die Nebencisenbahnen Deutschlands vom
5. Juli 1892 (Artikel 2 Absatz 3) dauernd für den öffentlichen Verkehr als Ver-
bindungsbahn für Sendungen nach und von der Schmalspurpahn zu betreiben.

Die Königlich Preußische Regierung gestattet der Königlich Sichsischen
Regierung den Betrieb dieser Bahnstrecke innerhalb des Preußischen Staatsgebiets.

Beide Hohen Regierungen kommen dahin überein, daß auf die vorbezeichnete
Bahnstrecke, welche von den Vorschriften der Artikel 2 bis 14 dieses Staats-
vertrags nicht berührt wird, lediglich die Bestimmungen des zwischen Preußen,
Sachsen und Sachsen-Altenburg abgeschlossenen Staatsvertrags vom 12. No-
vember 1995, betreffend die anderweite Regelung der staatsrechtlichen Verhältnisse
der Altenburg-Zeitzer Eisenbahn, siungemäße Anwendung finden sollen.

Artikel 16.

Dieser Vertrag soll vierfach ausgefertigt und svon den vertragschließenden
Regierungen zur landesherrlichen Natifikation vorgelegt werden. Die Aus-
wechselung der Natifikations-Urkunden soll in Berlin erfolgen.

So geschehen Berlin, den 1y. September 1900.

(I. S.) Pannenberg. (l. S.) Elterich.
(I. S.) Engelhardt. (I. S.) v. Borries.
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Konzessions-Urkunde,
betreffend den Bau und Betrieb einer schmalspurigen Nebeneisenbahn
von Gera über Söllmnitz und Kayna nach Spora (Meufelwitz) und
Wuitz-Mumsdorf mit einer Abzweigung von Döllmnitz zur Reußen-
grube durch die Gera-Menselwitz-Wnitzer Eisenbahn.Aktiengesellschaft

innerhalb des Staatsgebiets von Reuß jüngerer Linie.

Wir Heinrich der Viergehnte, von Gottes Gnaden Zungerer Einte regierender Fürst Neuß,
Graf und herr von Vlouen, herr zu Grei, Franichfeld, Grra, Schlelh und Cobenktein ett. rtt.

Nachdem von dem Komitec, welches sich zur Gründung einer Aktiengesell-
schaft unter der Firma: Gera-Menselwitz-Wuitzer Eisenbahn-Aktiengesellschaft im
Rönigreiche Preußen gebildet hat, darauf angetragen worden ist, dieser Gesell-
schaft die Konzession zum Baue und Betriebe einer für den Betrieb mittels
Dampfkraft und für die Beförderung von Personen und Gütern im öffentlichen
Verkehre bestimmten, den Vorschriften der Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen
Deutschlands unterworfenen schmalspurigen Nebeneisenbahn von Gera ülber
Söllmnitz und Kayna nach Spora (Meuselwitz, und Wuitz-Mumsdorf mit einer
Abzweigung von Söllmnitz zur Reußengrube innerhalb des Staatsgebiets von
Reuß jüngerer Linie zu ertheilen, wollen Wir diese Konzession unter den nach-
stehenden Bedingungen ertheilen.

Die Gesellschaft ist den bestehenden, wie den künftig ergehenden Reichs-
und Landesgesetzen ohne Weiteres unterworfen.

Die Bestimmungen des mit Preußen, Sachsen und Sachsen-Altenburg
wegen Herstellung der gedachten Eisenbahn abgeschlossenen Staatovertrags vom
19. September 1900 sollen für die Gesellschaft dieselbe Verbindlichkeit haben,
als wenn sie ausdrücklich in diese Konzessionsurkunde ausfgenommen wären.

Für das Recht zur Entziehung und Beschränkung des Grundeigenthums
sind die Bestimmungen des Gesetzes über die Zwangsenteignungen für Eisen-
bahnzwecke vom 15. März 1856 und der dazu ergangenen Nachträge maßggebend.
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I.

Die Staatsregierung ist berechtigt, sich in den Fällen, wo sie das staat-
liche Interesse für betheiligt erachtet, bei den Versammlungen und den Verhand=
lungen des Aufsichtsraths und der Gencralversammlung der Abktionäre durch einen
Kommissar vertreten zu lassen. Um die Ausilbung dieses Rechts zu ermöglichen,
ist der Staatsregierung von allen diesen Versammlungen und Zusammenkünften
rechtzeitig unter Vorlage einer die vollständige Angabe der Berathungsgegenstände
enthaltenden Tagesordnung Anzeige zu erstatten.

Die Staatsregierung ist berechtigt, in den Fällen, in denen sie es flir
nöthig erachtet, die Einberufung außerordentlicher Generalversammlungen zu
verlangen.

III.

Alle die juristische Persönlichkeit der Gesellschaft, welcher die in Rede
stehende Konzession als ein an ihre Person gebundenes Recht ertheilt ist, ab-
ändernden Beschlüsse der Gesellschaft, überhaupt alle Abänderungen ihres Gesell-
schaftsvertrags, welche nach dem in dieser Hinsicht lediglich und allein entscheidenden
Ermessen der Staatsregierung den Voraussetzungen nicht entsprechen, unter denen
die Konzession ertheilt ist, erlangen nur durch die Genehmigung der Staats-
regierung Giltigkeit.

Insbesondere bedürfen Beschlüsse der Gesellschaft, welche die Uebernahme
des Betriebs auf andern Eisenbahnen, die Uebertragung des Betriebs der eigenen
Bahn an Anderc, die Auflösung der Gesellschaft oder die Verschmelzung mit einer
andern Gesellschaft aussprechen, oder durch welche sonst die Bahnanlage oder deren
Betrieb aufgegeben werden soll, zu ihrer Giltigkeit der Genehmigung der Fürst-
lichen Staatsregierung.

Diese Genehmigung ist auch zur Aufhebung derjenigen Beschlüsse früherer
Generalversammlungen erforderlich, welche vom Staate genehmigt waren.

IV.

Für den Bau insbesondere gelten folgende Bestimmungen:
1. Der Staatsregierung bleibt vorbehalten:

die Feststellung der Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung
durch alle Zwischenpunkte,

die Bestimmung der Zahl und der Lage der Stationen,
die Feststellung der Entwürfe aller für den Betrieb der Bahn be-

stimmten baulichen Anlagen und Einrichtungen.
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Dem Staate bleibt für alle durch die Ausführung der genehmigten Ent-
würfe bedingten Benachtheiligungen seines Eigenthums oder seiner sonstigen
Rechte der Anspruch auf vollständige Entschädigung nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen gegen den Konzessionar vorbehalten.

2. Der Konzessionar hat allen Anordnungen, welche wegen polizeilicher
Beaufssichtigung der beim Bahnbau beschäftigten Arbeiter getroffen werden mögen,
nachzukommen.

3. Die Vollendung und Inbetriebnahme der Bahn muß längstens binnen
der im Artikel 3 des Staatsvertrags bestimmten Baufrist erfolgen. 6

Für die Vorlage der ausführlichen Bauentwürfe sowie für die In-
angriffnahme, die Fortführung, die Vollendung und die Inbetriebnahme der
einzelnen Strecken und Bauwerke der Bahn können besondere Fristen fest-
gesetzt werden.

4. Für den Fall, daß der Konzessionar mit der Erfüllung der ihm mit
Bezug auf den Bahnbau obliegenden Verpflichtungen, insbesondere der recht-
zeitigen plan= und anschlagsmäßigen Ausführung und Ausrüstung der Bahn in
Verzug kommen sollte, ist er zur Zahlung einer Strafe von 30000 Mark mit
der Maßgabe verpflichtet, daß die Entscheidung darüber, ob und bis zu welchem
Betrage die Strafe als verfallen anzusehen ist, mit Ausschluß des Rechtswegs
dem Ministerium, Abtheilung für die Finanzen zusteht.

Zur Sicherstellung dieser Verpflichtung hat der Konzessionar den Betrag
von 30000 Mark, in Worten: Dreißig Tausend Mark, baar oder in Reichs-
schuldscheinen, Schuldverschreibungen deutscher Staaten oder sichern Eisenbahn-
Prioritätsobligationen (unter Berechnung der Werthpapiere nach dem Kurswerthe)
nebst den noch nicht fälligen Zins= und Erneuerungsscheinen bei dem Ministerial-
depositum zu hinterlegen und in gerichtlicher oder notarieller Urkunde mit der
Maßggabe zu verpfänden, daß dem Ministerium, Abtheilung für die Finanzen
die Befugniß zusteht, durch Verwendung der Baarbeträge oder durch Veräußerung
der verpfändeten Werthpapiere die verfallenen Strafbeträge einzuziehen.

Die Rückgabe der zu den Papieren ctwa gehörigen Zinsscheinc erfolgt in
deren Verfallterminen, kann jedoch von der bezeichneten Ministerialabtheilung
untersagt werden, wenn nach ihrem allein entscheidenden Urtheile der Konzessionar
den Bau verzögern sollte. Auch ist die bezeichnete Ministerialabtheilung ermächtigt,
nach Maßgabe des Fortschritts des Baues und der Augrüstung der Bahn einen
entsprechenden Theil der Baarbeträge oder Werthpapiere schon vor völliger Voll-
endung des Baues und der Auvrüstung der Bahn zurückgeben zu lassen.



222

5. Falls die festgesetzte allgemeine Baufrist oder eine der festgesetzten
besondern Baufristen nicht innegehalten wird, kann nicht nur die bezeichnete
Strafe eingezogen, sondern auch die ertheilte Konzession durch landes-
herrlichen Erlaß zurückgenommen und die Versteigerung der vorhandenen Bahn-
anlagen eingeleitet werden. Sofern die Staatsregierung von dem Vorbehalte
der Versteigerung der Bahnanlagen Gebrauch zu machen beabsichtigt, soll jedoch
die Zurlcknahme der Konzession nicht vor Ablauf der in § 21 des Prenßischen
Gesetzes vom 3. November 1838 festgesetzten Schlußfrist erfolgen.

6. Der Konzessionar ist verpflichtet, hinsichtlich der in die Pfortener Ost-
straße und die Geraer Reichsstraße fallenden Bahnstrecke ein Abkommen mit der
Geraer Straßenbahn-Aktiengesellschaft und der Stadtgemeinde Gera wegen der
denselben zustehenden Rechte zu treffen und den Dampfbetrieb innerhalb der
gedachten Ortstheile, wenn dessen Beseitigung von der Staatsregierung unter
SetCung einer angemessenen Frist verlangt wird, durch elektrischen Betrieb zu ersetzen.

7. Nach rechtzeitiger Vollendung und Inbetriebsetzung der ganzen Bahn
wird dem Konzessionar ein Kostenbeitrag von 37000 Mark, in Worten: Sieben
und Dreißig Tansend Mark, aus Staatsmitteln gezahlt werden.

V.

Der Konzessionar ist verpflichtet:
a) seine Betriebsrechnung nach den vom Preußischen Minister der öffent-

lichen Arbciten zu erlassenden Vorschriften einzurichten,
b)l der Aufstellung der Rechnung den Zeitraum von Anfang April jedes

Jahres bis Ende März des folgenden Kalenderjahres als Rechnungs-
jahr zu Grunde zu legen,

Ih die von den Aufsichtsbehörden zu statistischen Zwecken für nöthig
erachteten Nachweisungen, sowie deren Unterlagen auf seine Kosten
zu beschaffen und den Aufsichtsbehörden in den von ihnen festgesetzten
Fristen einzureichen.

VI.

Nach Eröffnung des Betriebs ist der Konzessionar zur Aenderung und Er-
weiterung der Bahnanlagen sowic zur Vermehrung der Gleise auf den Bahnhöfen
und der freien Strecke verpflichtet, sofern und soweit das Ministerium, Abtheilung
für die Finanzen solches im Verkehrsinteresse oder im Interesse der Betriebssicherheit
oder im Interesse der Landesvertheidigung für erforderlich erachtet. Soweit diese
Anforderungen lediglich im Interesse der Landesvertheidigung erfolgen, sind die des-
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fallsigen Kosten dem Konzessionar zu erstatten, wenn nicht im Wege der Gesetz-
gebung andere, für den Konzessionar alodann maßgebende Bestimmungen getroffen
werden. Im lUiebrigen fallen die betreffenden Kosten dem Konzessionar zur Last.

Der Konzessionar ist ferner nicht berechtigt aus der Bestimmung in
Artikel 2 Absatz 2 des Staatsvertrags einen Rechtsanspruch auf finanzielle
Leistungen irgend einer Art für die daselbst erwähnte Abzweigungslinie gegen-
über dem Staate oder cinem Staatsangehörigen herzuleiten.

VII.

Sollten nach dem Ermessen des Ministeriums, Abtheilung für die Finanzen
oder der obersten Reichs-Aussichtsbehörde die Voranssetzungen wegfallen, unter
denen auf die Vahn bei ihrer Konzessionirung die Anwendung der Bahnordnung
für die Nebeneisenbahnen Deutschlands für statthaft erklärt ist, so ist der Kon-
zessionar verpflichtet, auf Erfordern der bezeichneten Ministerialabtheilung die
baulichen Einrichtungen und den Betrieb der Bahn nach Maßgabe der für Haupt-
eisenbahnen bestehenden Bestimmungen den Anordnungen der Ministerialabtheilung
entsprechend umzuändern. Kommt der Konzessionar dieser Verpflichtung innerhalb
der ihm dieserhalb gesetzten Frist nicht nach, so hat er auf Verlangen der Staats-
regierung das Eigenthum der Bahn nebst allem Zubehöür gegen Gewährung der
in § 42 Nr. 4 unter a, b und c des Preußischen Eisenbahngesetzes vom 3. No-
vember 188 bezeichneren Entschädigung, mindestens aber gegen Zahlung des auf
den Bau der Bahn innerhalb des Fürstenthums Reuß j. L. verwendeten Anlage-
kapitals an den Staat oder einen von der Staatoregierung zu bezeichnenden
Dritten ubzutreten.

VIII.

Die Aushändigung einer Ausfertigung dieser Konzessionsurkunde erfolgt
erst, nachdem die Königlich Preußische Regierung für die im Preußischen Staats-
gebiete gelegene Strecke die Konzession ertheilt und die Hinterlegung der unter
IV 4 vorgeschriebenen Kaution und Verpfändungsurkunde stattgefunden hat.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Fürstlichen Insiegel.

Schloß Ebersdorf, am 15. Oktober 1900.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

(l. S.) Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
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Inhalt: Aerordunng zur weiteren Ausfülmrung dee Reichoesezes vom 30. Juni 19/0, die Belämpfung

gemeingejährlicher Krankheiten beiressend, sowic der Belanmmachung des Reichskanzlers vom
G. Ollober1047 belressend Besiunmungen zur Auvführung des Gesetzes über dir Belämpfung
nemeingejährlicher Krankheiren, vom 6. März 110|1.

Verordnung
zur weiteren Ausführung des Neichsgesetzes vom 30. Juni 1900,

die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten betreffend,
sowie der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 6. Oktober 1900,

betreffend Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über die
Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten,

vom 6. März 1901.

Mit Höchster Genehmigung wird zur weiteren Ausführung des Reichs-
gesetzes vom 30. Juni 1900, die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten be-
treffend, (Reichogesetzblatt, S. 306) und der Bekanntmachung des Reichskanzlers,
betreffend Bestimmungen zur Ausführung des obigen Gesetzes, vom 6. Oktober 1900
(Reichsgesetzblatt S. 819), sowie der serner vom Bundesrathe festgestellten, nach-
stehend unter O zur allgemeinen Nachachtung abgedruckten Grundsätze, die bei der
Bekämpfung der Pest zu beobachten sind, hierdurch Folgendes verordnet:

Ausgegeben am 13. März 1901.
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81.
Im Sinne der vorstehend bezeichneten Gesetzesvorschriften haben zu gelten:

als Landes-Zentralbehörde: das Ministerium;
als höhere Verwaltungsbehörde: das Ministerium, Abtheilung
für das Innere;

. als untere Verwaltungsbehörden:

u. in den Städten Gera und Schleiz die Stadtgemeindevorstände,
b. im übrigen die Landrathsämter;

 als Polizeibehörden und Ortspolizeibehörden: die Gemeinde-
vorstände;
als beamtete Aerzte: die Bezirksärzte;

u als Gesundheitsbehörde und Ortsgesundheitsbehörde, der
Bezirksarzt;
als weitere Kommunalverbände: die Bezirke;
als kommunale Körperschaften:

die politischen Gemeinden,
die Bezirke.

d—

#

r
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8 2.

Das Ministerium, Abtheilung für das Innere und die Landrathsämter
haben das zur Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten erforderliche Ver-
fahren der ihnen unterstellten Behörden zu überwachen und sind jederzeit,
namentlich bei lässiger oder nicht vorschriftsmäsiger Handhabung der bestehenden
Vorschriften oder, wenn sich für mehrere Ortschaften dieselben Mahnahmen nöthig
machen, ohne Weiteres befugt, das Erforderliche selbst anzuordnen.

§ 3.

Die Polizeibehörden haben alle auf Grund von § 1 des Gesetzes an sie
gelangenden Anzeigen in Ur- boer Abschrift umgehend an den Bezirksarzt weiter
zu geben und haben außerdem über den Ausbruch und den Verdacht des Auf-
tretens einer der in § 1 des Gesetzes genannten Krankheiten unverzüglich und
zwar, soweit die Städte Gera und Schleiz in Betracht kommen, dem Ministerium,
Abtheilung für das Innere, im Uebrigen den Landrathsämtern Anzeige zu er-
statten. Im Falle von Gefahr sind sie verpflichtet, auch ohne erst die Erklärung
des Bezirksarztes abzuwarten, ohne Weiteres selbstständig die erforderlichen Ab-
wehrmaßregeln zu treffen.
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814.

Die in § 2 des Gesetzes den Leichenschauern auferlegte Verpflichtung
zur Anzeige ist innerhalb des Fürstenthums von den Leichenfrauen, in Orten
aber, in welchen Leichenschauärzte angestellt sind, von diesen zu erfüllen.

g 5.

Die Beschaffung der Meldekarten für schriftliche Anzeigen (§ 4 des Gesetzes,
Grundsätze unter O Ziffer 2 und Anlage K) bleibt den Polizeibehörden ilber-
lassen. Dieselben haben auch bei drohender Seuchengefahr sich rechtzeitig mit
einem ausreichenden Vorrath von Formularen für dic wöchentlich dem Kaiserlichen
Gesundheitsamte einzusendenden Nachweisungen (Anlage 4 der vorläufigen Aus-
führungsbestimmungen in der Bekanntmachung des Reichskanzlers) und der fort-
laufend über Pestfälle zu führenden Listen (Anlage B der Grundsätze unter O)
zu versehen; vergl. Ziffer 11 der nurgedachten Ausführungsbestimmungen.

Frankirung der mit der Post eingehenden Anzeigen seiten der nach §§ 2, 3
des Gesetzes Verpflichteten haben die Polizeibehörden nicht zu beanspruchen.

86.

Zuständige Behörden im Sinne von 89 des Gesetzes, ingleichen zu-
ständig zum Erlaß von Anordnungen nach§10 des Gesetzes sind — unbeschadet
der nach § 2 dieser Verordnung dem Ministerium, Abtheilung für das Innere
ertheilten Ermächtigung — in den Städten Gera und Schleiz die Stadtgemeinde-
vorstände, im Uebrigen die Landrathsämter.

5 7.

Unter zureisenden Personen (6 13 des Gesetzes und Ziffer 1 der vor-
läufigen Ausführungsbestimmungen in der Bekanntmachung des Reichskanzlers)
sind nicht nur ortsfremde Personen, die von auswärts eintreffen, sondern auch
ortsangehörige Personen zu verstehen, die nach längerem oder kürzerem Verweilen
an einem von der gemeingefährlichen Krankheit betroffenen Orte oder in einem
von einer solchen Krankheit heimgesuchten Bezirke nach Hause zurückkehren.

Im Uebrigen wird zu ervägen sein, inwieweit die Einführung der
Meldepflicht etwa auch im Vorortverkehr oder im Verkehr zwischen unmittelbar
aneinander grenzenden Orten nothwendig und durchführbar erscheint.
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86.

Die Beschaffung anderweiter geeigneter Unterkunft in den Fällen der
gs 14 und 18 des Gesetzes (Ziffer 2 der vorläufigen Ausführungsbestimmungen
in der Bekanntmachung des Reichskanzlers) liegt den Gemeinden ob. Die wegen
Bereitstellung von ausreichenden Krankenräumen erforderlichen Entschließungen
sind bei Zeiten zu fassen.

89.

Da die Bekämpfung namentlich der Ratten= und Mäuseplage (§ 20 des
Gesetzes, Ziffer 6 der vorläufigen Ausführungsbestimmungen in der Bekannt-
machung des Reichskanzlers) erfahrungsgemäß äusßterst schwierig und zumeist auch
zeitraubend ist, so empfiehlt es sich dringend, Maßregeln zur Vertilgung und
Fernhaltung dieses Ungeziefers rechtzeitig und möglichst schon vor dem Ein-
tritt einer Pestgefahr zu ergreifen oder anzuordnen.

F 10.

Die nach dem Gesetz zu gewährenden Entschädigungen (5 28 ff.) sind von
den Gemeinden zu zahlen.

Der Entschädigungsanspruch ist binnen einer Woche vom Entstehen be-
ziehentlich Bekanntwerden desselben ab geltend zu machen. Die Entschädigungen
sind durch die Ortspolizeibehörde — soweit nöthig nach Anstellung zweckdienlicher
Erörterungen sowie unter Zuziehung geeigneter Sachverständiger — zu ermitteln
und festzustellen.

8 11.

Mit der fortdauernden Ueberwachung der dem allgemeinen Gebrauche
dienenden Einrichtungen für Versorgung mit Trinkwasser und Fortschaffung der
Abfallstoffe (§ 35 des Gesetzes) werden die Bezirksärzte beauftragt.

8 12.

Vor Zuziehung anderer Aerzte anstatt der Bezirksärzte (§ 36 des Ge-
setzes) haben, abgesehen von Nothfällen, die Stadtgemeindevorstände der Städte
Gera und Schleiz die Genehmigung des Ministeriums, Abtheilung für das
Innerc, die übrigen Polizeibehörden die Genehmigung des Landrathoamts ein-
zuholen. Auch haben die Polizeibehörden im Falle der Zuziehung eines anderen
Arztes hiervon den zuständigen Bezirksarzt sofort zu benachrichtigen.
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8 13.

Die im § 42 des Gesetzes vorgeschriebene Benachrichtigung des Kaiserlichen
Gesundheitsamts hat durch die Bezirksärzte zu erfolgen; diese haben eintretenden
Falles gleichzeitig Anzeige au das Ministerium, Abtheilung für das Innere zu
erstatten. Dagegen sind die unter Ziffer 11a und b der vorlänfigen Aus-
führungsbestimmungen (Bekanntmachung des Reichskanzlers) angcordneten weiteren
Mittheilungen durch die Polizeibehörden zu bewirken; vergleiche hierzu Grundsätze
unter O Ziffer 6.

814.

Die Gemeindeaufsichtsbehörden haben zu erwägen, ob die Einrichtung
dauernder Gesundheitskommissionen (Ortsgesundheitsausschüsse), wo solche nicht
bercits bestehen, schon gegenwärtig und vor Eintritt der in Ziffer 15 der Grund-
sätte unter O bezeichneten Voraussetzungen anzuordnen ist. Jedenfalls ist Vor-
sorge zu treffen, daß diese Maßregel im Falle des Eintritts der betreffenden
Voraussetzung unverzüglich getroffen werden und in Wirksamkeit treten kann.

15.

Die bakteriologische Untersuchung pestverdächtiger Fälle — Ziffer 6 der
vorläufigen Ansführungsbestimmungen (Bekanntmachung des Reichokanzlers) — und
die Entsendung der nach Ziffer 5 der Grundsätze unter O zur endgültigen Fest-
stellung solcher Pestfälle abzuordnenden besonderen Sachverständigen wird durch
das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin erfolgen.

8 16.

Die Kosten der behördlichen Ermittelungen/ einschließlich des durch Zu-
ziehung eines anderen Arztes — vergl.§12 dieser Verordnung — entstehenden
Aufwands, ferner die Kosten der Beobuchmg, der Desinfektion und der be-
sonderen Vorsichtsmaßregeln für die Aufbewahrung, Einsargung, Beförderung
und Bestattung der Leichen — § 37 des Gesetzes —fallen den Gemeinden zur Last.

Die Entschädigung der Bezirksärzte liegt der Staatskasse ob.

§ 7.

Die Ministerial-Bekanntmachungen vom 1. September, 19. September
und 2. Dezember 189y, die Pest betreffend, (Amts= und Verordnungsblatt
S. 3 0. 371 und 481) werden aufgehoben.
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Die Bestimmungen der Ministerial-Verfügung vom 24. Februar 1894, die
Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten betreffend, (Amts= und Verordnungs-
blatt S. 99) bleiben mit den sich aus dem Gesetze hinsichtlich der Anzeigepflicht
bei Erkrankungen und Todesfällen an Cholera, Fleckfieber und Pocken
ergebenden Modifikationen auch fernerhin in Kraft.

Gera, den 6. März 1901.

Eürstlich Reuß-M. Ministerinm.
Engelhardt.

O

Grundsätßze,
die hei der Bellämpfung der Best zu beobachten find.

1. Um die Erfüllung der Anzeigepflicht für Pest= und pestverdächtige Fälle
thunlichst zu sichern, haben die Polizeibehörden derjenigen Bezirke, welche durch
die Pest bedroht erscheinen, durch öffentliche Bekanntmachungen auf die bestehende
Anzeigepflicht hinzuweisen. Auch haben sic eine Belehrung der Bevölkerung in
dem Sinne eintreten zu lassen, daß als pestverdächtige Erkrankungen, insbesondere
schnell entstandene, mit hohem Fieber und mit schweren Störungen des Allgemein-
befindens verbundene Drüsenschwellungen anzusehen sind, sofern nicht eine andere
Ursache für diese Erscheinungen bestimmt nachgewiesen ist, ferner daß nach dem
festgestellten Ausbruche der Pest als pestverdächtig außerdem zu gelten haben alle
Erkrankungen und Todesfälle an Lungenentzündung, welche in dem gefährdeten
Orte oder Bezirke sich ereignen. Geeignet erscheinenden Falles sind bezüigliche
Bekanntmachungen während der Dauer der Pestgefahr zu wiederholen.

2. Zur Erleichterung der Anzeigeerstattung empfiehlt es sich, die Benutzung
unfrankirter Postkarten, welche auf der Vorderseite den Vermerk „Portopflichtige
Dienstsache“ tragen, thunlichst zu fördern. Zu diesem Behufe haben die Polizei-
behörden einen entsprechenden Vorrath solcher Karten zu beschaffen, mit einem
Abdruck ihres Dienstsiegels oder Dienststempels zu versehen und in Zeiten drohender
Pestgefahr unentgeltlich für die Benutzung zur Verfügung zu stellen, insbesondere
an Aerzte, Krankenpfleger, Leichenschauer 2c. zu vertheilen. Die Postkarten sollen
auf der Rückseite den aus der Anlage ersichtlichen Vordruck erhalten.
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3. Auf Grund der erstatteten Anzeigen haben die Ortspolizeibehörden für
die sicher festgestellten Pestrfälle Listen nach dem beigefügten Muster fortlaufend
zu führen. 2 5

4. Die Polizeibehörden haben, sobald sie von dem Ausbruch oder den äsz
Verdachte des Auftretens der Pest Kenntniß erhalten, für eine thunlictt beschleunigte
Benachrichtigung des beamteten Arztes behufs Vornahme der im § 6desGesetzes
vorgeschriebenen Ermittelungen Sorge zu tragen.

5. Von jedem ersten, nach den Ermittelungen des beamteten Arztes
vorliegenden Falle von Pest oder Pestverdacht in einer Ortschaft ist alsbald dem
Kaiserlichen Gesundheitsamte Nachricht zu geben. Die endgültige Feststellung
dieser Pestfälle hat durch besondere Sachverständige zu erfolgen, welche von den
Landes-Zentralbehörden im voraus bestimmt und eintretenden Falles sogleich
an Ort und Stelle entsendet werden. Das Ergebniß der Untersuchung ist un-
verzüglich dem Kaiserlichen Gesundheitsamte mitzutheilen.

6. Die in Nr. 11 unter a der Ausführungsbestimmungen und in Nr. 5
der „Grundsätze“ vorgeschriebenen Mittheilungen an das Kaiserliche Gesundheitsamt
sind auf telegraphischem Wege zu bewirken. In Berlin und dessen Vororten
sind die Mittheilungen durch besondere Boten zu übersenden, sofern dies zu
größerer Beschleunigung beiträgt.

7. Für die bakteriologische Feststellung der Pestfälle ist den mit dieser
Aufgabe betrauten Sachverständigen eine Anleitung an die Hand zu geben. Auch
sind die zuständigen Stellen mir einer Anleitung zur Entnahme und Versendung
pestverdächtiger Untersuchungsobjekte zu versehen. Beide Anleitungen werden
vom Reichskanzler aufgestellt und den Bundesregierungen mitgetheilt.“)

8. Schon vor der endgültigen Feststellung des Ausbruchs der Pest hat
die Polizeibehörde, sofern an einem Orte ein pestverdächtiger Krankheits= oder
Todesfall sich zeigt, die zur Verhütung der Weiterverbreitung der Krankheit
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Bei Gefahr im Verzuge hat der mit den
Ermittelungen über die Krankheit betraute beamtete Arzt einstweilen die gebotenen
Maßregeln anzuordnen.

 Bei allen verdächtigen Erkrankungen ist, solange nicht der Verdacht
als unbegründet sich erwiesen hat, so zu verfahren, als ob es sich um wirkliche
Pestfälle handelt.

 Die Auleitung zur Entnahme und Versendung pestverdächtiger Untersuchungsobielte sier 6.sich als B C beineiünt.
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10. In Zeiten der Pestgefahr ist den Wohnungen und ihrer Reinhaltung
erhöhte Auf mertsamteit zuzuwenden, namentlich gilt dies für dunkle, schlecht zu
lüftende, überfüllteWohnstätten,Kellerwohnungen, Massenherbergen, sowie für
Wohnungen, welche mit Viehställen sich unter einem Dache befinden. Wein sich
bei der Besichtigung erhebliche gesundheitliche Mißstände ergeben, so ist auf deren

Beseitigung hinzuwirken.
Für die regelmäßige Beseitigung des Hausmülls ist Sorge zu tragen;

die Ansammlung von Küchenabfällen in den Häusern ist zu vermeiden.
Jede Verunreinigung der Entnahmestellen von Wasser zum Trink= oder

Hausgebrauch und ihrer nächsten Umgebung, insbesondere durch Haushaltabfälle,
schmutzige Wäsche u. dergl., ist zu untersagen.

Es ist Vorsorge zu treffen, daß Abtritte und Pissoirs, namentlich wenn
sie dem öffentlichen Verkehrezugänglich sind, stets rein gehalten werden.

11. Wenn in einerOrtschaft die Pest heftig auftritt, kann die Schließung
der Schulen erforderlich werden. Ereignet sich ein Pestfall im Schulhause, so
muß die betreffende Schule geschlossen werden. Personen, welche der Ansteckung
durch die Pest ausgesetzt gewesen sind, müssen auf die Dauer ihrer Ansteckungs-
gefahr von der Ertheilung des Schulunterrichts ausgeschlossen werden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf andere Unterrichtsveranstaltungen,
an denen eine größere Anzahl von Personen Theil nimmt, siungemäsße Amwendung.

12. Auf die Einrichtung öffentlicher Desinfektionsanstalten, in welchen
die Anwendung heißen Wasserdampfs als Desinfektionsmittel erfolgen kann, ist
hinzuwirken.

Die Ausbildung eines geschulten Desinfektionspersonals ist, namentlich
in den Städten, bei Zeiten vorzubereiten.

13. Der Bedarf an Unterkunftsräumen, Pflegepersonal, ärztlicher Hülfe,
Arznei-, Verband-, Desinfektions= und Transportmitteln ist bei Zeiten sicher zu
stellen. Desgleichen ist ein Naum zur Unterbringung von Leichen bereit zu halten.

14. Alle Personen, welche vermüge ihrer Beschäftigung mit Pestkranken,
deren Effekten oder Ausscheidungen in Berührung kommen (Krankenwärter,
Desinfektoren, Wäscherinnen u. s. w.), sind zur Befolgung der vom Bundesrath
ergehenden Desinfektionsanweisung anzuhalten.

Eine rechtzeitige Schutzimpfung ist diesen Personen nahe zu legen.
15. An den einzelnen, von der Pest bedrohten oder ergriffenen Orten

sind, sofern daselbst nicht bereits dauernd Gesundheitskommissionen bestehen, solche
einzurichten. Aufgabe derselben ist es, die Behörden bei der Durchführung der
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zur Bekämpfung der Pest angeordneten Maßnahmen zu unterstützen und zur
Belehrung der Bevölkerung in Bezug auf die Pest beizutragen. Insbesondere
werden sie fortlaufend von den gesundheitlichen Verhältnissen des Ortes, von
der Sauberkeit der Häuser, der regelmäßigen und zweckmäßigen Beseitigung der
Haushaltabfälle und Schmutzwässer u. dergl. sich durch Besichtigungen zu unter-
richten und auf die Abstellung der vorgefundenen Mißstände hinzuwirken haben.

16. Besonders wichtig ist es, bei den ersten Fällen in einem Orte ein-
gehende und umsichtige Nachforschungen darüber anzustellen, wo und wie sich die
Kranken infizirt haben, um in erster Linie gegen die Infektionsquelle die Maß-
regeln zu richten.

17. Es empfiehlt sich, in Zeiten drohender Pestgefahr die Aerzte mit einer
Belehrung über die Pest zu versehen sowie eine für die Bevölkerung bestimmte
gemeinverständliche Belehrung hierliber allgemein zur Vertheilung zu bringen.
Die Belehrungen werden vom Reichskanzler aufgestellt und den Bundesregierungen
mitgetheilt.

18. Für Orte oder Bezirke, welche von der Pest befallen oder bedroht
sind und in welchen ein allgemeiner Leichenschauzwang noch nicht besteht, ist eine
Anordnung zu erlassen, wonach jede Leiche vor der Bestattung einer amtlichen
Besichtigung (Leichenschau), und zwar thunlichst durch Aerzte, zu unterwerfen ist.
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Anlage A.

 Zählkarte für einen Pestfall.

Ort der Erkrankung:

Wohnung (Straße, Hausnummer, Stockwerk:

Des Erkrankten

Familienname:
Geschlecht: mämnlich, weiblich. (Zutreffendes ist zu unterstreichen.)

Alter:

Stand oder Gewerbe:

Stelle der Beschäftigung:

Tag der Erkrankung:

Tag des Todes:

Bemerkungen (insbesondere auch ob, wann und woher zugereist):
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Tiste der Pertfälle.
1 2. 4 3.8. [o

Stand Stelle .
ili Ta

Ort Wohnung Familienname Geschlecht Alter oder der ao Tag Bemerlungen
Gewerbe schäftigung issrienen

der uresres -----—--—-—-—---——--- Eis-des sp»
Erlranluug.—2 eiees Erkrankten Iran-Todesvte isgeri0

2 r kung.
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Anweisung
zur Gutnahme und Versendung pestverdächtiger Antersuchungsobjekte.

Vorbemerkung. Die Versendung pestverdächtigen Matcrials wird in
der Regel nur erforderlich:

1. wenn die Entsendung eines bakteriologischen Sachverständigen zur
Untersuchung des Falles an Ort und Stelle nicht schnell geung oder
überhaupt nicht erfolgen kann;

# wenn der Sachverständige Material zur genaueren Untersuchung an
ein Laboratorium senden will, während er an Ort und Stelle bleibt;

— . wenn Untersuchungomaterial oder Kulturen von einem Laboratorium

an ein anderes versandt werden sollen.

A. Entnahme des Materials.

Drüsensaft:

a. vom Krbenden.

Nach gründlicher Reinigung der Haut mit
warmem Seifemwasser, Alkohol und destillirtem
Wasser wird aus einer geschwollenen Drüse
mittelst Einschnitts oder durch Ansangen mit
einer frisch durch Auskochen keimfrei gemachten
Pravazschen Spritze etwas Drüsensaft gewonnen
und auf eine Anzahl von Deckgläschen in der
Weise vertheilt, daß auf jedes ein kleines
Tröpfchen gebracht und mit der Kanüle in dünner
Schicht vertheilt wird. Das Gläschen wird
damn mit der bestrichenen Seite nach oben zum
Trocknen hingelegt.
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Drüsentheile: Die Drüsengeschwulst wird unter Actherspray
durch einen Schnitt gespalten und ein hinreichend
großes Stück derselben exstirpirt und in ein
weithalsiges Pulverglas gethan.

Drüseneiter: Ist die Drüsengeschwulst schon in Eiterung iber-
gegangen, so wird sie gespalten und der Eiter
in einem weithalsigen Pulverglas aufgefangen.

Blut: Durch Einstich mit sterilisirter Lanzette in die
sorgfältig gereinigte Haut (Fingerspitze, Ohr-
läppchen u. s. w.) des Kranken werden Bluts-
tropfen gewonnen und auf möglichst viele Deck-
gläschen übertragen.

Hat ein Einschnitt gemacht werden müssen,
so wird das dabei auofließende Blut in einem
Pulverglas aufgefangen.

Lungenauswurf, Lungenödemflüssigkeit und Urin des Kranken werden in
starkwandige Gläser gefüllt.

b. von der Teiche.

Die Obduktion der Leiche ist in der Regel nur soweit auszuführen, wie
die Sicherung der bakteriologischen Diagnose beziehungsweise die Gewimung des
geeigneten Untersuchungomaterials es erfordern. Meist wird es genügen, der
bereits in den abgedichteten Sarg gelegten Leiche folgendes Material zu entnehmen:

1.

#

—.

*P

eine geschwollene Lymphdrüse (möglichst einen sogenannten primären
ubo),

Hein etwa wallnußgroßes Stülck der durch einen Schnitt am linken
Rippenbogen zugänglich gemachten Milz,

. 10 bis 20 cem Blut, das zweckmäßig einer Vena jugularis entnommen
wird.

Falls ein Bubo nicht aufzufinden ist oder der Verdacht auf
Lungenpest besteht, so sind die Brusteingeweide vorsichtig heraus-
zunehmen und die Lungen auf pneumonische Herde zu untersuchen.
Unter solchen Umständen sind
aus erkrankt oder verdächtig befundenen Lungentheilen ein oder einige
etwa wallnußgrosße Stücke zu entnehmen.

Die Organstücke werden zusammen, das Blut für sich, in ein
weithalsiges Pulverglas gethan.
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B. Behandlung der zur Aufnahme von Untersuchungsmaterial
bestimmten Gefäße.

Die Pulvergläser dürfen nicht zu düinnwandig sein und müssen vor dem
Gebrauche frisch ausgekocht werden. Nach der Aufnahme des Untersuchungs-
materials sind sie mit eingeriebenen Glasstopfen oder frisch ausgekochten Korken
zu verschließen und die Stopfen mit Pergamentpapier zu überbinden.

Die Gefäsze dürfen nicht mit einer Desinfektionsflüssigkeit ausgespült sein,
auch darf zu dem Untersuchungsmateriale keine fremde Flüssigkeit hinzugesetzt
werden.

C. Verpackung und Versendung.

Ineine Sendung dürfen immer nur Untersuchungsmaterialien von einem
Kranken beziehungsweise einer Leiche gepackt werden. Ein Schein ist beizulegen,
auf dem anzugeben sind: die einzelnen Bestandtheile der Sendung, Name, Alter,
Geschlecht des Kranken beziehungsweise der Leiche, Tag und Ort der Erkrankung,
Heimaths= beziehungsweise Herkunftsort der von auswärts zugereisten Personen,
Krankheitsform, Tag und Stunde des Todes, Tag und Stunde der Entnahme
des Untersuchungsmaterials. Auf jedem einzelnen Glase ist außerdem der Inhalt
zu verzeichnen.

Zum Verpacken dürfen nur feste Kisten — keine Cigarrenkisten, Papp-
schachteln und dergleichen — benutzt werden. Mit Untersuchungsmaterial beschickte
Deckgläschen werden in signirte Stückchen Flieszpapier geschlagen und mit Watte
fest in einem besonderen Schächtelchen verpackt. Die Gefäße und Schächtelchen
mit dem Untersuchungsmateriale sind in den Kisten mittelst Holzwolle, Heu,
Stroh, Watte und dergleichen so zu verpacken, daß sie unbeweglich liegen und
nicht an einander stoßen.

Die Sendung muß mit starkem Bindfaden umschnürt, versiegelt und mit
der deutlich geschriebenen Adresse der Untersuchungsstelle sowie mit dem Vermerke:
„Vorsicht“ versehen werden.

Bei Beförderung durch die Post ist die Sendung als dringendes Packet')
aufzugeben und der Untersuchungsstelle, an welche sie gerichtet ist, telegraphisch

*7) 5 21 der Postordnung vom 20. Märs 1900 lautel unter U: „Die Sendungen müssen bei der
Einlieserung zur Postanstalt äußerlich durch einen farbigen Zetiel, der in seilem schwarszem Typendruch
oder ausnahmsweise in großen handschriftlichen Zügen die Bezeichnung „Dringend tränt. hervortretend
leuntlich gemacht sein. Die zugehörigen Postpacketadressen sind mit dem gleichen Bermerke zu versehen.“



239

anzukündigen. Ueberhaupt ist sowohl bei der Entnahme als auch bei der Ver-
packung und Versendung der Materialien jeder Zeitverlust zu vermeiden, da sonst
das Ergebniß der Untersuchung in Frage gestellt wird.

D. Versendung lebender Kulturen der Pesterreger.

Die Versendung von lebenden Kulturen der Pesterreger erfolgt in zu-
geschmolzenen Glasröhren, die, umgeben von einer weichen Hülle (Filtrirpapier
und Watte oder Holzwolle), in einem durch übergreifenden Deckel gut verschlossenen
Blechgefäße stehen; das letztere ist seinerseits noch in einer Kiste mit Holzwolle
oder Watte zu verpacken. Es empfiehlt sich, nur frisch angelegte, noch nicht im
Brutschranke gehaltene Aussaaten auf festem Nährboden zu versenden.

Die weitere Verpackung und die Versendung geschieht wie unterCAbs.3und4.
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Gesetzlammlun
für das

Fürstenthum Neuß jüngerer Linie.

No. ölc.
Inhalt: #esetz vom 2. Mörsz 1101 zur Abänderung des Geievce, dan Hebammenwesen betressend,

vom 20. April 1805.

Gesetz
vom 2. März 1901

zur Abänderung des Gesetzes, das Hebammenwesen betreffend,
vom 20. April 1895.

Wir Heinrich der Vie##ehnte, von Goltes Gnaden Jungerer Linie regierender Fuirst Reus,
Graf und Herr von Plauen, Herr m Eren, Granichseld, Gera, Schleiz und Lobenstein kic. ett.
verordnen mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

Das Gesetz, das Hebammemvesen betreffend, vom 20. April 1895 (Gesetz-
sammlung Bd. XXl. S. 115) wird in nachersichtlicher Weise abgeändert und ergänzt:

1.

Dem §2 wird in einem neuen Absatze folgende Bestimmung angefügt:
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn sich bereits eine den

Verhältnissen des Bezirks entsprechende Anzahl von Hebammen in dem
Besitze der Genehmigung befindet.

Ausgegeben am 13. März 1901.
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2.

Der § 7 wird dahin abgeändert:
Hebammen, welche wegen Ausbruchs einer ansteckenden Krankheit

in ihrer Familie oder wegen Berührung mit nachweislich am Kindbett-
fieber erkrankten Woöchnerinnen sich der Ausübung ihres Gewerbes auf
Grund der Bestimmungen der Hebammenordumg bez. der Weisungen
des Bezirkoarztes zeitweilig enthalten müssen, ist für den betreffenden
Zeitraum eine tägliche Entschädigung von drei Mark aus der Staats-
kasse zu gewähren.

3.

Hinter dem § 9 werden folgende Vorschriften eingestellt:

 10.

Die Höhe der von den Hebammen zu beanspruchenden Gebühren
unterliegt der freien Vereinbarung der Betheiligten.

8 11.

Kommt zwischen letzteren eine Vereinbarung nicht zu Stande,
so haben die in der sub angefügten Gebührentaxe enthaltenen Be-
stimmungen als Norm zu dienen.

8 12.

Falls über die Bemessung der Gebühren innerhalb des Rahmens
dieser Bestimmungen Streitigkeiten entstehen, so hat das Landrathsanit
bez. in den Städten der Stadtgemeindevorstand (Stadtrath) die Ge-
bühren nach Gehör des Bezirksarztes unter Berücksichtigung der Um-
stände des jeweiligen Falles, sowir der Vermögensverhältnisse der
Zahlungspflichtigen festzusetzen. Diese Festsetzung ist nicht vollstreckbar,
jedoch beim Beschreiten des Rechtsweges für den Richter bindend.

§ 13.

Die in dem § 1 des Gesetzes vom 21. Juni 1871 (Gesetz-
sammlung Bd. XVI. S. 455) geordnete Unterstützungspflicht der Armen-
verbände erstreckt sich auch auf die Gewähr der Hebammenhilfe bei
Entbindung und Pflege hilfsbedürftiger Personen.
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8 14.

Zum Zwecke der Unterstützung der Hebammen im Falle der
Inwalidität wird für jeden Bezirk eine Hebammen-Unterstützungs—
kasse gebildet.

Zu dieser Kasse ist von jeder Geburt, zu der eine Hebamme
zugezogen wird, ein zur Hälfte von der Hebamme, zur Hälfte aus der
Bezirkskasse zu zahlender Beitrag in Höhe von 50 Pfennig zu entrichten.

Die zwangsweise Beitreibung der Hebammenbeiträge erfolgt
durch die Landrathsämter nach Maßgabe des Gesetzes vom 10. August 1899,
die Zwangsvollstreckung im Verwaltungswege betreffend.

4.

An die Stelle des bisherigen 5 10 tritt folgende Vorschrift:

8 15.

Die landesherrliche Verordnung, betreffend den Erlaß einer
revidirten Gebührentaxe für die Hebammen, vom 24. März 1894
(Gesetzsammlung Vd. XXl. S. 303), sowie alle sonst entgegenstehenden
Bestimmungen, soweit dieselben nicht auf besonderen Vereinbarungen
mit den übrigen Bundesregierungen beruhen, sind aufgehoben.

5.

Der bisherige § 11 fällt.

Mit der Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes ist unser Ministerium
beauftragt, welches auch den Zeitpunkt zu bestimmen hat, mit welchem dasselbe
in Kraft tritt.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserem bei-
gedrückten Fürstlichen Insiegel.

Schloß Osterstein, den 2. März 1901.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

*igOo Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. v. Hinüber. K. Graesel.

314
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A.

Gebührentare für die Hebammen.
1. Für eine natürliche Geburt . . . . . 7,00 bis 20,00 M.

2. Für eine Zwillingsgeburt . 9,00 „ 30,00 „

3. Für eine schwierige Geburt . .7,00»:10,00»
Anmerkung. In den Sätzen unter 1—3 e die

Gebühr für die gewöhnliche Wochenpflege während der
ersten neun Tage mit enthalten.

4. Für die Pflege der Wöchnerin und des Kindes vom
zehnten Tage nach der Geburt täglich . . .1,00,,l,50,,

5. Für eine verlangte Nachtwache . . . .2,0t)»:z,00»

6. Für ein Klystier zu geben . . . .— 0,50,,
7. Für den Beistand bei einem Abortus . .2,00»3,00»

8. Für jeden verlangten Besuch, welcher nicht zur T
lichen Wochenpflege gehört, bei Tag 0,50 „ 1,00 „

bei Nacht . .1,00»1,50»
9. Für die Einlegung des Katheters . — 0,50»

10. Für die verlangte Untersuchung einer Schwangeren
oder Kranken . 100»2,00,,

11. Bei Geburten in einer Gemeinde außerhalb desWohnortes der Hebamme
erhöhen sich die Sätze unter Nr. 1—3 um je 1 bis 3 M. lj nach der
Entfernung).

Bei anderen geburtshülflichen Verrichtungen hat die Hebamme unter der
gleichen Voraussetzung außer der Gebühr sowohl für den Hin= als für den
Rückweg Anspruch auf freie Fahrt (bei Eisenbahnfahrten in der III. Wagenklasse)
oder auf Gewährung eines Weggeldes von 15 Pfennig für jedes zurückgelegte
oder angefangene Kilomcter.



Gesetzsammlung
für das

Fürsteuthum Reuß jüngerer Linie.

No. 613.

Inhalt: Miiistenia Belanntmachung. betressend die Erhebung der Beiträge zur Juvalidenversicherunnrlach dem Reichoneset vom 13. Juli l##m

Ministerial-Bekanntmachung,
betreffend die Erhebung der Beiträge zur Invalidenversicherung

nach dem Reichsgesetz vom 13. Juli 18909.

Auf Grund§&amp; 149 des Juwalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899
(Reichsgesetzblatt S. 163) wird für dieVorstände der Orts-, Betriebs= (Fabrik-),
Bau-, Innungs= und Knappschaftskrankenkassen, sowie für die Verwaltungen der
Gemeindekrankenversicherungen und die landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher
Art hierdurch die nachstehende, mit den Regierungen der bei der Thüringischen
Landes-Versicherungsanstalt betheiligten Staaten vereinbarte Amveisung, be-
treffend die Erhebung der Beiträge zur Invalidenversicherung, erlassen und
gleichzeitig bestimmt, daß dieselbe vom 1. April 1001 ab an die Stelle der
gegenwärtig gültigen Anweisung der ThüringischenLandeoversicherungsanstalt in
Weimar vom 1. Dezember 1890 zu treten hat.

Gera, den 18. März 1901.

Eürstlich Reuß-Pl. Ministerlum.
Engelhardt.

Auogegeben am 23. Märsz 1001.
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Anweisung
für die Vorstäude der Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau-, Innungs= und
Knappschaftskrankenkassen, sowie für die Berwaltungen der Gemeinde-
krankenversicherungen und landes Ei tungen ähnlicher Art,
betr. die Erhebung der Beiträge zur Invalldenversicherung nach dem
Reichsgesetz vom 13. Juli 1809 (S. 163 f. des Reichsgesetzblattes).“)

I. Amfang der Versicherungspflicht.
81.

Die Invalidenversicherung erstreckt sich im Allgemeinen auf alle der Kranken—
versicherungspflicht nach 8 1 des Reichsgesetzes, betr. die Krankenversicherung der
Arbeiter vom 10. April 1892 unterfallende Personen, soweit sie das 16. Lebens-
jahr überschritten haben und Arbeit gegen Lohn (nicht um freien Unterhalt) ver-
richten. Lehrlinge sind auch dann versicherungopflichtig, wenn der gewährte Baar-
betrag als „Kostgeld“ 2c. bezeichnet und nicht an den Lehrling selbst, sondern an
dessen Angehörige bezahlt wird.

Nichtversicherungspflichtig sind Personen, deren Arbeitsfähigkeit in
Folge von Alter, Krankheit oder sonstigen Gebrechen dauernd auf weniger als
ein Drittel herabgesetzt ist (Gesetz 5 5 Abs. 4).

Auf Antrag zu befreien sind Personen,
a) welchen von einem Bundcsstaate, einem Kommunalverbande, einer

Versicherungsanstalt oder zugelassenen besonderen Kasseneinrichtung
Pensionen, Wartegelder oder ähnliche Bezilge im Mindestbetrage von
116,00 Mark jährlich bewilligt sind oder

h) welchen auf Grund der reichygesetzlichen Bestimmungen über Unfall=
versicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens dem-
selben Betrage zusteht,

*! Wo vom -Gesev# ohme weitere Bezeichnung geiprochen wird, ist das Invalidenversicherungs.
heseb gemeint.
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e) welche das 70ste Lebensjahr vollendet haben,
) welche Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahres nur in bestimmten

Jahreszeiten für nicht mehr als zwölf Wochen oder überhaupt für
nicht mehr als fünfzig Tage übernehmen, im Uebrigen aber ihren
Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer oder anderweit selbständig
erwerben oder ohne Lohn oder Gehalt thätig sind, solange für die-
selben nicht bereits einhundert Wochen lang Beiträge entrichtet worden
sind (Ges. § 6, Abs. 1 und 2 und Kaiserliche Verordnung vom
24. Dezember 189y9).

Der Antrag auf Befreiung ist bei der unteren Vervaltungsbehörde")
zu stellen.

Solange die Befreiung nicht nachgewiesen ist, sind Beiträge zur Invaliden=
versicherung zu entrichten. Die Befreiung gilt nur so lange, als der Befreiungs-
grund besteht. In den Fällen unter d ist der Befreiungsantrag alljährlich zu
wiederholen.

Versicherungspflicht und damit die Verpflichtung zur Leistung von Bei-
trägen tritt wieder ein, wenn der Antrag auf Befreiung zurückgenommen wird,
vom Tage der Rücknahme ab.

Höbe der Beiträge.

82.
Die Höhe der Beiträge richtet sich
1. für die Mitglieder einer Orts-, Betriebs-Fabrik-), Bau- und Innungs-

krankenkasse oder einer Knappschaftskrankenkasse nach dem für die Kranken-

k*) im Großher.— hoet Sachsen. Weimar: die Bezirkädirektoren und die Gemeindevorstände in Weimar,Eiss Apolda, Jena und Ilmenau:im Her)#ehannCaasen Meiningen: die Landrätl#e und die Magistrate:
im eSachsen,Altenburn: die Landrathsämter und die Stadträthe in Altenburg undl
smouIomlnms Snchien Cobitmdas Landmllwnst ImdtkwlndlccobumUoistgshkunn»amte«

Neustadta.H.,Rodach der Stadtrath bez. Manistrat:im Herzogthum Tar,n die Landrathaämter und die Stadträthe in Gotha, O#rdni und
fhansen:

im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershansen: die Landrithe:
im Fürstenthun Schwarzburg. Rudolstadt: die Landräthe und der Stadtgemeindevorstandin Rudolsiadt:
im Fürstenthum Reust älterer Vinie: das Landrathsamt und die Gemeindevorstände in Greiz und

Zeulenroda:
im Fürstenihum Neußz jüngerer Vinie: die Landrathsämter und der Stadtrath in Gera.

32
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kasse festgesetzten durchschnittlichen Tagelohn (G# 6, 20 des Kranken-
versicherungsgesetzes) dergestalt, daß das Dreihundertfache desselben
als Jahresarbeitsverdienst gilt.

Ersolgt die Berechnung der Beiträge und des Krankengeldes nach dem wirk-
lichen Arbeitsverdienst (§ 26aZiff. 6 des Krankenversicherungogesetes), so tritl
dieser an Sielle des durchschnittlichen Tagelohns.

Bei Knappschaftskassen sind die Beiträge nach dem dreihundertsachen Betrage
des orlsüblichen Tagelohns (&amp; 8 des Krankenwersicherungsgesenes) zu berechnen,
wenn dieser höher ist, als der sesigesente Tagesarbeitsverdienst.

für die der Gemeindekrankenversicherung angehörigen Personen, falls
sie nicht zu den land= und forstwirthschaftlichen Arbeitern oder den in
der Land= und Forstwirthschaft beschäftigten Betriebsbeamten gehören,
nach dem in Gemäßheit des § 8 des Krankenversicherungsgesetzes fest-
gesetzten ortsüblichen Tagelohne gewöhnlicher Tagearbeiter dergestalt,
daß auch hier das Dreihnndertfache desselben als Jahresarbeits-
verdienst gilt.
 für die in der Land= und Forstwirthschaft beschäftigten Personen, welche

der Gemeindekrankenversicherung angehören, nach dem für dieselben auf
Grund von § 37 des Gesetzes vom 13. Juli 1899 von den höheren
Verwaltungsbehörden festgesetzten durchschnittlichen Jahresarbeitsver-
dienste und, soweit Betriebsbeamte in Frage kommen, nach dem für
diese nach § 9 Abs. 2 des Unfallversicherungsgesetzes für Land= und
Forstwirthschaft vom 30. Juni 1900 zu ermittelnden Jahreoarbeits-
verdienste.

Sofern für Wochen, Monate oder Jahre eine feste baare
Vergütung vereinbart und diese höher ist, als die vorstehend nach
Ziffer 1 bis 3 sich ergebenden Durchschnittsbeträge, ist die feste
Vergütung der Berechnung der Beitragshöhe zu Grunde zu legen.

Hiernach gehören Versicherungopflichtige, deren der Berechnung des Kranken-
geldes zu Grunde gelegter Tagelohn bez. Arbeitsverdienst beträgt:

bis zu 1 M. 165# Pf. der Lohnklasse 1 (Arbeitsverdienst bis zu 350 M.),
mehr als 1 M. 167/8Pf. bis 1 M. S37„ Pf. der Lohnklasse 11 (Arbeits-

verdienst über 350 bis 550 M.),
mehr alg 1 M. 837/8 Pf. bis 2 M. 8 3 ½ Pf. der Lohnklasse III (Arbeits-

verdienst über 550 bis 850 M.),

N.

=
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mehr als 2 M. 837/ Pf. bis 3 M. 837, Pf. der Lohnklasse IV (Arbeits-
verdienst über 850 bis 1150 M.),

mehr als 3 M. 837/, Pf. der Lohnklasse V (Arbeitsverdienst über 1150 M.)
an.

Der Versicherte kann die Versicherung in einer höheren als derjenigen
Lohnklasse, welche für ihn maßgebend ist, beanspruchen, hat sich aber die Mehr-
kosten vom Lohne abziehen zu lassen (Gesetz § 31).

8 3.

Die wöchentlichen Beiträge betragen
für die Mitglieder der Lohnklasse 1 14 Pf.,

14 « « « » l 20 7 ?

„ Ill 214 „* 77 7. 7

77 77 77 77 7 1 v 30 77 „

„ „ V 30 „

(Gesetz § 32 Abs. 5).
Freiwillig Versicherten (vergl. § 6 unten) steht die Wahl der Lohnklasse

frei (Gesetz 8 145 Abs. 1).

Zahlungspflicht.
8 4.

Die Beiträge werden in gleicher Weise wie Krankenkassenbeiträge von
dem Arbeitgeber eingezogen; es hat aber die Berechnung stets nach vollen
Wochenbeiträgen zu erfolgen.

Der Beitrag ist zum vollen Betrag von demjenigen Arbeitgeber zu
entrichten, welcher einen Versicherten im Laufe einer Woche beschäftigt hat (Gesetz
* 140 Abs. 1).

Hat ein Versicherter im Laufe einer Woche bei mehreren Arbeitgebern
gearbeitet, so hat derjenige, bei welchem der Versicherte zuerst gearbeitet hat,
den vollen Wochenbeitrag zu entrichten (Gesetz § 140 Abs. 2). Als Anfangs-
tag der Woche (Arbeitswoche) gilt der Montag (Gesetz § 30 Abs. 1).

Ist ein Versicherter bei Beginn einer Woche erwerbslos und tritt erst im
Laufe der Woche in eine versicherungspflichtige Beschäftigung ein, so hat der
betreffende Arbeitgeber, auch wenn er den Versicherten nur einen Tag oder einen
Theil eines Tages beschäftigt, den vollen Wochenbeitrag zu zahlen.
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Kranstheit und Militärdienst.

§* 5.

Als Beitragswochen werden, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden
brauchen, diejenigen vollen Wochen (vom Montag bis Sonntag gerechnet) in
Anrechnung gebracht, während deren Versicherte

1. behufs Erfüllung der Wehrpflicht in Friedeus-, Mobilmachungs= oder
Kriegszeiten zum Heere oder zur Marine eingezogen gewesen sind,

2. in Mobilmachungs= oder Kriegszeiten freiwillig militärische Dienst-
leistungen verrichtet haben,

 wegen bescheinigter, mit zeitweiser Erwerbsunfähigkeit verbundener Krank-
heit an der Fortsetzung ihrer Berufsthätigkeit verhindert gewesen sind.

Diese Anrechnung erfolgt jedoch nur bei solchen Personen, welche vor den
in Rede stehenden Zeiten berufsmäßig eine die Versicherungspflicht begründende
Beschäftigung nicht lediglich vorübergehend aufgenommen haben.

Die an eine Krankheit sich anschließende Genesungszeit wird der Krankheit
gleichgeachtet. Dasselbe gilt von einem regelmäßig verlaufenden Wochenbette
für die Dauer der dadurch veranlaßten Erwerbaounfähigkeit, aber höchstens für
sechs Wochen von der Entbindung an gerechnet.

Die Anrechmung findet nicht statt,
a) wenn der Betheiligte sich die Krankheit vorsätzlich oder bei Begehung

eines durch strafgerichtliches Urtheil festgestellten Verbrechens, durch
schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln oder durch
Trunkfälligkeit zugezogen hat,

b) wenn die Krankheit oder Militärdienstzeit in eine Zeit fällt, während
der der Versicherte in der Regel Lohnarbeit nicht verrichtete (Saisonarbeit).

Ueber die Dauer der Krankheit ist den Versicherten eine Bescheinigung
nach Maßgabe des anliegenden Formulars zu ertheilen (vergl. Anlage Al.

Freiwillige Persccherung.

§ 6.

Personen, welche aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung aus-
scheiden, können das Versicherungsverhältniß durch Zahlung der Beiträge fort-
setzen (Weiterversicherung, Gesetz § 14, Abs. 2)
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Zum freiwilligen Eintritt in die Versicherung (Selbstversicherung)
sind berechtigt

1. Gewerbetreibende, Landwirthe und sonstige Betriebsunternehmer, welche
nicht regelmäßig mehr als 2 Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Haus-
gewerbetreibende, soweit nicht durch Beschluß des Bundesraths
(&amp; 2 Abs. 1) die Versicherungspflicht auf sie erstreckt worden ist,
 Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Handlungsgehülfen und sonstige

Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet,
ferner Lehrer und Erzieher sowie Schiffsführer, sämmtlich sofern ihr
regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als
zweitausend Mark, aber nicht über dreitausend Mark beträgr,

solange sic das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Gesetz § 14, Abs. 1).
Für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung sind besondere

Onittungskarten von grauer Farbe zu venvenden.
Die Befreiung von Beiträgen für die Dauer einer Krankheit oder

Militärdienstzeit findet auf freiwillig Versicherte (Weiter= und Selbst-
versicherte) keine Anwendung; es sind daher bei der Aufrechnung von Quittungs-
karten solcher Versicherten Krankheits= und Militärdienst-Zeiten nicht zu berück-
sichtigen.

16

II. GErhebung der Beiträge.
S 7.

Die Beiträge sind in der Regel in monatlichen Terminen einzuheben.
Dabei sind für jeden Termin soviel Wochen-Beiträge zu erheben, als

Montage in den betreffenden Kalendermonat fallen.
Längere, insbesondere vierteljährliche Hebeperioden können von der Auf-

sichtobehhrde mit Genehmigung der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt
gestattet werden.

§ 8.

Rilckständige Beiträge von Arbeitgebern sind in derselben Weise wic Ge-
meindeabgaben und Krankenkassenbeiträge beizuziehen (5§ 168 des Gesetzco).

as Beitreibungsverfahren ist innerhalb 1 Wochen nach Fälligkeit der
Beiträge einzuleiten und bis zur Erledigung ohne Unterbrechung zu verfolgen.
Rilckstände, welche nicht innerhalb 3 Monaten nach der Fälligkeit eingegangen
sind, sind dem Vorstande der Landes-Versicherungsanstalt anzuzeigen.
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Gegen freiwillig Versicherte (§ 6 oben) sind Beitreibungsanträge niemals
zu stellen.

Peberegister.

5 #.

Der Zweck des Heberegisters ist die Feststellung des Beitragosolls, d. h.
der Beiträge, die von den einzelnen Arbeitgebern für ihre Kassenmitglieder
zu jedem Hebetermin zu zahlen sind, und der Nachweis der verbliebenen Bei-
tragsrückstände.

Das Heberegister muß mindestens nachweisen:
die Namen der Arbeitgeber und der von einem jeden angemeldeten

Versicherten,
Geburtstag und ahr der Letzteren,
Tag der An= und Abmeldung,
die Berechnung der terminlichen Beiträge für jeden Versicherten,

die Gesammtsumme der von jedem Arbeitgeber terminlich zu leistenden
Beiträge,

die Markenzahl hinterlegter Onittungskarten bei Eingang und Aus-

didinng derselben, sowie den Tag der Aushändigung derLetzt
Das e0benait. st deshalb nach Konten der Arbeitgeber zu führen. Die

Konten sind in alphabetischer Folge anzulegen, sofern nicht die Folge der Konten
nach der Wohnung der Arbeitgeber zweckmäßiger erscheint. Bei jedem Konto
ist Raum zum Nachtrag der im Laufe des Jahres zukommenden Versicherten
vorzusehen.

Die Beiträge für die Krankenversicherung und die Invalidenversicherung
sind in besonderen Spalten einzutragen (vergl. Anlage B). Die erfolgte Zahlung
ist durch Eintragung des Zahlungstags unter der betreffenden Beitragsspalte
ersichtlich zu machen. Die Venutzung verschicdenfarbiger Tinten zum Eintrag
der Kranken= und der Invalidenversicherungsbeiträge wird empfohlen.

Am Schlusse des Heberegistero oder in einem besonderen Hefte sind die
terminlichen Beitragssummen der einzelnen Arbeitgeber zusammenzustellen und
die Gesammtsumme der berechneten Beiträge für das Rechnungsjahr zu er-
mitteln (Anlage O.

Betriebskrankenkassen, welche die Kranken= und Jnvalidenversicherungsbeilräge
im Cohnbuche nachweisen und die Markenverwendung innerhalb jeder Lohnzahlungs-
periode bewirken, können von Führung eines besonderen Hoberegisters absehen.



253

Kafsebuch.

* 10.
In dasselbe sind

der eiserne Bestand (§ 18),
die eingehobenen Beiträge,
die zwecks Markenankaufs an die Postanstalten abgeführten Beträge,
die von der Post gekauften und
die verwendeten Beitragsmarken (uogl. § 12 unten) nach Zahl und

Lohnklassen
dergestalt zu buchen, daß die Aufrechnung der Einnahme= und Ausgabespalten
den jeweiligen Bestand an Geld und Marken erkennen läßt (Anlage D).

Die Einträge von Beitragseinnahmen in das Kassebuch sind zu bewirken,
bevor die Zahlung leistende Person das Kasselobal (die Wohnung des Kassirers)
verlassen hat.

Kleineren, insbesondere ländlichen Kassen, kann von der Aufsichtsbehörde
mit Genehmigung der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt die Führung
dieses Kassebuchs erlassen werden, wenn in einer besonderen Spalte des Ein-
nahmebuchs der Krankenkasse die Beitragseinnahme für die Invalidenversicherung
nachgewiesen und im Heberegister die erfolgte Markenverwendung für jeden Hebe-
termin (mittels handschriftlicher oder durch Stempeldruck bewirkter Angabe des
Entwerthungsdatums) unterm Kontenabschluß bescheinigt wird.

Beitragomarken, die vor Entrichtung der Beiträge verwendet worden sind,
müssen im Heberegister vorgemerkt oder in ein besonderes Vorschußverwendungs-
register eingetragen werden.

Dasselbe hat folgende Angaben zu enthalten:
Konto des Arbeitgebers,
Name der Versicherten,
Zeitangabe, für welche die Verwendung erfolgt,
Anzahl und Lohnklasse der verwendeten Marken.

Alsbald nach #richung,- Beiträge ist das Vorschußverwendungs-register zu berichtigen (ugl. Anl. uorne.
811.

Die für die Krankenkasse bestimmten An- und Abmeldungen sind zugleich
für die Invalidenwersicherung wirksam.

*nt
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Sollen für die Dauer der Unterbrechung eines ständigen Arbeitsverhält-
nisses Invalidenversicherungsbeiträge nicht geleistet werden, so ist die Ab= und
Anmeldung für die Zwecke der Invalidenversicherung durch den verpflichteten
Arbeitgeber auch dann zu bewirken, wenn die Fortsetzung des Krankenversicherungs-
verhältnisses beabsichtigt wird.

Arbeitgeber, welche dieser Verpflichtung nicht nachkommen, können von der
Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt mit Geldstrafe bis zu 20 M. belegt

werden (Gesetz§179 in Verbindunnmit§20derSatungen der Versicherungsanstalt).
Im Falle des Abs.2kann die Krankenkasse auf eine besondere An= und

Abmeldung verzichten, wenn der Nachweis der Nichtbeschäftigung in einzelnen
Wochen durch Vorlegung ordnungsmäßig geführter Lohnlisten geführt wird.

Beitragsmarklen.
* 12.

Für die von den Arbeitgebern und Freiwilligversicherten erhobenen Bei-
träge sind Beitragsmarken der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt bei
einer innerhalb des Bezirks der Letzteren gelegenen Postanstalt oder einer der
sonst bekannt gegebenen Markenverkaufsstellen anzukaufen und in die Qnittungs-
karten der Versicherten einzukleben (vergl. §§ 15 und 18 unten).

Das Einkleben der Marken hat sofort oder längstens innerhalb einer
Woche nach Ablieferung der Beiträge zu geschehen.

Das Einkleben der Marken erfolgt in fortlaufender Reihenfolge der ein-
zelnen Felder der Quittungskarten dergestalt, daß freie Zwischenräume vermieden
werden (Gesetz § 149).

Eutwerthung der RMarklen.

8 13.

Die Krankenkassen 2c. haben die den eingezogenen Beträgen entsprechenden
Marken alsbald nach deren Einklebung zu entwerthen.

Die Entwerthung hat in der Weise zu erfolgen, daß auf die einzelnen
Marken handschriftlich oder unter Verwendung eines Stempels der Entwerthungs-
tag in Ziffern dentlich vermerkt wird,

z. V. (Market

15. 3. oo
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Ouittungskarten.
 11.

Die QOnittungskarten werden den Krankenkassen 2c. unentgeltlich von der

Thüringischen Landes- Versicherungoanstalt geliefert und sind, von den Ausnahmen
Ziffer. XXXVIII Abs.2der Anweisung, betr. das Verfahren bei der Ausstellung
und dem Umtausch, sowie bei der Erneuerung (Ersetzung) von Onittungskarten,

abgesehen unentgeltlich an die Versicherten abzugeben.
Wegen der Ausstellung 2c. der Quittungskarten wird auf die eben-

bezeichnete Anweisung verwiesen.
Für die mit der Ausstellung und dem Umtausch pp. der Quittungs-

karten verbundenen Geschäfte wird eine Gebühr von 1% des Werthes der ver-
wendeten Marken gewährt, die gleichzeitig mit der Hebegebühr (§&amp; 21) zu be-
rechnen ist.

8 15.

Das Einkleben der Beitragomarken ist nur in solche Quittungskarten
äu bewirken, welche auf den Namen des in Frage kommenden Versicherten aus-
gestellt sind.

Der Versicherte ist verpflichtet, die Quittungskartesichausstellenzulassen
und sie behufs Einklebens der Marken zu den hierfür vorgesehenen Zeiten vor-
zulegen (Gesetz §§ 141, 149, 150). Er kann hierzu von der Ortspolizeibehörde
durch Geldstrafen bis zu 10 M. angehalten werden (Gesetz§131 Abs. 2). Ist
der Versicherte mit einer Quittungskarte nicht versehen oder lehnt er deren Vor-
legung ab, so ist der Arbeitgeber berechtigt, fürr Rechnung des Versicherten eine
solche anzuschaffen und den verauglagten Betrag bei der nächsten Lohnzahlung
einzubehalten.

Der Versicherte ist berechtigt, die Quittungskarte, solange die Erhebung
der Beiträge durch Vermittelung der Krankenkasse erfolgt, bei dieser zu hinter-
legen (Gesetz § 153).

Im Interesse der Vereinfachung des Geschäftsganges ist darauf hinzu-
wirken, daß von dieser Berechtigung müglichst von allen Versicherten Gebrauch
gemacht wird. Es ist anzunehmen, daß die Absicht besteht, die der Krankenkasse
vorgelegten Quittungskarten zu hinterlegen, wenn die Rückgabe nicht auodrücklich
gefordert wird. Eine Zurückhaltung der Quittungskarte gegen den Willen
des Versicherten darf nicht erfolgen.
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Soweit von dem Rechte der Hinterlegung der Quittungskarten bei der
Krankenkasse Gebrauch gemacht wird, sind die Qnittungskarten in der Reihen=
folge des der Beitragserhebung zu Grunde gelegten Heberegisters zu ordnen und,
gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, sorgfältig aufzubewahren.

§ 16.

Fehlt einem Versicherten die Quittungskarte, weil sein Arbeitgeber die
bisherige, noch verwendbare Qnittungskarte widerrechtlich einbehalten hat, so ist
eine neue Karte mit der auf die Nummer der zurückbehaltenen Karte folgenden
Nummer auszustellen, im Uebrigen aber durch Vermittelung der zuständigen
Polizeibehörde dafür Sorge zu tragen, daß dem Arbeitgeber die einbehaltene
Karte abgenommen und seine Bestrafung auf Grund § 181 Ziffer 4 des Gesetzes
herbeigeführt wird. Die abgenommene Karte ist wie eine zum Umtausch vor-
gelegte Karte zu behandeln.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn die Vorlegung der Qnittungs-
karte aus anderen Gründen unterbleibt.

sst der Name der Versicherungsanstalt und die Nummer der fehlenden
Karte nicht bekannt, so sind diese Angaben auf der neuen Karte erst zu bewirken,
nachdem sie ermittelt worden sind. Lassen sich die Angaben nicht mit Sicherheit
ermitteln, so erhält die neue Karte den Namen der Thüringischen Landes-Ver-
sicherungsanstalt und die Nr. 1.

§ 17.

Eine Quittungskarte verliert ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb
zweier Jahre nach dem auf der Karte verzeichneten Anostellungstage zum Um-
tausch eingereicht ist. Ist die Annahme begründet, daß der Versicherte ohne sein
Verschulden den rechtzeitigen Umtausch versäumt hat, so kann der Vorstand der
Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt auf Antrag die fortdauernde Gültigkeit
der Onittungskarte anerkennen.

Wegen der Gültigkeitsverlängerung und des Umtausches der Quittungs-
karten wird auf die Anweisung, betreffend das Verfahren bei der Ausstellung
und dem Umtausch, sowie bei der Ernenerung (Ersetzung) von Quittungskarten,
Abschnitt B, Bezug genommen.

Die umgetauschten und herrenlosen Karten, sowie die Karten verstorbener
Mitglieder sind unter Beifügung eines alphabetischen Verzeichnisses vierteljährlich
an die Thüringische Landes-Versicherungsanstalt einzusenden. Das Verzeichniß
hat folgende Angaben zu enthalten:
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Vor= und Zunamen,
Geburtsjahr und -ztag dee Versicherten,
Nr. der Qnittungskarte,
Namen der Versicherungsanstalt, auf welche die Quittungskarte lautet

(vergl. Anlage #).

Eiserner Markienbestand.
8 18.

Die Kasse erhält durch Vermittelung der Postanstalt, zu deren Bezirk sie
gehört, auf Antrag einen Markenvorrath, welcher dem voraussichtlichen Bedarfe
auf zwei Wochen entspricht, ohne Entgelt ausgehändigt.

Der Werthbetrag dieser Beitragsmarken ist in Einnahme zu stellen oder
auf der ersten Seite des Kassebuchs vorzutragen.

Dieser Markenbestand ist nach Maßgabe des Bedarfs unter Verwendung
der erhobenen Beiträge fortlaufend zu ergänzen.

ie Kasse muß stets in Beitragsmarken oder baarem Gelde soviel vor-
räthig haben, als dem ihr übergebenen Markenvorrathe und den eingehobenen
Beiträgen (§ 9), soweit für letztere nicht bereito nachweislich Marken in die
Quittungskarten eingeklebt sind, entspricht.

&amp; 19.

Die Geld= und Markenbestände der Invalidenversicherung sind wie die
der Krankenversicherung und von allen fremden Beständen gesondert aufzu-
bewahren.

Kontrole.
8 20.

Den Kontrolbeamten und den vom Vorstand der Anstalt mit Revisionen
betrauten Beamten sind die Bestände, Bücher und Quittungskarten zur Prüfung
vorzulegen, auch die Qnittungskarten auf Verlangen gegen Bescheinigung aus-
zuantworten.

Hebegebühr.
*§ 21.

Für Erhebung der Beiträge erhalten Ortskrankenkassen, Innungskranken-
kassen, Gemeindekrankenversicherungen 5%, Betriebs-(Fabrik-), Bau= und Knapp-
schaftskrankenkassen 22%% des Werthes der verwendeten Beitragsmarken.
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Die Zahlung erfolgt nach Wahl der Kassen in einwierteljährlichen oder
jährlichen Raten auf Grund von Nachweisungen (Anlage (1).

Die stattgefundene Markenverwendung ist vom Vorsitzenden und Rechnungs-
führer der Kasse auf der Hebegebührennachweisung handschriftlich zu bescheinigen.

§5 22.

Die Abänderung und Ergänzung dieser Amveisung bleibt vorbehalten.
Die Verwendung anderer als der unter B. C. .. E. beigefügten Formulare

ist nachgelassen, sofern sic den Vorschriften dieser Amveisung, insbesondere der
&amp;v½ 10, entsprechen.

Gera, den 18. März 1901.

fürstlich Reuß-VI. Ministerium.
Engelhardt.



Anlage 1.

Rrankheitsbescheinigung.
* 31 des Invalidenversicherungsgesebes.)

D MName) in (Wohnort) „geboren

im Jahre zil tGeburtvort F Kreis (Verwallungsbezirl)

(Mitglied der unteizeichneten Krankenkassch, war vom

bis zum krank und enverbsunsähig.

Der Erkrankte haile sich die Krankheil weder vorsätzlich noch
bei Begehung eines durch strafgerichtliches Urtheil sestgestellten
Verbrechens oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien
oder Raufhändeln oder durch Trunkfälligkeit zugezogen; er war
vor Beginn der Krankheit der Invalidenversicherungspflicht unter-
worsen und haite berufsmäßig und nicht lediglich vorllbergehend
Lohnarbeit verrichtet.

„ den

Der Vorstand der Krankentaasse.
(I. S.)
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Heberegister
für

Rranken- und Invalidenversicherungs-Beiträge.
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151Frosch, Johann 3 ! % J„Fl[EO%%

53Siebler, Maua s 5%iom1¼F VH——%%

— —# *4200% 66%0 54%%2%
D. —— —

Boaalilt am. 6./2. v 8.4. 0 4.-/4% v -

5 bo -
 8 323

PFaul Gyriox, Sckntiedemeister.
102] Wiegand, Otto —% "6"%%%%% % 0%

7%%  ½ 4 — JJ%% —% %%%B%996%% 120

Sa. au aallen 750% 12000 44%% 966 19.—
—.———

Hoæaalilt am. %½% % . 5%
. 2
# 2 —

S

7. 2. 2. 7. 72.
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Bemerkungen.

— nJ—

63 155% 70Vasire vonrur die Ir
icherung befreit.

G. s5. Narte ur Ein-
gicktnahme abgenolt.

Bis 1. 4. 1900 beiui
AMilitar.

2. .4. ab invaliden-

v. 5. . 1900
eriwerbsunfdhig.





Anlage C.

Gesammtfpll-Rufstellung.

——–A
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Lau- Seite Namen Ein- Bei —
fende Hebe- der tritts- 14. . ,2. 5. a %b.Z .—. 4 2.A4.—4./5.

re- Arbeitgeber. geld. un . F«-t«»
gisters. # g. sara. sg.v.

— 4 "6 r- 10 1 *

, Billing. Hernaunn 475%%%%% 17.98

» END-, szz Haue 80 4% 9oacho %

2. 22. . 72. 2.

Sa. 4%%%% an %OIôGBB
Auien 4.60 3.84 pro lebruar

*50%6%¼ 4## « »
,».,F»,·7-7» zszxx ·
YOU-» 4½ 1 1

—. — lun

10,.75 10, 60 Vuli

7.60 68.62 » Liszt-If

7,60 6.,62 Septbr.

10.75) 10, Go » Okrbr.

„d% Novbr.

7,60 8,02 » Dak.

GesammlJalirexeinnakme. 92, GO0 95.70
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träge.
*ny 6% / / vom / vom / 1 von / / vom / / vom / 52%% *- Be ·7.15. -3. /6. %300„ Jz.oo merkungen.4M. . 4 M7 4½ — 4 E. 4 mg

Kr.K.J. BKr.. B. Kr......KKK..-V. ar·a gJ..V.sr.K. J.V. sKr.K. J..V. —
18 14 16 16 17 18 1 20% 22 r*- 24 a26 26 2r % % 1

5% 6,96 6.406,.o0),a5s 8.70 6,406,.9000,06.00)9,a58,70 6,406,006.406,90

20 106) 1a20 1, 66) 150 1,90 120 166) 120 1, 66) h5o 1.90 haoO 1, GG6) hæo 1, 66

2. -**G 2. 7. 22. 2. 7. 25.

7,60. 6217,60 8,62 10.75 10,60 7,6o8,62) 7,608,62 10.75 10,607,606,627,6o8,Ga





Anlage D.

Kassebuch
für die

Zmecke der IAnvalidenverskicherung.
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Geld

Einnahme an Beiträgen Ausgabe für den Markenankauf
1 — — « ——

Uamt Beirag Vaur Vetrag
2*“ det · VIII-» der ".

Sahlungsleistenden „ Lvolonsal! 8

.- I
I

«.,«.««»Ji,»,·»x,«c«-»-»» 120 Eiguo g12t awuase. — —
« »·

Ic)s,««r-.r.l«s«« LI-ø.«-.xP-).tl«»«-l-«»« 5140
.

»-l.r-FI«»«·««J —-ö’y.«. Jac-

5.4. Alilliug. Ilermiaun 7 J6 — * %7 66

7/. 7. C’’m. W½7i — 196 .

. hnilling, INlermann 270
. 4. Ablicscrunug des Nussc-

2

E— . #%%

%%%½ Autnabd „

**4% Jr„ebv.2%
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Warsten
Einnahmean Marken Ansgabe an verwendeten Marken

,. Für Beitragswochen in Uaue Für Beitragswochen
" nach Lohnklasse bre ch Lohnklasse4 ach eh in FJroeligebers ½ hohnllasse
EILIII #o# dee VRaentn i u mimwir

’ I

c , » ;-

20 #% 75 30 o .—. Hilliug. Heœruiaun ELIIE
l «

.i-»5. « «f...(«)s««».t-.P««l .-.
 r «

I. 10 *i— . .

90 1/% Joo 1 27 Hlilliux. Ileruiuun * ,%
« .

J d««.(.·«s-«««.t«.l«-«« ..- »

stilling. Ilermann ..

i --
l « - «
. . sl

!
l

l « ;

·-i - i-
l s « —.

«os»5««7m«i7o .3’»..-»..J-«k,-«k
%eJk 1 1

l rr%ree «
44%%% —* I

« — —

Sa. Sa.. . 23 *5

P 2*r1“1“ J 6 7%%%  
s I ’

I s »s-

.«» % 6 1 lesland --- - -
7: 1 1D T
 HHH «

I « « I
 ½ 1 3 4

1 1. »
· Ii i





5rVorschußverwendungerrnister.

*) Sobald die Bezahlung der vorschusweise verwendeten Marken ersolgt,
ist der betr. Eintrag zu durchstreichen.

n.
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Tag bezw. Name -mm. Vorschußmarken
—. des des sind verwendet worden

ver-

wendung Arbeitgebers Verstcherten für sn e
die Zeit) lm/W/V

 —————-—————————
r——...s———GGG J ½ 2.

 Merselbe Wilhelm, Robert 9 *n“ 5 5

1.6. Schleicher, Christ. Giese, Reinhold 5 tnl6c

Eb.

—
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Verzeichniß
der von# Vorstande der Ortsk

dem Vorstande der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt
überreichten Quittungskarten.

—t

Aulage F.

- IF

Ade· Zu«undymm· Gebmtsideerersicherungss gemerkungen
daten Onittnstalt“.) »

’ Karte

 RPAnacker, Friedrich . s10. J0 9

2MBauer, Hermann 2.4. oo 4 Sachs. Ann.

 Bauer, Friederihe ./6. 7Z
" geb. Winter

4Damim, Gustav 1.9. 13 5 xyr. Sachs.

5BLchhrlich, Hoinrich 4.5. 80 4

6 725.

%HM#r u#ninen, wenn am Kopfe der Quitt. Karte ein anderer Name als
der der Thiiringischen Landes- Versicherungsanstalt angegeben ist.



Anlage 6.

Nachweisung
der bei der Orls Krankenkasse 4%%%

— (Verwaltungsbezirk: A#ne#u O. )

für. die Kbüringische= Landes-Versicherungsanstalt venvendeten Bei-
tragomarken

vom v. a—zck 1900 bis 74 A/17 10900.

Die Invalidenversicherungs-Beiträge betragen:
4%0% Maurk — Pf.

Hierfür sind an Gebühren zu berechnen:
a) 5% — 2% — für die Einziehung

der Beiträge 52 M. 50 Pf.
 148, Abi. 3)

b) 19 für die mit der Auostellung und
dem Umtausch der Quittungskarlen
verbundenen Geschäfte 10 „ 50

E 151)

Sa: 69 M. — M.

Die Zahl der inwalidenversicherungspflichtigen Kassenmitglicder
beirug:

700“

I wird besclicintl. dass die den vorsleliend bereclincelen
licitragen culsprechenden in die Quillungskarlen
der Helliciliglen eingeklebtsi

Atma. deu 6. April Iqoo.

% lIorslaud der Orlskrankenkhassc.*)

 nterichrifsi.

Ixr Rochuungishrer. IXr Voriitiunde des Ioritands.

iie sErichriniunx drs Raucnivorifundei Rivr dir itattærsundene . lurten-·

EI Arer
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 614.
Inhalt: Verordnung vom 25. März 1901, betressend die Ausführung des Geseter vom 2 Märd 1#1

zur Abänderung des Geseves, dad Hebammenwesen betressend, vom 20. April 1805.

Verordnung
vom 25. März 1901,

betreffend die Ausführung des Gesetzes vom 2. März 1001
zur Abänderung des Gesetzes, das Hebammenwesen betreffend,

vom 20. April 1895.

Auf Grund der Schlußbestimmung des Gesetzes vom 2. März 1901 zur
Abänderung des Gesetzes, das Hebammenwesen betreffend, vom 20. April 1895
wird hiermit verordnet, was folgt:

1.

Das Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 20. April 1895, das
Hebammenwesen betreffend, vom 2. März 1901 (Gesetzsammlung Bd. XXIV S. 241)
tritt mit Ausnahme des § 11

am 1. Mai 1001

in Kraft.

Auogegeben am 3. April 1901.



Die Bildung der in § 14 erwähnten Hebammen-Unterstützungskassen erfolgt
durch die Bezirksausschüsse, welche zu dem Behufe nach Gehör der Bezirksärzte,
sowic der betheiligten Hebammen besondere, der Genehmigung des Fürstlichen
Ministeriums, Abtheilung für das Innere unterliegende Kassenstatute aufzustellen
haben.

3.

Wegen der Inkraftsetzung des 8 14 bleibt weitere Entschließung vorbehalten.

Gera, den 25. März 1901.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt.



279

Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 615.
Inhalt: Ministerin! Bekanntmachung vom 1. April I01, den Staatovertragn wegen des Eintrilts der

Schwargburgischen Unterherrschaften in den Thüringischen Zoll und Sieneruerein betressend.

Ministerial-Bekanntmachung
vom 1. April 1901,

den Staatsvertrag wegen des Eintritts der Schwarzburgischen
Unterherrschaften in den Thüringischen Zoll= und Steuerverein

betreffend.

Zufolge Höchster im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten gefaßter
Entschließung Seiner Durchlaucht des Erbprinzen wird der Staatsvertrag, der
zwischen Preußen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Alten-
burg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg=
Rudolstadt, Reuß älterer und Reuß jüngerer Linic wegen des Eintritts der
Schwarzburgischen Unterherrschaften in den Thüringischen Zoll= und Stenerverein
am 20. November 1900 in Erfurt abgeschlossen worden ist, nach allseitig erfolgter
Natifikation nachstehend zu öffentlicher Kenntniß gebracht.

Gera, am 1. April 1901.

Fürstlich Rruß-pl. Ministerium.
Engelhardt.

Ausgegeben am 10. April 1001.



Staatsvertrag
zwischen

Preußen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altenburg. Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Sondershausen,

Schwarzburg-Rudolstadt, Neuß älterer und Reuß jüngerer Linie
wegen des Eintritts der Schwarzburgischen Unterherrschaften in den

Thüringischen Zoll= und Stenerverein.
Vom 20. November 1900.

Die bei dem Thüringischen Zoll= und Stener-Verein betheiligten Sonveräne
haben zum Zwecke einer Vereinbarung über den Eintritt der Schwarzburgischen
Unterherrschaften in den Thüringischen Zoll= und Steuerverein zu Bevoll=
mächtigten ernannt:

Seine Mlajestät der König von Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrath und General=

Direktor der indirekten Steuern I#r. Gottlieb Fehre und
Allerhüchstihren Geheimen Legationsrath lbr. Hermann Johannes:

Seine Rönigliche Hoheil der Großherzog von Sachsen-Weimar-Gisenach:
Höchstihren Geheimen Finanzrath Ottomar Slevogt:

Seine Hoheil der Der)og von Sachsen-Mleiningen:
Höchstihren Geheimen Regierungsrath und Kassenrath Wilhelm

Bießmann:
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Allenburg:

Höchstihren Geheimen Staatsrath Arthur von Borries;
Seine Durchlaucht der Regierungsverweser in den Derzogthümern Sachsen-Coburg

und Golha im amen Seiner Zöniglichen Hoheil des HVerhogs von Sachsen-
Qoburg und Golha:
Höchstihren Staatsrath Ernst Schmidt:
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Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg-Sondershausen:
Höchstihren Geheimen Staatsrath Justus Budde;

Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg-Budolstadt:
Höchstihren Wirklichen Geheimen Rath Irr. zur. Albert von Holleben;

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß üälterer Einie:
Hüchstihren Regierungsrath Alfred Cammann;

Seine Durchlaucht der Erbprin) Reuß jüngerer Linic im Namen Seiner
Durchlaucht des regierenden Fürsten:
Höchstihren Regierungsrath Max Horn.

Von diesen Bevollmächtigten ist unter dem Vorbehalt der Genehmigung
folgender Vertrag abgeschlossen worden:

Artikel 1.

Die dem Thüringischen Zoll= und Steuer-Vereine bisher nicht ange-
schlossenen Fürstlich Schwarzburg-Sondershausenschen und Fürstlich Schwarzburg=
Rudolstädtischen Unterherrschaften werden vom 1. April 1901 an mit dem
Thüringischen Zoll= und Steuer-Vereine vereinigt.

Artikel 2.

Mit dem Tage der Vereinigung treten für die Schwarzburgischen Unter-
herrschaften die Verträge über die Errichtung und Fortdauer des Thüringischen
Zoll= und Handels-Vereins, insbesondere die Verträge vom 10. Mai 1833 und
vom 20. November 1889, mit allen dazu getroffenen besonderen Vereinbarungen,
soweit diese Verträge und Vereinbarungen zur Zeit noch bestehen, in Kraft.

Artikel 3.

Die Königlich Preußische, die Fürstlich Schwarzburg-Sondershausensche
und die Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische Regierung sind darilber einver-
standen, daß die wegen der Zoll= und Handelsverhältnisse, imgleichen der Be-
steuerung der inneren Erzeugnisse in den beiden Unterherrschaften zwischen
Preußen und Schwarzburg-Sondershausen am 25. Oktober 1819 und 8. Juni 1833
und zwischen Preußen und Schwarzburg: Rudolstadt am 21. Juni 1822 und
25. Mai 1833 geschlossenen Staatsverträge für die Zeit, in der die Unterherr-
schaften dem Thüringischen Zoll= und Steuer-Vereine angehören werden, außer
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Kraft gesetzt werden. Die drei Regierungen verzichten auf die Dauer der Zu-
gehörigkeit der Fürstlichen Unterherrschaften zum Vereine gegenseitig auf die
Ausübung aller Rechte, die ihnen nach diesen Verträgen und den Ministerial-
erklärungen dazu vom 17. und 22. November 1841 noch zustehen.

Artikel 1.

Der Vertrag soll den Vereinsregierungen sofort zur Genehmigung vor-
gelegt und die Auswechselung der Bestätigungsurkunden baldthunlichst in Berlin
bewirkt werden.

So geschehen, Erfurt, den 20. November 1900.

(L. S.) Sehre. (L. S.) Johannes. (I.# S.) Stevogt. (I, S.) Birhmann.
(L. S.) v. Horries. (L. S.) Schmidt. (I. S.) Suddr. (I. S.) v. Dolleben.

(I. S.) Cammann. (L. S.) Horn.



 .

Gesetzlammlung
für das

Firstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 616.

Inhalt: Ministerial Bekanntmachung vom 23. April 1001, die Begehung der Landesgrenze betressend.

Ministerial-Bekanntmachung
vom 23. April 1901,

die Begehung der Landesgrenze betreffend.

Mit Höchster Genehmigung wird auf Grund einer mit den Regierungen
der Nachbarstaaten getroffenen Bereinbarung hierdurch bestimmt:

Die nach Ziffer 1 des Regulativo für das Verfahren bei Grenzrevisionen
vom 15. Februar 1853 (Gesetzsammlung Bd. IX S. 275) durch die beiderseitigen
Gemeindevorstände bezüglich Nevierforstbeamten alljährlich am 1. Mai vorzu-
nehmende Begehung der Landergrenze soll in diesem Jahre auofallen und in
Zukunft nur alle zwei Jahre # in den Jahren mir geraden zahlen stattfinden.

Für solche Fällc, in denen Grenzstrecken außerordentlichen Beschädigungen
durch Naturereignisse augesetzt gewesen sind, worüber die Gemeindevorstände an
das Fürstliche Landrathsamt zu berichten haben, bleibt die Anordunng besonderer
Grenzgbegehungen vorbehalten.

An den Bestimmungen der Ministerial-Bekanntmachung vom 26. Oktober 1868,
die Begehung der Flurgrenzen und Bestellung der Feldgeschworenen betreffend
(Gesetzsammlung Bd. XV S. 355), inobesondere der Zisfer 4 derselben, wird
hierdurch nichts geändert.

Gera, den 23. April 1901.
Fürstlich Reuß-l. Ministerinm.

Engelhardt.
Auogegeben am 25. April 1901. 1%
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Ge letztammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 617.

Inhalt: Ministerial Belanntmachung. Ernänzung der Vorschriften über die Abgabe stark wirlender
Arzneimittel sc. betressend.

Ministerial-Bekanntmachung.

In Anbetracht der mit dem Genusse der Farnwurzel und des Farn-
extrakts für die menschliche Gesundheit verbundenen Gefahren wird hiermit be-
stimmt, daß in dem durch unsere Bekanntmachung vom 1. Juli 1896 über die
Abgabe stark wirkender Arzneimittel 2c. (Gesetzsammlung Bd. XXII S. 53) ver-
Uöffentlichten Verzeichniß einzuschieben ist:

I. Hinter Resina Scammonine
„Ehhizomu Filicis Farnwurzel

2. Hinter Extractum Higitalis
„Lxtractum Filicis Farnextrakt. 10,0 “.

 20,0 “

Gera, den 7. Mai 1901.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerinm.
K. Graesel. c.

Ausgegeben am §. Mai 1001.
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Gesetzlammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 618.

Juhalt: Nachtrag zu der Ministerialverfügung vom 28. Oktober 1878, die Verhütung von Gejahren
beim Bergban betressend. vom 6. Jumi 10901.

RNachtrag
zu der Ministerialverfügung vom 2S. Oktober 1878, die Verhütung

von Gefahren beim Bergbau betreffend, vom 6. Juni 1001.

An die Stelle des § 23 der Ministerialverfügung vom 28. Oktober 1878,
die Verhütung von Gefahren beim Bergbau betreffend (Gesetzsammlung Bd. XVIII
S. 281), treten folgende Bestimmungen:

„Bei regelmäßiger Förderung mit Maschinen sind nicht nur
die Schachtmündungen, sondern auch die Hängebänke der Tage-
aufzüge und die übrigen Fördersohlen mit Abschlüssen, welche
durch das Fördergestell geiffnet und geschlossen werden (Fallgitter),
sowie mit Aufhaltvorrichtungen zu versehen.

Selbstthätig brauchen diese Abschlüsse dann nicht zu sein, wenn
unmittelbar unter der betreffenden Fördersohle der Schacht oder
Aufzug sicher abgeschlossen ist. In diesem Falle sind auch Auf-
haltvorrichtungen nicht erforderlich.“

Gera, den 6. Juni 1901.
Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.

Engelhardt. c.

Ausaegeben am 12. Juni 1901. 1½
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 619.

Inhalt: rr zu der landeserrttagen Verordnunn vom 6. April 1805, den Handel mit (Gistenressend, vom 13. Juni1

Rachtrag
zu der landesherrlichen Verordnung vom 6. April 1895,

den Haudel mit Giften betreffend,
vom 13. Juni 1901.

Unk beinrich der Mierzehnte, von Golles Gnaden Hüngerer Cinie regierender Fürst Reuß.
Gras und herr von Vlouen, Derr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz und Todenstein rtt. ett.
verordnen hiermit, daß an die Stelle der §§ 15 und 1y der landegherrlichen
Verordnung, den Handel mit Giften betreffend, vom 6. April 1895 (Gesetz-
sammlung Bd. XXI. S. 369) in Gemäßheit des Bundesrathobeschlusses vom
17. Mai d. J. folgende Bestimmungen zu treten haben:

„§ 15.

Gifte müssen in dichten, festen und gut verschlossenen Gefäßen abgegeben
werden: jedoch genügen für feste, an der Luft nicht zerfliesende oder verdunstende
Gifte der Abtheilungen 2 und 3 dauerhafte Umhüllungen jeder Art, sofern durch
dieselben ein Verschütten oder Verstäuben des Inhalts auggeschlossen wird.

Auegegeben am 3. Juli 1901. 44
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Die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen müssen mit
der im § 5 Absatz 1 angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe sowie mit dem Namen
des abgebenden Geschäfts versehen sein. Bei festen, an der Luft nicht zerfließenden
oder verdunstenden Giften der Abtheilung 3 darf an Stelle des Wortes Gift
die Aufschrift „Vorsicht“ verwendet werden.

Bei der Abgabe an Wiederverkäufer, technische Gewerbetreibende und
staatliche Untersuchungs= und Lehranstalten genilgt indessen jede andere Ver-
wechselungen ausschließende Aufschrift und Inhaltsangabe, auch brauchen die
Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen nicht mit dem Namen
des abgebenden Geschäfts versehen zu sein.

8 19.

Bei der Abgabe der unter Venvendung von Gift hergestellten Mittel
gegen schädliche Thiere (sogenannte Ungeziefermittel) ist jeder Packung eine Be-
lehrung über die mit einem unvorsichtigen Gebrauche verknüpften Gefahren bei-
zufügen. Der Wortlaut der Belehrung kann von der zuständigen Behörde vor-
geschrieben werden.

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von Quassia-
holz oder Lösung von Quassiaextrakt zubereitet in viereckigen Blättern von
12:12 em, deren jedes nicht mehr als 0,01 g arsenige Säure enthält und auf
beiden Seiten mit drei Krenzen, der Abbildung eines Todtenkopfs und der Auf-
schrift „Gift“ in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft versehen ist, feilgehalten
oder abgegeben werden. Die Abgabe darf nur in einem dichten Umschlag er-
folgen, auf welchem in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft die Junschriften
„Gift“ und „Arsenhaltiges Fliegenpapier" und im Kleinhandel außerdem der
Name des abgebenden Geschäfts angebracht ist.

Andere arsenhaltige Ungeziefermittel dürfen nur mit einer in Wasser leicht
löslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben werden; sie dürfen
nur gegen Erlaubnißschein (8 13) verabfolgt werden.

Strychninhaltige Ungeziefermittel dürfen nur in Form von vergiftetem
Getreide, welches in tausend Gewichtstheilen höchstens fünf Gewichtstheile salpeter-
saures Strychnin enthält und dauerhaft dunkelroth gefärbt ist, feilgehalten oder
abgegeben werden.

Vorstehende Beschränkungen können zeitweilig außer Wirksamkeit gesetzt
werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizeilicher Aufsicht
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außerordentliche Maßnahmen zur Vertilgung von schädlichen Thieren, z. B. Feld-
mäusen, zu treffen.“

Urkimdlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidruckung
Unseres Fürstlichen Insiegels.

Reichenhall, den 13. Juni 1901.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

 er Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. v. Hinüber. K. Graesel.
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Gesetzsammlung
für das

Firstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 620.

Inhalt: Landtagsabschied vom 2. August i#1 für den am 2. Oktober 1808 zufammengetretenen Landtag.

Landtagsabschied
vom 28. August 1901

für den am 23. Oktober 1898 zusammengetretenen Landtag.

Wir Deiurich XXVII., Erbprin) Reuß jüngerer Linic,
urkunden hierdurch, daß Wir im Namen Seiner Durchlaucht des regierenden
Fürsten beschlossen haben, den am 23. Oktober 1898 zusammengetretenen Landtag
des Fürstenthums mit Rücksicht auf den bevorstehenden Ablauf der Wahlpcriode
verfassungsmäßig zu schließen.

Zunächst hatte der Landtag die Berathung des Staatshaushaltsctats für
die nunmehr zu Ende gehende Finanzperiode in Angriff zu nehmen: eine ein-
gehendere Prüfung des persönlichen Aufwands erschien deshalb angezeigt, weil
das Gesetz vom 4. Juni 1898 über die Gewährung von Alterszulagen zum

Anogcaecben am 11. Seplember 1901. 14
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ersten Male Anwendung gefunden hat. Die Geistlichen und öffentlichen Lehrer
sind in ihren Besoldungen nach Maßgabe der verfügbaren Mittel ebenfalls auf-
gebessert und die Lehrer an den beiden Gymnasien den Lehrern am Realgymnasium
in Gera hinsichtlich der Besoldungen gleichgestellt worden.

Um das Gleichgewicht zwischen den laufenden Einnahmen und Ausgaben
herzustellen, ist es nöthig gewesen, den Landessparkassen innerhalb der durch das
Sparkassenstatut gezogenen Grenze erhöhte Abgaben an den Staat aufzuerlegen
und bei den Gymnasien zur Bestreitung des Mehraufwandes an Besoldungen
die Schulgelder zu erhöhen.

Die ordnungsmäßige Fortführung des Staatohaushalts gestaltet sich
immer schwicriger, weil durch die Steigerung der Matrikularbeiträge, die in der
Reichsverfassung nur als ein vorübergehender Nothbehelf gedacht sind und zu
Ungunsten der kleineren Bundesstaaten als unbillige Kopfsteuer wirken, jede
Vorauoberechnung der Staatsbedürfnisse vereitelt wird. Es müßte zu unhalt-
baren Zuständen führen, wenn die Reichsverwaltung weiterhin auf die Feststellung
des Erfordernisses für die Reichsausgaben sich beschränken und den Einzelstaaten,
unbekümmert um deren finanzielle Lage, die Sorge für Beschaffung der Deckungs-
mittel überlassen wollte.

Aus den in früheren Perioden angesammelten Beständen der Hauptstaats-
kasse sind mehrfache außerordentliche Ausgaben bestritten worden. Die staats-
fiskalischen Gebäude und Chausseen haben, abgesehen von der laufenden Unterhaltung,
manchen im Voranschlage nicht berücksichtigten Aufwand erfordert; einer größeren
Anzahl von Gemeinden sind Staatsbeihilfen, theils zu Schulbanten, theilsinein-
zelnen Fällen zu Wegebauten bewilligt worden; nach Verfüglichstellung entsprechender
Vergütungen haben zur Ausbildung von Handfertigkeitslehrerinnen Unterrichts-
kurse stattgefunden, die den Volkoschulen des Landes zum Nutzen gereichen werden:
den Justizbeamten, die an den Vorlesungen über das Bürgerliche Gesetzbuch
theilgenommen haben, sind Zehrungs= und Reisekosten ersetzt worden: von dem
Alberti'schen Repertorium der Gesetze und Verordnungen hat die Verlagshandlung
nach Zusicherung eines staatlichen Kostenbeitrags eine neue Auflage veranstaltet.

Weiter sind Mittel bewilligt worden zur Begründung einer neuen Lehrer-
stelle am Landesseminare zu Schleiz, zur Gewährung von Beiträgen für Volks-
bibliotheken, zur Entschädigung der Gerichtsvollzieher in Gera für Expeditions-
lokale, zum Ankaufe eines Desinfektionsapparates für das Amtgsgericht in Schleiz
und zur Beschaffung neuer Turngeräthe für das Landesseminar.
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Nach Erwerbung des vormals Nägler schen Gebäudes hat sich die Füglichkeit
ergeben, das Landbauamt, die Hauptstaatskasse, den Gewerbeinspektor und das
Schiedogericht dort unterzubringen, dasLandtagsgebäude dem Landtage zur aus-
schließlichen Benutzung zu überlassen und im Regierungsgebände erweiterte Räume
für die Kanzleien zu beschaffen.

Das neue Sparkassengebäude in Gera ist seiner Bestimmung übergeben
worden; über die hiernach frei gewordenen Räume wird jedoch endgültig erst zu
verfügen sein, wenn der Miethvertrag über das erste Stockwerk im vormals
Nägler'schen Hause sein Ende erreicht hat.

In außergewöhnlich starkem Umfange ist die Thätigkeit des Landtags
für gesenggeberische Arbeiten in Anspruch genommen worden. JFolgende Gesetze
sind von Unserm Ministerium mit dem Landtage vereinbart und von Uns er-
lassen worden:

as Gesetz, Abänderung des Gesetzes vom p. Februar 1893 über die Be-
soldungen der Geistlichen betreffend,

das Gesetz, Abänderung des Gesetzes vom 27. Oktober 1872 über die
Pensionirung der Geistlichen betreffend,

das Gesetz, Abänderung des Gesetzes vom 23. März 1893 über die Be-
soldungen der Volksschullehrer betreffend,

s Gesetz, Abänderung des § 13 des Gesetzes über die Allgemeine Beamten-
Wittwen= und Waisen-Pensionsanstalt vom 10. April 18y7 betreffend,

das Gesetz, die Handelskammer betreffend,
dad Gesetz, die Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Ein-

führungsgesetzes dazu betreffend,
Gesetz zur Ansführung des Reichogesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit,

die Notariatsordnung,
die HinterlegungLordnung,
das Gesetz zur Anusführung der Civilprozeßordnung,
das Gesetz zur Ansführung der Konkursordmung,
das Gesetz zur Ausführung des Handelsgesetzbuchs,
das Gesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes über die Zwangsversteigerung

und die Zwangsverwaltung,
das Gesetz zur Ansführung der Grundbuchordnung,
das Gerichtskostengese,
das Gesetz, die Zwangovollstreckung im Verwaltungswege betreffend,

S
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die Gebührenordnung für Notare und Rechtsanwälte,
die Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher und für Zeugen und Sach-

verständige,
das Gesetz, Aenderungen des Sparkassenstatuts vom 22. Dezember 1883

betreffend,
das Gesetz zur Abänderung des § 17 der Verordnung vom 29. Januar

1836, die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Wege im Fürsten-
thume Reuß-Schleiz betreffend,

das Gesetz, die Bekämpfung des Vertragsbruchs landwirthschaftlicher Arbeiter
und Arbeitgeber betreffend,

das Volkaschulgesetz,
das Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 20. April 1895, das Hebammen-

wesen betreffend.
Ferner hat der Landtag die verfassungsmäßige Zustimmung ertheilt

dem Vertrage mit Sachsen-Altenburg, betreffend die fernere Aufnahme und
Verpflegung der Geisteskranken aus Reuß j. L. in der Frrenanstalt
des Genesungshauses zu Rod,

der Uebereinkunft mit Sachs Sachsen-Altenburg, Schwarzburg=
Sondershausen undSchwarzburg=Nidolstadt,betreffend die Beibehaltung
eines gemeinschaftlichen stellvertretenden Bundesrathsbevollmächtigten,

dem Staatsvertrage wegen Herstellung einer Eisenbahn von Gera nach
Meuselwitz mit Abzweigung von Söllmnitz zur Reußengrube,

dem Staatsvertrage wegen des Eintritts der Fürstlich Schwarzburgischen
Unterherrschaften in den Thüringischen Zoll= und Steuerverein,

dem zwischen den Regierungen des Thüringischen Zoll= und Steuervereins
vereinbarten neuen Vereingetat,

dem Vertrage mit dem Verein zur Erziehung sittlich venvahrloster Kuaben
in Gotha, betreffend die Aufnahme schulentwachsener Zwangszöglinge
aus Reuß j. L.; dieser Vertrag ist jedoch in Folge Nichterfüllung der
an seine Genehmigung geknüpften Bedingung wieder hinfällig geworden.

Der Gesetzentwurf über die Bezirksausschüsse hat zu Unserm Bedauerm
nicht die Zustimmung des Landtags gefunden. Wenn von der Stadtgemeinde
Gera das Auoscheiden aus dem unterländischen Bezirke weiter angestrebt wird,
so bleibt der Gemeindevertretung überlassen, zunächst eine Auseinandersetzung
über das Bezirksvermügen mit den Landgemeinden herbeizuführen.
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Die Eisenbahn Blankenstein-Marxgrün ist vor Kurzem dem Betriebe
übergeben worden und der Bahnbau Gera-Meuselwitz-Wuitz geht seiner Voll-
endung entgegen: hinsichtlich der Bahnprojekte Gera-Münchenbernsdorf, Eichicht-
Lobenstein-Lehesten und Schleiz-Moßbach sind die Verhandlungen leider noch zu
keinem Abschlusse gelangt.

Der Neubau eines Steueramts= und Zweigsparkassengebäudes in Hirsch-
berg ist in Angriff genommen.

Durch das Gesetz über die Handelskammer ist die gedachte Körperschaft,
welche bioher bloß als ein aus den Mitgliedern der Geraer Kaufmannschaft ge-
wählter Ausschuß sich darstellte, in eine mit den nöthigen Zwangsbefugnissen
ausgestattete, öffentlich-rechtliche Korporation umgewandelt und deren Wirkungs-
kreis auf das gesammte Gebiet des Fürstenthums erstreckt worden. Das Reichs-
gesetz über Abänderung der Gewerbeordnung vom 206. Juli 1897 hat Anlaß
gegeben, mit der Herzoglich Sichsischen Regierung in Altenburg einen Staats-
vertrag wegen Errichtung einer gemeinsamen Handwerkskammer für die beider-
seitigen Staatsgebiete abzuschließen.

Wegen Errichtung eines gemeinschaftlichen Oberverwaltungsgerichts sind
Verhandlungen mit anderen Thüringischen Regierungen noch im Gange.

Den Eigenthümern der Amthor'schen höhern Handelsschule ist zur Rege-
lung der Besoldungs= und Pensionsverhältnisse der an der Anstalt angestellten
Lehrer ein Staatsbeitrag bis auf Weiteres bewilligt worden.

Es bleibt vorbehalten, die Bezüge der Volksschullehrer für den Kirchen-
dienst im Wege des Gesetzes zu regeln.

Die Anstellung einer Gehilfin des Gewerbeinspektors wird in weitere Er-
wügung genommen werden.

Von der trigonomctrischen Abtheilung der Königlich Preußischen Landes-
aufnahme sind die Fixpunkte für die Detailtriangulation im Fürstenthume be-
stimmt und dem Ministerium Netzbilder übersendet worden; nach Eingang der
Meßtischblätter, der in einigen Jahren erfolgen soll, wird einer speziellen Ver-
messung des gesammten Staatsgebiets oder einzelner Landestheile näher getreten
werden können. 4

Von schweren Verlusten durch Senchen, Brände oder Naturereignisse ist
das Land glücklicher Weise verschont geblieben; bloß einige Orte und Fluren

145
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des Amtsbezirkes Lobenstein sind vor wenigen Wochen durch heftige Gewitter
und den Niedergang eines Wolkenbruchs heimgesucht worden.

Schließlich finden Wir Uns bewogen, dem Landtage Unsern Dank aus-
zusprechen für die Sorgfalt und Hingebung, mit der er die ihm zugewiesenen
zahlreichen Vorlagen erledigt hat.

Urkundlich haben wir den gegenwärtigen

Landtagsabschied

unter Beidrückung Unsers Fürstlichen Insiegels eigenhändig vollzogen.

Schloß Ebersdorf, am 28. August 1901.

(. S.) Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. v. Hinüber. K. Graesel.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Ko. 621.

Inhalt: Verordnung zur Ausführunn der 58 3, 10, 11 und 12 des rrn vom 21. Mai 1001,
betrefjend den Verkehr mit Wein. weinhaltigen vom 21.Ollober 1901.

Perordnung
zur Ausführung der 88 3, 10, 11 und 12 des Reichsgesetzes vom

24. Mai I190l, betreffend
den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken,

vom 21. Oktober 1901.

Zur Ausführung der § 3. 10, 11 und 12 des Reichsgesetzes, betreffend
den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken, vom
21. Mai 1901 wird hiermit verordnet, was folgt:

1.

Die nach§3 Abs. 1 Ziff. 3 des Reichsgesetzes vorgeschriebene Anzeige
der Betriebe, in welchen getrockncte Früchte oder eingedickte Moststoffe bei der
Herstellung von Dessertweinen ausländischen Ursprungs verwendet werden, ist
von dem Inhaber vor dem Beginn des Geschäftsbetriebs in der Stadt Gera bei
dem Stadtrathe, im Uebrigen bei den Fürstlichen Landrathsämtern zu bewirken.

Ausgegeben am 23. Oktober 1901. 0
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2.

Die Beaufsichtigung der in Betracht kommenden Betriebe und Anlagen
gemäß §§ 10 und 11 des Reichsgesetzes hat durch diejenigen Nahrungsmittel-
Chemiker zu erfolgen, welchen von den zuständigen Polizeibehörden die Ueber-
wachung des sonstigen Verkehrs mit Nahrungs= und Genußmitteln übertragen ist.

 -*
Die in § 12 des Reichsgesetzes vorgeschriebene Becidigung haben, soweit

es sich um Geschäftsbetriebe in den Städten handelt, die Stadträthe (Stadt-
gemeindevorstände), im Uebrigen die Fürstlichen Landrathsämter vorzunehmen.

Gera, den 21. Oktober 1901.

Fürstlich Reuß-M. Ministerium.
Engelhardt. c.
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Gesetzsammlung
für das

7#½

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 622.

Inhal: oed die Ausführunn ded Neichonesetzer über dic privaten Bersicherungeunternehmungenvom 12 Mai 1901] betressend. vom 1. Dezember 170

Verordnung,
die Ausführung des Reichsgesetzes über die privaten Versicherungs=

unternehmungen vom 12. Mai 10901 betreffend,
vom 1. Dezember 1901.

Zur Ausführung des Reichogesetzes über die privaten Versicherungs-
unternehmungen vom 12. Mai 1001 (Reichsgesetzbl. S. 130) wird hiermit ver-
ordnet, was folgt:

§l.

Aussichtsbehörde über die nach dem Reichsgesetz über die privaten
Versicherungounternehmungen der Beanfsichtigung der Landesbehörden unterstellten
Versicherungsunternehmungen ist das Fürstliche Ministerium, Abtheilung für das
Immerc.

Auogegeben am 11. Dezember 1901.
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2.

In den Fällen des § 84 des Reichsgesetzes über die privaten Ver-
sicherungsunternehmungen findet gegen Entscheidungen, welche das Flrrstliche
Ministerium, Abtheilung für das Jnnere, über Gegenstände der in § 73 Abf. 1
des Reichsgesetzes bezeichneten Art erlassen hat, Rekurs an das Filrrstliche
Ministerium (Gesammtministerium) nach den Vorschriften der §§ 20, 21 der
Gewerbeordnung statt.

5 3.

Die der Landes-Centralbehörde zugewiesenen Befugnisse werden durch
das Fürstliche Ministerium ausgeübt.

Gera, den 4. Dezember 1901.

Fürstlich Neuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt. c.



Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Ko. 623.

Inhal### Geiet, das polizeiliche Verordnungorecht und die polisrilichen zwangsbesunnisse betressend
vom 7. Jannar 1002.

Gesetz,
das polizeiliche Verordnungrecht und die polizeilichen Zwangsbefugnisse

betreffend,
vom 7. Jannar 1902.

Wir heinrich der Mienehute, von Gottes Gnaden Jungerer Linle regierender Fürst Beus.
Eraf und berr von Vlaucn, Herr m Erei, Kranichseld, Gera, Schleiz und Tobenstein ett. ett.

verordnen mit Zustimmung desLandtages, was folgt:

§ 1.

Die Polizeibehörden sind berechtigt, innerhalb ihres Geschäftsbereichs all-
gemeine polizeiliche Verordnungen zu erlassen und in diesen für den Fall der
Zuwiderhandlung Geldstrafen bis zu 150 Mark oder Haft bis zu 6 Wochen
anzudrohen.

Ausgegeben am 15. Jannar 1902.
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8 2.

Von jeder unter 81 fallenden Verordnung der Landrathsämter und Ge-
meindevorstände, desgleichen von jeder Abänderung oder Aufhebung einer solchen
ist sofort eine Abschrift an die vorgesetzte Aufsichtsbehörde einzureichen.

Letztere ist befugt, soweit Gesetze nicht entgegenstehen, jede polizeiliche Vor-
schrift der nachgeordneten Behörden außer Kraft zu setzen.

83.
Polizeiverordnungen der im § 1 erwähnten Art sind in der für amtliche

Verkündigungen der zuständigen Behörden vorgeschriebenen bezüglich üblichen
Weise öffentlich bekannt zu machen und treten mit dieser Bekanntmachung in
Kraft, sofern nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmnt ist.

Außerdem sind diese Verordnungen im Amts= und Verordnungsblatte zu
veröffentlichen.

84.

Die Gerichte haben, wenn sie über Zuwiderhandlungen gegen die in Ge-
mäßheit dieses Gesetzes erlassenen allgemeinen polizeilichen Vorschriften erkennen,
nicht die Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit, sondern nur die gesetzliche Gliltig-
leit der erlassenen Vorschrift zum Gegenstand der Erörterung zu machen.

* 5.

Das auf besonderen gesetzlichen Bestimmungen bernhende poligeiliche Ver-
ordnungsrecht wird durch obige Vorschriften nicht berührt.

86.
Neben der ihnen nach § 1 dieses Gesetzes zustehenden Befugniß haben

die Polizeibehörden das Recht, innerhalb ihres Geschäftsbereichs aud Gründen
des öffentlichen Wohles im Einzelfalle schriftliche Gebote und Verbote unter
Strafandrohung zu erlassen, nicht minder auch bei Nichtbefolgung solcher Ge-
oder Verbote die angeordneten Maßregeln auf Kosten der Ungehorsamen zur
Ausführung zu bringen.

In Ausübung dieses Rechts darf
u) seiten der Landgemeindevorstände Geldstrafe bis zu 15 Mark oder Haft

bis zu drei Tagen,
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b) seiten der übrigen Polizeibehörden Geldstrafe bis zu 150 Mark oder
Haft bis zu 14 Tagen

angedroht werden.
§ 7.

Die angedrohten Strafen sind im Falle des § 6u von dem VLandraths-
amte, im Falle des § 60 von derjenigen Behörde festzusetzen, welche die Strafe
angedroht hat. Die Festsetzung ist ebenfalls mittels schriftlicher Verfügung zu
bewirken.

88.
Die Zustellung der in Gemäßheit der §§ 6 und 7 erlassenen Verfügungen

erfolgt durch die Post oder durch die verpflichteten Vollzugsorganc derjenigen
Polizeibehörde, in deren Bezirke der Adressat wohnt oder sich aufhält. Zum
Nachweis der Zustellung genügk es, wenn der zustellende Beamte schriftlich oder
mündlich zu den Akten die Versicherung abgiebt, daß er die Ausfertigung dem
Adressaten selbst oder, falls dieser in seiner Wohnung nicht anzutreffen war,
in der Wohnung einem zu seiner Familic gehörenden erwachsenen Hausgenossen
oder ciner in der Familie dienenden erwachsenen Person oder, falls keine der
vorgenannten Personen anzutreffen war, dem in demselben Hause wohnenden
Hauswirthe oder Vermiether mit dessen Zustimmung eingehändigt habe.

Für Gewerbetreibende, welche ein besonderes Geschäftslokal haben, kann,
wenn sic in demselben nicht angetroffen werden, die Zustellung an einen darin
amwesenden Gewerbegehilfen erfolgen.

Wird die Annahme der Zustellung ohne gesetzlichen Grund verweigert, so
genügt zum Nachweis der Zustellung die Bescheinigung des mit der Zustellung
beauftragten Beamten. daß er das zu übergebende Schriftstück am Orte der Zu-
stellung zurückgelassen habe.

80.
Sowohl die eine Strafandrohung als auch die eine Straffestsetzung ent-

haltenden Verfügungen unterliegen der Anfechtung im Beschwerdewege in dem für
die Polizeibehörden gesetzlich gcordneten Instanzenzugc.

Die Beschwerde ist in jeder Instanz binnen einer ausschließlichen Frist
von 10 Tagen, vom Tage der Behändigung der angefochtenen Verfügung be-
ziehungsweise Entscheidung an gerechnet, bei derjenigen Behörde, von welcher die-
selbe erlassen ist, schriftlich oder zu Protokoll anzubringen.
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Beschwerden gegen erlassene Strafandrohungen haben nur dann auf-
schiebende Wirkung, wenn Solches in den betreffenden Verfügungen ausdrücklich
bestimmt worden ist.

8 10.

Die zwangsweise Beitreibung des Aufwands, welcher durch die auf Kosten
der Ungehorsamen zur Ausführung gebrachten Maßregeln entstanden ist (6 6
Abs. 1), erfolgt in gleicher Weise wie die Beitreibung der verwirkten Geldstrafen
nach Maßgabe des Gesetzes vom 10. August 1899 (Gesetzsammlung Bd. XXIII
S. 202 ff.).

Die Vollstreckung der Haftstrafen erfolgt auf das mit den entsprechenden
Bescheinigungen versehene Ersuchen der zuständigen Behörde durch die zuständigen
Amtsgerichte. Die Kosten der Haftvollstreckung fallen, wenn sie uneinbringlich
sind, der Kasse derjenigen Behörde zur Last, welche die Strafandrohung er-
lassen hatte.

E 11.

Das gegenwärtige Gesetz tritt am

1. Februar 1902

in Kraft.
Das Gesetz vom 8. Juni 1864, die Polizeistrafgewalt betreffend, ist von

dem gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Fürstlichen Insiegel.

Schloß Osterstein, den 7. Januar 1902.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fülrsten:

C. S.) Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. v. Hinüber. K. Graesel.
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Gesetzsammlung
für das

Firsteuthum Reuß jüngerer Linie.

No. 624.

JInhalt: Gese# vom 6. Jannar 1002, die andemveite Abänderung des Gesetzer vom 23. März 1594 über
die Bejoldungen der Volksschullehrer betreisend.

Gesetz
vom 6. Januar 1902,

die anderweite Abänderung des Gesetzes vom 23. März 1893
über die Besoldungen der Volksschullehrer betreffend.

Wir Heinrich der Yierzehntr, von Gottes Gnaden Büngerer Tinie regierender EFüirn Neuß.
Graf und herr von Plauen, Herr m Erenz, Kranichseld. Gera, öchleiz und Tobenkeein kic. elc.

verordnen hiermit unter Zustimmung der Landtages, was folgt:

81.

Die §§ 3 und 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 1898, die Abänderung
des Gesetzes vom 23. März 1893 über die Besoldungen der Volksschullehrer und
Aufhebung des Nachtragsgesetzes zu diesem Gesetze vom 21. Dezember 1895 be-
treffend — Gesetzsammlung Bd. XXII. S. 261 ff. —, werden aufgehoben.

Ausgegeben am 15. Jannar 1962.



§ 2.

Der § 3 des Gesetzes vom 23. März 1893 erhält folgende Fassung:
Außer dem gesetzlichen Mindesteinkommen und den Alterszulagen erhalten

die Schulleiter im Sinne des § 29 des Volksschulgesetzes vom 31. Juli 1900,
und zwar die Oberlehrer 250 M. — Pf. jährlich, die Nektoren 750 M. — Pf.
jährlich an pensionsberechtigter Besoldung aus Gemeindemitteln.

Dem Schulvorstande derjenigen Schulgemeinde, in welcher ein Schulleiter
zur Anstellung gelangt, steht das Vorschlagsrecht in Bezug auf den zu erwählenden
Leiter zu.

83.

Den Schulleitern, die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine höhere
Besoldung für diese Leitung beziehen, als ihnen nach den vorstehenden Bestim-
mungen zukommen würrde, bleibt diese Besoldung ungeschmälert.

8 4.

An die Stelle des 8 5 des Gesetzes vom 23. März 1893 tritt folgende
Bestimmung:

Die Stadt Gera erhält zu den Alterszulagen der Volksschullehrer daselbst
einen jährlichen Beitrag von 60 000 M. — Pf. aus der Hauptstaatskasse.

Sonst findet das gegemwärtige Gesetz keine Anwendung auf die Besoldungs-
verhältnisse der Volksschullehrer in der Stadt Gera.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1902 in Kraft.
Die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Verfügungen erläßt das

Ministerium.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidrückung.
Unsers Fürstlichen Insiegels.

Schloß Osterstein, den 6. Januar 1902.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

u. S.) Heiurich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. v. Hinüber. K. Graesel.



Gesetzlammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 625.
Inhalt: Geietz vom 7 Jannar 1502, die Besoldung der Volksschullehrer für den Kirchendicust betresiend.

Gesetz
vom 7. Jannar 1902,

die Besoldung der Volksschullehrer für den Kirchendienst betreffend.

Wir Heiurich der Mirgehmte, von Gotts Gnoden, Jungerer Cinie reglerender Fürnt Bruß.
Gral und Herr von Mlauen, Herr m Erei, Kranichseld, Gero, schleiz und Lobenstein ete. ete.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Landtages, was folgt:

Wlh

Für den mit einer Volksschule verbundenen stehenden Kirchendienst, wozu
das Orgelspiel, die Leitung des Chordienstes einschließlich der Leitung und Pflege
des Kircheuchores, sowie die Abhaltung des Lesegottesdienstes gehört, hat der
Lehrer eine Besoldung von jährlich 175 Mark — Pf. neben seinen mit dem
Schuldienste verbundenen Bezügen und den Alterszulagen für den Schuldienst
zu erhalten, soweit nicht nach den folgenden Paragraphen andere Bestimmungen
Platz greifen.

Ausgegeben am 15. Jannar 1902.



Ist in einer Kirchengemeinde der stehende Kirchendienst an derselben Kirche
mehreren Volksschullehrern übertragen, so wird die Besoldung je nur in geringerer,
von dem Fürstlichen Ministerium, Abtheilung für Kirchen- und Schulsachen, nach
Gehör des Kirchengemeindevorstandes festzusetzender Höhe an diese gewährt, soweit
nicht die Kirchengemeinde freiwillig die Besoldung eines jeden betheiligten Lehrers
mit dem in § 1 enwähnten Betrage zur Zahlung übernimmt.

8 3.

Ist der Kirchendienst in einem Filialorte mit dem Kirchendienste an der
Mutterkirche verbunden, so hat der Lehrer für die Verrichtungen des stehenden
Kirchendienstes in dem Filiale eine jährliche Besoldung von 76 Mark — Pf. zu
erhalten.

* .

Das Fürstliche Ministerium, Abtheilung für Kirchen= und Schulsachen,
kann nach Gehör des Kirchengemeindevorstandes die Besoldung eines Volksschul-
lehrers für den stehenden Kirchendienst — §#&amp;# 1 und 3 —einerseits bis zur
Hälfte ermäßigen, wenn der Lehrer nicht an allen Sonn= und Festtagen stehenden
Kirchendienst zu verrichten hat, andererseits bis zur Hälfte erhöhen, wenn der
stehende Kirchendienst ein über das gewöhnliche Maß hinauggehender ist.

§ 5.

Auf die Besoldung für den stehenden Kirchendienst sind die Vergiltungen

anzurechen welche hierfür bis jetzt gewährt worden sind.
e Accidentien von den kirchlichen Casualfällen einschließlich der Stol-

hebührenensschwigung, ebenso die Nebeneinnahmen, insbesondere für den niederen
Kirchendienst, werden in die Besoldung nicht mit eingerechnet.

86.

Denjenigen mit Kirchendienst verbundenen Schulstellen, welchen zur Zeit
des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine höhere Besoldung für den stehenden
Kirchendienst zusteht, als ihnen nach den Bestimmungen desselben zukommen
würde, bleibt solche ungeschmälert.

Wenn in einem Orte, in welchem der stehende Kirchendienst zeither von
einem Lehrer ausgelbt worden ist, ein zweiter Lehrer zu diesem Dienste mit
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herangezogen werden soll, so kann die Einnahme der einen Schulstelle aus dem
stehenden Kirchendienste mit Genehmigung des Fürstlichen Ministeriums, Abtheilung
für Kirchen= und Schulsachen, der zweiten Schulstelle zum Theil mit übertragen
werden, soweit nicht dadurch ein wohlerworbenes Recht verletzt wird.

87.

Die Besoldung für den stehenden Kirchendienst, sowie die Accidential-=

besoldung einschließlich der Stolgebührenentschädigung sind pensionsberechtigt.Die Pensionen der in den Ruhestand versetzten Volksschullehrer in Bezug
auf den mit der Stelle verbundenen Kirchendienst sind nach Maßgabe des Gesetzes
vom p. Oktober 1891, den Civilstaatsdienst betreffend, aus der Staatskasse zu
gewähren, jedoch mit der Bestimmung, daß jede Kirchengemeinde als Beitrag zur
Aufbringung der dazu nöthigen Mittel jährlich zwei Prozent der Besoldung für
den stehenden Kirchendienst und der Accidentialbesoldung einschließlich der Stol-
gebührenentschädigung in zwei Terminen, zu Anfang der Monate April und
Oktober, an die Staatskasse einzuzahlen hat.

5 6.

Die Besoldung für den stehenden Kirchendienst ist von den Kirchen-
gemeinden aufzubringen.

Soweit geistliche Kassen, Kirchkassen, Schulkassen, Gemeindekassen bisher
umwiderrufliche Beiträge zu der Besoldung der Volksschullehrer für den stehenden
Kirchendienst gewährt haben, sind diese Beiträge auch fernerhin zu leisten.

89.

Für die Beschaffung der Geldmittel zu der Besoldung der Volkoschul-
lehrer für den stehenden Kirchendienst sind die Vorschriften des § 24 des Gesetzes
vom 30. November 1893, die Kirchengemeindeordnung für die evangelisch-lutherische
Kirche im Fürstenthume Reuß j. L. betreffend, maßgebend.

Hiernach hat bei Unzulänglichkeit der Mittel der Kirchkasse die politische
Gemeinde die erforderlichen Zuschüsse zu der Kirchkasse aus Gemeindemitteln auf-
zubringen.

Soweit eine politische Gemeinde die zu der Besoldung für den stehenden
Kirchendienst erforderlichen Mittel nicht aufzubringen vermag, wird ihr aus der
Staatskasse der nöthige Beitrag gewährt.
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Wenn eine Kirchengemeinde aus verschiedenen politischen Gemeinden zu-
sammengesetzt ist, kann die Staatsbeihülfe je nach der finanziellen Lage der ein-
zelnen politischen Gemeinden in verschiedenem prozentnualen Verhältniß zu Gunsten
der einzelnen Gemeinden des Kirchenverbandes oder auch einer oder einzelner
zu dem Kirchenverbande gehörigen Gemeinden bewilligt werden

8 10.

Das Fürstliche Ministerium, Abtheilung für Kirchen= und Schulsachen,
hat über die den Gemeinden aus Staatsmitteln zu gewährende Beihülfe zu der
Besoldung einzelner Schulstellen für den stehenden Kirchendienst nach gutachtlichem
Gehör des Bezirksausschusses zu entscheiden.

5 11.

Das Gesetz tritt mit dem 1. April 1902 in Kraft.
Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen werden aufgehoben.
Die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Verfügungen erläßt das

Ministerium.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidrückung
Unseres Fürstlichen Insiegels.

Schloß Osterstein, den 7. Jannar 1902.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fülsten:

— Heinrich XXVII., Erbprinz.
Engelhardt. v. Hinüber. K. Graesel.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 656.
Inhalt: Ministerial Verordnung vom 21. März 11002, betresiend die Erhebung der Beiträge zur In.

validenversicherung für diejeninen vericherungopssichitgen Personen, die einer dem Kranken:
13. Jumi 189

versicherungogesebe vom 10 Avril entsprechenden Krankenkasse nicht angchören.

Winisterial-Verordnung
vom 21. März 1902,

betreffend die Erhebung der Beiträge zur Invalidenversicherung für
diejenigen versicherungspflichtigen Personen, die einer dem Kranken-

3. 18
versicherungsgesetze vom 10.— os 1-5 entsprechenden Krankenkasse

nicht angehören.

Auf Grund von§148 desInvalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899
wird hierdurch verordnet, was folgt:

1.

Für die versicherungspflichtigen Personen, welche einer Orts-, Betriebs-
(Fabrik-), Bau-, Immungskrankenkasse, einer Knappschaftskasse, einer Gemeinde-
krankenversicherung oder landesrechtlichen Einrichtung ähnlicher Art nicht als

Ausgegeben am 26. März 1902.
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kraukenversicherungspflichtige Mitglieder angehören, sind die Invalidenversicherungs-
beiträge, abweichend von der Vorschrift des § 141 Abs. 1 des Gesetzes durch die
Organe der für ihren Beschäftigungsort zuständigen Ortskrankenkasse, in Er-
mangclung einer solchen durch die Gemeindekrankenversicherung als Einzugsstelle
für Rechnung der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt einzuziehen und die
den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marken in die Zuittungokarten der
Versicherten einzukleben und zu entwerthen, sowie auch die Ausstellung, der Um-
tausch und die Erneuerung der Quittungskarten für die betreffenden Versicherten
zu bewirken.

Sind für einen Gemeindebezirk mehrere Ortokrankenkassen errichtet, so
wird dic mit der Beitragserhebung zu beauftragende Krankenkasse durch den
Vorstand der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt mit Zustimmung der
Aufsichtsbehörde bestimmt.

Für Versicherte, die in einem Betriebe beschäftigt werden, für den eine
Betriebs= (Fabrik-), Bau= oder Innungskrankenkasse besteht, werden die Ge-
schäfte der Einzugsstelle im Sinne dieser Verordnung von der für den Be-
trieb zuständigen Betriebs= (Fabrik-), Bau= oder Innungskrankenkasse wahr-
genommen.

2

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, jede von ihnen beschäftigte versicherungs-
pflichtige Person der bezeichneten Art — soweit nicht Ziffer 3 Platz greift —
spätestens am dritten Tage nach dem Beginn der Beschäftigung bei der Einzugs-
stelle anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung der Be-
schäftigung abzumelden. Ebenso ist jede, während der Dauer der Beschäftigung
eingetretene Veränderung, welche auf das Versicherungsverhältnis von Einfluß
ist, binnen drei Tagen nach deren Eintritt zu melden.

Die Meldung muß enthalten:
Vor= und Zunamen.
Wohnort
Geburtstag und -Jahr
Arbeitsverdienst
Beginn, bez. Ende der Beschäftigung.

Die Einzugsstellen können weitere Angaben und die Benutzung bestimmter
Formulare vorschreiben.

des Versicherten;



Für diejenigen Versicherten, derennBeschäftigung durch die Natur ihres
Gegenstandes oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von
weniger als einer Woche beschränkt ist, erfolgt die Beitragserhebung und Marken-
venwendung durch die nach Ziff. 1 zuständige Ortskrankenkasse beziehentlich Ge-
meindekrankenversicherung des Wohnorts. Diese Versicherten haben innerhalb
einer Woche nach Schluß jedes Monats bei der Einzugsstelle ihres Wohnorts
schriftlich anzumelden, bei welchem Arbeitgeber sie in jeder einzelnen im abge-
laufenen Monat begonnenen Woche zuerst eine versicherungspflichtige Beschäftigung
ausgellbt haben.

Für die Meldung ist das als Anlage A abgedruckte Formular zu benutzen.
Hat eine versicherungspflichtige Beschäftigung in einer Woche nicht statt-

gefunden, so ist dies durch den Vermerk „ohne Beschäftigung“ erkenntlich zu machen.
ine Meldung in diesem Sinne ist auch zu erstatten, wenn im Laufe

eines ganzen Monats eine versicherungspflichtige Beschäftigung nicht ausgeilbt
worden ist.

1.

Jeder Anmeldung ist die Quittungskarte beizuflgen, sofern sie nicht schon
bei der Einzugsstelle hinterlegt ist. Wird nicht (wozu der Versicherte berechtigt
ist) die Rückgabe der Quittungskarte verlangt, so wird angenommen, daß der
Versicherte von dem ihm nach § 153 des Gesetzes zustehenden Rechte, die
Quittungskarte bei der Einzugsstelle zu hinterlegen, Gebrauch machen will.

Soweit Quittungskarten bei der Einzugsstelle nicht hinterlegt werden,
sind sie an den von der Einzugsstelle zu bestimmenden Tagen zum Zweck des
Markeneinklebens dort vorzulegen.

D.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge für die von ihnen beschäf-
tigten versicherungspflichtigen Personen innerhalb einer Woche nach Schluß jedes
Monats, bezüglich zu den für die Kasse festgesetzten Hebeterminen, in den Fällen
der Ziffer 3 innerhalb einer Woche nach ihrer Anforderung durch die Einzugs-
stelle an diese abzuführen.

6.
Versicherungspflichtige Personen sind nach § 144 Abs. 1 des Gesetzes

befugt, die Beiträge an Stelle der Arbeitgeber zu entrichten.



316

Wird in den Fällen der Ziff. 3 von einem Versicherten innerhalb der
dort bestimmten Meldefrist nachgewiesen, daß die Beiträge für den verflossenen
Termin vollständig geleistet oder durch Pflichtmitgliedschaft bei einer Kranken-
kasse sichergestellt sind, so findet eine Verpflichtung zur Meldung im Sinne der
Ziffer 3 für den betreffenden Termin nicht statt.

Dem Versicherten, welcher die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat, steht
gegen den zur Entrichtung der Beiträge verpflichteten Arbeitgeber der Anspruch
auf Erstattung der Hälfte des Betrages zu. Sind Beiträge in einer höheren
als der gesetzlich vorgeschriebenen Klasse geleistet worden, ohne daß die Ver-
sicherung in der höheren Lohnklasse auf einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber
und Versichertem beruht, so steht dem Versicherten nur der Anspruch auf Er-
stattung der Hälfte desjenigen geringeren Betrages zu, welchen der Arbeitgeber
nach der für den Versicherten maßgebenden Lohnklasse zu entrichten hat.

Der Anspruch ist für die betreffende Zahlungsperiode bei der Lohnzahlung
geltend zu machen. Ist dies bei einer Lohnzahlung unterblieben, so darf der
Anspruch für die betreffende Zahlungsperiode nur noch bei der nächstfolgenden
Lohnzahlung erhoben werden, sofern nicht der Versicherte ohne sein Verschulden
erst nachträglich an Stellc des Arbeitgebers Beiträge geleistet hat.

Im Uebrigen bewendet es bezüglich der Berechtigung der Arbeitgeber,
den von ihnen beschäftigten Personen bei der Lohnzahlung die Hälfte der auf
die letzten beiden Lohnzahlungsperioden entfallenden Beiträge am Lohn zu kürzen,
bei den Bestimmungen der §§ 140, 141 des Gesetzes.

7.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern nicht nach
anderen gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, nach den
§§ 170, 148 bes Gesetzes mit Geldstrafe bis zu 20 M. bestraft.

6.

Auf das Verfahren findet die Anweisung für die Verstände der Orts-,
Betriebs= (Fabrik), Bau-, Innungs= und Knappschaftskrankenkassen, sowie für
die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherungen und landesrechtlichen
Einrichtungen ähnlicher Art, betreffend die Erhebung der Beiträge zur In-
validenversicherung nach dem Reichsgesetze vom 13. Juli 1399, sinngemäß
Anwendung.
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9.

Diese Verordnung tritt am 1. April 1902 in Kraft.

Gera, den 21. März 1902.

Fürstlich Reuß- Pl. Ministerium.
Engelhardt.
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Anlage A.

Der Unterzeichnete meldet hiermit, daß er in den nachverzeichueten Wochen
zuerst bei den beigenannten Arbeitgebern gearbeitet hat.

Monat: Jahr

Tag
Wothe der Name und Wohnort des Arbeitgebers.

vom . .. bis ... Beschästigung.

(Umerschrift)

(Augabe des Gebhurtslages)
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 627.

Innalt: Pserde-Aushebungs, orschrift vom 12. Angust 1002.

Auf Höchsten im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten ertheilten Befehl
Seiner Durchlaucht des Erbprinzen ist für das Fürstenthum Reuß j. L. im Ein-
verständnisse mit dem Königlichen Generalkommando des Xl. Armeekorpe die nach-
ersichtliche

Pferde-Aushebungs-Vorschrift
erlassen worden, welche hierdurch mit dem Hinzufügen zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird, daß dieselbe an Stelle der Pferde-Aushebungs-Vorschrift vom
30. August 1900 (Gesetzs. Bd. XXIV., S. 167) sogleich in Kraft Zu treten hat.

Gera, den 12. August 1902.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt.

Ausgegeben am 20. August 1902.
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Vferde-Aushebungs-Vorschrift.
Auf Grund und in Ausführung der §§ 25 bis 27 und des § 36 des

Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (Reichsgesetzblatt Seite 129),
lautend wie folgt:

625.
„Zur Beschaffung und Erhaltung des kriegsmäßigen Pserdebedarfs der Armee

sind alle Pserdebesiger verpflichlet, ihre zum Kriegsdienst für tauglich erklärten
Pferde gegen Ersatz des vollen von Sachverständigen unter Zugrundelegung der
Fricdenspreise endgültig festzustellenden Werthee an die Militärbehörde zu überlassen.

Befreit hiervon sind nur:
1. Mitglieder der regierenden deutschen Familien;
2. die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschaftspersonal;
3. Beamte im Reichs= oder Staatsdienste hinsichtlich der zum Dienstgebrauch,

sowic Aerzle und Thierärzte hinsichtlich der zur Auslbung ihres Beruses
nothwendigen Pferde

1. die Posthalter hinsichtlich derjsenigen Pferdezahl, welche von ihnen zur
Besörderung der Posten kontraktmäßig gehallen werden must.

§ 20.

Die Sachverständigen (§ 25) sind für jeden Lieferungsverband durch dessen

* periodisch zu wählen.
as Schätungsversfahren sindet umter Leitung 8 von der Landesregierungbhhe rWlie stalt. Die Kosten trägt das Neifestgestellte Werih wird dem Eigenthümer 8 den bereitesten Beständen

der aniensben7 baar vergütet.

§* 27.

Das Versahren bezüglich der saltang und Aushebung der Pserde wird unter
Zugrundelegung der §§ 25 und 20 von den einzelnen Bundesstanten geregelt.
Uebertretungen der dabei hinsichtlich % Anmeldung und Stellung der Pferde zur
Vormusterung, Musterung oder Aushebung getrossenen Anordnungen werden mit
einer Geldstrase bis zu fünfzig Thalern geahndet.

9. 36.

Alle gegemwärtigem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen sind ausgehoben.“
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werden die nachstehenden Anordnungen hinsichtlich der periodischen Vormusterungen
des Pferdebestandes umd Beschaffung der Mobilmachungspferde im Fürstenthum
Reuß j. L. getroffen:

KA. Vormusterung des Merdebestandes im Erieden.
§ 1.

Zur Gewinnung einer zuverlässigen Uebersicht über den Pferdebestand des
Landes und zur Beschleunigung der Pferdeaushebung im Mobilmachungsfalle
finden im Frieden Vormusterungen statt, deren Ergebniß in fortgesetzt richtig
zu haltenden Listen niedergelegt wird.

Die Vormusterungen werden durch einen militärischen Pferde-Vormusterungs-
Kommissar') abgehalten, dessen Vormusterungsbezirk das gesammte Gebiet des
Fürstenthums umfaßt.

8 2.

Der Vormusterungs-Kommissar hat im Laufe von achtzehn Monaten
sämmtliche Pferde seines Bezirkes (Ausnahmen siehe § 4) ein Mal zu mustern.

Der Kommissar theilt hierzu seinen Bezirk in thunlichst kleine Unterbezirke,
damit in erster Linie eine möglichst geringe Belästigung der Pferde haltenden
Bevölkerung verursacht wird. Ein Zusammenziehen der Pferde aus mehreren
Orten ist, wo nicht ganz besondere Verhältnisse dies zweckmäßig erscheinen lassen,
zu vermeiden. Größere Orte sind in mehrere Ortsbezirke zu zerlegen, inner-
halb welcher die Musterungen, örtlich und zeitlich getrennt, stattzufinden haben.
Bei Ansetzung der Musterungsorte und -Zeiten ist nach Möglichkeit Rücksicht auf
die örtlichen und jeweiligen wirthschaftlichen Verhältnisse zu nehmen. Jus-
besondere ist während der landwirthschaftlich wichtigsten Zeiträume der einzelnen
Bezirke die Musterung in denselben möglichst auszusetzen.

§* 3.

Die Abgrenzung der Unterbezirke, die Festsetzung der Musterungsorte
und -Zeiten und die Anordnungen für deren Bekanntmachung sind zwischen dem
Kommissar und den Landräthen zu vereinbaren.

*) Der Konmisar hat das Recht, während der Musterungsreise für sich und seinen
Burschen 88 und Verpflegung auf Grund des tn–bee hegen Baarzahlung
in Anspruch zu nehmen (vergl. 8 25, 2 Fr. ), auch darf er, wenn sein eigenes Fuhrwerkwährend der Musterungsreise unbrauchbar wird, gegen #eegahing der Bundesrathssätze Fuhr=
werk anfordern.

53
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Bei Meinungsverschiedenheiten entscheiden das Ministerium und das
Generalkommando.

W 1.

Jeder Pferdebesitzer ist verpflichtet, seine sämmtlichen Pferde zur Musterung
zu gestellen, mit Ausnahme:

a) der unter vier Jahre alten Pferde,
b) der Hengste,
I) der Stuten, die entweder hochtragend") sind oder innerhalb der letzten

14 Tage abgefohlt haben,
4) der Vollblutstuten, die im „Allgemeinen deutschen Gestütbuch“ oder

den dazu gehörigen offiziellen — vom Unionklub geführten — Listen
eingetragen und von einem Vollbluthengst laut Deckschein belegt sind,
auf Antrag des Besitzers,

J%) der Pferde, welche auf beiden Augen blind sind,
) der Pferde, welche in Bergwerken dauernd unter Tag arbeiten,
6) der Pferde, welche wegen Erkrankung nicht marschfähig sind oder wegen

Ansteckungsgefahr den Stall nicht verlassen dürfen,
h) der Pferde, welche bei einer früheren in der betreffenden Ortschaft ab-

gehaltenen Musterung als dauernd kriegsunbrauchbar bezeichnet
worden sind, *)

i) der Pferde unter 1,50 m Bandmaß.
Außerdem ist das Ministerium befugt, unter besonderen Umständen Be-

freiung von der Vorführung eintreten zu lassen. Bei besonderer Dringlichkeit
sind auch die Landräthe hierzu ermächtigt.

Bei hochtragenden Stuten (Ziffer c) ist der Pferde-Vorführungsliste
(Anlage K0 der Deckschein beizufügen.

Von der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde sur ausgenommen:
1. Mitglieder der regierenden deutschen Familien;““
2. die Gesondten fremder Mächte und das gesuueschcheperzenel

5) Als hochtragend sind Stuten zu betrachten, deren Absohlen innerhalb der nächsten

vierWochen zu errvarten ist
") Die „vorübergehend kriegsunbrauchbaren“ sind von der Vorführung nicht

befreit.
*#) Erstreckt sich nur auf die zum persönlichen Gebrauch bestimmten Pferde, wogegen

die in Wirthschaftsbetrieben venvendeten Pferde zu gestellen sind.
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— . die aktiven Offiziere und Sanitätsoffiziere bezüglich der von ihnen
zum Dienstgebrauch gehaltenen Pferde;

Beamte im Reichs= oder Staatsdienste hinsichtlich der zum Dienst-
gebrauch, sowie Aerzte und Thierärzte hinsichtlich der zur Ausübung
ihres Beruses an dem Tage der Musterung unbedingt nothwendigen
eigenen Pferde;
 die Posthalter hinsichtlich derjenigen Pferdezahl, welche von ihnen zur

Beförderung der Posten kontraktmäßig gehalten werden muß:;
6. die städtischen Berufsfenerwehren.

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde nicht rechtzeitig oder
vollzählig vorführen, haben außer der gesetzlichen Strafe zu gewärtigen, daß auf
ihre Kosten eine zwangsweise Herbeischaffung der nicht gestellten Pferde vor-
genommen wird.

—

Ot

5 5.

Die Gemeindevorstände, im Behinderungsfalle ihre Stellvertreter haben
sich zu den Musterungsterminen einzufinden, dem Kommissar eine schreibgewandte
Person (Gemeindeschreiber 2c.) zur Verfilgung zu stellen und demselben ein
Verzeichniß der in ihrem Bezirk vorhandenen Pferde nach dem Muster Anlage A
(Pferde-Vorführungsliste) in doppelter Ausfertigung vorzulegen.') Sie sind
verpflichtet, für die Gestellung der zum Ordnen und Vorflhren der Pferde
erforderlichen Leute und ferner dafür zu sorgen, daß das Vorführen genau in
der Reihenfolge der Vorführungsliste stattfindet. Hierzu ist an dem linken
Backenstück der Halfter jedes Pferdes ein Zettel mit deutlicher Nummer, welche
derjenigen der Vorführüngsliste entspricht, zu befestigen.

Bei Pferden, welche bereits bei einer früheren Musterung als kriegs-
brauchbar bezeichnet wurden, sind außerdem unter Verantwortlichkeit der Gemeinde-
vorstände die Bestimmungstäfelchen (siche Muster Anlage ¼B) anzubringen.

Den Kreisthierärzten, Privatthierärzten, Civilschmieden, sowie den für
den Mobilmachungsfall als Civilkommissare der betreffenden Pferde-Aushebungs-
kommission in Aussicht genommenen Persönlichkeiten ist die Theilnahme an dem
Musterungsgeschäft gestattet. Sie sind durch den Landrath 2c. entsprechend zu

benachrichtigen. "

*) In die Verzeichnisse sind die nach § 4 nicht gestellungs= bezw. nicht vorführungs-
pflichtigen Pserde nicht einzutragen. Beide Listen müssen bezüglich der Eintragungen seiten-
weise genau übereinstimmen.
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86.

Die vorgeführten Pferde sind durch den Kommissar ortschafts= oder orts-
bezirksweise zu mustern und in kriegsbrauchbare, vorübergehend (Zzeitig) kriegs-
unbrauchbare und dauernd kriegsunbrauchbare zu scheiden.

Die kriegsbrauchbaren sind zu sondern in:
u) Reitpferde 1,

77 Il,
9 Stangenpferde,

b) Zugpferde ! 1 Vorderpferde,

18 Stangenpferde,« 1 Vorderpferde,
I) besonders schwere Zugpferde.

C. Für die Entscheidungen des Kommissars sollen die in Anlage C enthaltenen
— Gesichtspunkte als Anhalt dienen.

Das Ergebniß der Musterung ist in beide Ausfertigungen der Vor-
führungslisten einzutragen und vom Vormusterungs-Kommissar zu bescheinigen;
der Gemeindevorstand erhält eine Ausfertigung zurück.

§ 7.

Bei Gelegenheit der Pferde-Vormusterung hat der Kommissar innerhalb
des Zeitraumes von 72 Monaten in jedem Musterungsort ein Mal auch die
Fahrzeuge zu prüfen (siehe § 24), die Anzahl der in den Bezirken vorhandenen
kriegsbrauchbaren Fahrzeuge festzustellen und in den Vorführungslisten (Anlage A)
zu vermerken. Ob die Fahrzeuge zu den Musterungsplätzen selbst zu gestellen
sind oder auf einem besonderen Platze oder in den Gehöften besichtigt werden,
vereinbart der Kommissar mit den Landräthen.

86.
Das Ergebniß der Musterung stellt der Kommissar in einer Uebersicht

 nach dem Muster Anlage D) zusammen; diese sind durch den betreffenden
— Kavallerie-Brigadekommandeur dem Generalkommando zu einem von diesem zu
4 bestimmenden Zeitpunkt einzureichen.

Den Landräthen hat der Kommissar baldmöglichst nach beendeter
Musterung Abschriften der Uebersichten — ortschaftsweise getrennt — zu ilber-
senden. Die Schlußzahlen der letzteren sind von den Landräthen dem Ministerium
vorzulegen.
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g o.

Wesentliche Aenderungen im Pferdebestand einer Ortschaft (auch ansteckende
Krankheiten, welche größeren Umfang annehmen) sind durch die Landräthe dem
Kommissar mitzutheilen, welcher hiernach die von ihm geführte Liste berichtigt
und dem Generalkommando Meldung erstattet.

Nachmusterungen in den betreffenden Ortschaften dürfen nur in besonders
dringenden Fällen durch das Generalkommando nach Vereinbarung mit dem
Ministerium angcordnet werden.

B. Versahren bei Beschaffung der Mobilmachungspserde.

8 10.

Im Falle der Mobilmachung der Armee oder einzelner Theile derselben
hat das Fürstenthum die nach den Bestimmungen des Mobilmachungoplanes für
dasselbe ausgeworfene Zahl von Mobilmachungspferden (in natura) zu stellen.

 l

#) Jeder Pferdebesitzer ist nach erhaltener Aufforderung verpflichtet, seine
sämmtlichen Pferde, mit Ausschlus, der im § 4 näher bezeichneten, zu der be-
stimmten Zeit und an dem bestimmten Orte vorzuführen.

Der Verkauf eines Pferdes vor erhaltener Gestellungsaufforderung ent-
bindet nicht von dessen Gestellung, sofern die Ablieferung an den neuen Erwerber
noch nicht erfolgt ist. Eine Ausnahme findet nur statt, wenn nachweislich der
Verkauf an die Militärbehörde, an Offiziere, Sanitätsoffiziere oder Militär-
beamte, welche sich die Pferde für ihre Mobilmachung selbst beschaffen, erfolgt war.

Ebenso können den zum Dienst einberufenen Offizieren, Sanitätsoffizieren
oder den oberen Militärbeamten des inaktiven und Beurlaubtenstandes, sowie
dem Kaiserlichen Kommissar und den Delegirten der freiwilligen Krankenpflege
beim Feldheere so viele ihrer eigenen Pferde bei der Aushebung belassen werden,
als ihnen für ihre Mobilmachung bestimmungsgemäß zustehen.

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde nicht rechtzeitig
oder vollzählig vorführen, haben außer der gesetzlichen Strafe zu gewärtigen,
daß auf ihre Kosten cine zwangsweise Herbeischaffung der nicht gestellten Pferde
vorgenommen wird.
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b) Von Bekanntgabe des Mobilmachungsbefehls bis nach Beendigung
der Pferdeaushebung ist jede Ausführung von Pferden in andere Kreise oder
Ortschaften verboten. Zuwiderhandlungen werden für jeden einzelnen Fall mit
der in § 27 des Kriegsleistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 vorgesehenen Strafe
geahndet. Eine Ausnahme von dem Verbote findet nur statt wenn nachweislich
der Verkauf an Militärbehörden des Aushebungsbezirkes oder an solche
Offiziere, Sanitätsoffiziere oder Militärbeamte, welche sich die Pferde für ihre
Mobilmachung selbst beschaffen, geschehen ist.

Diese Bestimmung ist von den Landräthen bei Eintritt der Mobilmachung
allgemein bekannt zu geben.

5 12.

Auf Grund der letzten Pferde-Vormusterung vertheilt das Generalkom=
mando im Einvernehmen mit dem Ministerium den Gesammtbedarf an Mobil-
machungspferden auf die einzelnen Bezirke.

Hierbei sind neben dem Bestand der Bezirke an kriegsbrauchbaren Pferden
auch besonders die Mobilmachungsverhältnisse der zu ergänzenden Truppentheile
zu berücksichtigen. Da es von großer Bedeutung für die Schlagfertigkeit des
Heeres ist, daß der Bedarf an Reitpferden ! und Zugpferden I voll und in
gutem Material rechtzeitig gedeckt wird, so ist für diese Klassen von einer rein
prozentualen Vertheilung abzusehen.

Durch eine vom Generalkommando im Einverständniß mit dem Ministerium
aufzustellende Uebersicht ist festzusetzen, wieviel Pferde in den einzelnen Aus-
hebungsorten täglich zur Aushebung zu gelangen haben, für welche Truppentheile
dieselben bestimmt sind, und in welcher Weise sie ihren Bestimmungsort erreichen
sollen.

§E 193.

Auf Grund dieser Uebersicht stellt der Vormusterungs-Kommissar im
Einvernehmen mit den Landräthen für das gesammte Gebiet des Fürstenthums
einen Vertheilungsplan auf, aus welchem hervorgeht, wieviele als kriegsbrauchbar
bezeichnete Pferde der verschiedenen Klassen und wieviel Fahrzeuge von den
einzelnen Ortschaften tageweise in den Aushebungsorten zu der Aushebung
zu gestellen sind. Unter Berücksichtigung dessen, daß im Allgemeinen an einem
Tage nicht mehr als 200 Pferde von einer Kommission ausgehoben werden
können, sind die Zahlen so zu bemessen, daß am ersten Aushebungstage möglichst



327

von jeder Klasse noch eine Reserve von 50 Prozent, an den folgenden Tagen
von 25 Prozent zur Vorführung gelangt.

Reicht hierfür der Bestand an Reitpferden ! und an Zugpferden I nicht
aus, so sind von den übrigen Klassen entsprechend mehr Pferde zur Reserve zu
bestimmen. Für Fahrzeuge ist täglich noch eine Reserve von 50 Prozent
anzusetzen.

Nach Müglichkeit sind die Pferde eines Ortes für einen Tag zu bestimmen
und die dem Aushebungsort zunächst gelegenen Ortschaften für die ersten Tage
heranzuziehen. Der Vertheilungsplan ist derart fertigzustellen, daß nach etwaiger
Prüfung durch das Gencralkommando die Landräthe den Gemeindevorständen
Auszüge so rechtzeitig übersenden können, daß Letztere in der Lage sind, noch
vor dem 1. April jedes Jahres die Bestimmung der vorzuführenden Pferde
vorzuberciten. (§ 18.)

Die Landräthe haben sich gelegentlich davon zu überzeugen, daß die hierzu
erforderlichen Vorbereitungen seitens der Ortsvorsteher thatsächlich getroffen sind.
Soweit nicht besondere Verhältnisse dagegen sprechen — worüber das Gencral=
kommando nach Benehmen mit dem Ministerium zu befinden hat —, müssen diese
den Gemeindevorständen bereits im Frieden zu übersendenden Auszüge Alles für
sie im Mobilmachungsfalle Wissenswerthe betreffs Mobilmachungstag, Ort und
Stunde der Pferdeaushebung enthalten.

8 14.

Für die Aushebung und Abnahme der zu gestellenden Pferde bildet jeder
Landrathsamtsbezirk der Regel nach einen Anshebungsbezirk.

Ausnahmsweise können Bezirke, wenn deren räumliche Ausdehnung und
die Höhe des zu stellenden Kontingents an Pferden es zweckmäßig erscheinen
lassen, durch das Generalkommando im Einvernehmen nit dem Ministerium in
zwei oder mehrere Aushebungsbezirke getheilt werden.

Das Generalkommando vereinbart schon im Frieden mit dem Ministerium,
an welchen Orten die Anshebung und Abnahme für jeden Aushebungsbezirk
stattfindet, und an welchem Mobilmachungstage dieselbe beginnt.

Der Morgen des zweiten Mobilmachungstages ist grundsätzlich der späteste
Termin für den Beginn der Aushebung.
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8 16.

Für jeden Aushebungsbezirk wird eine Aushebungskommission gebildet.
Dieselbe besteht aus:

1. dem Landrath oder dessen gesetzlichem Vertreter als Civilkommissar,
2. einem vom Generalkommando zu ernennenden Offizier als Militär-

kommissar, dem ein zweiter Offizier beigegeben werden kann.
Wenn ein Bezirk in mehrere Aushebungobezirke getheilt ist (§ 23), so

bestimmt das Ministerium schon im Frieden den Civilkommissar für jeden
ferneren Aushebungsbezirk.

Zuzutheilen sind der Aushebungskommission:
1. ein militärischerseits zu kommandirender Noßarzt oder vom Landrath

zuzuziehender Thierarzt und
2. drei von dem Bezirksausschusse von sechs zu sechs Jahren zu wählende

Taxatoren.

8 16.

Zu Taxatoren müssen sachverständige und unbescholtene Personen, welche
das volle Vertrauen der Eingesessenen besitzen, gewählt werden. Dieselben sind

nach dem als Aulage F beigefügten „Eidesformular“ durch den Landrath oder
dessen Vertreter vor Beginn des Abschätzungogeschäftes zu vereidigen, und ist
beglaubigte Abschrift der darüber aufzunehmenden Verhandlung dem National
beizufügen.

Neben den drei Taxatoren werden drei Stellvertreter für dieselben ge-
wählt, von denen einer schon für den Begim der Aushebung einzuberufen ist.

Die Taxatoren, deren Stellvertreter, sowie die etwa zuzuziehenden Thier=
ärzte erhalten Reiseentschädigungen nach Maßgabe der Bestimmungen, welche
über die entsprechenden Kompetenzen bei der Abschätzung von Flurschäden durch
die unterm 13. Juli 1898 Allerhöchst genehmigte Ausführungsverordnung zum
Gesetz über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom
13. Februar 1875 in der Fassung des Gesetzes vom 24. Mai 1898 getroffen sind.

Für die landräthlichen Bureaugehülfen, welche außerhalb des Sitzes des
Landrathsamtes bei der Aushebung mitwirken, dürfen Tagegelder und Reise-
kosten nach den Säten gewährt werden, welche für die im ersten Absatze des
*§53 des Reglements vom 6. Mai 1865 in der Fassung des Gesetzes vom
30. Mai 1882 (G.-S. XIX. S. 295) unter Ziffer 5 bezeichneten Staatsbeamten
bestimmt sind.
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§ 17.

Soweit die Gemeindevorstände nicht bereits im Fricden mit den bezüg-
lichen Weisungen versehen sind, übersenden ihnen sofort nach Eingang des Mobil-
machungsbefehls die Landräthe auf dem raschesten Wege die im Frieden vor-
bereiteten Befehle, an welchem Orte und zu welcher Zeit (Tag und Stunde) die
nach § 13 bestimmten Pferde und Fahrzenge zu gestellen sind.

Die Taxatoren und gegebenenfalls der Thierarzt sind entsprechend zu
benachrichtigen.

Die durch die Reichstelegraphie an alle Gemeinden sofort übersandten
Telegramme, „daß die Mobilmachung brfohlen und welches der erste Mobil-
machungstag ist“, gelten für die Gemeindevorstände r2c. (siehe § 5) als Befehl,
die Gestellung der Pferde und Fahrzeuge zur Aushebung in der etwa bereits
im Frieden angeordneten Weise (§ 13) zu veranlassen.

Die Landräthe haben die erforderlichen Anordnungen zur Aufrechterhaltung
der Ordnung während der Anshebung und die Heranziehung der nöthigen Polizei-
mannschaften (Gendarmen, Schupzleute, Polizeidiener) vorzubereiten.

8 18.

Den Aushebungskommissaren sind vorzuführen:
#u) die gemäs § 13 bestimmten Pferde; an den Halftern sind auf der

linken Seite die Bestimmungstäfelchen (§ 5) zu befestigen;
b) die bei der letzten Musterung als „vorübergehend kriegsunbrauchbar“

bezeichneten Pferde, soweit sie nicht marschunfähig sind oder wegen
Ansteckungsgefahr den Stall nicht verlassen dürfen;

J) die seit der letzten Musterung in Zugang gekommenen Pferde des
Aushebungsbezirkes. Händler, Tattersalls 2c. haben stets ihre sämmt-
lichen Pferde vorzuführen.

Die Gemeindevorstände sind für die vollzählige und rechtzeitige Gestellung
der Pferde verantwortlich und verpflichtet, persönlich bei der Aushebung zu er-
scheinen. Sie legen der Aushebungskommission die bei der letzten Musterung
ausgefüllte Vorführungsliste, in welcher die zur Anshebung vorgeführten Pferde
durch Unterstreichen kenntlich gemacht L sowie ein Verzeichniß der in Zugang
gekommenen Pferde vor.

Es werden zunächst die lebtgenanuten Pferde gemäß § 6 durch den
Militärkommissar gemustert und dann die bereits früher gemusterten Pferde
einer nochmaligen Prlifung unterzogen.

"
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Die als kriegsbrauchbar anerkannten Pferde sind nach Klassen getrennt
aufzustellen. Im Allgemeinen ist die frühere Klassifizirung durch den Vor-
musterungs-Kommissar maßgebend; einzelne nothwendig erscheinende Umbestimm-
ungen bleiben jedoch dem militärischen Aushebungskommissar überlassen.

Die für kriegsunbrauchbar erklärten Pferde werden sofort entlassen.

8 19.

Aus den kriegsbrauchbaren Pferden wird die für den Aushebungsbezirk
festgesetzte Zahl und außerdem von jeder Klasse ein Zuschlag von drei Prozent
als Reserve ausgewählt. Sind hierbei für die besseren Klassen nicht die erforder-
lichen Pferde vorhanden, so ist der Ausfall durch die besten Pferde der nächst
niedrigeren Klasse zu decken.

Die ausgewählten Pferde werden in ein National nach Muster 33, die Reserve-
pferdein ein besonderes National eingetragen und kommen sämmtlich zur Abschätzung.

Die als Reserve ausgewählten Pferde werden indeß zunächst nicht ab-
genommen, sondern sind nur von den Besitzern bei Vermeidung der gesetzlich
angedrohten Strafe auf drei Wochen vom Tage der Aushebung an gerechnet
zur Verfigung der Militärbehörde zu halten.

Kriegsbrauchbare Pferde, welche als überschießend nicht sogleich ausgehoben
werden, können auf Veranlassung des Militärkommissars zur nochmaligen Vor-
führung an einem späteren Tage bestimmt werden.

Nach Beendigung der Auswahl ist festzustellen, wieviel weitere kriegs-
brauchbare Pferde der einzelnen Klassen im Aushebungsbezirke noch vorhanden
sind. Das Ergebniß ist dem Ministerium und dem Generalkommando nach Schluß
des Aushebungsgeschäftes umgehend zu melden.

8 20.

Bei der Abschätzung, die von dem Civilkommissar geleitet wird, ist nur
der Werth der Pferde in gewöhnlichen Friedenszeiten ins Auge zu fassen und
von der Preissteigerung infolge der eingetretenen Mobilmachung abzusehen.

Jeder Taxator giebt vor der Aushebungskommission besonders seine Taxe
an, welche in die betreffende Kolonne des Nationals K (§ 19) einzutragen ist.

Aus diesen drei Taxen wird der Durchschnitt gezogen und dem Eigen-
thümer sofort bekannt gemacht, während die einzelnen Taxen geheim bleiben.
Dieser Durchschnitt bildet die den Besitzern der Pferde nach erfolgter Abnahme
zu zahlende Taxsumme.
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Sind Pferde abzuschätzen, welche einem Taxator gehören, so hat dieser
sich der Abschägung zu enthalten. Statt seiner tritt einer der gewählten Stell-
vertreter ein.

8 21.

Bei der Abnahme müssen die Pferde durch den bisherigen Besitzer ver-
sehen sein mit:

zwei mindestens zwei Meter langen Stricken und
gutem Hufbeschlag.

Der Werth dieser Stücke ist in der Taxe mitenthalten.
Bis zur förmlichen Abnahme der Pferde haben die Besitzer oder deren

Beauftragte die Pferde zu beaufsichtigen und auf eigene Kosten zu verpflegen.
Wenn die Besitzer den in diesem Paragraphen ihnen auferlegten Verpflichtungen
nicht genügen, so werden die dadurch entstehenden Kosten bei Auszahlung der
Taxsumme in Abzug gebracht.

Das dieserhalb Erforderliche hat der Civilkommissar zu veranlassen.

8 22.

Sollten Besitzer ausgehobener Pferde wünschen, an deren Stelle
andere für kriegsbrauchbar erklärte Pferde derselben Klasse zu stellen, so kann
hierauf in Ausnahmefällen von der Aushebungskommission eingegangen werden,
wem sofort an Ort und Stelle die zum Ersatz bestimmten Pferde vorgeführt
werden.

823.
Nach erfolgter Abschätzung sndet die Uebernahme der Pferde durch den

Militärkommissar statt.
Hierauf wird jedem Pferde die Nummer des Armeckorps unter der Mähne

an der linken Seite des Halses eingebrannt und dasselbe mit einer Mähnen=
tafel versehen, auf der die Nummer, die Bestimmung (Truppentheil), sowie der
Name des Bezirkes angegeben ist.

*# 21.

In denjenigen Bezirken, wo auf Anordnung des Ministeriums Fahr-
zeuge und Geschirre nebst Zubehör ausgehoben werden sollen, findet deren
Abschätzung und Abnahme in der Regel im Anschlus an diejenige der Mobil-
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machungopferde durch die nach§15 zusammengesetzte Aushebungskommission und
die derselben zugetheilten Taxatoren statt. Das Verfahren dabei ist dasselbe
wie bei der Aushebung der Pferde.

Soweit angängig, sind die Zugpferde zugleich mit den Fahrzeugen und
Geschirren abzunehmen, indem hierzu der Kommission die vollständigen Gespanne
vorgeführt werden. An die Zusammenstellung der Gespanne ist die Kommission
nicht gebunden und kann auch hinsichtlich der Qualität, des Alters und der
Größe der Zugpferde insofern von den Bestimmungen der Anlage C abweichen,
als es hauptsächlich darauf ankommt, starke Zugpferde auszmvählen. Die ab-
genommenen Pferde werden in ein National nach Anlage ! eingetragen.

6. Anlage G enthält die Bestimmungen über Beschaffenheit der Fahrzeuge
und Geschirre, sowie über das zu einem Gespann erforderliche Zubehör. Nach

Nv Anlage II ist die Taxverhandlung aufzunehmen.

25.

Das Generalkommando hat schon im Frieden Vorsorge zu treffen, daß
zum Zeitpunkt der förmlichen Abnahme der ausgehobenen Pferde von den
Truppen zu stellende Transportkommandos in den Aushebungsorten ein-
treffen. Soweit diese Kommandos von den Truppen nicht in hinreichender Zahl
gegeben werden können, hat das Generalkommando schon im Frieden die Ein-
berufung von Mannschaften des Beurlaubtenstandes oder der Ersatzreserve vor-
zusehen. Nöthigenfalls ist der Militärkommissar ermächtigt, Koppelführer zu
miethen; er hat hierzu die Mitwirkung der betreffenden Landräthe rechtzeitig
in Anspruch zu nehmen. Die Zahl der Transportmannschaften ist so zu be-
rechnen, daß auf einen Mann ctwa drei Pferde kommen.

Der Militärkommissar hat die Pferde den Transportführern ordnungs-
mäßig zu überweisen; vom Zeitpunkt der förmlichen Abnahme an werden die
Pferde militärischerseits verpflegt.

Nach Maßgabe der bereits im Frieden aufgestellten Marschübersichten und
Fahrtlisten werden die Pferde nach den Mobilmachungsorten der Truppen
transportirt.

Die gemietheten Koppelführer erhalten während ihrer Dienste auf dem
Rückmarsch nach der Heimath die ortsüblichen Löhne, sowie freies Quartier und
Verpflegung nach den darüber bestehenden Bestimmungen auf Kosten der Militär-
verwaltung.
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Das Generalkommando veranlaßt, daß die Transportführer rechtzeitig
die erforderlichen Marschronten, Militär-Fahrscheine, sowie Quartier-Bescheini-
gungen und Quittungen über Naturalverpflegung, Vorspam und Fourage
erhalten, letztere nach dem Tagessatze von 12000 g Hafer, 7500 g Heu und
3000 g Stroh für besonders schwere Zugpferde und von 6000 g Hafer, 2500 #
Heu und 1500 g Stroh für alle übrigen Pferde.

Der Militärkommissar übergiebt den Transportführern zur Aushändigung
an die betreffenden Truppentheile die von ihm nach Anlage 72 (§F 19) für letztere
aufgestellten und vollzogenen Nationale der Pferde.

Das Generalkommando hat endlich Anordnung zu treffen, inwieweit der
Militärkommissar mit einem Vorschuß für unvorhergesehene Ausgaben zu
versehen ist.

8 26.

Nach Erledigung des Aushebungsgeschäfts werden die in dem National
der abgenommenen Pferde (§ 20) eingetragenen Taxen summirt und wird folgende
Bescheinigung darin eingetragen:

* nach Juhaitddes vorstehenden Nationals die Anzahl vongeschrieben
.. .Pferden mit

einererGesanunttare von. ... M.
geschrieben .. . . . Mark,

richtig abgeliefert worden ist,bescheingt
(Ort und Datum.)

Die Aushebungskommission.

(Unterschriften.)

Die laut beiliegender Verhandlung vereidigten Taxatoren.

(Unterschriften.)

Das mit dieser Bescheinigung versehene National ist vom Civilkommissar
als Belag der Liquidation über den Taxpreis der abgenommenen Pferde beizu-
fügen. — Die Besitzer der abgenommenen Pferde erhalten von dem Civil-
kommissar über die ihnen zustehenden Taxsummen Anerkenntnisse nach dem
Formular J. #L#
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In gleicher Weise erfolgt auch die Summirung der Taxen, welche in dem
Verzeichniß der angekauften Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör (8 2 ein-
getragen sind, und die Ausstellung einer Bescheinigung hierüber, die dem Ver-
zeichnis als Rechnungsbelag beizufügen ist.

8 27.

Der Civilkommissar sendet die Liquidation über die abgenommenen
Pferde, ferner die von ihm bescheinigten Liquidationen über die zu zahlenden
Tagegelder und Reisekosten (8 16), sowie über sonst etwa entstandene Nebenkosten
nebst den bezüglichen Belägen nach Beendigung des Aushebungsgeschäfts spätestens
binnen acht Tagen an das Ministerium.

Dieses stellt die Kosten fest und ertheilt Anweisung an die Fürstliche
Hauptstaatskasse zur vorschußweisen Zahlung der Beträge für Rechnung der
General-Kriegskasse.

Die Auszahlung an die Besitzer der abgenommenen Pferde erfolgt gegen
Ablieferung der Anerkenntnisse und Quittungsleistung.

Die sämmtlichen festgestellten Liquidationen werden demnächst vom
Ministerium an das Königlich Preußische Kriegsministerium (Remonte-Inspektion)
eingesandt, welche nach Prüfung derselben Anweisung zur Erstattung der Beträge
aus den bereitesten Mitteln der General-Kriegskasse ertheilt.

Etwaige während der Mobilmachung erforderliche Vorschüsse werden auf
Anfordern von der Fürstlichen Hauptstaatskasse der General-Kriegskasse geleistet.

§5 28.

Grundsätzlich ist jede Aushebungskommission verpflichtet, die auf den Aus-
hebungsbezirk ausgeworfenen Pferde wirklich aufzubringen.

Von Störungen und Stockungen des Aushebungsgeschäfts, soweit sie nicht
durch Anordnungen der Aushebungskommission beseitigt werden können, ist dem
Ministerium und dem Generalkommando telegraphische Meldung zu erstatten.

Sollte sich wider Erwarten im Verlaufe der Aushebung ergeben, daß
seit der letzten Vormusterung die Zahl der kriegsbrauchbaren Pferde so zurück-
gegangen ist, daß die geforderte Zahl auch unter Heranziehung der zunächst nicht
zur Aushebung befohlenen kriegsbrauchbaren Pferde voraussichtlich nicht auf-
gebracht werden kann, so hat die Kommission dem Ministerium und dem General=
kommando unter Angabe des bei jeder Klasse wahrscheinlich eintretenden Ausfalls
telegraphisch Meldung zu erstatten.
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Das Generalkommando im Einvernehmen mit dem Ministerium veranlaßt
die sofortige Gestellung des Ausfalls aus anderen Bezirken des Pferde-Gestellungs-
bezirkes.

Die Beendigung des Aushebungsgeschäfts ist von der Aushebungs-
kommission an das Ministerium und das Generalkommando mit dem Hinzufügen
zu melden, wieviel kriegsbrauchbare Pferde der verschiedenen Klassen noch in dem
Bezirk vorhanden sind (siehe 8 19).

8 29.

Sofern die ausgehobenen Pferde eines Bezirkes wegen nachträglich
erkannter Untauglichkeit eines Theiles derselben das Kontingent nicht decken,
sind zunächst die drei Prozent Zuschlag heranzuziehen und bei deren Unzuläng-
lichkeit die übrigen bereits als kriegsbrauchbar anerkannten Pferde.

Für den Fall, daß die Aushebungskommission bereits auseinandergegangen
sein sollte, hebt der Landrath oder dessen Stellvertreter allein unter Zuziehung
eines Thierarztes und der drei Taxatoren die erforderlichen Pferde aus, läßt sie
abschätzen und den Truppentheilen zuführen.

8 30.

Nach Erledigung des Aushebungsgeschäfts hat der Landrath dem Ministerium
über den Verlauf des ganzen Geschäfts sofort Bericht zu erstatten und eine
Uebersicht nach Anlage K beizufigen.

§ 31.

Das Ministerium hat die nachstehend aufgeführten Druckformulare für
Rechnung des Militäretats anfertigen zu lassen und im Frieden in genügender
Zahl den Landräthen zu überweisen:

#a) Auszüge aus den Vertheilungspläuen für die Gemeindevorstände (§ 13),
b) Befehle für die Gemeindevorstände (§ 17),
) Benachrichtigung an die Taxatoren und Thierärzte (§ 17),
4) Vorführungslisten (Anlage A),
0) Bestimmungstäfelchen (Anlage B),
I) Pferde-Nationale (Anlage 7),

6) Eidesformulare (Anlage k),
h) Fahrzeugverzeichnisse (Anlage I),
i) Anerkenntnisse (Anlage #/),

k) Uebersichten über das Aushebungsgeschäft (Anlage K).

2,7

B.
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Die Liquidationen über die Beschaffungskosten der Formulare sind von
dem Ministerium aufzustellen und an die zuständigen Intendanturen zur An—
weisung zu übersenden.

Für Bereithaltung der Marschrouten und Militär-Fahrscheine, sowie der
den Transportführern zu behändigenden Quittungsformulare über Natural-
verpflegung, Vorspann und Fourage, Qnartierbescheinigungen; ferner für Be-
schaffung und Bereithaltung von Koppelzeug, Pferdemaßen, Mähnentafeln und
Pferde-Brenneisen sorgt die Militärbehörde.

§ 32.

Erscheint für einzelne Truppentheile eine besonders schleunige Gestellung
von Pferden nöthig, so vereinbart das Generalkommando das Erforderliche mit
dem Ministerium.

5 33.

Wo in vorstehenden Bestimmungen von dem Ministerium die Rede ist,
ist darunter allenthalben das Fürstliche Ministerium, Abtheilung für das Imnere,
zu verstehen.
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Anlage A (zu §8§ 5 und 18).
Bezirtk.

Perzeichnik
der

in... vorhandenen Pferde

(Vorfühmingsliste)

Musterungsjahr 10

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Verzeichnisses bescheinigt:

Datum. Der Gemeindevorstand.

— Die Spalten 1, 2, 3 und 7 sind vom Gemeinbevorstand, die Spalten 1, 5 und 6 von
dem Kommissar oder unter dessen Verantwortung ausdusüllen.
Farbe und Abzeichen sind so anzugeben, daß die Pferde daraufhin wiederzuerkennen sind.
Die Vorführungslisten des Vorjahres sind zur Musterung mitzubringen. Die in denselben
als „vorübergehend kriegsunbrauchbar“ bezeichneten Pferde sind vorzuführen.
Nach Eingang der Auszüge seitens der Landräthe (§ 13) sind dic vom Gemeindevorsland
zur Aushebung im Mobilmachungsfall bestimmten Pferde umseitig durch Unterstreichen
kenntlich zu machen (§ 18).

rWsil
*

55



LaufendeNummer—
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3.

Des Pferdes Ist krlegs-
Des Besitzers Vor-

Geschlecht Reilpferdund und

Zuname Abzeichen D! n
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4. . o.

brauchbar als Vorhandene
Bemerkungen

Zugpferd Fahrzeuge
*) # ter die hocht d

I ll gahl SE#ter * Mü halb de 14 Tage abgesohlt #tt

Auf der letzten Seile:

Die Richtigkeit der Musterungsvermerke in Spalle 4 und ö5 bescheinigt

Ort, Datum. (Dienstgrad) und Vormusterungskommissar.
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Anlage B (zu 88 5 und 18).

Bestimmungstäfelchen.
(Die Täfelchen sind aus eiwa 5 mm starker Strohpappc, Karton oder dergleichen — für die
einzelnen Pserdeklassen verschiedensarbig — herzustellen und zum Anbinden an der Halster

mit entsprechender Einrichtung zu versehen.)

Die Farbe der Tasel ist (auf beiden Seiten):
weiß: für Reitpserde 1,

gelb: » » ,

hellroth: „ Zupgpserde 1, Stangene-,
dunkelroth: " 1, Vorder-

hellblau: "„ " II, Stangen-,
dunkelblau: „ II, Vorder-,
grün: , besonders schwere Zugpferde.

Die Tafeln erhalten auf beiden Seiten nur die ihrer Farbe entsprechende Be-
zeichnung:

G. B. gelbe Tafel):

Reitpserd II.

etwa 15 cm

(3. B. gelbe Tasel)

4nnb 77eilpfsem

Die Täfelchen werden beim Vorführen zur Musterung oder Aushebung an dem linken
Backenstück der Halfter befestigt.

"

**rä
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Anlage C (zu §§ 6 und 18).

Gelichtspunkte
für

Auswahl der Mohllmachungspferde.

1. GEintheilung in Klassen.

u) Reitpferde1:Frische, gute Gänge, möglichst bereits geritten; bestimmt
für Offiziere, sowie für Kavallerie und Feldartillerie.

b) Reitpferde II: Sämmtliche ilbrigen Pferde des Reitschlages; bestimmt
für die übrigen Waffen und Formationen, für Sanitätsoffiziere und
Beamte.

c) Zugpferde 1: Neben starkem, tiefem Gebäude, frische und geräumige
Gänge, bestimmt für die Feldartillerie, die Infanteric-Munitions=
kolonnen, die Infanterie-Patronemvagen, die Korps= und Reserve-
Divisions-Telegraphen-Abtheilungen und die Krankenwagen der
Sanitäts-Kompagnien.

d) Zugpferde II: Sämmtliche übrigen Pferde, welche an Arbeit gewöhnt
sind und nicht derartige Fehler (Ziffer 4) zeigen, welche die Gebrauchs-
fähigkeit in kurzer Zeit in Frage stellen; bestimmt flir die übrigen
Truppenfahrzeuge und Trains.

e) Besonders schwere Zugpferde: Sämmtliche rein kaltblütigen Pferde,
die Kreuzungsprodukte, die den Charakter des Kaltbluts zeigen und
solche, zum gleichmäßigen Ziehen großer Lasten im Schritte geeigneten
Warmblüter, die infolge ihrer Masse mit der Kriegsration voraus-
sichtlich nicht zu ernähren sind; bestimmt für Fußartillerie= und
Pionier-Belagerungsformationen, sowie besonders festgesetzte Fuhr-
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2. Maße.

Die Pferde sind mit dem Bandmaße zu messen.

Mindestmaß für Riuaftareen . ...l,62m,» „ die übrigen Reitpferde! .15,57m,
» »»Rcttpfc1dcll....l,-')5m,

«anpfcrdclundll...I,57m.l

Pferde von geringerer Größe dürfen nöthigenfalls eingestellt werden, wenn
sie sonst den Anforderungen entsprechen; bei Offizierspferden für Fußtruppen und
Reitpferden II kann dann bis 1,53 m, bei Zugpferden II bis 1,55 m herunter-
gegangen werden.

Für besonders schwere Pferde ist kein Mindestmaß vorgeschrieben.

3. Aller.

Pferde warmblütiger Schläge sind zwischen 6 und 14 Jahren am ge-
eignetsten für den Kriegsdienst.

4. Ungeeigneles Material.
Hengste und alle mit Hauptfehlern, Krankheiten oder sonstigen zum

Militärdienst untauglich machenden Mängeln behafteten Pferde werden nicht ge-
nommen, einäugige zu Zugpferden nur, wenn der Verlust des Auges von äußerer
Verletzung und nicht von innerer Krankheit herrührt. Tragende Stuten und
Mutterstuten, die unter drei Monate alte Fohlen nähren, sind für das laufende
Mobilmachungsjahr zurückzustellen.

Stuten werden als tragend erachtet, wenn dies entweder schon durch
Augenschein bekundet, oder wenn durch einen Deckschein in beglaubigter Form
nachgewiesen wird, daß die Stute nach mehrfachen Versuchen den Hengst nicht
mehr angenommen hat.

Im Besonderen bleibt zu beachten:
u) Spat, der so weit vorgeschritten, daß bereits die Muskulatur auf

der Kruppe geschwunden ist,
Hasenhacke, an welcher die Pferde lahmen, und
Schaale, bei welcher das Brennen erfolglos geblieben, machen

die Pferde zum Heeresdienst unverwendbar.
b) Hufe. Ist der Huf nur durch falschen Beschlag und schlechte Pflege

schad= und krankhaft geworden, kann er also bei sachgemäßem Beschlag
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und guter Pflege gesunden, so ist das Pferd als brauchbar zu be-
zeichnen; ein mit angeborenen Fehlern behafteter Huf macht das Pferd
unbrauchbar.

Flachhuf schließt Brauchbarkeit aus, wenn das Horn sprüde und
ausgebrochen ist und die Sohle sich schon gesenkt hat; nicht aber, wenn
das Horn gesund und die Sohle gewölbt ist.

Zwanghuf, bei dem die innere Tracht am Vorderhuf slark ein-
gezogen und der angrenzende Strahlschenkel völlig verkümmert ist,
schließt Brauchbarkeit aus.

Bockhuf, nicht zu eng und sonst gesund, ist für Zugpferde kein
Gebrauchsfehler.

Hornspalten — mit Ausnahme derjenigen, die von der Krone
ausgehend, sich bis auf die Weichtheile erstrecken — sind in der Regel,
namentlich für Zugpferde, kein Gebrauchsfehler.

c) Gallen, an denen das Pferd nicht lahm geht, machen dasselbe nicht
unbrauchbar.

4) Verlezungen, Narben sind meist nur Schönheitsfehler. Auch
Pferde mit Spaunnstricknarben, Verletzungen an den Vordersehnen,
sind fast immer brauchbar.

) Rücken. Für Reitpferde und Zugpferde 1 sol die Entfernung zwischen
der letzten Rippe und Hüfte möglichst nicht mehr wie eine Handbreite
betragen. Ist der Rülcken nicht zu tief eingesattelt, so ist das Pferd
als Zugpferd 11 brauchbar.

I) Gang. Pferde, welche an den Vorderfesseln verstellt und knieweit
sind, sich aber an den Vorderknieen und Fesselköpfen nicht schlagen,
sind brauchbar für alle Klassen, andernfalls nur bedingt als Reit-
pferde I1 und Zugpferde ll.

8) Athem. Reitpferde und Zugpferde1müssen auf Athem gesund sein.
h) Rheumatische Pferde sind für den Militärdienst untauglich.

5. Auswahl.

Die bei den Vormusterungen zur Vorführung gelangenden Pferde sind
größtentheils zu ländlichen oder andern schweren Arbeiten benutzt worden. Sie
werden vielfach mager, schlecht im Haar und in der Pflege vernachlässigt sein.
Hierzu kommt auf dem Lande schlechte oder gar keine Hufpflege, bezw. minder=

werthiger Beschlag. Dieses sind jedoch nur Aeuszrlichkeiten, welche bei, späterer
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guter Pflege bald schwinden; maßgebend für die Beurtheilung bleibt immer das
Gebäude des Pferdes. Tiefgerippte, geschlossene Pferde, selbst wenn sie zur Zeit
überarbeitet sind, werden doch mit Nutzen für Mobilmachungsformationen zu
verwenden sein.

Bei ländlichen Besitzern werden die Pferde nach der Herbst= und Früh-
jahrsbestellung und nach der Ernte meist in schlechter Verfassung sein. In
städtischen Bezirken und wo die Pferde vornehmlich auf harten Straßen benutzt
werden, gehen sie vielfach klamm auf den Hufen (pflastermüde). Bei sonst gutem
Huf und wenn der mangelhafte Gang nicht eine Folge schlechten Gebäudes ist
(steile, kurze Schulter mit schlecht angesetztem Querbein), kann hierliber hin-
weggesehen werden. Tritt das Pferd aber nicht frei aus der Schulter heraus,
so ist es als Soldatenpferd minderwerthig, meist sogar unbrauchbar.

Im Allgemeinen ist bei der Auswahl der Pferde der Grundsatz zu be-
achten, daß sie dem beabsichtigten Gebrauch möglichst entsprechen müssen, und
daß ein unwesentlicher Fehler der für Friedenszwecke das Pferd von der An-
nahme ausschließen würde, für Mobilmachungszwecke nur selten einen Grund
zur Zurückstellung abgeben kann.

6. Hastbarheil für gesetzliche Fehler.
Bei der infolge Landlieferung stattgefundenen zwangsweisen Gestellung

haftet der letzte Besitzer nicht für das Vorhandensein derjenigen Eigenschaften
beim Pferde, deren Fehlen nach den gesetzlichen Bestimmungen bei freiwilligem
Verkauf ein Rückgängigmachen des Handels oder eine Regreßpflicht des Ver-
käufers begründet.

Es ist daher die Rückgabe eines zwangsweise angekauften Pferdes und
die Riülckforderung des gezahlten Taxpreises nicht statthaft, auch wenn innerhalb
bestimmter Fristen eine der nach den gesetzlichen Bestimmungen sonst den Rück-
gang des Kaufes bedingenden Krankheiten nachzuweisen ist.

Bei freihändigem Ankauf bleiben indessen die gesetzlichen Bestimmungen
der Gewährleistung in Kraft.



Anlage D (zu § 9).

Ergebnih
der

sferde-PormusterungimJFürflenthumReußI..

im Jahre 19

— —— ——

Aumerkung: Die seit Vorlage der lebten Nachwelsung gemusterten Bezirke sind durch Unterstreichen
der Bezirksnamen kenntlich zu machen.

50“.
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E

Nationale

aus dem Bezirke.. . .. . ... Vormusterungsbezirk

ausgehobenen Mobilmachungspferde.

1. In den für die Transportführer bestimmten Nationalen (§ 25) ist die Bezeichnung des
Truppentheils, für welchen die Pferde bestimmt sind, der Ueberschrift beizusügen.

2. Die Natlonale sind am Schlusse von den Aushebungskommissaren und Taxatorcn durch
Namensunterschrist und Datum zu vollziehen.
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2.

Des Besitzers

3.

Des Pferdes

4.

Ist ausgehoben als

1.

2 B ... 55 D 5 — ·
k- --I 2-G-kllctlt"» Ncitferd ugpferd

* Vor Wohnort 2 8 * I s 3 158 aund # 135 EEIIE I l ll
Sizmm« (ch«v 5 uHlnu 1 .
äHuc 5 em Johre Sto.Brd. Sig. Vrd.

1— .
! EEI
I .
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II
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5. .

Taxe der ausgehobenen Pferde

2— S für 1.|2.3.Durchschnittsbetrag Vemerkungen.
r " 2 welchen“ Taxator in in
5 11VBahlen Worten

— tbeil 4 Warl

1. In der Spalte 5 werden Beträge
von einer halben Mark und
darüber für eine volle Mark ge-
rechnet; Beträgeuntereinerhalben
Mark bleiben außer Ansatz.
 Reservepferde sind nicht in das

NationalderausgehobenenMobil-
machungspferdeaufzunehmen,o#n-
dern in besonderen Nalionalen zu
verzeichnen.

##

In den Nationalen, welche den Transporlflhrern zu übergeben sind, ist nur der Durchschustts,
belrag der Taxe in Zahlen auszufüllen.
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Anlage F (zu § 10).

Eidesformular
für

die Taxatoren der behufs einer Mobilmachung der Armee vom

Lande auszuhebenden Pferde.

Ich (Vor= und Zuname) schwöre bei Gott dem Allmächtigen und All-
wissenden, daß, nachdem ich zum Taxator der zur Armee-Mobilmachung vom
Lande auszuhebenden Pferde und Fahrzeuge bestellt worden bin, ich bei diesem
Geschäft nach den bezüglichen Vorschriften unter Zugrundelegung der vor dem
Eintritt der Mobilmachung stattgehabten Friedenopreise und ohne Rücksicht auf
die infolge der Mobilmachung eingetretene Preissteigerung nach bestem Wissen,
mit aller Unparteilichkeit, also weder zum Vortheil noch zum Schaden der Pferde-
und Wagenbesitzer oder der Reichskasse, abschätzen werde.

So wahr mir Gott helfe (Schluß je nach der Konfession).
Amen!



Aulage 0 (zu § 21).

Bestimmungen
über die Beschaffenheit der zu militärischen Zwecken bestimmten

Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör.

1. Die Fahrzeuge sollen vierrädrig und in Anbetracht der nothwendigen

#

Lenkbarkeit nicht zu lang gebaut sein, möglichst nur 10, nicht über
11 Centner wiegen, ein kräftiges Untergestell mit Achsen von Stahl oder
Eisen und mindestens 18 Centner Tragfähigkeit haben. Sie missen
ferner mit 2 Stenerkerten oder 2 Aufhaltern von doppeltem Leder und
einer Hinterbracke (Waagr) versehen sein. Das Vorhandensein eines
Langbaumes und einer abnehmbaren Wagendeichsel ist erwünscht, aber
nicht durchaus erforderlich. Die Höhe der auf Nabe und Felgenkranz
mit eisernen Neifen versehenen Vorderräder soll nicht unter 80 cm, die
der Hinterräder nicht unter 1 m und nicht über 1 m 60 cm, die Breite
der Felgen nicht unter 5 und möglichst nicht über 8 cm betragen. Geleise-
breite landesüblich. Hemmschuh oder andere Hemmvorrichtung erwünscht.

Das Obergestell muß entweder aus einem festen Bretterkasten oder
aus zwei Leitern mit Brettfüllung oder Korbgeflecht und einem Bretter-
boden bestehen. Das Vorhandensein von hinteren und vorderen Kopf-
wänden, von Spriegeln zum Auflegen des Wagenplaus und eines Sitz-
brettes vorn, bezw. Bocksitzes für den Fahrer ist wünschenswerth.
Spanmketten können mitgeliefert werden. Der innere Beladungsraum
von der Spriegelwölbung bis zum Wagenboden soll mindestens 2,25 chm
betragen.

. Die zweispännigen Geschirrzüge können nach Landessitte Kunnnt-
oder Sielengeschirre — letztere mit Halskoppeln — sein. Sie milssen

Zugstränge von Hauf oder Zugketten haben; ferner ist eine Kreuzleine
von Hauf, Bandgurt oder Leder und eine Halfter nebst starkem, mit

s7·



354

Zügeln versehenen Trensengebiß zumEinknebeln zu liefern. Sämmtliche
Geschirrtheile müssen haltbar und in den Vedertheilen geschmeidig sein.

. An Wagenzubehör sind zu jedem Wagen zu liefern:
1

1
Wassereimer aus Holz oder Blech,
Achsschmierblichse aus Blech für etwa 1 kg Wagenschmiere,

10 Bindestränge aus Hauf, 2 m 50 cm bis 3 m lang,
1 Handlaterne (Sturmlaterne für Lichte),
2 große Futtersäcke aus Drillich, zu 1,5 Centner Hafer.

4. An Geschirrzubehör sind mit jedem Paar Geschirren zu liefern:
2 Deckengurte,
2 Halfterketten, ungefähr 1 m 30 cm bis 1 m 70 cm lang und nicht

——

Bemerkung:

über 1 kg schwer,
neue Kardätsche,
Train-(Fahr-Pritsche.
Die Fahrzeune, Geschirre und zubehörstücke haben den vorsteltenden Bedingungen möglichst

zu entsprechen. Ueber Abweichunnen ist * hinwegzusehen. wenn das Fuhmoerk jonst
für die beabsichtigten mitieärischen Zwecke völlig gecianet ist. Keinessalls dars dieBedingung üüber die ersorderliche Pasbiücen. unerfüllt bleiben. — Für Fahrzeuge zu
besonderen Zwecken aonben nöthigenfalls die Ansorderungen entsprechend geändert werden.
Gelangen für Etappen--Fuhrwarl Kolonnen besonders schwere Zugpferde zur Aushebung.
so dürfen auch Fahrzeuge angelauft werden, welche bei einer Tragsähigkeit von mindestend
30 Ceniner entsprechend schwerer als 14 Centner sind.
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Anlage H# (zu § 24).

Derzeichniß
der für

Mobilmachungozwecke ausgehobenen Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör
aus dem Bezirke “°

Aushebungsbeziir ...

Vemerkung: Die VBerzeichnisse sind am Schluß von den Aushebungslommissaren und Taxatoren durch
Namensmilerschrift und Datum zu vollziehen.
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Taxe der ab enoni enen Jahreuge und'nebstZubehör
l .

1. 2. 3. Durchschnittsbetrag Bemerkungen.

in in
Taxalor Zahlen. Worten

4 4 4 * . Mark

1 In den Spalten zu 16 werden Beträge
von einer halben Mark und darüber für cine

» ; volle Mark gerechnet; Beträge unter einer

halben Mark bleiben außer Ansatz.



Anlage J (zu § 20).

des Pferde-Aushebungs-Nationals
oder

des Fahrzeug-Verzeichnisses.

Anerkenntniß.
Daß dnrrr....

zur Armee-Mobilmachnnna
—m-- ferd

von Geschlecht
„ Größe Centimeter
„ Alter Jahren
..... Fahrzeuge

..... Geschirre nebst Zubehör
heute abgeliefert hat, wofür demselben der Taxwerth von......4,
geschribbeen Mark, gegen Ablieferung
dieses Anerkenntnisses und auf nachstehende Quittung zu zahlen ist, bescheinigt

...... den...tt".........19..

Der Civil-Aushebungs-Kommissar.
(Stempel der

Vezirksbehörde.)

Uuittung.
Vorstehendden , geschrieben

Mark, habe ich aus drrnrr Kasse zu
................ baar und richtig erhalten und quittire hiermit.

...... den...k!I-1.........10..

(Unterschrift des Empfängers.)

Anmerkung: Nlcht Gültiges ist zu durchstreichen.
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Aulage K (zu § 30).

Uebersicht
über das Ergebniß der Aushebung von Mobilmachungopferden
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LaufjendeNummer

Zahl der kriegsbrauchbarcn Pferde Hiervon
einschl. der seit der Musterung 19.
neu hinzugekommenen und bei der

Aushebung gemusterten das Kontingent mit

Bezirk Reitpferde Zugpferde EEIIV
*2 —

I u 1. 1
 §½ 2

1 II 1- —

ZahlderAushebungobezirkeGesammt-Pserdebestand Sta. rd.Sta. Brd.. Sm. Ard.Sta. Vrd.ç

1

r i
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Gesetzsammlung
für das

Firstenthum Reuß jüngerer Linie.

Ko. 628.

Inhalt: Acrordnung vom 10. September 1002, betressend den Gewerbebetrieb der Perionen, die fremde
Rechksangelegenheiten und bei Behörden wahrzunehmende Geschäfte besorgen, oder die über
Aermögensverhältuisse oder persönliche Angelegenheiten Auslunit ertheilen.

Verordnung
vom 10. September 1902,

betreffend den Gewerbebetrieb der Personen, die fremde Rechtsangelegen-
helten und bei LSehörden wahrzunehmende Geschäfte besorgen, oder die
über Vermögensverhältnisse oder persönliche Angelegenheiten Auskunft

ertheilen.

Auf Grund des § 38 Abs. 1 der Gewerbeordnung wird Folgendes bestimmt:

1. Wer fremde Rechtsangelegenheiten und bei Behörden wahrzunehmende
Geschäfte, insbesondere die Abfassung darauf sich beziehender schriftlicher Aufsätze
gewerbsmäßig besorgt (§ 35 Abs. 3 der Gewerbeordnung), ist verpflichtet, ein
Geschäftsbuch nach dem beigefügten Formular A sowic ein Geld= und
Urkundenbuch nach dem beigefügten Formular B zu führen.

Ausgegeben am 17. Seplember 1902.
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2. Die Bücher müssen dauerhaft gebunden und mit fortlaufenden Seiten-
zahlen versehen sein; sie sind, bevor sie in Gebrauch genommen werden, von der
Ortspolizeibehörde des gewerblichen Niederlassungsortes unter Beglaubigung der
Seitenzahl abzustempeln. In den Büchern dürfen weder Rasuren vorgenommen,
noch Eintragungen unleserlich gemacht werden. Das Herauonehmen oder Zu-
sammenkleben von Blättern, sowie das Einheften neuer Blätter ist verboten.
Auch dürfen die Bücher während der für die Anfbewahrung vorgeschriebenen
Zeit (Ziffer 9) weder ganz noch theilweise vernichtet werden.

3. In das Geschäftsbuch sind alle schriftlichen und mündlichen
Geschäftsaufträge im Laufe des Tages, an dem sie eingehen, in der Reihenfolge
des Eingangs unter fortlaufender Nummer mit Tinte in deutscher Sprache und
in deutschen oder lateinischen Schriftzeichen vollständig einzutragen.

Die zur Erledigung des Geschäftsauftrags vorgenommenen einzelnen
0eschäftetnntimmgen sind im Laufe des Tages, an welchem sie vorgenommen
werden, der Empfang von Geldern, Werthgegenständen u. s. w. am Tage des
Eingangs in den Spalten 8, 9 und 11 zu vermerken.

Die in Verfolg desselben Geschäftsauftrags eingehenden weiteren Schrift-
stücke und Aufträge und die späterhin vorgenommenen Einzelhandlungen sind
nicht unter einer besonderen Nummer des Geschäftsbuchs einzutragen, sondern
im unmittelbaren Anschluß an die Eintragung des ersten Auftrags unter der-
selben Nummer untereinander nachzutragen. Zu dem Zwecke ist bei Geschäfts-
aufträgen der in Ziffer 4 Abs. 1 bezeichneten Art ein entsprechender Raum für
solche Nachtragungen offen zu halten. Erweist sich dieser Raum später als
umzureichend, so sind die weiteren Eintragungen unter Beibehaltung der bis-
herigen Nummer an anderer Stelle vorzunehmen und diese Stelle bei der bis-
herigen Nummer unter „Bemerkungen“ zu bezeichnen.

4. In denjenigen Fällen, in denen die Erledigung des Geschäftsauftrags
eine Reihe von Einzelhandlungen erfordert, insbesondere bei Erbschaftsregu-
lirungen, Vermögensverwaltungen und allen Vollmachtsaufträgen, sind sogleich
nach Eintragung des Auftrags in das Geschäftsbuch besondere Handakten zu
bilden, in denen alle in den Händen des Gewerbetreibenden zurückbleibenden
Entwürfe, Vollmachten, Schriftstücke, Beläge, Rechnungen, Quittungen und
anderen Eingänge nach der Reihenfolge des Datums zu vereinigen sind.

Die Handakten sind so zu führen und, soweit erforderlich, durch kurze
Aufzeichnungen über die Geschäftsthätigkeit jederzeit so zu vervollständigen, daß
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daraus der Stand des Verfahrens und jede Einzelhandlung des Gewerbetreibenden
zu ersehen ist. Sie sind fortlaufend mit Seiten= oder Blattzahlen zu versehen.

Auf dem Umschlage der Handakten sind Name, Stand und Wohnung
des Auftraggebers, der wesentliche Inhalt des Auftrags, der Werthgegenstand
und die Nummer des Geschäftsbuchs anzugeben.

5. In das Geld= und Urkundenbuch sind alle von dem Gewerbe=
treibenden auf Grund des Geschäftsauftrags für den Auftraggeber oder für einen
Dritten in Empfang genommenen Gelder, Werthpapiere (Aktien, Gesellschafts-
antheile, Zinsscheine, Checks, Loose u. s. w.), Wechsel-, Hypotheken-, Schuld= und
sonstige Urkunden, sowie andere Werthgegenstände einzutragen. Die Vorschrift
in Ziffer 3 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

Die Eintragungen in das Geld= und Urkundenbuch sind in deutscher
Sprache und in deutschen oder lateinischen Schriftzeichen unmittelbar bei Empfang
und bei Wiederausgabe zu bewirken. Die Nummer der Eintragung im Geld-
und Urkundenbuch ist in dem Geschäftsbuche (Spalte I1) bei der betreffenden
Geschäftsnummer zu vermerken. Gelder sind nach ihrem Gesammtbetrage anzu-
geben. Die Werthpapiere, Urkunden und sonstigen Werthgegenstände sind einzeln
unter Angabe des Geldwerths aufzuführen und so zu bezeichnen, daß sie von
anderen gleichen Gegenständen unterschieden werden können.

Die empfangenen Gelder, Werthpapiere, Wechsel-, Hypotheken-, Schuld-
und andere Urkunden sind in einem besonderen Behältniß aufzubewahren. Giebt
der Gewerbetreibende dieselben einem Dritten in Verwahrung, so ist dies unter
Darlegung des Sachverhalts und unter Bezeichnung des Verwahrers in Spalte
„Bemerkungen“ zu vermerken. Der Gewerbetreibende hat hiervon den Auftrag-
geber sofort zu benachrichtigen.

6. Für die ordnungsmäßige Führung der Geschäftsbücher, der Geld-
und Urkundenbücher sowie der Handakten ist der Gewerbetreibende auch dann
persönlich verantwortlich, wenn er sie einem Dritten übertragen hat.

Geschäftsbücher und Geld= und Urkundenbücher, die nicht mehr benutzt
werden sollen, sind unter Angabe des Datums abzuschließen, der Ortspolizei-
behörde zur Bestätigung des Abschlusses vorzulegen und zehn Jahre aufzu-
bewahren. Nach dem Abschluß dürfen weitere Eintragungen in die Geschäfts-
bücher nicht mehr gemacht werden. Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb
eingestellt wird.

*
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7. Jedes Schriftstück, das der Gewerbetreibende in Verfolg eines
Geschäftsauftrags an Behörden oder Privatpersonen richtet, muß auf der ersten
Seite oben links am Rande mit seinem Namen, seiner Wohnung (Geschäftslokal)
und der laufenden Nummer des Auftrags im Geschäftsbuche versehen sein. Dies
gilt auch für Eingaben an Behörden, die er durch den Auftraggeber oder durch
Dritte aufsetzen, schreiben oder unterschreiben läßt. Solche Schriftstücke gelten
im Sinne dieser Vorschriften als eigene Schriftstücke des beauftragten Gewerbe-
treibenden.

8. Die Gewerbetreibenden haben jeden Wechsel des Geschäftslokals binnen
einer Woche der Ortspolizeibehörde auzuzeigen; sie haben ferner Namen und
Wohnung der von ihnen in ihrem Gewerbebetriebe beschäftigten Personen binnen
einer Woche nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen, im Uebrigen binnen
einer Woche nach dem Antritte der Beschäftigung anzuzeigen.

9. Die Polizeibehörden und ihre Organe können von dem Geschäfts-
betriebe Kenntniß nehmen und zu diesem Zwecke die für den Betrieb bestimmten
Näume jederzeit betreten und dort die Geschäftsbicher, Geld= und Urkunden-
bücher sowie die Handakten einsehen. Sie können auch verlangen, daß diese
Bücher und Schriftstücke im Dienstraume der Polizeibehörde vorgelegt werden
und daß ihnen über den Geschäftsbetrieb Auskunft ertheilt wird.

Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt wird. Die Hand-
akten sind gleichfalls zehn Jahre lang aufzubewahren.

10. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Personen, die über per-
sönliche Angelegenheiten oder Vermögensverhältnisse gewerbsmäßig Auskunft
ertheilen, — mit Ausnahme der sogenannten Korrespondenten (auswärtige
Gewährsleute) der kaufmännischen Auskunftsbureaus — entsprechende Amvendung.
Diesen Gewerbetreibenden ist die Führung eines besonderen Geschäftsbuchs nach
dem Formular 4 gestattet, in das alle geheim zu haltenden Aufträge eingetragen
werden können. Das Vorhandensein eines solchen geheimen Geschäftsbuchs ist
unter dem Deckel des Geschäftsbuchs zu vermerken.

Auf Personen, welche, von gelegentlichen Einzelfällen abgesehen, aus-
schließlich über den Gewerbebetrieb und die Kreditfähigkeit von Gewerbetreibenden
Auskunft ertheilen (kaufmännische Auskunftsbureauo) finden nur die Vorschriften
unter Ziffer 8 Anwendung. Die Ortspolizeibehörde kann einzelne dieser
Gewerbetreibenden von der Verpflichtung zur Anzeige des Namens und Wohn-
orts ihrer Angestellten entbinden.
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11. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden
gemäß § 118 unter 4 a der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 150 M.
— Pf. und im Unvermöügensfalle mit Haft bis zu 1 Wochen bestraft.

12. Gegenwärtige Verordnung tritt am 1. November 1902 in Kraft.

Gera, den 10. September 1902.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt.
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Gelsetzlammlung
für das

Furstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 629.

Inhalt: Verordnunn vom 12 September 1##. betreisend die weitere Ausführunn des Gesees vom
2. Märg 100|1 zur Abänderung des Geietes, dar Hebammemueien betressend, vom 20. April 1805.

2Verordnung
vom 12. September 1902,

betreffend die weitere Ausführung des Gesetzes vom 2. März 1901
zur Abänderung des Gesetzes, das Hebammenwesen betreffend,

vom 20. April 1895.

Unter Bezugnahme auf Ziffer 3 unserer Verordnung vom 25. März 1901
(Gesetzsammlung Bd. XXIV. S. 277) wird hiermit bestimmt, daß das bereits
theilweise in Geltung stehende Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom
20. April 1895, das Hebammenwesen betreffend, vom 2. März 1901 (Gesetz-
sammlung Vd. XXlV. S. 211)

am I. Oktober 1902

seinem ganzen Umfange nach in Kraft tritt.
Gera, den 12. September 1902.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerinm.
Engelhardt. c.

Ausgegeben am 17. September 1902.
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Gesetzsammlung
für das.

zurftaftun #ßtjinnn Lilie.
Ko. 630.

Inhalt: vandesheerrliche erardma vom 30. Dezember lmm zur weiteren Ausführung des Reichs-
. Inmi.

akltttkövollll smm NubkncfscnddteqllsmklnnndllntridinkhnmvonNiclnknchen

Hunde-herrliche Verorduung
vom 30. Dezember 1902

zur weiteren Ausführung des Reichogesetzes vom 23. al,
betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehfeuchen.

Wir Heinrich der Merzhnte, von Goltes Gnaden Jungerer Tinle reglerender Furst Reuß.
Graf und herr von Plauen, Verr m Greh, Kranichseld, Gera, Schleiz und Eobenstein eic. eic.
verordnen hiermit zur weiteren Ausführung des Reichsgesetzes, die Abwehr und

Unterdrückung von Viehseuchen betreffend vom * In * des Ausführungs-
gesetes zu diesem Gesetze vom 12. Juli 1598 (Gesetzsammlung Bd. XXII, S. 191f.,
sowie der Landesherrlichen Verordunng vom 20. August 1895 (ebendaselbst
S. 197 ff.), was folgt:

81.

Jeder Viehhändler ist verpflichtet, über seine Bestände an Pferden, Wieder-
käuern und Schweinen ein Verzeichnis nach dem untenstehenden Muster zu führen.

Ausgegeben am 1.1. Junnar 1903. u
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Die Spalten 1 bis 7 dieses Verzeichnisses sind am Tage der Einstellung
eines Viehstückes in die vom Viehhändler benutzten Stallungen, die Spalte 10
am Tage des Abgangs eines Viehstücks aus letzteren, die Spalten 8 und 9 am
Tage der von dem zuständigen Landthierarzte, soweit es sich um Rindvich und
Schweine handelt, nach § 11 der Landesherrlichen Verordnung vom 20. August 1898
(Gesetzsammlung Bd. XXII, S. 201), im Uebrigen aus sonstiger Veranlassung
vorgenommenen Untersuchung auszufüllen.

§ 2.

Die ordnungsmäßige Führung der Verzeichnisse wird von den Orts-
polizeibehörden sowie bei Gelegenheit der im vorstehenden Paragraphen erwähnten
Untersuchungen von den Landthierärzten überwacht.

Den genannten Behörden und Beamten ist zu diesem Zwecke der Zutritt
zu den Stallungen und die Einsicht in die Verzeichnisse jederzeit zu gestatten.

* 3.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 1 und 2 Abs. 2 dieser
Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 150 M. oder entsprechender Haft
geahndet.

84.
Gegenwärtige Verordnung tritt am 1. März 1903 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Fürstlichen Insiegel.

Schloß Osterstein, den 30. Dezember 1902.

Im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten:

Heinrich XXVII., Erbprinz.
v. Hinüber. K. Graesel. Ruckdeschel.
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